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Abschließender Prüfungsvermerk 

zur Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2014 

der Hansestadt Anklam 

durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Hansestadt Anklam 

 

Auftrag und Auftragsdurchführung 

Die Hansestadt Anklam konstituierte als Pflichtausschuss den Rechnungsprüfungsausschuss. Der 

Rechnungsprüfungsausschuss bedient sich wiederum des gemeinsamen 

Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Wolgast.  

 

Dieser Bericht dient der Berichterstattung an die Stadtvertretung der 

 

Hansestadt Anklam. 

 

Gemäß § 1 Abs. 4 Satz 1 des KPG obliegt die örtliche Prüfung dem 

Rechnungsprüfungsausschuss. Hierzu hat dieser sich des Rechnungsprüfungsamtes Wolgast 

bedient (§ 1 Abs. 4 Satz 2 KPG).  

In seiner Sitzung vom 17.09.2018 erörterte der Rechnungsprüfungsausschuss den vom 

Rechnungsprüfungsamt erarbeiteten Bericht über die Jahresabschlussprüfung. 

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat sich davon überzeugt, dass die Qualität der Arbeit des 

Rechnungsprüfungsamtes den Zwecken der Prüfung des Jahresabschlusses genügt.  

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat sich den vom Rechnungsprüfungsamt getroffenen 

Feststellungen angeschlossen.  

 

Auf dieser Grundlage wird festgestellt, dass der Jahresabschluss und die den Jahresabschluss 

erläuternden Anlagen den Vorschriften des § 60 KV M-V und der §§ 24 bis 48 sowie der §§ 50 bis 

53 GemHVO-Doppik sowie den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen 

Bestimmungen entsprechen und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung 

ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

der Hansestadt Anklam vermitteln. 

 

Der Rechenschaftsbericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss. Er vermittelt insgesamt ein 

zutreffendes Bild von der Lage der Hansestadt Anklam. 
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Das Rechnungsprüfungsamt hat auf Grundlage seiner Prüffeststellungen einen eingeschränkten 

Bestätigungsvermerk erteilt. Der Rechnungsprüfungsausschuss teilt die Einschätzung des 

Rechnungsprüfungsamtes. 

 

Im Ergebnis seiner Prüfung hat das Rechnungsprüfungsamt zu den wirtschaftlichen Verhältnissen 

und der Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung der Hansestadt Anklam ergänzend festgestellt: 

 

„Unsere Prüfung hat mit Ausnahme der folgenden Einschränkungen zu keinen 

Einwendungen geführt: 

EDV: 

- Das Programm gibt die vorgesehenen Listen nicht nach den Vorgaben des Landesrechts aus. 

So werden Budgets nach in anderen Bundesländern geltenden Regelungen, nicht aber 

Deckungskreise und Zweckbindungsvermerke entsprechend der Landesregelungen 

ausgewiesen. Hier wurden aus der Budgetbewirtschaftung falsche Spalten angesprochen und 

so nicht korrekte Werte ausgegeben. 

Soweit möglich, erfolgten zum Jahresabschluss Korrekturen, die Auflösung der Budgets 

erfolgt mit der nächsten Haushaltsplanung.  

Die für den Jahresabschluss nunmehr vorliegenden Listen wurden hilfsweise aus einer 

anderen Ausgabemöglichkeit des Programms kreiert. Seitens der Firma war eine 

anderweitige Ausgabe bislang noch nicht möglich. (B) 

- Übertragungen von Finanzhaushaltsansätzen zur Deckung von aus Bilanzbuchungen 

entstandenen Verbindlichkeiten sind technisch derzeit nicht umsetzbar, da auf den 

Finanzkonten getrennte Sollbuchungen (Vormerkungen) von späteren Ist-Buchungen 

erfolgen. Dies widerspricht den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung und bedarf 

einer dringenden Korrektur, die zum JAB 2014 nicht mehr umsetzbar war. (B) 

- In den Einzelkontenausweisen zu den Rechnungskomponenten werden in der Spalte 

Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit Beträge ausgewiesen, die in der 

Zusammenfassung der Muster 12 und 13 nicht erscheinen und auch nicht zur Änderung der 

Gesamtermächtigung führen. Soweit eine Inanspruchnahme tatsächlich erfolgt wären diese 

Veränderungen auch im Muster 12 und 13 dar zu stellen. (B) 

Kontenzuordnung 

- Für die Selbstveranlagung von Grundsteuern sieht der Kontenplan separate Aufwands- und 

Ertragskonten sowie Einzahlungs- und Auszahlungskonten vor. Diese werden 
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auskunftsgemäß ab 2016 eingerichtet. (F) 

- Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ist die Bilanzposition 4.8 mit 2.425,61 € ins Minus 

verbucht. Die Korrektur war im JAB 2014 nicht mehr möglich. Der Betrag liegt unter der 

Wesentlichkeitsgrenze. (F) 

Sonstiges: 

- Auf Grund von technischen Problemen mit der Softwarefirma wurde die Stadt aufgrund 

verspäteter Abrechnung mit Säumniszuschlägen in Höhe von 886,50 € belastet. Es erfolgte 

eine In-Rechnung-Stellung gegenüber der Firma, die letztlich durch die Gegenleistung eines 

unentgeltlichen fachspezifischen Tagesseminars für Kolleg/innen der Stadt ausgeglichen 

wurde.   (F) 

 

- In der Aktivierung der Keilstraße aus dem SSV sind elektronische Busorientierungen mit 

101.564,46 € enthalten, die von der AVG genutzt werden. Hierfür sollte eine vertragliche 

Regelung zur Betreibung, Wartung, etc. getroffen werden.(F) 

 

 

Im Bestätigungsvermerk zum JAB 2013 wurden folgende Hinweise gegeben, die nunmehr 

zum Jahresabschluss auf ihre Umsetzung bzw. Fortwirkung zu überprüfen waren: 

 

Forderungen und Verbindlichkeiten 

- Aus dem Jahresabschluss entstandene Forderungen und Verbindlichkeiten waren teilweise 

noch nicht entsprechend der geforderten Konten- und Bereichsabgrenzung zugeordnet. Die 

Abarbeitung aus 2012 zeigte, dass hieraus ein erheblicher Buchungsaufwand in den 

Finanzkonten der Folgejahre entsteht, da reine Aktiv- oder Passivtausche technisch nicht 

umsetzbar sind.  

Zukünftig wird bereits auf die korrekte Hinterlegung geachtet.  

Das RPA hat auf die Anforderung der Umbuchungen aufgrund der in der Vergangenheit 

bereits abgeschlossenen Sachverhalte und des entstehenden erheblichen Zeitaufwandes 

verzichtet. (F) 

Dies wirkt auch im JAB 2014 noch nach. 
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- Die technische Verknüpfung von Zahlungs- und Forderungs- sowie Verbindlichkeitenkonten 

führte zu Verschiebungen im Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie im Saldo 

der durchlaufenden Gelder. Eine Korrektur der Hinterlegungen war für 2013 aus technischen 

Gründen nicht mehr möglich und wird für den Jahresabschluss 2014 vorgenommen. (F) 

Die abschließende Aufarbeitung konnte für den JAB 2014 noch nicht erfolgen. 

 

Im Prüfbericht zum JAB 2012 wurden folgende Hinweise gegeben, die nunmehr zum 

Jahresabschluss auf ihre Umsetzung bzw. Fortwirkung zu überprüfen waren: 

EDV: 

- Die mit der Bemerkung „Korrektur EB“ bezeichneten Buchungen der Anlagenbuchhaltung 

stellen ergebnis- und zahlungsneutrale Buchungen dar, die in der Abgangsliste zwar als 

Gewinn/Verlust ausgewiesen, jedoch nicht als solche in die Ergebnisrechnung überführt 

werden. Es handelt sich um Korrekturen zur Eröffnungsbilanz.  (F) 

Diese Ausweise sind auch in 2014 noch gegeben. 

- Unter außerplanmäßigen Abschreibungen ist ein Betrag in Höhe von 1.547,95 € 

ausgewiesen, der sich auf die Tilgung der gewährten Zuwendungen aus dem SSV bezieht 

und unter immateriellen Vermögensgegenständen in der Bilanz gespiegelt wird. Hier ist 

dieser Betrag regulär abzuschreiben. Die Verbuchung in der Anlagenbuchhaltung war aus 

technischen Gründen nur über eine außerplanmäßige Abschreibung möglich, in der 

Ergebnisrechnung wird der Betrag jedoch korrekt unter laufenden Abschreibungen 

dargestellt.  (F) 

Die Feststellung war analog auch in 2014 gegeben. 

- Bei den ungeklärten Ein- und Auszahlungen wurden teilweise Verknüpfungen zu 

Forderungen und Verbindlichkeiten der ordentlichen Rechnung vorgenommen, die dazu 

führten, dass die durchlaufenden Gelder/Fremdmittel in diesen Fällen nicht mit dem Saldo 

der entsprechenden Forderungs- und Verbindlichkeiten-Konten abstimmbar war. Dies bezog 

sich insbesondere auf Umsatzsteuersteuer/Vorsteuerkonten. 

Die Bestände der Forderungs- und Verbindlichkeiten-Konten zur EÖB stimmten überein, im 

Rahmen der technischen Umsetzung entstanden jedoch im Laufe des Jahres 2012 fehlerhafte 

Verbuchungen. 

Seitens der Firma Dataplan sind hierzu offensichtlich nicht ausreichende Schulungen erfolgt 
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und Sicherungssysteme eingepflegt worden, die diese Verknüpfungen korrekt herstellten. 

Aufgrund des erheblichen Zeitaufwandes und der technisch erschwerten Abstimmbarkeit 

war die Korrektur mit vertretbarem Aufwand nicht mehr möglich. Wesentlichkeitsgrenzen 

wurden hiermit nicht überschritten. 

Nach Korrektur der Werte wird in einem zukünftigen Jahresabschluss eine Korrektur der 

diesbezüglichen Forderungen und Verbindlichkeiten erfolgen. 

Der Saldo der Finanzrechnung ist korrekt ausgewiesen. (F) 

Die Korrektur war in 2014 noch nicht vollumfänglich umsetzbar, es erfolgten jedoch bereits etliche 

Neuzuordnungen. Die korrekten Ausweise erfolgen zum JAB 2016. 

 

- Das Programm ermöglicht abweichend von den gesetzlichen Vorgaben Produkte bzw. Teile 

von Produkten auch internen Budgets entsprechend der fachlichen 

Bearbeitungszuständigkeit zuzuordnen und gibt diese dann entsprechend als Teilhaushalte 

aus. So kommt es bei Ausgabe der Druckvorlagen zu verfälschten Ergebnissen und teilweise 

zu Doppelausweisen. Im Rahmen der Einrichtungsarbeiten konnten diese Folgen noch nicht 

überschaut werden. Die Teilhaushalte und die entsprechenden Produktzuordnungen gemäß § 

4 GemHVO konnten durch die Mitarbeiter nicht mehr mit vertretbarem Aufwand korrigiert 

werden. Hierzu erfolgte zum JAB eine manuelle Ausgabe. Die Stammdatenpflege erfolgt 

entsprechend für zukünftige JAB, um dann eine unmittelbare Ausgabe zu ermöglichen. (F) 

   Die Auflösung der Budgets war in 2014 noch nicht umsetzbar. 

 

 Buchungswesen 

Forderungen und Verbindlichkeiten 

- In den Forderungs- und Verbindlichkeitenkonten waren die Bereichsabgrenzungen noch 

nicht vollständig eingerichtet. Soweit sich lediglich eine Statistikabweichung ergab und die 

Zuordnung zu den Bilanzpositionen nachvollzogen war, wurde auf eine Korrektur aufgrund 

des erheblichen Aufwands verzichtet. Ab 2015/2016 werden die entsprechenden 

Hinterlegungen vorgenommen. (F) 

In 2014 erfolgten bereits wesentliche Korrekturen. 

- In einzelnen Fällen waren noch insbesondere aus der Kameralistik übergeleitete 

Forderungen und Verbindlichkeiten nicht korrekt zugeordnet. Die Zuordnung konnte aus 
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technischen Gründen erst im Rahmen des ersten doppischen Abschlusses überprüft werden. 

Die Beträge liegen insgesamt unterhalb der Wesentlichkeitsgrenze. (F) 

Diese wirken teilweise noch weiter in 2014. 

 

Bilanz – Anlagenbuchhaltung 

- Die Zuordnung des Grund und Bodens einiger Objekte erfolgte unter dem Produkt 11401, 

während die aufstehenden Bauten und Außenanlagen unter den jeweiligen anderen 

Produkten gemäß Produktrahmenplan dargestellt sind. Dies hat insbesondere bei geplantem 

Verkauf Auswirkungen auf die Darstellung, wirkt sich auf die Ergebnisrechnung des Jahres 

2012 aufgrund nicht zu verbuchender Abschreibungen für Grund und Boden jedoch nicht 

aus, die Bilanzielle Darstellung erfolgt in Konten, nicht auf Produktebene. (F) 

In Abstimmung mit dem RPA erfolgt die korrekte Zuordnung nunmehr in 2015.  

- Die Anlagenbuchführung schreibt bei Gruppenbewertung von Wirtschaftsgütern über 410 € 

netto auf insgesamt 1 € ab und berücksichtigt dabei nicht die Anzahl der auszuweisenden 

einzelnen VMG. Dadurch wird der Ausweis von Teilabgängen aus einer Gruppe erschwert. 

Eine technische Korrektur war noch nicht möglich. Aufgrund des hohen händischen 

Korrekturaufwandes bei gleichzeitig geringfügigen Beträgen wurde seitens des RPA nicht 

auf eine entsprechende Korrektur bestanden. Die Wesentlichkeitsgrenzen sind hiervon nicht 

berührt.     

Hierzu sollte mit dem EDV-Anbieter eine zukünftige Lösung bis zum Ende des 

ergebnisneutralen Korrekturzeitraumes für die EÖB (voraussichtlich JAB 2019) gefunden 

werden. 

In der Inventarübersicht sind die Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 € netto, die auf 0 

€ abgeschrieben werden, aufgeführt. (F) 

Die Feststellung ist für 2014 noch nicht relevant. 

 

Konten 

- Die Abgrenzung der öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Gebührenforderungen, 

Säumniszuschläge, etc. sowie der entsprechenden Ertragskonten konnte in 2012 noch nicht 

umgesetzt werden. Hier wird ebenfalls ab 2015/2016 eine entsprechende Trennung und 

Umsetzung erfolgen. 
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Die Beträge liegen unterhalb der Wesentlichkeitsgrenze. (F) 

Die Umstellung ist für 2014 bereits begonnen worden und wird in 2015/2016 abgeschlossen. 

- Es wurden lt. Kontenrahmenplan nicht vorgesehene Finanzkonten 6611… bebucht, die mit 

dem Ertragskonto 4611 – Erträge aus Veräußerung von Vermögen – verbunden waren. Dabei 

handelte es sich zumeist nicht um Vermögens-, sondern um laufende Veräußerungen, die 

unter 4626/4629 bzw. 6626/6629 darzustellen waren. Die Umbuchungen waren aus 

technischen Gründen nicht vollständig auflösbar. Die Wesentlichkeitsgrenze wurde dadurch 

nicht überschritten. (F) 

Die Feststellung wirkte auch in 2014 noch weiter. 

- Bei einigen Konten war gegenüber der gesetzlichen Vorgabe des 3- stellers eine tiefere 

Untergliederung zu statistischen Zwecken vorzunehmen. Da dies keine Auswirkung auf die 

Aussagekraft des Abschlusses hat und die Meldungen an das Statistische Landesamt für die 

Jahr 2012 bis 2014 bereits erfolgten, wird eine Korrektur ab dem Jahr 2015 seitens des RPA 

Wolgast nicht beanstandet. (F) 

Die Feststellung wirkte auch in 2014 noch weiter. 

- Seitens des Hafenbetreibers Binnenhafen GmbH erfolgt auf Grundlage eines Vertrages eine 

Bewirtschaftung und Vermietung von städtischen Objekten und Flächen im Auftrag der 

Stadt. Es erfolgt zum Jahresende dazu lediglich eine Einnahmeüberschussrechnung und die 

entsprechende Liquiditätsauskehr bzw. Nachschussforderung gegenüber der Stadt. 

Die Verwaltung erfolgt im Auftrag und ist daher entsprechend der Regelungen im NKHR für 

Wohnungsverwaltungen bei der Stadt zu spiegeln und die Liquiden Mittel als Zahlweg bei 

der Stadt zu führen. Aufgrund des Ausfalls der Sachbearbeiterin konnten die Unterlagen zum 

JAB 2012 nicht mehr entsprechend aufgearbeitet werden. Die Kostenerstattung beläuft sich 

auf 27.143,28 € und liegt damit unterhalb der jeweiligen Wesentlichkeitsgrenzen. 

Auskunftsgemäß erfolgt ab 2014 eine entsprechende Aufarbeitung und Darstellung. (F) 

Die Feststellung wirkte auch in 2014 noch weiter, die Aufarbeitung war aus zeitlichen Gründen 

noch nicht möglich. Die Kostenerstattung 2014 belief sich auf 28.642,35 €.  

 

Produktzuordnung 

- Lt. Produktrahmenplan ist die Zuordnung von Nebenanlagen in Trägerschaft der 

Straßenbaulast der Gemeinden bei Bundes-, Landes- und Kreisstraßen bei Produkten für 
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diese übergeordneten Straßen vorgesehen. Sämtliche fertiggestellte Nebenanlagen mit Grund 

und Boden sind derzeit unter 54100 Gemeindestraßen erfasst, in 2012 im Bau befindliche 

Teilflächen noch entsprechend der überwiegenden Nutzung unter unbebauten Grundstücken 

11402. 

Die Zuordnung wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Auswirkungen ergeben sich 

derzeit lediglich bezüglich der Abschreibungen in der Ergebnisrechnung. Die 

Teilrechnungen sind davon nicht betroffen. Die Wesentlichkeitsgrenzen sind nicht 

überschritten. (F) 

Die Feststellung wirkte auch in 2014 noch weiter, die Aufarbeitung war noch nicht möglich. 

- Gemäß § 4 Absatz 5 und 7 GemHVO sind in jedem Teilhaushalt wesentliche und sonstige 

Produkte mit Zielen und Kennzahlen darzustellen.  

Produktbeschreibungen liegen vor, jedoch sollten diese im Hinblick auf die Zielsetzung 

überarbeitet werden. Kennzahlen zur Erreichung der Ziele wurden genannt, eine Auswertung 

erfolgte noch nicht. Aufgrund der Ersteinführung der kommunalen Doppik wird dies in den 

ersten Jahresabschlüssen seitens des RPA Wolgast nicht beanstandet. (F) 

Die Feststellung wirkte auch in 2014 noch weiter, die Aufarbeitung war noch nicht möglich. 

 

Im Prüfbericht zur Eröffnungsbilanz wurden folgende Hinweise zur Ordnungsmäßigkeit 

gegeben, die nunmehr zum Jahresabschluss 2014 auf ihre Umsetzung zu überprüfen waren 

und in folgenden Fällen fortwirken: 

- Mit dem nächsten zu erstellenden Haushalt ist daher zumindest das Produkt 611 Steuern, 

allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen als eigener Teilhaushalt darzustellen. 

Ob auch eine Einbindung der Produkte 612 und 626 in den Teilhaushalt erfolgen soll, bleibt 

freigestellt. (F) 

Dies konnte zum JAB 2012 bis 2014 noch nicht umgesetzt werden. Der THH ist auskunftsgemäß 

technisch ab 2015 eingerichtet worden. 

 

Mit diesen Feststellungen entspricht der Jahresabschluss und die den Jahresabschluss erläuternden 

Anlagen nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse den 

Vorschriften des § 60 KPG M-V und der §§ 24 bis 48 sowie der §§ 50 bis 53 der GemHVO-Doppik 

sowie den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermitteln 
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unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt. 

 

Im Ergebnis unserer Prüfung stellen wir zu den wirtschaftlichen Verhältnisse der Stadt ergänzend 

fest: 

 

Das Vermögen (ohne RAP) beträgt zum 31. Dezember 2014                  137.871.306,01 €. 

Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31. Dezember 2014 75,50 %. 

Die Verbindlichkeitenquote beträgt zum 31. Dezember 2014 5,90 %. 

Die Stadt ist zum Bilanzstichtag nicht überschuldet. 

 

Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen 2014 beträgt  -3.013.286,20 €. 

Die Veränderung der Rücklagen beträgt in 2014 1.595.308,31 €. 

Das Jahresergebnis 2014 beträgt nach Veränderung der Rücklagen         -1.417.977,89 €. 

Der Haushaltsausgleich ist in der Ergebnisrechnung nicht gegeben. 

 

Die Finanzrechnung weist für 2014 einen Saldo der ordentlichen und 

außerordentlichen Ein- und Auszahlungen aus in Höhe von -482.766,43 €. 

Nach Verrechnung der planmäßigen Tilgung für Investitionskredite             -433.896,83 € 

verbleibt ein Saldo in Höhe von                                                                 -916.663,26 €. 

Der jahresbezogene Haushaltsausgleich ist in der Finanzrechnung damit nicht gegeben. 

Unter Berücksichtigung des Vortrags aus Haushaltsvorjahren ist im 

Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung gegeben. 

Eine Überschreitung des genehmigten Kassenkreditrahmens ist nicht erfolgt. 

 

Die Investitionsauszahlungen betragen in 2014 2.708.334,02 €. 

Sie sind durch Investitionseinzahlungen finanziert in Höhe von 2.098.160,76 €. 

Übertragungen ins Folgejahr erfolgten mit 5.592.373,47 €. 

Die Investitionskredite haben unter Berücksichtigung 

der Tilgungen mit                                                                                               -433.896,83 €  

und einer Kreditneuaufnahme mit                                                             1.338.500,00 € 
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 zugenommen um 904.603,17 €. 

Die liquiden Mittel haben insgesamt abgenommen um -262.634,17 €. 

 

Der Haushaltsausgleich ist damit in der Ergebnisrechnung und der jahresbezogenen 

Finanzrechnung nicht, jedoch unter Berücksichtigung des Vortrags insgesamt in der 

Finanzrechnung gegeben. 

 

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung hat in 2014 zu folgenden wesentlichen 

Feststellungen geführt: 

 

Vergabewesen: 

Im Auftrag des RPAusschusses erfolgte eine Prüfung der Vergaben nach VOB, VOL und 

VOF für das Jahr 2014 in allen Fachbereichen mit einem umfassenden Prüfbericht, der im 

Ausschuss beraten wurde. Insbesondere im Bereich der VOL kam es zu einer Reihe von 

Feststellungen, die zukünftig zu beachten sind. Hervorzuheben ist die meist fehlende oder 

unzureichende Dokumentation der Vergabeverfahren.  

Im Ergebnis der Prüfung wurde angeregt, dringend die dazugehörige Dienstanweisung zu 

aktualisieren und eine zentrale Vergabestelle für die VOL-Vergaben einzurichten, bzw. eine 

Inhouseschulung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchzuführen. (B) 

 

Haushaltsplanung 

Die Aufstellung von Doppelhaushalten führt in der Regel zur Notwendigkeit der Erstellung 

mehrerer Nachtragshaushalte, insbesondere in Zeiten der Haushaltskonsolidierung. Durch die

damit entstehenden umfangreichen Mehrarbeiten wurden praktisch ganzjährig Kapazitäten 

           gebunden, die für die Erstellung von Jahresabschlüssen fehlten. 

           Es wird empfohlen, zukünftig lediglich einen Haushalt für ein Jahr aufzustellen und unter  

           Zurückstellung unterjährig wesentlicher Veränderungen auf die Erstellung von  

            Nachtragshaushalten zu verzichten. (F) 

 

Haushaltskonsolidierung  

Da perspektivisch lt. Haushaltsplanung die Defizite weiter steigen werden, bedarf es gemäß 

§ 17 a GemHVO i.v.m. § 43 KV MV insbesondere bei den freiwilligen Leistungen 
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erheblicher Einsparungen im Rahmen von vorzunehmenden 

Haushaltssicherungsmaßnahmen. Die freiwilligen Leistungen sollten daher auf ihre 

zwingende Notwendigkeit sowie ihre Ausgestaltung hin überprüft und in der Gesamtsumme 

deutlich gesenkt werden. (F) 

 

Überschreitungen der Teilhaushalte/Über-und außerplanmäßige Aufwendungen 

Für die Überschreitungen im Teilergebnishaushalt 3 sowie der Teilfinanzhaushalte 2 und 3 

sind im Rahmen der Beschlussfassung zum Jahresabschluss nachträglich Genehmigungen 

der Stadtvertretung für die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen einzuholen. (B) 

 

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung hat in 2013 zu folgenden Hinweisen 

bzw. Feststellungen geführt: 

Bestellungen 

Es war auffällig, dass etliche Bestellungen erst ab Mitte November und damit auch die 

entsprechenden Lieferungen im Dezember erfolgten. So entstanden Verbindlichkeiten, die 

erst im Januar beglichen werden konnten und so die Finanzrechnung des Folgejahres 

belasteten. 

Anders als in der Kameralistik gelten die Mittel nicht im alten Jahr als verbraucht 

(Kassenreste im geschlossenen System), es entstehen Folgejahresbelastungen, die in nicht 

unerheblichem Maße Zusatzaufwand in Planung (Finanzhaushalt) und Mittelbereitstellung 

der Kämmerei, sowie in abgrenzendem Buchungsaufwand nach sich ziehen. 

Es wird daher empfohlen, bereits zu Beginn des Novembers jeden Jahres einen Bestellstopp 

anzuordnen, um die noch rechtzeitige Lieferung und Zahlung im HH-Jahr zu ermöglichen 

und damit das sogenannte „Dezemberfieber“ zu vermeiden. Danach sollte im Rahmen eines 

gesonderten Antragsverfahrens über begründete Ausnahmen entschieden werden. Dazu wäre 

es ggfs. sinnvoll, die betroffenen Mitarbeiter diesbezüglich über die Unterschiede des 

doppischen zum kameralen HH-Rechts aufzuklären. (F) 

Dies wirkte auch in 2014 noch nach. 

 

Belege 

Bisweilen wurden Belege von Mitarbeitern eingereicht, auf denen sowohl dienstliche als 

auch private Ankäufe ausgewiesen waren. Im Rahmen einer Dienstanweisung sollten hierzu 

Regelungen getroffen werden, dass die Käufe getrennt getätigt und so auch auf getrennten 
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Belegen ausgewiesen sind. Dabei wird ausdrücklich auf die grundsätzliche Notwendigkeit 

der wirtschaftlichen Beschaffung auch bei Direktkäufen verwiesen. Auch hier ist die 

Notwendigkeit der Vorlage eines Nachweises über die günstigere Beschaffung bei dem 

konkreten Händler gegeben. (F) 

Dies war auch in 2014 noch gegeben. 

 

Übertragungen 

Es fiel auf, dass insgesamt zunächst 58% aller Investitionsansätze des Finanzhaushaltes 2013 

nach 2014 übertragen wurden (Haushaltsermächtigungen). Offensichtlich war damit 

beabsichtigt, eine möglichst hohe „Sicherung“ der alten HH-Ansätze zu erreichen. 

Diese Übertragungsermächtigungen sind vergleichbar mit den Haushaltsresten aus der 

Kameralistik, deren Übertragung von 2011 zur Eröffnungsbilanz 2012 ausgeschlossen war.  

Aus 2012 waren bereits Übertragungsermächtigungen in Höhe von 1.157.193,09 € nach 2014 

erfolgt, deren Weiterübertragung nach 2014 entsprechend des § 15 GemHVO zu überprüfen 

war.  

Diese Übertragungen kommen zu den im Rahmen der HH-Planung bereits gestellten Mittel 

hinzu, deren Verwendung wird nur über den Jahresabschluss letztlich wieder offen gelegt. 

Dies verursacht einen hohen Verwaltungsaufwand in der Haushaltsüberwachung und 

erschwert die Planung, insbesondere, wenn es sich um mehrjährige Mittel handelt.  

In vielen Fällen war die Übertragung nicht zulässig, bzw. wurde in den Folgejahren auch 

nicht beansprucht. Die Einzelpositionen sind im entsprechenden Tätigkeitsbericht benannt. 

Die Korrekturen waren nach Abstimmung mit DataPlan aus technischen Gründen nicht ohne 

erheblichen Aufwand und aufgrund der bereits erfolgten Veränderungen in der 

Budgetplanung der Folgejahre auskunftsgemäß nicht in allen Fällen mehr sinnvoll umsetzbar. 

Da die finanziellen Auswirkungen in den Folgejahren für die aus technischen Gründen nicht 

mehr korrigierbaten Restebildungen verhältnismäßig gering waren, wird diese 

Verfahrensweise durch das RPA mitgetragen.  

Künftig sind die Übertragungen gem. § 15 GemHVO nur auf die wirklich notwendige 

Beträge (z.B. für die Zeit der Interimswirtschaft) zu beschränken und der Neuveranschlagung 

Vorrang vor Übertragung zu geben sein. 

Insgesamt erfolgten nunmehr noch Übertragungen aus den Gesamtermächtigungen (inkl. der 

HH-Reste aus Vorjahren) in Höhe von 3.201.498,45 €, mithin 54,89 %. Zur investiven 

Auszahlung kamen 1.838.087,32 €, die Einsparungen beliefen sich auf 3.995.005,77 €. 
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Abzüglich der Resteübertragungen verblieben damit Einsparungen in Höhe von 793.507,32 

€.  

Gemäß § 8 IV GemHVO sind die Planansätze in Höhe der im HH-Jahr voraussichtlich zu 

leistenden Zahlungen zu veranschlagen. Zur Beauftragung und damit auch Sicherung von 

Mitteln für Folgejahre kann auch das Instrument der Veranschlagung von 

Verpflichtungsermächtigungen greifen, bzw. im Rahmen eines Nachtragshaushaltes eine 

Anpassung von HH-Ansätzen erfolgen. 

Die mittelanmeldenden Fachbereiche sollten zu sorgfältigerer und realistischerer Schätzung 

der voraussichtlich tatsächlich umsetzbaren Maßnahmen angehalten werden.  

Die Umsetzung war aus technischen Gründen für 2014 noch nicht möglich. Aus 2014 erfolgten 

inkl. teilweiser Weiterübertragungen aus 2013 Restbildungen in Höhe von insgesamt 

5.592.373,47 €, dies entspricht 63,92 € der Gesamtauszahlungsermächtigungen aus 2014 in Höhe 

von 8.748.598,45 €. Zur Auszahlung kamen hiervon lediglich 2.708.334,02 €. Von den 

verbliebenen 6.040.264,43 € erfolgten damit Weiterübertragungen mit 92,58 %, lediglich 

447.890,96 € sind damit effektiv eingespart worden.  (B)  

 

Aktualisierung Dienstanweisung 

Für das Jahr 2013 fand die Richtlinie 04/2011 „zur Ausgabenhöhe und Art der Anlässe, bei 

denen eine Ehrung vorgenommen wird.“ Anwendung. 

Diese wurde 2016 außer Kraft gesetzt. Es wird dringend empfohlen, hierzu eine neue 

Festlegung zu treffen, um die Zuwendungen im Rahmen von Gratulationen aktuell zu regeln. 

(F) 

Eine neue Dienstanweisung ist hierzu zum Zeitpunkt der Prüfung noch nicht erlassen worden. 

 

Haushaltssicherungskonzept 

Die Stadt war aufgefordert, zeitnah eine Überarbeitung des HHSK vorzulegen. Dies ist durch 

Verwaltung erstellt worden, jedoch durch die STVV mehrfach abgelehnt worden. 

So wurde in 2013 die seitens der Kommunalaufsicht angeforderte Überarbeitung nicht mehr 

eingereicht.  

Für 2014 erfolgte letztlich die Erstellung eines HHSK, das jedoch von der Kommunalaufsicht als 

unzureichend eingeschätzt wurde. (B) 
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Planung von Folgekosten aus Investitionsmaßnahmen 

Die Abbruch- und Abgangsaufwendungen, die sich aus Investitionsmaßnahmen ergeben, 

belasten die Ergebnisrechnung und führen zu einer Ergebnisverschlechterung. 

Insbesondere die wiederholte Vollerneuerung von bereits nach der Wende umfassend 

sanierten Straßen führen zum Abgang von hohen Restbuchwerten. Zukünftig sollten die 

entstehenden Haushaltsfolgebelastungen aus Abgängen und Abbrüchen bei der Prüfung der 

Inanspruchnahme von Förderungen beachtet werden.  (F) 

Dies konnte für 2014 noch nicht Beachtung finden. Die entsprechenden Ergebnisbelastungen 

sind im Bericht zum Anlagevermögen dargestellt. 

 

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung des JAB 2012 hat zu folgenden 

Hinweisen/Feststellungen geführt, die ebenfalls auf ihr Umsetzung bzw. Fortwirkung zum 

Jahresabschluss 2014 zu überprüfen waren:  

Es wird empfohlen, die Dienstanweisung zur Kosten- und Leistungsrechnung sowie zur 

internen Leistungsverrechnung zeitnah zu erstellen, eine Auftragsverwaltung baldmöglichst 

einzurichten sowie die Einführung eines Rechnungseingangsbuches baldmöglichst 

vorzunehmen. (F) 

An der Umsetzung wird derzeit gearbeitet, zum JAB 2014 war dies noch nicht möglich.   

 

Verschiedene Gebührensatzungen waren bereits mehr als 10 Jahre alt. Im Rahmen der 

Prüfung wurde empfohlen, die alten Satzungen auf Aktualität hin zu prüfen, ggfs. zu 

überarbeiten und neu zu fassen. Dabei sollte auch die Anpassung der Gebühren- und 

Steuersätze erwogen werden. Daneben wird empfohlen, die Satzungen regelmäßig in einem 

weiteren Turnus von 3-4 Jahren auf Aktualität hin zu überprüfen. Die Überarbeitungen 

fanden bis zum Zeitpunkt der Prüfberichtsabfassung bereits statt. (F) 

An der Umsetzung wird auskunftsgemäß derzeit gearbeitet, zum JAB 2014 war dies noch nicht 

möglich.   

 

Buchungen: 

Die Verbuchungen erfolgen größtenteils zentral über die Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung 

im Sachgebiet Finanzmanagement. Die Kontierungen werden jedoch von den 

sachbearbeitenden Mitarbeitern vorgegeben und entsprechend umgesetzt. 



Abschließender Prüfungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschuss der Hansestadt Anklam 24.09.2018 

 

Seite 15 von 16 

Hier waren nicht in allen Bereichen gründliche Fachkenntnisse der kommunalen Doppik 

vorhanden, so dass es zu einer Vielzahl von Korrekturen im Rahmen der Prüfung kam. 

Seitens des Sachgebietes Finanzmanagement wurden daher an alle Mitarbeiter entsprechende 

Kontierungshinweise gegeben und die erforderlichen Korrekturen sowohl für das Jahr 2014 

als auch bereits für die Folgejahre umgesetzt.    

 

Die teilzentrale Lösung, insbesondere bezüglich der Vorkontierungen birgt ein erhöhtes 

Risiko von Fehlern. Eine zentrale Kontrolle bzw. eine Änderung in der Ablauforganisation 

(Aufstockung zentrale Geschäftsbuchhaltung bei Verminderung von sonstigen 

Personalkapazitäten) könnte zu einer Fehlerminimierung und Effizienzsteigerung in der 

Ablauforganisation beitragen.   (F)  

Hierzu erfolgte auskunftsgemäß noch keine abschließende Entscheidung. 

 

Fördermittelvergaben: 

Voraussetzung für die Darstellung als immaterieller Vermögensgegenstand ist gemäß § 37 I 

GemHVO die Festlegung eines Zeitraums für die Gegenleistungsverpflichtung in Form z.B. 

eines Zweckbindungszeitraumes. Zukünftig sollte auf entsprechende Festlegungen in den 

Fördermittelbescheiden geachtet werden, soweit es sich um Zuwendungen für die 

Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen handelt und sich der Zeitraum 

nicht automatisch aus einer Drittförderung ergibt.   (F)   

Dies war für 2014 noch nicht umsetzbar. 

 

Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach 

unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung von Bedeutung 

sind.“ 

 

Ergänzend zur vorgenannten Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes hat der 

Rechnungsprüfungsausschuss keine eigene Prüfungshandlungen zum Jahresabschluss 

2014 durchgeführt. 

 

Auf der Grundlage des Berichts zur Jahresabschlussprüfung und der ergänzenden Prüfung 

empfiehlt der Rechnungsprüfungsausschuss daher der Gemeindevertretung den geprüften 

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 i. d. F. vom 17.09.2018 festzustellen. Gleichzeitig 
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Anklam, den 24.09.2018
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1.  Allgemeines 

 

1.1 Prüfungsauftrag 

 

Gemäß § 36 Abs. 2 KV M-V i. V. mit § 1 Abs. 2 KPG M-V haben Gemeinden, Städte und Ämter 

grundsätzlich einen Rechnungsprüfungsausschuss einzurichten. Der Rechnungsprüfungsausschuss 

führt die örtliche Prüfung gemäß § 1 Abs. 4 Satz 1 KPG M-V durch. Er hat sich des 

Rechnungsprüfungsamtes, soweit ein solches eingerichtet ist, nach § 1 Abs. 4 Satz 1 KPG M-V zu 

bedienen. 

Mit Beschluss der Stadtvertretung der 

 

Hansestadt Anklam 

 

bedient sich die Stadt des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Anklam. 

Der Rechnungsprüfungsausschuss führt damit die örtliche Prüfung gemäß § 1 Abs. 4 Satz 1 KPG M-

V für die Stadt durch.  

Er hat sich des Rechnungsprüfungsamtes, soweit ein solches eingerichtet ist, nach § 1 Abs. 4 Satz 2 

KPG M-V zu bedienen. 

 

Die Ämter Am Peenestrom, Anklam-Land, Lubmin, Usedom-Nord und Züssow, denen durch die 

amtsangehörigen Gemeinden auch die Prüfung der Haushaltswirtschaft übertragen wurde, sowie die 

Hansestadt Anklam und die Gemeinde Heringsdorf haben mit Abschluss des „Öffentlich-rechtlichen 

Vertrages zur Rechnungsprüfung“ eine Verwaltungsgemeinschaft gebildet und bedienen sich für die 

Aufgaben der örtlichen Prüfung gemäß § 3 KPG M-V des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt 

Wolgast. Die Stadt Wolgast hat vertragsgemäß ein Rechnungsprüfungsamt, dem die Aufgaben nach 

dem Umfang des § 3 KPG M-V für die Stadt obliegen, eingerichtet. 

 

Der Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Anklam bedient sich insofern des 

Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Wolgast. 

 

Die Prüfung bezieht sich auf den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 der Stadt nebst den 

gesetzlichen Anlagen nach § 60 KV M-V und der zugrunde liegenden Buchführung und des 

Belegwesens des Haushaltsjahres 2014 nach § 3 Abs. 1 Nr. 1, 3 und 8 KPG M-V. 

Die Prüfung umfasst auch die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse sowie die 
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Ordnungsmäßigkeit der Haushalts- und Verwaltungsführung gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 und 5 KPG M-

V. 

 

Die Verantwortung für die Ordnungsmäßigkeit von Buchführung und Jahresabschluss nebst den 

gesetzlichen Anlagen trägt der Bürgermeister der Stadt, Herr Michael Galander. An der Aufstellung 

des von der Stadt Anklam erstellten Jahresabschlusses nebst den gesetzlichen Anlagen haben wir 

nicht mitgewirkt. Sofern Änderungen an den Jahresabschlussunterlagen aufgrund unserer 

Prüfungsfeststellungen angezeigt waren, wurden diese durch die Verwaltung der Stadt Anklam 

vorgenommen. 

 

Unsere Aufgabe war es, den Jahresabschluss nebst den gesetzlichen Anlagen einer Prüfung 

dahingehend zu unterziehen, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung und zum 

Jahresabschluss sowie die sie ergänzenden Bestimmungen der Satzungen beachtet worden sind. 

Den Rechenschaftsbericht haben wir daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei 

unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild 

von der Lage der Stadt vermittelt. Dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der 

zukünftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. 

 

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir unter Beachtung der 

„Praxishilfe Jahresabschlussprüfung“ in der Fassung vom 29.04.2011 den vorliegenden 

Prüfungsbericht.  

Der Prüfungsbericht bezieht sich auf den von uns geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2014 nebst 

den dem Jahresabschluss gesetzlich beizufügenden Anlagen, der diesem Prüfungsbericht insgesamt 

als Anlage angefügt ist. Der Prüfungsbericht darf nur im Zusammenhang mit dem geprüften 

Jahresabschluss verwendet werden und dient ausschließlich der Berichterstattung an den 

Rechnungsprüfungsausschuss und der Stadtvertretung der Stadt Anklam. 

 

1.2  Prüfungsumfang 

Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung unter Einbindung der EDV sowie des 

Belegwesens, der Inventur bzw. des Inventars und der Abschreibungssätze, der nach den Vorschriften 

der KV M-V sowie der GemHVO-Doppik aufgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2014, bestehend 

aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen einschließlich interner 

Leistungsverrechnung, Bilanz und Anhang. Darüber hinaus waren die gesetzlich dem Jahresabschluss 

beizufügenden Anlagen, d. h. der Rechenschaftsbericht, die Anlagen-, Forderungs- und 
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Verbindlichkeitenübersicht sowie die Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus 

geltenden Haushaltsermächtigungen, zu prüfen. 

 

 

Die Prüfung umfasst des Weiteren die wirtschaftlichen Verhältnisse sowie die Ordnungsmäßigkeit 

der Haushalts- und Verwaltungsführung der Stadt. 

 

Nicht Gegenstand der Prüfung waren die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, 

wie zum Beispiel Unterschlagungen oder sonstige Untreuehandlungen, und außerhalb der 

Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten. Die Verantwortung für die Vermeidung und die 

Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten liegt bei den Organen der Stadt. 

 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 3a KPG M-V vorgenommen. Die Prüfung haben 

wir so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des 

durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und des 

durch die Anlagen zum Jahresabschluss vermittelten Bildes der Bilanz, Finanz- und 

Ergebnisrechnung der Stadt wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt wurden. 

 

Im Rahmen unseres risikoorientierten Prüfungsansatzes haben wir uns zunächst einen aktuellen 

Überblick über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt verschafft. Darauf aufbauend 

haben wir uns ausgehend von den Strukturen und der Organisation der Verwaltung der Stadt mit den 

Aufgaben und Abläufen in der Verwaltung beschäftigt, um die Risiken zu bestimmen, die zu 

wesentlichen Fehlern in der Rechnungslegung führen können. Durch Gespräche sowie durch 

Beurteilung der Vorkehrungen zum internen Kontrollsystem der Verwaltung haben wir anschließend 

untersucht, welche Maßnahmen die Verwaltung ergriffen hat, um diese Risiken zu bewältigen. 

   

Die Erkenntnisse aus diesen Prüfungshandlungen haben wir bei der Bestimmung unseres weiteren 

Prüfungsvorgehens berücksichtigt. In den Bereichen, in denen das die Verwaltung angemessene 

organisatorische Maßnahmen zur Begrenzung dieser Risiken eingerichtet hat, haben wir 

Funktionsprüfungen durchgeführt, um uns von der kontinuierlichen Wirksamkeit dieser Maßnahmen 

zu überzeugen. Der Grad der Wirksamkeit dieser Maßnahmen bestimmte anschließend Art und 

Umfang unserer Prüfung einzelner Geschäftsvorfälle und Bestände sowie der von uns durchgeführten 

analytischen Prüfungshandlungen. Soweit wir aufgrund der Wirksamkeit der bei der Verwaltung 

eingerichteten organisatorischen Maßnahmen in einzelnen Bereichen von der Richtigkeit des zu 
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überprüfenden Zahlenmaterials ausgehen konnten, haben wir die Untersuchung von Einzelvorgängen 

eingeschränkt.  

 

In der Hauptsache kamen unter Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit und der 

Wirtschaftlichkeit im Folgenden Einzelfallprüfungen auf der Basis von Stichproben mit bewusster 

Auswahl und analytische Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungssicherheit zur 

Anwendung. 

 

Schwerpunkt unserer Prüfung bildeten die folgenden Prüffelder: 

 Korrekte Anwendung der landesrechtlich vorgegebenen Produkt- und Kontenpläne 

 Bildung der Teilhaushalte 

 EDV-technische Verknüpfungen und Sicherungssysteme 

 Abgleich Ergebnis- und Finanzrechnung mit der Bilanz 

 Ausweis von Forderungen und Verbindlichkeiten 

 Korrekte Bildung der Rechnungsabgrenzungsposten 

 Bildung und Inanspruchnahme der Rücklagen und Rückstellungen 

 Zu- und Abgänge bei Investitionen und Förderungen im Rahmen der Anlagenbuchhaltung 

 Umbuchungen in der Anlagenbuchhaltung 

 Änderungen von Einzelpositionen in der Bilanz 

 Einhaltung der verbindlichen Muster 

 Haushaltsermächtigungen 

 Haushaltsrechtlich notwendige Beschlussfassungen zu Über- und außerplanmäßigen 

Aufwendungen und Auszahlungen sowie Spendenannahmen 

 Interne Leistungsverrechnung 

 Interimswirtschaft 

 Haushaltssicherungsmaßnahmen 

 Belege (Erträge) 

 Jahresüberreifende Abgrenzungen von Erträgen und Aufwendungen 

 

Noch nicht Gegenstand der Prüfung waren wirtschaftliche Veräußerungen, der ordnungsgemäße 

Erlass von Satzungen, die Ausgestaltung und Effektivität des internen Kontrollsystems sowie weitere 

Prüfgegenstände im Rahmen der örtlichen Prüfung nach §§ 3 und 3a des KPG. 

Aufgrund der Besonderheit der Ersteinführung der kommunalen Doppik und der dazu erforderlichen 
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korrekten technischen Umsetzung konnten aus zeitlichen Gründen hierzu noch keine weiteren 

Prüfungen erfolgen. 

Diese werden in den Folgejahren vermehrt Gegenstand der Prüfung sein.  

 

Für die Beurteilung der Wesentlichkeit haben wir uns an den seitens des Innenministeriums 

herausgegebenen Empfehlungen orientiert. 

Für die Beurteilung der Wesentlichkeit gelten für den Jahresabschluss der Hansestadt Anklam 

demnach folgende Wertgrenzen entsprechend des vorgelegten Entwurfstandes: 

 

Ergebnisrechnung: wertmäßig 10.000,00 € oder 1 % der 

 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit = 169.036,86 € 

 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = 199.039,63 € 

Finanzrechnung: wertmäßig 10.000,00 € oder 1 % der 

 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = 158.920,38 € 

 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = 163.179,32 € 

 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit =   20.981,61 € 

 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = 27.083,34 € 

Die Wertgrenzen gelten sinngemäß für die Prüfung der Teilrechnungen. 

 

Bilanz:  

0,5 % der Summe des Umlaufvermögens 32.413 €

0,5 % der Summe des Eigenkapitals 520.911 €

0,5 % der Summe der Sonderposten 119.341 €

0,5 % der Summe der Rückstellungen 7.076 €

0,5 % der Summe der Verbindlichkeiten 

und RAP
40.726 €

 

 

Die Verwaltung war zu Beginn unserer Arbeiten prüfungsbereit. Prüfungshemmnisse haben sich nicht 

ergeben. Ausgangspunkt unserer Prüfung war der festgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2013 in der 

von uns geprüften und mit Datum vom 20.09.2017 mit einem uneingeschränkten 

Bestätigungsvermerk versehenen Fassung (vgl. Abschnitt 6. des Prüfungsberichtes). 

Die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Stadt sowie die Ordnungsmäßigkeit der Haushalts- 

und Verwaltungsführung haben wir in Anlehnung an die Vorschriften des § 53 HGrG nach dem hierzu 

entwickelten Fragenkatalog vorgenommen. 
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Die Prüfung erfolgte durch Frau Eschenauer im Zeitraum vom 11.04.2017 bis 30.08.2018 (mit 

Unterbrechungen) in den Räumlichkeiten der Stadtverwaltung Anklam. 

Zwischenzeitliche Prüfungsfeststellungen wurden der Verwaltung mit einem oder mehreren 

Teiltätigkeitsberichten übergeben und besprochen. Nach Aufarbeitung der aufgedeckten Fehler 

erfolgte jeweils die Fortführung der Prüfung.  

 Abschließende Prüfungshandlungen und die Erstellung des Prüfungsberichtes erfolgten ebenfalls in 

den Amtsräumen der Stadt Anklam. 

 

Zur Prüfung der einzelnen Vermögenswerte und Schulden lagen uns u.a. notarielle Urkunden, 

Bankbelege, Verträge, Rechnungen, Saldenmitteilungen sowie sonstige Aufzeichnungen der Stadt 

vor. Saldenbestätigungen über Forderungen und Verbindlichkeiten der Stadt wurden wegen Art und 

Umfang nicht angefordert. Bankbestätigungen waren nicht vorzulegen. Rechtsanwaltsbestätigungen 

zum 31.12.2014 waren ebenfalls nicht vor zu legen. An einer Inventur der körperlichen Vorräte haben 

wir im Hinblick auf die Geringfügigkeit der Bestände nicht teilgenommen. 

 

Alle verlangten Aufklärungen und Nachweise sind uns von den gesetzlichen Vertretern der Stadt und 

den benannten Auskunftspersonen zeitnah in erforderlichem Umfang erbracht worden. 

 

Der Bürgermeister der Stadt hat uns in der üblichen Vollständigkeitserklärung (entsprechend der 

Vorgabe in der „Praxishilfe Jahresabschlussprüfung“, in der Fassung vom 29.04.2011) u. a. schriftlich 

bestätigt, dass in den vorgelegten Büchern alle Geschäftsvorfälle erfasst sind, die für das 

Haushaltsjahr 2014 buchungspflichtig geworden sind und im Jahresabschluss zum 31.12.2014 unter 

Berücksichtigung der maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze alle bilanzierungspflichtigen 

Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Abgrenzungen 

berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge sowie Einzahlungen und Auszahlungen 

enthalten und alle erforderlichen Angaben gemacht sind. 

 

Der Bürgermeister der Stadt hat ferner erklärt, dass der Rechenschaftsbericht auch hinsichtlich 

erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage der Stadt wesentlichen Gesichtspunkte 

sowie die nach § 49 GemHVO-Doppik erforderlichen Angaben enthält. Vorgänge von besonderer 

Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres 2014 haben sich nur in dem nach dieser Erklärung 

bzw. dem Rechenschaftsbericht benannten Umfang ergeben und sind uns darüber hinaus bei unserer 

Prüfung auch nicht bekannt geworden. 
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1.3 Rechtliche Grundlagen 

  Hauptsatzung:   05.06.2013 

  Haushaltssatzung:  16.08.2013 (Doppelhaushalt 2013/2014) mit 3 

Nachtragshaushaltssatzungen: 27.02.2014, 09.09.2014 und 28.10.2014 

  Geschäftsordnung:  13.12.2012  

Neben den örtlichen Rechtsgrundlagen sind die unter Punkt 1.1 genannten Rechtsvorschriften 

Grundlage der Prüfung. 

 

1.4 Aktuelle wirtschaftliche Grundlagen 

 Einwohner: 12.718 Einwohner 

 Fläche: 57 km² 

 Bevölkerungsdichte: 223,12 EW/ km² 

 

Die Hansestadt Anklam liegt im Landkreis Vorpommern-Greifswald. 

 

1.5 Steuerliche Verhältnisse 

Die Stadt wird beim Finanzamt Greifswald unter der Steuernummer 084/144/02349 geführt. 

 

Die Stadt unterhält mehrere Betriebe gewerblicher Art und ist insofern körperschafts- und 

gewerbesteuerpflichtig. Auskunftsgemäß führt die Stadt umsatzsteuerpflichtige Umsätze aus, sie ist 

Unternehmerin i.S. von § 2 UStG. 

 

Folgende Betriebe gewerblicher Art werden geführt: 

- Museum am Steintor 

- Otto-Lilienthal-Museum 

 

Bereits im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2012 wurde seitens des RPA Wolgast die 

zwingende Notwendigkeit der steuerlichen Veranlagung für die hoheitlichen Tätigkeiten nach § 20 a 

UstG hinterfragt und die Höhe der steuerschädlichen Umsätze nach § 19 I UstG hinterfragt. 

Hierzu wurde der Schriftverkehr mit dem Finanzamt vorgelegt. Die Besteuerung erfolgt für den 

Verkauf von Souvenirs, Drucksachen (Bücher, Prospekte), sowie Kaffee.  

Als Arbeitgeberin i.S. von § 1 LStDV für 94,112 VzÄ hat die Stadt die Lohnsteuer für Rechnung der 

Arbeitnehmer einzubehalten und an das zuständige Finanzamt abzuführen. 
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1.6. Verwaltungsaufbau, Organisation der Verwaltung 

Die Organe der Stadt sind: 

 der Bürgermeister 

 die Stadtvertretung 

 

Weiterhin existieren folgende Ausschüsse: 

 Hauptausschuss 

 Ausschuss für Finanzen 

 Ausschuss für Bau, Stadtentwicklung und  Immobilienmanagement 

 Ausschuss für Stadtmarketing, Bildung und Soziales 

 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Für die Ortsteile Pelsin und Stretense wurden Ortsteilvertreter und Ortsteilvorsteher gewählt.  
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2.  Grundsätzliche Feststellungen 

2.1 Lage der Stadt, Anhang und Rechenschaftsbericht 

Der Rechenschaftsbericht des Bürgermeisters steht nach den im Rahmen unserer Prüfung 

gewonnenen Erkenntnissen und getroffenen Prüfungsfeststellungen im Einklang mit den 

tatsächlichen Verhältnissen.  

Aussagen zur wirtschaftlichen Lage gemäß § 49 Abs. 2 und 3 GemHVO-Doppik wurden getroffen 

ebenso zu den Risiken und Chancen der zukünftigen Entwicklung der Stadt. 

 

Der Anhang enthält die wesentlichen Erläuterungen zu den Veränderungen und Positionen der Bilanz 

entsprechend der gesetzlichen Mindestanforderungen. 

 

 

2.2.  Feststellungen zur Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

2.2.1 EDV 

Die Stadt verwendet das HKR-Programm der Firma Dataplan Finanz+. 

Die Freigabe des Programms wurde bereits zur Eröffnungsbilanz erteilt. 

Die Anlagenbuchhaltung ist im System integriert, wird separat geführt und durch entsprechenden 

Afa-Lauf in die Buchhaltung überführt. 

 

Aus dem HKR-System lassen sich nach verschiedenen Kriterien Auswertungen in Excel ausgeben. 

Die Anlagen, wie z.B. Bilanz, Forderungs- und Verbindlichkeitenübersicht mussten durch die 

Verwaltung mit den Konten manuell verknüpft und eingerichtet werden. Dadurch ist ein erhöhtes 

Risiko verbunden, das Konten einer anderen Position zugeordnet werden als im Kontenrahmenplan 

vorgesehen ist. 

So kam es zunächst zu Abweichungen zum Ausweis der Eröffnungsbilanz. 

Die zum Jahresabschluss in den Anlagen ausgewiesenen Beträge entsprechen den gesetzlichen 

Vorgaben. 

 

Das System eröffnet des Weiteren diverse Auswertungsmöglichkeiten nach Zahlungen, 

Vormerkungen für Vorjahre, diverse Einbindungen von Vergleichswerten, etc. 

Die vorgenannten Arbeiten führten zu erheblichem Mehraufwand in der Prüfung und bei den 

Bearbeitern, die eine Verzögerung der Aufstellung und Prüfung nach sich zog. 

 Es wäre sinnvoll, gegenüber der Firma anzuregen, neben diesen sehr umfangreichen Möglichkeiten 

auch vereinfachte Standardhinterlegungen zu erstellen, die direkt aufrufbar wären und für das in MV 
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geltende Haushaltsrecht regelmäßig angepasst werden.   

Des Weitern wäre es wünschenswert, dass im Rahmen der Kontenauskunft auch das mittelbare 

Gegenkonto ohne Zwischendarstellung des Zahlungs- /Forderungs- oder Verbindlichkeitenkontos 

ersichtlich wäre. Die könnte zu einer erheblichen Vereinfachung beitragen.    

 

Innerhalb des HKR-Systems erfolgen Prüfroutinen und Sicherungssysteme, die eine einheitliche 

Verbuchung zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Buchungen zur Bilanz sicherstellen. 

Auswertungen und Prüfungen waren über Einsichtnahme in das Programm und Listenauswertungen 

möglich.  

 

Zu beachtende Feststellungen: 

- Das Programm gibt die vorgesehenen Listen nicht nach den Vorgaben des Landesrechts aus. 

So werden Budgets nach in anderen Bundesländern geltenden Regelungen, nicht aber 

Deckungskreise und Zweckbindungsvermerke entsprechend der Landesregelungen 

ausgewiesen. Hier wurden aus der Budgetbewirtschaftung falsche Spalten angesprochen und 

so nicht korrekte Werte ausgegeben. 

Soweit möglich, erfolgten zum Jahresabschluss Korrekturen, die Auflösung der Budgets 

erfolgt mit der nächsten Haushaltsplanung.  

Die für den Jahresabschluss nunmehr vorliegenden Listen wurden hilfsweise aus einer anderen 

Ausgabemöglichkeit des Programms kreiert. Seitens der Firma war eine anderweitige Ausgabe 

bislang noch nicht möglich. 

 

- Übertragungen von Finanzhaushaltsansätzen zur Deckung von aus Bilanzbuchungen 

entstandenen Verbindlichkeiten sind technisch derzeit nicht umsetzbar, da auf den 

Finanzkonten getrennte Sollbuchungen (Vormerkungen) von späteren Ist-Buchungen erfolgen. 

Dies widerspricht den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung und bedarf einer 

dringenden Korrektur, die zum JAB 2014 nicht mehr umsetzbar war.  

 

- In den Einzelkontenausweisen zu den Rechnungskomponenten werden in der Spalte 

Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit Beträge ausgewiesen, die in der 

Zusammenfassung der Muster 12 und 13 nicht erscheinen und auch nicht zur Änderung der 

Gesamtermächtigung führen. Soweit eine Inanspruchnahme tatsächlich erfolgt wären diese 

Veränderungen auch im Muster 12 und 13 dar zu stellen.  
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Die Firma Dataplan ergänzt und erweitert die Programmstruktur zur Doppik laufend und unterstützt 

die Verwaltung über eine Fernwartung, Hotline und Vor-Ort-Termine.   

Im Rahmen der Prüfung erfolgten bereits Anpassungen in den Auskunfts- und 

Auswertungsfunktionen. 

 

 

2.2.2 Buchungswesen 

Kontenzuordnung 

Feststellung: 

Für die Selbstveranlagung von Grundsteuern sieht der Kontenplan separate Aufwands- und 

Ertragskonten sowie Einzahlungs- und Auszahlungskonten vor. Diese werden auskunftsgemäß ab 

2016 eingerichtet.  

 

Feststellung: 

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ist die Bilanzposition 4.8 mit 2.425,61 € ins Minus verbucht. 

Die Korrektur war im JAB 2014 nicht mehr möglich. Der Betrag liegt unter der 

Wesentlichkeitsgrenze.  

 

Sonstiges: 

Feststellung: 

Auf Grund von technischen Problemen mit der Softwarefirma wurde die Stadt aufgrund verspäteter 

Abrechnung mit Säumniszuschlägen in Höhe von 886,50 € belastet. Es erfolgte eine In-Rechnungs-

Stellung gegenüber der Firma, die letztlich durch die Gegenleistung eines unentgeltlichen 

fachspezifischen Tagesseminars für Kolleg/innen der Stadt ausgeglichen wurde.    

 

2.2.3 Belegablage 

Die Belegablage erfolgt noch händisch, sortiert nach Haushaltsjahr, Produktsachkonto und innerhalb 

dessen in zeitlicher Reihenfolge. Die Archivierung erfolgt in der Kasse. 

Die Belege standen zur stichprobenhaften Einsichtnahme zur Verfügung. 

 

2.3.  Unregelmäßigkeiten in der Verwaltungsführung 

Eine Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung der Stadt Anklam wurde am 04.11.2013 

unterzeichnet und den Mitarbeitern der Verwaltung bekannt gegeben. 
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Die Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie der Stadt Anklam lag zur Eröffnungsbilanz in der 

aktualisierten Fassung vom 04.11.2013 vor. Sie wurde in 2016 neben den in den o.g. Feststellungen 

zur abweichenden Bewertung im JAB 2012 zur EÖB auch unter Berücksichtigung der durch die mit 

der Evaluierung des Gemeindehaushaltsrechts vom 18. Mai 2016 hinzukommenden Änderungen 

überarbeitet und liegt nunmehr mit der Dienstanweisung 03/2016 vom 16.11.2016 vor.    

 

Eine Kostenrechnung wurde im Haushaltsjahr 2014 bereits in Teilen geführt. Interne 

Leistungsverrechnungen wurden entsprechend der in 2014 vorläufig aufgebauten Kostenrechnung 

bereits zwischen den einzelnen Produkten vorgenommen. Eine Neufassung der diesbezüglichen 

Dienstanweisung erfolgte bislang nicht.  

 

Ziele und Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades sind bisher nicht benannt und verfolgt 

worden.  

Ein elektronisches Rechnungseingangsbuch wird noch nicht geführt.  

 

Eine Auftragsverwaltung ist in 2014 noch nicht eingerichtet. 

 

2.4 Ordnungsmäßigkeit der Haushalts-/ Verwaltungsführung in Anlehnung an § 53 HGrG 

Die Sachverhalte gemäß dem Fragenkatalog nach § 53 HGrG wurden stichprobenweise beurteilt. Im 

Wesentlichen ergibt sich hieraus, dass ein internes Kontrollsystem entsprechend der Bedürfnisse der 

Stadt grundsätzlich eingerichtet ist. Ein weiterer Ausbau ist jedoch sinnvoll und wird empfohlen. 

 

Vergabewesen: 

Zu  beachtende Feststellung: 

Im Auftrag des RPAusschusses erfolgte eine Prüfung der Vergaben nach VOB, VOL und VOF für das 

Jahr 2014 in allen Fachbereichen mit einem umfassenden Prüfbericht, der im Ausschuss beraten 

wurde. Insbesondere im Bereich der VOL kam es zu einer Reihe von Feststellungen, die zukünftig 

zu beachten sind. Hervorzuheben ist die meist fehlende oder unzureichende Dokumentation der 

Vergabeverfahren.  

Im Ergebnis der Prüfung wurde angeregt, dringend die dazugehörige Dienstanweisung zu 

aktualisieren und eine zentrale Vergabestelle für die VOL-Vergaben einzurichten, bzw. eine Inhouse- 

schulung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchzuführen. 
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Die Haushaltsatzung und das Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2014 wurden im Rahmen 

eines Doppelhaushaltes für 2013 und 2014 am 11.04.2014 beschlossen, am 30.04.2013 der 

Kommunalaufsicht zur Genehmigung vorgelegt und mit Verfügung vom 25.07.2013 seitens der 

Kommunalaufsicht genehmigt. 

 

In der Genehmigungsverfügung für 2013 erteilte die Kommunalaufsicht abweichend vom 

beantragten Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen in Höhe von 1.506.500 € lediglich eine 

Genehmigung in Höhe von 1.338.500 €. 

Der Stellenplan wurde genehmigt, ebenso der beantragte Höchstbetrag der 

Verpflichtungsermächtigungen. 

Die Einschränkung der Kreditgenehmigung in 2013 erfolgte in Höhe von 168.000 € für folgende 

Maßnahmen: 

- Papierloser Sitzungsdienst  33 T€ 

- Gründung Stadtwerke   50 T€ 

- Eigenanteil Nikolaikirche  25 T€ 

- FFW-Gebäude Stretense  60 T€ 

Die Maßnahmen waren entweder noch nicht Veranschlagungsreif, nicht unabweisbar oder aufgrund 

der eingeschränkten finanziellen Leistungsfähigkeit nicht für eine Neuverschuldung geeignet. 

>Es erfolgte keine Kreditaufnahme in 2013. Die Summe wurde vollständig in 2014 gem. § 52 III KV 

aufgenommen. 

Eine Übertragung von Einzahlungsermächtigungen aus 2013 liegt in der Finanzrechnung nicht vor.  

 

Darüber hinaus stellte die Kommunalaufsicht fest, dass das vorgelegte HHSK nicht den Ansprüchen 

entspricht und insbesondere im freiwilligen Bereich keine Bereitschaft zu erkennen ist, hier unter 

dem Gesichtspunkt sparsamer und wirtschaftlicher Aufgabenerfüllung nachhaltige Einsparungen 

vorzunehmen. Das von der Verwaltung vorgelegte Konzept wurde seitens der Stadtvertretung ohne 

Gegenvorschläge abgelehnt. 

Die Kommunalaufsicht stellte weiterhin fest, dass mittelfristig davon auszugehen ist, dass bis 2017 

ein Verlust von 38% des Eigenkapitals und ein Defizit von 9,3 Mio. € im Finanzhaushalt zu erwarten 

wäre. Damit ist ohne nachhaltige Maßnahmen die dauerhafte Leistungsfähigkeit als gefährdet 

angesehen. 

Hierzu ist auch der Dauerverlustbetrieb Flughafen in die Konsolidierungsbemühungen bei den 

freiwilligen Leistungen mit ein zu beziehen. 
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Die Stadt war aufgefordert, zeitnah eine Überarbeitung des HHSK vorzulegen. Dies ist durch 

Verwaltung erstellt worden, jedoch durch die STVV mehrfach abgelehnt worden. 

So wurde in 2013 die seitens der Kommunalaufsicht angeforderte Überarbeitung nicht mehr 

eingereicht.     

   

Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2013/2014 erfolgte am 16.08.2013 auf der 

Homepage der Hansestadt Anklam. 

 

Damit ist die Haushaltssatzung am 17.08.2013 in Kraft getreten. 

Für 2014 ergab sich damit keine vorläufige Haushaltsführung (Interimswirtschaft) nach § 49 KV 

M-V. 

Die erste Nachtragshaushaltssatzung für 2014 wurde am 30.01.2014 beschlossen und am 

19.02.2014 der Kommunalaufsicht angezeigt. 

In der Verfügung vom 19.02.2014 wurde aufgrund des nicht rechtzeitig vorgelegten 

Haushaltssicherungskonzeptes (HHSK) eine Vorlage spätestens mit der 2. NTHH-Satzung bis 

16.05.2014 verlangt. 

 

Die 2. Nachtragshaushaltssatzung 2014 wurde am 08.05.2014 beschlossen und der 

Kommunalaufsicht am 03.06.2014 vorgelegt. In der Genehmigungsverfügung vom 30.07.2014 waren 

seitens der Kommunalaufsicht folgende Genehmigungen und Feststellungen enthalten: 

- Die Investitionskredite wurden nicht in vollem Umfang genehmigt. In der Begründung wurde 

dabei auf die defizitäre Haushaltslage und die damit nicht finanzierbaren nicht rentierlichen 

Maßnahmen eingegangen. 

 

Kreditaufnahmen für folgende Maßnahmen konnten damit nicht genehmigt werden: 

Produkt   Maßnahme    Betrag  tats. gezahlt: 

25100. Bauliche Investitionen an der Nikolaikirche   75.000 €          1.876,02 € 

25100. Ausstattung Kunstgegenstände Nikolaikirche    8.000 €         0,00 € 

11102. Zuschuss Stadtglocke      10.000 € 10.000,00 € 

28101. Adventsmarkt         3.000 €                 0,00 € 

51102. Eigenanteil Städtebausanierung  Rückzahlung 100.000 €                0,00 € 

  Begründung: nicht investiv 

55100. Ausbau Tierfriedhof      15.000 €                0,00 € 

gesamt        211.000 €       11.876,02 € 
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Ausdrücklich wurde darauf hingewiesen, dass erhöhte Eigenanteile an der Städtebausanierung 

ihre Grenzen in der Leistungsfähigkeit der Stadt finden. 

Die Genehmigung für Kreditaufnahmen belief sich auf insgesamt 1.645.300 €. Hiervon 

erfolgte keine Kreditaufnahme, aber auch keine Übertragung von 

Einzahlungsermächtigungen nach 2015. Die Ermächtigung kann entsprechend § 52 III KV 

für die genehmigten Zwecke auch in Folgejahren aufgenommen werden, wenn entspr. § 44 III 

KV eine anderweitige Finanzierung nicht möglich ist.   

 

- Die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.673.100 € wurden mit dem Hinweis 

genehmigt, dass damit keine Genehmigung von Investitionskrediten in Folgejahren begründet 

wird. 

 

- Der Nachtragsstellenplan wurde bezüglich der Schaffung der neuen Stelle 01.6 nicht 

genehmigt, da es sich um eine Stelle für freiwillige Leistungen handelt und diese aufgrund der 

defizitären Haushaltslage nicht zu verantworten ist. Hinzu kommt, dass die genannten 

Aufgaben bereits in anderen Stellen verankert waren. Es sind dazu Überlegungen anzustellen, 

wie die Erfüllung zusätzlicher freiwilliger Aufgaben auch unter sparsamen und 

wirtschaftlichen Gesichtspunkten Rechnung getragen werden kann. 

 

- Zum vorgelegten Haushaltssicherungskonzept wird festgestellt, dass dieses den 

Anforderungen nicht genügt und keine Bereitschaft zu Einsparungen bei freiwilligen 

Leistungen in der Stadtvertretung bestehen. Vorschläge der Verwaltung und des 

Finanzausschusses wurden durch eine „Im Block-Abstimmung“ abgelehnt. Da zwischen den 

Einzelanträgen des Finanzausschusses kein innerer Zusammenhang bestand, war diese 

Beschlussfassung nicht zulässig. 

Hierauf ist zukünftig zu achten. 

Eine Überarbeitung des HHSK für 2015 ist mit der Vorlage der HH-Satzung 2015 unter  

Berücksichtigung der mittelfristig defizitären Lage vorzulegen.  

  

- Zu den wirtschaftlichen Beteiligungen wird festgestellt, dass nach wie vor keine Bereitschaft 

besteht, der gesetzlichen Anforderung zur Anpassung der Verträge nachzukommen.  

 

- Bezüglich der GWA rügt die Kommunalaufsicht das mangelnde Beteiligungsmanagement und 

die fehlende Beschlussfassung der Stadtvertretung zu den geplanten Kreditaufnahmen. 
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Die 3. Nachtragshaushaltssatzung 2014 wurde am 16.10.2014 beschlossen und am 20.10.2014 der 

Kommunalaufsicht vorgelegt. Die Änderung bezog sich im Wesentlichen auf den Stellenplan. Hier 

sind nunmehr Umwandlungen von 2 Stellen und die Streichung einer weiteren Stelle vorgesehen 

gewesen, die zu nachhaltigen Einsparungen führen.  

Rechtliche Bedenken wurden in der Verfügung der Kommunalaufsicht vom 23.10.2014 nicht 

vorgebracht, allerdings sollte bei zukünftigen Umstrukturierungen und Entscheidungen über 

Beamtenstellen der Erlass des IM zum Funktionsvorbehalt vom 05.09.2013 Beachtung finden.   

 

Feststellung:   

Die Aufstellung von Doppelhaushalten führt in der Regel zur Notwendigkeit der Erstellung 

mehrerer Nachtragshaushalte, insbesondere in Zeiten der Haushaltskonsolidierung. Durch die 

damit entstehenden umfangreichen Mehrarbeiten wurden praktisch ganzjährig Kapazitäten 

gebunden, die für die Erstellung von Jahresabschlüssen fehlten. 

 

Es wird empfohlen, zukünftig lediglich einen Haushalt für ein Jahr aufzustellen und unter  

Zurückstellung unterjährig wesentlicher Veränderungen auf die Erstellung von Nachtragshaushalten 

zu verzichten.   
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 3. Vorjahresabschluss bzw. Eröffnungsbilanz 

Der Jahresabschluss der Hansestadt Anklam zum 12.12.2013 mit einer Bilanzsumme von 

136.668.234,84 €, einem Anlagevermögen von 129.878.505,36 € und einem Eigenkapital von 

106.139.993,66 € ist von uns geprüft und mit Datum vom 20. September 2017 mit einem 

uneingeschränkten Bestätigungsvermerk mit Zusatz versehen worden.  

 

Im Bestätigungsvermerk zum JAB 2013 wurden folgende Hinweise gegeben, die nunmehr zum 

Jahresabschluss auf ihre Umsetzung bzw. Fortwirkung zu überprüfen waren: 

 

Forderungen und Verbindlichkeiten 

- Aus dem Jahresabschluss entstandene Forderungen und Verbindlichkeiten waren teilweise 

noch nicht entsprechend der geforderten Konten- und Bereichsabgrenzung zugeordnet. Die 

Abarbeitung aus 2012 zeigte, dass hieraus ein erheblicher Buchungsaufwand in den 

Finanzkonten der Folgejahre entsteht, da reine Aktiv- oder Passivtausche technisch nicht 

umsetzbar sind.  

Zukünftig wird bereits auf die korrekte Hinterlegung geachtet.  

Das RPA hat auf die Anforderung der Umbuchungen aufgrund der in der Vergangenheit bereits 

abgeschlossenen Sachverhalte und des entstehenden erheblichen Zeitaufwandes verzichtet. 

Dies wirkt auch im JAB 2014 noch nach. 

 

- Die technische Verknüpfung von Zahlungs- und Forderungs- sowie Verbindlichkeitenkonten 

führte zu Verschiebungen im Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie im Saldo 

der durchlaufenden Gelder. Eine Korrektur der Hinterlegungen war für 2013 aus technischen 

Gründen nicht mehr möglich und wird für den Jahresabschluss 2014 vorgenommen. 

Die abschließende Aufarbeitung konnte für den JAB 2014 noch nicht erfolgen. 

 

Produktzuordnung 

- In 2013 wurden die Grundschulen und Regionalen Schulen jeweils zu einem Produkt 

zusammengefasst. So ist nicht mehr unmittelbar ausgebbar, wie sich die Kosten und 

Zuschussbedarfe pro Schule konkret darstellten. Auch die Ermittlung der konkreten 

Schulkostenbeiträge für die einzelne Schule wird hierdurch erschwert. Seitens des RPA wird 

empfohlen, hier wieder auf die Bildung von Einzelprodukten je Schule zurück zu kehren.  

Die Zusammenfassung wirkt auch in 2014 noch nach. Lt. SchLAVO ist bei Bildung eines eigenen 

Teilhaushaltes auch eine zusammenfassende Ermittlung von Gastschulbeiträgen zulässig. 
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Ein separater Teilhaushalt für die Schulen ist nicht gebildet. Auskunftsgemäß erfolgt die 

Ermittlung für jede Schule getrennt. Die Erhebung jedoch nach Schulart mit einem 

Durchschnittswert.  

 

Im Prüfbericht zum JAB 2012 wurden folgende Hinweise gegeben, die nunmehr zum 

Jahresabschluss auf ihre Umsetzung bzw. Fortwirkung zu überprüfen waren: 

EDV: 

- Die mit der Bemerkung „Korrektur EB“ bezeichneten Buchungen der Anlagenbuchhaltung 

stellen ergebnis- und zahlungsneutrale Buchungen dar, die in der Abgangsliste zwar als 

Gewinn/Verlust ausgewiesen, jedoch nicht als solche in die Ergebnisrechnung überführt 

werden. Es handelt sich um Korrekturen zur Eröffnungsbilanz.   

Diese Ausweise sind auch in 2014 noch gegeben. 

 

- Unter außerplanmäßigen Abschreibungen ist ein Betrag in Höhe von 1.547,95 € ausgewiesen, 

der sich auf die Tilgung der gewährten Zuwendungen aus dem SSV bezieht und unter 

immateriellen Vermögensgegenständen in der Bilanz gespiegelt wird. Hier ist dieser Betrag 

regulär abzuschreiben. Die Verbuchung in der Anlagenbuchhaltung war aus technischen 

Gründen nur über eine außerplanmäßige Abschreibung möglich, in der Ergebnisrechnung wird 

der Betrag jedoch korrekt unter laufenden Abschreibungen dargestellt.   

Die Feststellung war auch in 2014 analog gegeben. 

 

- Bei den ungeklärten Ein- und Auszahlungen wurden teilweise Verknüpfungen zu Forderungen 

und Verbindlichkeiten der ordentlichen Rechnung vorgenommen, die dazu führten, dass die 

durchlaufenden Gelder/Fremdmittel in diesen Fällen nicht mit dem Saldo der entsprechenden 

Forderungs- und Verbindlichkeiten-Konten abstimmbar war. Dies bezog sich insbesondere auf 

Umsatzsteuersteuer/Vorsteuerkonten. 

Die Bestände der Forderungs- und Verbindlichkeiten-Konten zur EÖB stimmten überein, im 

Rahmen der technischen Umsetzung entstanden jedoch im Laufe des Jahres 2012 fehlerhafte 

Verbuchungen. 

Seitens der Firma Dataplan sind hierzu offensichtlich nicht ausreichende Schulungen erfolgt 

und Sicherungssysteme eingepflegt worden, die diese Verknüpfungen korrekt herstellten. 

Aufgrund des erheblichen Zeitaufwandes und der technisch erschwerten Abstimmbarkeit war 

die Korrektur mit vertretbarem Aufwand nicht mehr möglich. Wesentlichkeitsgrenzen wurden 

hiermit nicht überschritten. 
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Nach Korrektur der Werte wird in einem zukünftigen Jahresabschluss eine Korrektur der 

diesbezüglichen Forderungen und Verbindlichkeiten erfolgen. 

Der Saldo der Finanzrechnung ist korrekt ausgewiesen. 

Die Korrektur war in 2014 noch vollumfänglich umsetzbar, es erfolgten jedoch bereits etliche 

Neuzuordnungen. Die korrekten Ausweise erfolgen zum JAB 2016. 

 

- Das Programm ermöglicht abweichend von den gesetzlichen Vorgaben Produkte bzw. Teile 

von Produkten auch internen Budgets entsprechend der fachlichen Bearbeitungszuständigkeit 

zuzuordnen und gibt diese dann entsprechend als Teilhaushalte aus. So kommt es bei Ausgabe 

der Druckvorlagen zu verfälschten Ergebnissen und teilweise zu Doppelausweisen. Im 

Rahmen der Einrichtungsarbeiten konnten diese Folgen noch nicht überschaut werden. Die 

Teilhaushalte und die entsprechenden Produktzuordnungen gemäß § 4 GemHVO konnten 

durch die Mitarbeiter nicht mehr mit vertretbarem Aufwand korrigiert werden. Hierzu erfolgte 

zum JAB eine manuelle Ausgabe. Die Stammdatenpflege erfolgt entsprechend für zukünftige 

JAB, um dann eine unmittelbare Ausgabe zu ermöglichen. 

   Die Auflösung der Budgets war in 2014 noch nicht umsetzbar. 

  

Buchungswesen 

Forderungen und Verbindlichkeiten 

- In den Forderungs- und Verbindlichkeitenkonten waren die Bereichsabgrenzungen noch nicht 

vollständig eingerichtet. Soweit sich lediglich eine Statistikabweichung ergab und die 

Zuordnung zu den Bilanzpositionen nachvollzogen war, wurde auf eine Korrektur aufgrund 

des erheblichen Aufwands verzichtet. Ab 2015/2016 werden die entsprechenden 

Hinterlegungen vorgenommen.  

In 2014 erfolgten bereits wesentliche Korrekturen. 

 

- In einzelnen Fällen waren noch insbesondere aus der Kameralistik übergeleitete Forderungen 

und Verbindlichkeiten nicht korrekt zugeordnet. Die Zuordnung konnte aus technischen 

Gründen erst im Rahmen des ersten doppischen Abschlusses überprüft werden. Die Beträge 

liegen insgesamt unterhalb der Wesentlichkeitsgrenze. 

Diese wirken teilweise noch weiter in 2014. 

 

Bilanz – Anlagenbuchhaltung 

- Die Zuordnung des Grund und Bodens einiger Objekte erfolgte unter dem Produkt 11401, 
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während die aufstehenden Bauten und Außenanlagen unter den jeweiligen anderen Produkten 

gemäß Produktrahmenplan dargestellt sind. Dies hat insbesondere bei geplantem Verkauf 

Auswirkungen auf die Darstellung, wirkt sich auf die Ergebnisrechnung des Jahres 2012 

aufgrund nicht zu verbuchender Abschreibungen für Grund und Boden jedoch nicht aus, die 

Bilanzielle Darstellung erfolgt in Konten, nicht auf Produktebene. 

In Abstimmung mit dem RPA erfolgt die korrekte Zuordnung nunmehr in 2015.  

 

- Die Anlagenbuchführung schreibt bei Gruppenbewertung von Wirtschaftsgütern über 410 € 

netto auf insgesamt 1 € ab und berücksichtigt dabei nicht die Anzahl der auszuweisenden 

einzelnen VMG. Dadurch wird der Ausweis von Teilabgängen aus einer Gruppe erschwert. 

Eine technische Korrektur war noch nicht möglich. Aufgrund des hohen händischen 

Korrekturaufwandes bei gleichzeitig geringfügigen Beträgen wurde seitens des RPA nicht auf 

eine entsprechende Korrektur bestanden. Die Wesentlichkeitsgrenzen sind hiervon nicht 

berührt.     

Hierzu sollte mit dem EDV-Anbieter eine zukünftige Lösung bis zum Ende des 

ergebnisneutralen Korrekturzeitraumes für die EÖB (voraussichtlich JAB 2019) gefunden 

werden. 

In der Inventarübersicht sind die Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 € netto, die auf 0 

€ abgeschrieben werden, aufgeführt. 

Die Feststellung ist für 2014 noch nicht relevant. 

 

Konten 

- Die Abgrenzung der öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Gebührenforderungen, 

Säumniszuschläge, etc. sowie der entsprechenden Ertragskonten konnte in 2012 noch nicht 

umgesetzt werden. Hier wird ebenfalls ab 2015/2016 eine entsprechende Trennung und 

Umsetzung erfolgen. 

Die Beträge liegen unterhalb der Wesentlichkeitsgrenze. 

Die Umstellung ist für 2014 bereits begonnen worden und wird in 2015/2016 abgeschlossen. 

 

- Es wurden lt. Kontenrahmenplan nicht vorgesehene Finanzkonten 6611… bebucht, die mit 

dem Ertragskonto 4611 – Erträge aus Veräußerung von Vermögen – verbunden waren. Dabei 

handelte es sich zumeist nicht um Vermögens-, sondern um laufende Veräußerungen, die unter 

4626/4629 bzw. 6626/6629 darzustellen waren. Die Umbuchungen waren aus technischen 

Gründen nicht vollständig auflösbar. Die Wesentlichkeitsgrenze wurde dadurch nicht 
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überschritten. 

Die Feststellung wirkte auch in 2014 noch weiter. 

 

- Bei einigen Konten war gegenüber der gesetzlichen Vorgabe des 3- stellers eine tiefere 

Untergliederung zu statistischen Zwecken vorzunehmen. Da dies keine Auswirkung auf die 

Aussagekraft des Abschlusses hat und die Meldungen an das Statistische Landesamt für die 

Jahr 2012 bis 2014 bereits erfolgten, wird eine Korrektur ab dem Jahr 2015 seitens des RPA 

Wolgast nicht beanstandet. 

Die Feststellung wirkte auch in 2014 noch weiter. 

 

- Seitens des Hafenbetreibers Binnenhafen GmbH erfolgt auf Grundlage eines Vertrages eine 

Bewirtschaftung und Vermietung von städtischen Objekten und Flächen im Auftrag der Stadt. 

Es erfolgt zum Jahresende dazu lediglich eine Einnahmeüberschussrechnung und die 

entsprechende Liquiditätsauskehr bzw. Nachschussforderung gegenüber der Stadt. 

Die Verwaltung erfolgt im Auftrag und ist daher entsprechend der Regelungen im NKHR für 

Wohnungsverwaltungen bei der Stadt zu spiegeln und die Liquiden Mittel als Zahlweg bei der 

Stadt zu führen. Aufgrund des Ausfalls der Sachbearbeiterin konnten die Unterlagen zum JAB 

2012 nicht mehr entsprechend aufgearbeitet werden. Die Kostenerstattung beläuft sich auf 

27.143,28 € und liegt damit unterhalb der jeweiligen Wesentlichkeitsgrenzen. 

Auskunftsgemäß erfolgt ab 2014 eine entsprechende Aufarbeitung und Darstellung. 

Die Feststellung wirkte auch in 2014 noch weiter, die Aufarbeitung war aus zeitlichen Gründen 

noch nicht möglich. Die Kostenerstattung 2014 belief sich auf 28.642,35 €.  

 

Produktzuordnung 

- Lt. Produktrahmenplan ist die Zuordnung von Nebenanlagen in Trägerschaft der 

Straßenbaulast der Gemeinden bei Bundes-, Landes- und Kreisstraßen bei Produkten für diese 

übergeordneten Straßen vorgesehen. Sämtliche fertiggestellte Nebenanlagen mit Grund und 

Boden sind derzeit unter 54100 Gemeindestraßen erfasst, in 2012 im Bau befindliche 

Teilflächen noch entsprechend der überwiegenden Nutzung unter unbebauten Grundstücken 

11402. 

Die Zuordnung wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Auswirkungen ergeben sich 

derzeit lediglich bezüglich der Abschreibungen in der Ergebnisrechnung. Die Teilrechnungen 

sind davon nicht betroffen. Die Wesentlichkeitsgrenzen sind nicht überschritten. 

Die Feststellung wirkte auch in 2014 noch weiter, die Aufarbeitung war noch nicht möglich. 
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 Gemäß § 4 Absatz 5 und 7 GemHVO sind in jedem Teilhaushalt wesentliche und sonstige 

Produkte mit Zielen und Kennzahlen darzustellen.  

 Produktbeschreibungen liegen vor, jedoch sollten diese im Hinblick auf die Zielsetzung 

überarbeitet werden. Kennzahlen zur Erreichung der Ziele wurden genannt, eine Auswertung 

erfolgte noch nicht. Aufgrund der Ersteinführung der kommunalen Doppik wird dies in den 

ersten Jahresabschlüssen seitens des RPA Wolgast nicht beanstandet.  

Die Feststellung wirkte auch in 2014 noch weiter, die Aufarbeitung war noch nicht möglich. 

 

Im Prüfbericht zur Eröffnungsbilanz wurden folgende Hinweise gegeben, die nunmehr zum 

Jahresabschluss 2014 auf ihre Umsetzung zu überprüfen waren und in folgenden Fällen 

fortwirken: 

- Mit dem nächsten zu erstellenden Haushalt ist daher zumindest das Produkt 611 Steuern, 

allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen als eigener Teilhaushalt darzustellen. 

Ob auch eine Einbindung der Produkte 612 und 626 in den Teilhaushalt erfolgen soll, bleibt 

freigestellt. 

Dies konnte zum JAB 2012 bis 2014 noch nicht umgesetzt werden. Der THH ist auskunftsgemäß 

technisch ab 2015 eingerichtet worden. 

 

- Aus programmtechnischen Gründen sind die Aufteilung in der Fristigkeit in der Restlaufzeit 

nach kurz-, mittel- und langfristigen Forderungen und die entsprechende Übernahme in die 

Forderungsübersicht nicht möglich und durch die Verwaltung nicht umsetzbar. Es sollte 

darauf hingewirkt werden, dass die Firma Data Plan die entsprechenden Voraussetzungen 

hierfür schafft. 

- Aus progammtechnischen Gründen war die Aufteilung nach der Fristigkeit der Restlaufzeit 

der Verbindlichkeiten nicht möglich. Es wurde daher aus Vereinfachungsgründen lediglich 

unterschieden in dem Grunde nach auf Langfristigkeit ausgelegte Kreditfinanzierungen und 

prinzipiell auf Kurzfristigkeit aus gelegte sonstige Verbindlichkeiten. Es sollte darauf 

hingewirkt werden, dass die Firma Data Plan die entsprechenden Voraussetzungen für die 

Darstellung der Fristigkeiten schafft.  

Die vorgelegten Unterlagen berücksichtigten die Aufteilung der Kreditverbindlichkeiten. 
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Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung hat in 2013 zu folgenden Hinweisen 

geführt: 

Bestellungen 

- Es war auffällig, dass etliche Bestellungen erst ab Mitte November und damit auch die 

entsprechenden Lieferungen im Dezember erfolgten. So entstanden Verbindlichkeiten, die 

erst im Januar beglichen werden konnten und so die Finanzrechnung des Folgejahres 

belasteten. 

Anders als in der Kameralistik gelten die Mittel nicht im alten Jahr als verbraucht (Kassenreste 

im geschlossenen System), es entstehen Folgejahresbelastungen, die in nicht unerheblichem 

Maße Zusatzaufwand in Planung (Finanzhaushalt) und Mittelbereitstellung der Kämmerei, 

sowie in abgrenzendem Buchungsaufwand nach sich ziehen.  

Es wird daher empfohlen, bereits zu Beginn des Novembers jeden Jahres einen Bestellstopp 

anzuordnen, um die noch rechtzeitige Lieferung und Zahlung im HH-Jahr zu ermöglichen und 

damit das sogenannte „Dezemberfieber“ zu vermeiden. Danach sollte im Rahmen eines 

gesonderten Antragsverfahrens über begründete Ausnahmen entschieden werden. Dazu wäre 

es ggfs. sinnvoll, die betroffenen Mitarbeiter diesbezüglich über die Unterschiede des 

doppischen zum kameralen HH-Rechts aufzuklären.  

Dies wirkte auch in 2014 noch nach. 

 

Belege 

- Bisweilen wurden Belege von Mitarbeitern eingereicht, auf denen sowohl dienstliche als 

auch private Ankäufe ausgewiesen waren. Im Rahmen einer Dienstanweisung sollten hierzu 

Regelungen getroffen werden, dass die Käufe getrennt getätigt und so auch auf getrennten 

Belegen ausgewiesen sind. Dabei wird ausdrücklich auf die grundsätzliche Notwendigkeit 

der wirtschaftlichen Beschaffung auch bei Direktkäufen verwiesen. Auch hier ist die 

Notwendigkeit der Vorlage eines Nachweises über die günstigere Beschaffung bei dem 

konkreten Händler gegeben. 

Dies war auch in 2014 noch gegeben. 

 

Übertragungen 

- Es fiel auf, dass insgesamt zunächst 58% aller Investitionsansätze des Finanzhaushaltes 2013 

nach 2014 übertragen wurden (Haushaltsermächtigungen). Offensichtlich war damit 

beabsichtigt, eine möglichst hohe „Sicherung“ der alten HH-Ansätze zu erreichen. 

Diese Übertragungsermächtigungen sind vergleichbar mit den Haushaltsresten aus der 
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Kameralistik, deren Übertragung von 2011 zur Eröffnungsbilanz 2012 ausgeschlossen war.  

Aus 2012 waren bereits Übertragungsermächtigungen in Höhe von 1.157.193,09 € nach 2013 

erfolgt, deren Weiterübertragung nach 2014 entsprechend des § 15 GemHVO zu überprüfen 

war.  

Diese Übertragungen kommen zu den im Rahmen der HH-Planung bereits gestellten Mittel 

hinzu, deren Verwendung wird nur über den Jahresabschluss letztlich wieder offen gelegt. 

Dies verursacht einen hohen Verwaltungsaufwand in der Haushaltsüberwachung und 

erschwert die Planung, insbesondere, wenn es sich um mehrjährige Mittel handelt.  

 

In vielen Fällen war die Übertragung nicht zulässig, bzw. wurde in den Folgejahren auch nicht 

beansprucht. Die Einzelpositionen sind im entsprechenden Tätigkeitsbericht benannt. 

Die Korrekturen waren nach Abstimmung mit DataPlan aus technischen Gründen nicht ohne 

erheblichen Aufwand und aufgrund der bereits erfolgten Veränderungen in der Budgetplanung 

der Folgejahre auskunftsgemäß nicht in allen Fällen mehr sinnvoll umsetzbar. 

Da die finanziellen Auswirkungen in den Folgejahren für die aus technischen Gründen nicht 

mehr korrigierbaten Restebildungen verhältnismäßig gering waren, wird diese 

Verfahrensweise durch das RPA mitgetragen.  

Künftig sind die Übertragungen gem. § 15 GemHVO nur auf die wirklich notwendige 

Beträge (z.B. für die Zeit der Interimswirtschaft) zu beschränken und der 

Neuveranschlagung Vorrang vor Übertragung zu geben sein. 

Insgesamt erfolgten nunmehr noch Übertragungen aus den Gesamtermächtigungen (inkl. der 

HH-Reste aus Vorjahren) in Höhe von 3.201.498,45 €, mithin 54,89 %. Zur investiven 

Auszahlung kamen 1.838.087,32 €, die Einsparungen beliefen sich auf 3.995.005,77 €. 

Abzüglich der Resteübertragungen verblieben damit Einsparungen in Höhe von 793.507,32 

€.  

Gemäß § 8 IV GemHVO sind die Planansätze in Höhe der im HH-Jahr voraussichtlich zu 

leistenden Zahlungen zu veranschlagen. Zur Beauftragung und damit auch Sicherung von 

Mitteln für Folgejahre kann auch das Instrument der Veranschlagung von 

Verpflichtungsermächtigungen greifen, bzw. im Rahmen eines Nachtragshaushaltes eine 

Anpassung von HH-Ansätzen erfolgen. 

Die mittelanmeldenden Fachbereiche sollten zu sorgfältigerer und realistischerer Schätzung 

der voraussichtlich tatsächlich umsetzbaren Maßnahmen angehalten werden.  

 

Die Umsetzung war aus technischen Gründen für 2014 noch nicht möglich. Aus 2014 erfolgten 

inkl. teilweiser Weiterübertragungen aus 2013 Restbildungen in Höhe von insgesamt 5.592.373,47 

€, dies entspricht 63,92 € der Gesamtauszahlungsermächtigungen aus 2014 in Höhe von 
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8.748.598,45 €. Zur Auszahlung kamen hiervon lediglich 2.708.334,02 €. Von den verbliebenen 

6.040.264,43 € erfolgten damit Weiterübertragungen mit 92,58 %, lediglich 447.890,96 € sind damit 

effektiv eingespart worden.    

 

Spenden: 

- Eine zentrale Spendenverwaltung ist eingerichtet. Im Rahmen der Prüfung wurde eine 

Vielzahl von noch nicht korrekt verbuchten und vereinnahmten Spenden festgestellt. Hierzu 

erfolgten nunmehr umfangreiche Korrekturen und Nachbuchungen. 

Die ordnungsgemäße Annahme der Spenden gemäß den Festlegungen in der Hauptsatzung ist 

nunmehr grundsätzlich nachgewiesen.  

Notwendige Beschlussfassungen wurden vorbereitet. 

 Die Spenden wurden auch entsprechend der Prüfungsfeststellungen in 2014 aufgearbeitet, 

Korrekturbuchungen sind erfolgt, die notwendige Beschlussfassung nachgereicht.  

 

Aktualisierung Dienstanweisung 

- Für das Jahr 2013 fand die Richtlinie 04/2011 „zur Ausgabenhöhe und Art der Anlässe, bei 

denen eine Ehrung vorgenommen wird.“ Anwendung. 

Diese wurde 2016 außer Kraft gesetzt. Es wird dringend empfohlen, hierzu eine neue 

Festlegung zu treffen, um die Zuwendungen im Rahmen von Gratulationen aktuell zu regeln. 

Eine neue Dienstanweisung ist hierzu zum Zeitpunkt der Prüfung noch nicht erlassen worden. 

 

Haushaltssicherungskonzept 

- Die Stadt war aufgefordert, zeitnah eine Überarbeitung des HHSK vorzulegen. Dies ist durch 

Verwaltung erstellt worden, jedoch durch die STVV mehrfach abgelehnt worden. 

So wurde in 2013 die seitens der Kommunalaufsicht angeforderte Überarbeitung nicht mehr 

eingereicht.  

Für 2014 erfolgte letztlich die Erstellung eines HHSK, das jedoch von der Kommunalaufsicht als 

unzureichend eingeschätzt wurde.  

 

Interimswirtschaft 

- Im Rahmen der Prüfung der Interimswirtschaft sind nach § 49 KV M-V lediglich Ausgaben 

aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher (aus Vorjahren) Verpflichtungen zulässig, bzw. wenn 

diese für die Weiterführung notwendiger Aufgaben (vor allem pflichtige) unaufschiebbar 

sind.  
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Die Stadt darf nur Auszahlungen für die Fortsetzung von Investitionen tätigen, für die bereits 

in Vorjahren Haushaltsansätze oder Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen waren.  

Auszahlungen für neue Maßnahmen sind demnach unzulässig.  

 

Für die 750-Jahr Feier lag ein Grundsatzbeschluss der Stadtvertretung vom 13.12.2012 vor, 

in dem die einzelnen Veranstaltungen und ihre voraussichtlichen Kosten benannt wurden und 

die Einstellung in den Haushalt sowie die Durchführung durch die Verwaltung beauftragt 

wurde. Verpflichtungsermächtigungen konnten hierfür nicht in den Vorjahreshaushalt 

eingestellt werden, da regelmäßig keine Investitionsauszahlungen hiermit verbunden waren.  

 

In folgenden Fällen lagen keine vertraglichen oder gesetzlichen Grundlagen vor: 

o Caritasverband (Vereinsarbeit) 

o Im Investiven Bereich wurden u.a. die Beschaffung des Ausstellungssystems in der 

Nikolaikirche und die Beschaffung von Straßenbeleuchtung im Gellendiner Weg 

während der Interimswirtschaft vorgenommen.  

Zukünftig ist auf die Begrenzungen innerhalb der Interimswirtschaft zu achten, bzw. die 

Aufstellung der Haushalte zeitnah zum Jahresanfang vorzunehmen. 

Dies war für 2014 nicht mehr relevant. 

 

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen 

- Über- und außerplanmäßige Auszahlungen sind nicht im vorgelegten Muster ausgewiesen und 

auch bislang nicht beschlossen worden. In der Anlage 13 zum JAB der Verwaltung sind jedoch 

die für die erfolgten Ermächtigungsübertragungen zu beschließenden über- und 

außerplanmäßigen Auszahlungen aufgelistet.  

Hierfür sind im Rahmen der Beschlussfassung zum Jahresabschluss noch die entsprechenden 

Genehmigungen einzuholen. 

Die Beschlussfassungen sind auskunftsgemäß erfolgt. 

 

Planung von Folgekosten aus Investitionsmaßnahmen 

- Die Abbruch- und Abgangsaufwendungen, die sich aus Investitionsmaßnahmen ergeben, 

belasten die Ergebnisrechnung und führen zu einer Ergebnisverschlechterung. 

Insbesondere die wiederholte Vollerneuerung von bereits nach der Wende umfassend sanierten 

Straßen führen zum Abgang von hohen Restbuchwerten. Zukünftig sollten die entstehenden 

Haushaltsfolgebelastungen aus Abgängen und Abbrüchen bei der Prüfung der 
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Inanspruchnahme von Förderungen beachtet werden.   

Dies konnte für 2014 noch nicht Beachtung finden. Die entsprechenden Ergebnisbelastungen sind 

im Bericht zum Anlagevermögen dargestellt. 

 

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung des JAB 2012 hat zu folgenden Hinweisen 

geführt, die ebenfalls auf ihr Umsetzung bzw. Fortwirkung zum Jahresabschluss 2014 zu 

überprüfen waren:  

- Es wird empfohlen, die Dienstanweisung zur Kosten- und Leistungsrechnung sowie zur 

internen Leistungsverrechnung zeitnah zu erstellen, eine Auftragsverwaltung baldmöglichst 

einzurichten sowie die Einführung eines Rechnungseingangsbuches baldmöglichst 

vorzunehmen. 

An der Umsetzung wird derzeit gearbeitet, zum JAB 2014 war dies noch nicht möglich.   

 

- Verschiedene Gebührensatzungen waren bereits mehr als 10 Jahre alt. Im Rahmen der 

Prüfung wurde empfohlen, die alten Satzungen auf Aktualität hin zu prüfen, ggfs. zu 

überarbeiten und neu zu fassen. Dabei sollte auch die Anpassung der Gebühren- und 

Steuersätze erwogen werden. Daneben wird empfohlen, die Satzungen regelmäßig in einem 

weiteren Turnus von 3-4 Jahren auf Aktualität hin zu überprüfen. Die Überarbeitungen 

fanden bis zum Zeitpunkt der Prüfberichtsabfassung bereits statt. 

An der Umsetzung wird derzeit gearbeitet, zum JAB 2014 war dies noch nicht möglich.   

 

- Buchungen: 

Die Verbuchungen erfolgen größtenteils zentral über die Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung 

im Sachgebiet Finanzmanagement. Die Kontierungen werden jedoch von den 

sachbearbeitenden Mitarbeitern vorgegeben und entsprechend umgesetzt. 

Hier waren nicht in allen Bereichen gründliche Fachkenntnisse der kommunalen Doppik 

vorhanden, so dass es zu einer Vielzahl von Korrekturen im Rahmen der Prüfung kam. 

Seitens des Sachgebietes Finanzmanagement wurden daher an alle Mitarbeiter entsprechende 

Kontierungshinweise gegeben und die erforderlichen Korrekturen sowohl für das Jahr 2014 

als auch bereits für die Folgejahre umgesetzt.    

Die teilzentrale Lösung, insbesondere bezüglich der Vorkontierungen birgt ein erhöhtes Risiko 

von Fehlern. Eine zentrale Kontrolle bzw. eine Änderung in der Ablauforganisation 

(Aufstockung zentrale Geschäftsbuchhaltung bei Verminderung von sonstigen 

Personalkapazitäten) könnte zu einer Fehlerminimierung und Effizienzsteigerung in der 
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Ablauforganisation beitragen.     

Hierzu erfolgte auskunftsgemäß noch keine abschließende Entscheidung. 

 

- Fördermittelvergaben: 

Voraussetzung für die Darstellung als immaterieller Vermögensgegenstand ist gemäß § 37 I 

GemHVO die Festlegung eines Zeitraums für die Gegenleistungsverpflichtung in Form z.B. 

eines Zweckbindungszeitraumes. Zukünftig sollte auf entsprechende Festlegungen in den 

Fördermittelbescheiden geachtet werden, soweit es sich um Zuwendungen für die 

Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen handelt und sich der Zeitraum 

nicht automatisch aus einer Drittförderung ergibt.      

Dies war für 2014 noch nicht umsetzbar. 

 

Der Jahresabschluss wurde in der von uns geprüften Fassung am 20.09.2017 durch die 

Stadtvertretung mit Datum vom 19.10.2017 festgestellt. Die Veröffentlichung erfolgte 

entsprechend der Festlegungen in der Hauptsatzung auf der Homepage der Stadt am 

22.11.2017. 



Prüfbericht des RPA Wolgast zum Jahresabschluss 2014 der Hansestadt Anklam 
 

17.09.2018      S e i t e  32 | 97 

 

4. Analyse der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage 

4.1 Vermögenslage 

In der folgenden Übersicht sind die Posten der Bilanz zum 31.12.2014 (Anlage 5 zum 

Prüfungsbericht) nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den 

entsprechenden Werten dem Jahresabschluss zum 31.12.2013 gegenübergestellt worden. Es zeigt sich 

folgendes Bild: 

 

Das langfristig gebundene Vermögen ist vollständig gleichfristig finanziert.  

Der Überhang des kurzfristigen Umlaufvermögens über das kurzfristige Fremdkapital führt zu einem 

Netto-Umlaufvermögen von 5.617.206,63 € (5.302.750,83 €).  

Dies ist insbesondere dem hohen Bestand an Vorräten in Höhe von 3.610.236,19 € (3.610.289,95 €) 

 + / -

€ % € % €

Aktiva

Immaterielle Vermögensgegenstände 794.999,28 0,6 1.069.585,49 0,8 274.586,21

Sachanlagen 98.208.335,59 71,9 99.382.334,96 72,0 1.173.999,37

Finanzanlagen 30.875.170,49 22,6 30.936.713,37 22,4 61.542,88

Längerfristige Forderungen 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00

= Langfristig gebundenes Vermögen 129.878.505,36 95,1 131.388.633,82 95,2 1.510.128,46

Vorräte 3.610.289,95 2,6 3.610.236,19 2,6 -53,76

Kurzfristige Forderungen und 

Rechnungsabgrenzungsposten 1.169.429,09 0,9 1.245.783,61 0,9 76.354,52

Liquide Mittel 2.010.010,44 1,5 1.747.376,27 1,3 -262.634,17

= Kurzfristig gebundenes Vermögen 6.789.729,48 5,0 6.603.396,07 4,8 -186.333,41

Bilanzsumme Aktiva 136.668.234,84 100,0 137.992.029,89 100,0 1.323.795,05

Passiva

Allgemeine kKapitalrücklage 105.775.881,29 77,4 105.600.191,80 76,5 -175.689,49

Zweckgebundene Kapitalücklagen 364.112,37 0,3 0,00 0,0 -364.112,37

Rücklage FAG 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00

Ergebnisvortrag 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00

Jahresübeschuss/-fehlbetrag 0,00 0,0 -1.417.977,89 -1,0 -1.417.977,89

= Eigenkapital 106.139.993,66 77,7 104.182.213,91 75,5 -1.957.779,75

Sonderposten zum Anlagevermögen 21.073.535,31 15,4 23.868.209,37 17,3 2.794.674,06

Sonstige Sonderposten 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00

Langfristige Rückstellungen und RAP 1.435.402,22 1,1 1.518.488,79 1,1 83.086,57

Längerfristige Verbindlichkeiten
6.532.325,00 4,8 7.436.928,38 5,4 904.603,38

= Langfristig verfügbare Mittel 135.181.256,19 99,0 137.005.840,45 99,3 1.824.584,26

Kurzfristige Rückstellungen 383.805,72 0,3 278.008,52 0,2 -105.797,20

Kurzfristige Verbindlichkeiten 1.103.172,93 0,8 708.180,92 0,5 -394.992,01

Übrige kurzfristige Passiva 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00

= Kurzfristig verfügbare Mittel 1.486.978,65 1,1 986.189,44 0,7 -500.789,21

Bilanzsumme Passiva 136.668.234,84 100,0 137.992.029,89 100,0 1.323.795,05

31.12.2013 31.12.2014
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sowie der liquiden Mittel in Höhe von 1.747.376,27 € (2.010.010,44 €) geschuldet.  

 

Liquidität 2. Grades: 405,61 % (281,71 %) 

Die Liquidität 2. Grades ist das Verhältnis von liquiden Mitteln und kurzfristigen Forderungen zu 

den kurzfristigen Verbindlichkeiten. Es ist eine Kennzahl zur Bewertung der Zahlungsfähigkeit. 

 

Liquidität 2. Grades =
liquide Mittel + kurzfristige Forderungen

kurzfristige Verbindlichkeiten
∗ 100 

 

Eine Liquidität 2. Grades sollte bei mindestens 100 % liegen, um die Zahlungsfähigkeit 

sicherzustellen. 

Die kurzfristige Liquidität der Hansestadt Anklam war zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses gegeben.  

 

Entwicklung Eigenkapital 104.182.213,91 € (106.139.993,66 €) 

 

Allgemeine Kapitalrücklage      105.660.191,80 € (105.775.881,29 €) 

Änderungen der zur Eröffnungsbilanz festgestellten allgemeinen Kapitalrücklage gemäß § 12 

KommDoppikEG wurden in Höhe von 2,00 € (31.305,22 €) für die Stadtmauer und das 

Versorgungshaus Festweise Reeperstieg vorgenommen. Gegen die Sonderposten war eine 

Ausbuchung von 190.500 € vorzunehmen. 

Gemäß § 18 I GemHVO erfolgten Vermögenszuordnungen mit 6,65 € und 14.801,86 €. 

 

Zweckgebundene Kapitalrücklagen           0,00 € (364.112,37 €)  

Die Veränderung der zweckgebundene Kapitalrücklagen bezieht sich auf die investiven 

Schlüsselzuweisungen in Höhe von 91.160,16 € (200.873,72 €), die im Finanzhaushalt als investive 

Einzahlungen zu verbuchen waren sowie auf die investiven übergemeindlichen Zuweisungen aus dem 

FAG für die zentralörtlichen Aufgaben als Mittelzentrum in Höhe von 993.252,32 € (998.828,17 €).  

Aus Sonderhilfen wurden Zuweisungen in Höhe von 161.591,97 € eingenommen. Die 

Gesamtzuführungen betrugen demnach unterjährig 1.246.004,45 € (1.199.701,89 €). 

 

Es erfolgte eine Entnahme in Höhe von zum Ausgleich der Ergebnisrechnung in Höhe von 

1.610.116,82 € (1.137.708,39 €). 
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Ergebnisrücklage                     0,00 € 

Die Vorrausetzungen für die Bildung einer Rücklage für die künftigen Belastungen aus dem 

Finanzausgleich (Finanzausgleichsrücklage) war nicht gegeben. 

 

Ergebnisvortrag:           (0,00 €) 

Die ausgeglichenen Ergebnisse aus den Ergebnisrechnungen der Jahre 2012 und 2013 wurde in 

Höhe von 0,00 € vorgetragen. 

 

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag      -1.417.977,89 € (0,00 €)  

Das negative Jahresergebnis des Jahres 2014 wirkt eigenkapitalsenkend. 

 

Insgesamt sind damit in Folgejahren Überschüsse in Höhe von insgesamt 1.417.977,89 € zu 

erwirtschaften, um wieder zu einem ausgeglichenen Ergebnis zu kommen. 

 

Eigenkapitalquote: 75,50 % (77,66 %) 

Die Eigenkapitalquote gibt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. Sie 

verdeutlicht, in welchem Ausmaß das Vermögen durch die Kommune selbst finanziert wurde. 

 

Eigenkapitalquote 1 =
Eigenkapital

Bilanzsumme
∗ 100 

 

Ein hoher Eigenkapitalanteil steht für eine sichere und stabile Kapitalstruktur und zeigt Kommunen 

auf, ob entsprechende Reserven in Haushaltsnotlagen bestehen und drohende bilanzielle 

Überschuldungen abgewehrt werden könnten. 

Auch bei sinkender Bilanzsumme allein aufgrund von Abschreibungen und Auflösung von 

Sonderposten sowie Tilgung der langfristigen Kreditfinanzierung sollte versucht werden, die 

Eigenkapitalquote stabil zu halten. 

Mit einer hohen Eigenkapitalquote gehen i.d.R. auch geringere Zinssätze auf das Fremdkapital einher. 

Die Eigenkapitalquote in Unternehmen in Deutschland liegt im Durchschnitt bei ca. 20%. Von 

besonderer kommunaler Bedeutung ist in diesem Zusammenhang auch der Anteil der Werte der 

Finanzanlagen in Form von Beteiligungen an z. B. ausgelagerten Unternehmen. 

Die Eigenkapitalquote konnte relativ stabil gehalten werden und ist insgesamt als gut zu bezeichnen. 
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Eigenkapitalquote 2 (wirtschaftliches Eigenkapital): 92,80 % (93,08 %) 

 

Eigenkapitalquote 2 =
Eigenkapital + Sonderposten

Bilanzsumme
∗ 100 

 

Wird die Investitionstätigkeit einer Kommune in hohem Umfang durch Fördermittel finanziert, ist 

auch die Höhe der Sonderposten als indirekte Eigenkapitalstärkung von hoher Bedeutung.  

 

Pro-Kopf-Vermögen (AV + UV): 10.840,64 € (10.149,13 €) 

Das Vermögen steht der Verschuldung gegenüber. Hier muss allerdings beachtet werden, dass anders 

als in herkömmlichen Unternehmen ein Großteil des kommunalen Vermögens nicht veräußerbar und 

somit nicht zur Schuldentilgung einsetzbar ist. 

Das Pro-Kopf-Vermögen ist weiterhin als stabil zu bezeichnen. 

 

Anlagenintensität (-quote): 95,21 % (95,03 %) 

 

Anlagenintensität =
Anlagevermögen

Gesamtvermögen
∗ 100 

 

Die Anlagenintensität gibt Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil des langfristig in der 

Gebietskörperschaft gebundenen Anlagevermögens am gesamten Vermögen ist. Da mit einer hohen 

Anlagenintensität auch hohe fixe Kosten (z.B. Abschreibungen, Instandhaltungskosten) einhergehen, 

lässt eine hohe Anlagenintensität i.d.R. auch auf hohe laufende Belastungen in der Zukunft schließen. 

 

Das Anlagevermögen erhöhte sich um 1.510.128,46 € (-31.156,85 €) auf 131.388.633,82 € 

(129.878.505,36 €) 

Hiervon: 

- Immaterielle VMG                                      1.069.585,49 €   

- Sachanlagen                     99.382.334,96 €   

o Wald/Forsten     5.561.552,24 €  

o Sonst. unbebaute Grundstücke und Rechte 14.663.167,27 €    

o Bebaute Grundstücke             16.428.796,60 €              

o Infrastrukturvermögen                      53.625.454,58 €              

o Bauten auf fremden Grund und Boden 

Erbbaurecht Nikolaikirche              3.089.171,95 € 



Prüfbericht des RPA Wolgast zum Jahresabschluss 2014 der Hansestadt Anklam 
 

17.09.2018      S e i t e  36 | 97 

 

o Kunstgegenstände, Denkmäler             1.440.524,93 €               

o Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge        2.995.417,05 €    

o Betriebs- und Geschäftsausstattung                779.577,19 €   

o Anz. auf Sachanlagen, Anl. im Bau                 798.673,15 €   

- Finanzanlagen                                             30.936.713,37 €   

 

 

 

Die Veränderung setzte sich zusammen aus:  

- planmäßigen Abschreibungen:           -2.997.156,10 € (- 2.713.046,55 €)  

Die Erhöhung ergibt sich insbesondere aus den aktivierten Maßnahmen aus dem Städtebaulichen 

Sondervermögen und den fertiggestellten Anlagen im Bau. 

   

Zugänge/Abgänge (-): 

1. Sachanlagevermögen:       

Immaterielle VMG: 

Zugänge EDV – Software    

- Zentrale Dienste        8.325,25 € 

- GWG Software zentrale Dienste         24.584,53 € 

- Grundschulen GWG        1.054,50 € 
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- Regionale Schulen GWG                                    654,50 €  

- Software Museum                                          14.803,60 €  

Zuschüsse an Dritte  

- Stadtglocke St. Marien       10.000,00 €  

Aus SSV: 

- Geleistete Zuwendungen SSV (Darlehen):    - 1.673,65 €, neu:18.746,32 € (20.419,97 €)   

- Geleistete Zuw. SSV (Invest.zuschüsse):      Bruttozugang: 505.048,93 €,  

Abschreibungen im HH-Jahr: -170.114,88 €, erstm. Erfassung, neu: 336.607,70 €  (0,00 €), 

- Gel. Anz. Zuw. /D4 und sonst. Sopo  – 57.227,96 € (279.967,90 €),neu: 461.407,11 € 

(518.635,07 €) 

 

Unbebaute Grundstücke: 

Zugänge/Abgänge: 

- Vermögenszuordnung Grundstück                 14.801,86 € 

- Friedhof anonymes Gräberfeld                        3.963,53 €   aus Aktiv. 

- Zuwegung anonymes Gräberfeld                     9.552,24 €   aus Aktiv.     

- Sportplatz Stretense                   9.856,47 €   aus Aktiv. 

 

- Umbuchung in Umlaufvermögen                  -1.457,30 € 

 

Gebäude: 

Zugänge: 

- Klimaanlage Serverraum Rathaus                      8.333,14 € 

- Sanitärcontainer FFW Stretense      13.629,38 € 

- Außenanlage FFW           6.697,25 € 

- Aktiv. Käthe-Kollwitz-Schule aus SSV         833.496,43 €  

- Klettergerüst Grundschule                    2.265,99 € 

- Container an Nikolaikirche                                3.579,40 € 

 

Bauten auf fremden Grund und Boden – Erbbaurecht 

- Aktiv. Nikolaikirche aus SSV                     3.168.381,49 €, Abgang Erinnerungswert 1 € 

 

Für die Aktivierung der Käthe-Kollwitz-Schule sind insgesamt Eigenanteile in Höhe von 

553.399,00 € (66,39 %), die Nikolaikirche 1.472.601,45 € (46,48 %), insgesamt 2.026.000,45 € 

aufgebracht worden. 
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Infrastruktur: 

Zugänge: 

- Grund und Boden (inkl. Zuordnung)   15.301,31€  

- Sonst. Straßenbegleitgrün                                2.763,68 €   

- Straßenbeleuchtung (ohne Keilstr.)     45.929,41 €  

- Stadtmobiliar (Blumenkübel)                        14.943,19 € 

- Ländlicher Weg Schanzenberg                     946.488,50 €   aus Aktiv.  

                                                    Inkl. aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 1.167,95 €  

- Kurzer Steig                                                   94.910,27 €   

- Lindenstraße Anbindung Pflegeheim            62.447,94 €   

 

Abbruchaufwendungen sind für die Anlagen im Bau (s.u.) Kurzer Steig in Höhe von 4.325,33 €, 

für den Lindenweg mit 6.534,71 € entstanden.  

Verluste aus Abgängen waren für den Kurzen Steig mit 2.853,68 € auszuweisen.  

 

Aktivierung aus SSV (inkl. Straßenbeleuchtung, Parkplätze, etc.): 

- Parkallee        24.933,71 € 

Hierfür entstand Abbruchaufwand in Höhe von   3.440,77 € 

Enthaltener Eigenanteil der Stadt aus SSV:            11.248,00 €   (39,64 %) 

 

- Keilstraße     1.112.961,74 € 

Hierfür entstand Abbruchaufwand in Höhe von       88.886,64 €  

Enthaltener Eigenanteil der Stadt aus SSV:            444.589,34 € (39,38 %) 

Sowie Aufwand aus Abgang alter VMG:                123.891,44 € 

Hierin enthalten ist auch die Skulptur Gebrüder Lilienthal mit 59.502,40 €, die unter 

Kunstgegenständen aktiviert wurde. 

   

Feststellung: 

In der Aktivierung der Keilstraße aus dem SSV sind elektronische Busorientierungen mit 

101.564,46 € enthalten, die von der AVG genutzt werden. Hierfür sollte eine vertragliche 

Regelung zur Betreibung, Wartung, etc. getroffen werden. 

 

- Baustraße     -190.588,49 € (Ausbuchung) 

Enthaltener Eigenanteil der Stadt aus SSV:           190.588,49 € 
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Der Betrag war aus dem SSV 2013 übernommen. Nach eingehender Prüfung stellte sich 

heraus, dass die Aktivierung bereits vollständig erfolgt war. Der restliche Betrag wurde aus 

den Anzahlungen ausgebucht. 

 

- Markt-West       -163.576,22 € (Ausbuchung) 

Enthaltener Eigenanteil der Stadt aus SSV:           163.576,22 € 

Auf Nachfrage stellte sich heraus, dass es sich hierbei um das bereits vollständige aktivierte 

Quartier westlich des Marktes (Priesterstr./Heider Str. und nicht um die Straße an der 

Westseite des Marktes handelt. Damit ist der Restbetrag zu Lasten der Stadt auszubuchen.    

 

- Hirtenstraße/Kronwieckstraße 

Für diese im SSV noch weiter geführte Maßnahme sind Abgänge in Höhe von 153.892,18 € 

ergebniswirksam als Verlust verbucht worden.   

 

Abgänge: 

- Straßenkörper   -271.821,69 € (vollst. aus o.g. Baumaßnahmen) 

- Straßenbeleuchtung    - 10.710,55 €  

(davon aus o.g. Baumaßnahmen:5.153,35 €) 

- Parkplätze                   -3.664,26 € (vollst. aus o.g.Baumaßnahmen) 

 

Aus den vorgenannten Maßnahmen ergaben sich zur Buchung in der Ergebnisrechnung  

Abbruchaufwendungen:  103.187,45 € (98.698,81 €) 

Abgänge aus Anlagevermögen:         286.196,50 € (192.381,44 €) 

SSV: zusätzliche Verluste:            283.303,21 €  

Gesamtverluste Ergebnisrechnung: 569.584,71 €  

 

Die Eigenanteile für die Maßnahmen des SSV im Bereich der Infrastrukturmaßnahmen belaufen 

sich auf: 810.002,05 €.  

 

Insgesamt waren damit Eigenanteile in Höhe von 2.836.002,50 € seitens der Stadt zu zahlen, 

hiervon zusätzliche Eigenanteile zur regulären Förderung in Höhe von 1.905.926,24 €. 

 

Kunstgegenstände/Denkmäler: 

- Historische Stadtmauer                     1,00 € 
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- Grabmal anonymes Gräberfeld            2.412,73 €    aus Aktiv. 

- Skulptur Gebrüder Lilienthal            59.502,40 €    aus Aktiv SSV 

                           

Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsvorrichtungen, etc.: 

Zugänge: 

- Baubetriebshof                                       1.504,98 € 

- Feuerwehr Nachaktivierungen  22.498,39 €  

- Pflanzfuchs Forstwirtschaft                           2.348,74 € 

Abgänge: 

- KIA K2700 OVP Betriebshof                              -1,00 €, Gewinn 49,00 € 

- Verschrottung Motorsense                                   -1,00 €, Verlust: 1,00 €  

 

Betriebsvorrichtungen: 

- Kinderspielplätze (mit Aktiv)  27.268,42 €              

- Kläranlage Forst Leopoldshagen                   3.078,32 €  

- Versorgungshaus Festwiese (Korr. zu EÖB)        1,00 € 

 

Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. GWG), davon: 

- Zentrale Dienste (u.a. Hardware) 61.975,69 € 

- Betriebshof      2.250,69 € 

- Sicherheit und Ordnung:       167,73 € 

- Feuerwehr:               14.378,73 €  

-    Grundschulen    52.808,07 € 

- Regionale Schulen         84.627,41 € 

- Museen                10.740,52 € 

- Tour. Aufsteller Stadtführung            11.774,63 €    

- Experiment Hands-On  Museum        7.346,11 €                  

- Stadtbibliothek                           2.381,93 € 

- Sonst. Kulturförderung       700,00 € 

- Obdachlosenunterkunft                         763,50 € 

- Sportstätten    12.835,26 € 

- Wild-Überwachungskamera                  403,36 € 

- Tourismusförderung (GWG)       640,75 € 
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Abgänge: (aus Verschrottung)  

- Hardware zentrale Dienste         - 82,00 € 

- PC Bibliothek             -1,00 €  

 

Anzahlungen auf Sachanlagen: Anfangsbest.  Zugang./akt.  Endbestand neu: 

- Feuerwehr (Löschfahrzeug):    1.213,80 €   0,00 €        1.213,80 € 

- Supernova  Stadtpark                     10.846,20 €             128,05 €/-3.743,45 €  7.230,80 €  

- Sandspieltische                                      776,49 €           384,12 €/-1.160,61 €         0,00 € 

- Sportplatz Stretense     3.695,47 €         6.161,00 €/-9.856,47 €        0,00 € 

- Neubau Schöpfw. Ochsengraben    112.977,89 €      90.000,00 €                 202.977,89 € 

- Grabmal anonymes Gräberfeld           2.412,73 €                            -2.412,73 €      0,00 € 

- Experiment nach Hands-on                 4.948,02 €        2.398,09 €/-7.346,11 €        0,00 € 

- Tour. Aufsteller Stadtführung            11.257,40 €                           -11.257,40 €      0,00 € 

- Software museum.net-online              4.998,00 €                             -4.988,00 €     0,00 € 

- Ankauf Grundstück Stadtwald               922,25 €                                                922,25 € 

- Grundstücksankäufe Straßen                      0,00 €          6.671,16 €                  6.671,16 €  

- Blumenkübel weinrot                                 0,00 €             692,42 €                     692,42 € 

Summe                               154.048,25 €    106.434,84 €/-40.774,77 €   219.708,32 € 

 

Aus SSV: 

Öffentlich-nutzbare Objekte               248.809,26 € (2.546.231,52 €) 

 

Von den auszuweisenden Gesamtbeträgen beziehen sich auf zusätzliche Eigenmittel 248.809,26 €. 

Aus der städtischen Rechnung wurden in 2014 übertragen: Sakristei Nikolaikirche: 71.002,66 € 

(bereits in 2014 aktiviert), Hirtenstraße/Kronwieckstraße: 8.515,20 € (Aktive Maßnahme). Daneben 

ist die Sanierung der Stadtmauer im SSV noch als öffentlich-nutzbares Objekt ausgewiesen.   

Summe Anzahlungen:           468.517,58 € (2.700.279,77 €) 

 

Anlagen im Bau: 

AB AIB Zugänge Aktivierung EB AIB 

Uferpromenadenweg     46.215,52 €      25.000,00 €                     71.215,52 € 

Ausbau Gellendiner Weg    39.129,28 €                                           39.129,28 € 

Kreisverkehr Marienkirchplatz                      29.707,14 €                                              29.707,14 € 

Jahnstr./Kreuzsteig      5.458,17 €                         5.458,17 € 
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Pasewalker/Bluthsluster Str. Kreisel             15.124,19 €             82,00 €        15.206,64 € 

Gehwege Stadtpark 2. BA   41.449,29 €        6.665,24 €                     48.114,53 € 

Ländlicher Weg Schanzenberg           274.754,19 €    671.734,31 €/-946.488,50 €     0,00 €  

Friedhof anonymes Gräberfeld                        3.963,53 €                             - 3.963,53 €     0,00 € 

Zuwegung anonymes Gräberfeld                     9.552,24 €                            - 9.552,24 €      0,00 € 

Modernisierung Beleuchtung Brücke OU       4.925,47 €               4.925,47 € 

Innenrollos Regionale Schule                                 0,00 €          6.220,37 €                       6.220,37 € 

Feuerlöschbrunnen Pelsin                                       0,00 €        15.689,91 €                     15.689,91 € 

Neubau Schulcampus                                              0,00 €        14.868,92 €                     14.868,92 € 

Schwimmhalle                                                         0,00 €        35.397,53 €                     35.397,53 € 

Ossietzkystr.                                                            0,00 €        29.953,60 €                      29.953,60 € 

Anbindung Radweg Usedom-Berlin                       0,00 €        13.425,01 €                      13.425,01 € 

Ausbau Industriegebiet Bluthsluster Str.                 0,00 €          843,48 €                           843,48 € 

Summe AIB               470.279,47 €    819.880,37 €/-960.004,27 € 330.155,57 € 

(Unterjährige Verbuchungen und Aktivierungen sind oben unter den regulären Zugängen gezeigt.) 

 

2. Finanzanlagen:        30.936.713,37 € (30.875.220,49 €) 

Beteiligungen an Unternehmen und Zweckverbänden:          30.613.077,39 € (30.634.177,39 €) 

 

Die Werte der Finanzanlagen in Form von Beteiligungen blieben im JAB 2014 unverändert. Es 

erfolgte die Rückzahlung einer Ausleihung aus dem Jahr 2004 in Höhe von 21.100 €.           

 

Aus den Beteiligungen wurden Finanzerträge in Höhe von insgesamt 125.287,47 € (114.407,26 €) 

erzielt. 

- Beteiligung am SSV      1.409.438,41 € (1.416.924,33 €). 

Das zu spiegelnde Eigenkapital sank um -7.485,92 € (-6.000 €) durch Grundstücksverkauf im SSV. 

 

- Beteiligung an der Versorgungsrücklage nach § 14 a BbesG:     26.047,89 € (24.770,93 €) 

Es erfolgten Zugänge für bestehende Beamtenverhältnisse mit 1.276,96 € (5.571,83 €).  

 

- Allgemeine Versorgungsrücklage:         311.074,01 € (222.222,17 €) 

Es erfolgten Zugänge für bestehende Beamtenverhältnisse mit 88.851,84 € (40.655,77 €). 

 

Der Anteil an nicht planmäßig abschreibbarem Anlagevermögen (Grund und Boden, 
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Bepflanzungen, Festwerte, Finanzanlagen) beträgt 61.580.444,96 € (61.457.212,81 €). Dies 

entspricht bezogen auf das Eigenkapital 59,11 % (57,90 %).  

Das Eigenkapital wird in diese Höhe nicht durch Abschreibungen verzehrt. Ggfs. negative zukünftige 

Jahresergebnisse sollten nicht dazu führen, dass das Eigenkapital unter diesen Wert sinkt, bzw. der 

Prozentsatz auf über 100 % steigt. 

 

Umlaufvermögen: 

Zur Veräußerung stehende Grundstücke:           3.610.236,19 € (3.610.289,95 €) 

Es erfolgten unterjährige Umbuchungen zum Verkauf/Tausch sowie Korrekturen in Höhe von netto 

2.398,20 € aus und zum Anlagevermögen, so dass sich die unterjährigen Bestände zunächst auf 

3.612.688,15 € erhöhten. 

Infolge von Veräußerungen in Höhe von insgesamt 15.682,72 €, bezogen auf Restbuchwerte in Höhe 

von 2.451,96 € und einem Gewinn in Höhe von 13.230,76 € beläuft sich der Endbestand zum JAB 

2013 auf 3.610.236,19 € (3.610.289,95 €).  

 

Verkaufserlöse in der Finanzrechnung:      15.682,72 € (81.925,80 €) 

Gewinne aus Veräußerung        13.230,76 € (22.219,76 €) 

Verluste aus Veräußerung                 0,00 € (76.390,29 €) 

Ergebniswirksam:         12.517,72 € (-54.170,53 €) 

 

Infrastrukturquote:                                                                                 38,86 % (39,23 %) 

 

Infrastrukturquote =
Infrastrukturvermögen

Gesamtvermögen
∗ 100 

 

Die Infrastrukturquote zeigt, wie viel des Gesamtvermögens in der Infrastruktur gebunden ist. Die 

Kennzahl gibt Hinweise auf etwaige Belastungen (Folgeaufwendungen), die aus der Infrastruktur 

resultieren.  

 

Sonderpostenquote (-intensität):        18,17 % (16,23 %) 

 

Sonderpostenquote =
Sonderposten zum Anlagevermögen

Anlagevermögen
∗ 100 

 

Diese Kennzahl zeigt auf, wie hoch der Anteil der geförderten Maßnahmen am Anlagevermögen ist. 
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Die Auflösung der Sonderposten führt zu einer Entlastung des Ergebnishaushaltes.   

Bezogen auf das Sachanlagevermögen ergibt sich eine Quote von 24,02 % (21,46 %). 

 

Die Sonderposten nahmen zu um   2.794.674,06 € (613.122,88 €) auf 23.868.209,37 € 

(21.073.535,31 €)  

 

Insgesamt veränderten sich die Sonderposten 

- Aus Zuwendungen um 2.011.032,95 € auf  19.663.535,17 € (17.652.502,22 €),    82,38 % 

- Aus Beiträgen um 17.740,21 €  auf  1.646.526,04 € (1.628.785,83 €),                     6,90 % 

- Aus Anzahlungen um 765.900,90 €  auf 2.558.148,16 € (1.792.247,26 €),            10,72 % 

 

Die Veränderung resultierte aus: 

- regulären  Auflösungen der Sonderposten  - 743.725,90 €  (- 666.315,14 €) 

Diese beziehen sich auf  

     Auflösungen aus Sopo aus Zuwendungen mit                  -672.848,32 €  (-602.266,45 €) 

und Beiträgen mit                                                               -70.877,08 € (-65.515,83 €)  

 

Hiervon wurden verbucht: 

Zugänge: 

- Sachspende Feuerwehr Mobilfunkgeräte LK VG      6.390,43 €  

- Spenden Spielgeräte       1.400,00 €  

- Zuw. Straße am Flugplatz Nachpassivierung              2.816,68 € 

- Zuw. Baustraße Bund und Land                                30.777,22 € Nachpassiv. aus SSV 

- Beiträge Parkallee Gehwege                                     61.140,41 € 

- Beiträge Stichstraße zum Stadtpark mit Gehweg     27.572,12 € 

- Förderprojekt „Kunst zu Fliegen“                    7.288,42 € aus Passiv. 

- Forstweg Heidemühl Weg 3                                    108.207,44 € aus Passiv.          

 

Zugänge in Folge von Aktivierungen aus dem SSV: 

- Zuw. Land und Bund Käthe-Kollwitz-Schule         243.576,86 €  aus SSV 

- Zuw. Nikolaikirche EU, Bund, Land, Sonstige    1.691.421,04 €  aus SSV 

- Zuw. Parkallee Bund und Land                                 15.049,81 € aus SSV 

Zuwendungen für lfd. Abbruchaufwand:      2.834,27 € 

- Zuw. Keilstraße Bund und Land                             579.952,61 € aus SSV 
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Zuwendungen für lfd. Abbruchaufwand:    64.700,58 € 

- Zuw. Skulptur Lilienthalbrüder                                 39.904,20 € aus SSV 

 

Abgänge: 

- Straßenbeleuchtungen                                                    -498,77 € 

- Restwerte Beiträge Straßenbeleuchtung          -95,24 € 

Anteilige Sopo auf Altanlagen der aktivierten Maßnahmen aus SSV: 

- Keilstraße                                                                   -35.370,81 € 

 

Zugänge Anzahlungen auf Sopo: 

Bezeichnung    Anfangsbest.    Zugänge/Aktivierung  Übertrag 

Förderprojekt „Kunst zu Fliegen“           7.288,42 €                 -7.288,42 €                    0,00 € 

Förderung FFW-Fahrzeug HLF 20-1   136.700,00 €                                                        136.700,00 € 

Forstweg Heidemühl Weg 3                108.207,44 €                    -108.207,44 €                      0,00 € 

 Ländlicher Wegebau Schanzenberg    120.099,85 €  690.896,76 €                       810.996,61€ 

Gehwege Stadtpark                200.000,00 €             200.000,00 € 

Hafenstraße                           1.215.891,00 €  190.500,00 €                  1.406.391,00 € 

Beiträge Stellflächenablöse        4.060,55 €                           4.060,55 € 

Summe zum 31.12.2017:            1.792.247,26 €    881.396,76 €/-115.495,86 €    2.558.148,16 € 

 

Rückstellungsquote:           1,03 % (1,06 %)   

Die Rückstellungsquote bezieht sich auf das Bilanzvolumen. 

Die Rückstellungen veränderten sich um -38.225,20 € (-150.212,02 €) auf 1.415.162,12 € 

(1.453.387,32 €) 

 

Die Rückstellungen umfassen: 

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 1.137.153,60 € (1.069.581,60 €) 

Die zu bildenden Rückstellungen teilen sich auf in Pensions- und Beihilferückstellungen für die 

noch  

aktiven Beamten in Höhe von   759.676,80 € (691.095,60 €) 

und für die Pensionäre in Höhe von  377.476,80 € (378.486,00 €) 

 

Die Rückstellungen erhöhten sich um insgesamt 67.572 € (58.444,00 €). 

 

Unter Berücksichtigung der auf der Aktivseite auszuweisenden Finanzanlage für die 
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Versorgungsrückstellungen beim Kommunalen Versorgungsverband in Höhe von 337.121,90 € 

(246.993,10 €) verringerte sich die Netto-Belastung um -22.556,80 € (22.376,40 €) auf 800.031,70 € 

(822.588,50 €).  

 

2. Sonstige Rückstellungen     277.008,52 € (403.805,72 €) 

  

Folgende sonstige Rückstellungen wurden gebildet: 

- Für nicht in Anspruch genommenen Urlaub   62.166,80 € (32.934,17 €) 

- Für geleistete Mehr- und Überstunden   23.184,41 € (28.854,77 €) 

 

Die Rückstellungen für nicht genommen Urlaub sowie für die geleisteten Mehrstunden beziehen 

sich auf über die in der Bewertungsrichtlinie festgelegten Werte. Danach bleiben Übertragungen 

von unter 6 Tagen Urlaub und 40 Überstunden ohne Berücksichtigung. 

 

- Für die Inanspruchnahme von ATZ    24.423,08 € (203.983,70 €) 

Die Altersteilzeitrückstellungen beziehen sich auf entsprechende Vereinbarungen und verringern 

sich durch Auslaufen. Zum Bilanzstichtag war nur noch eine aktiv. Neue ATZ-Vereinbarungen 

sind 2014 nicht abgeschlossen worden.  

 

- Für Leistungsentgelt nach § 18 TVöD          167.234,23 € (118.033,08 €) 

Die Rückstellung für Leistungsentgelte nach TVÖD wuchs aufgrund der tariflichen 

Verpflichtungen noch weiter an (49.201,15 €). Eine entsprechende Dienstanweisung wurde in 

2015 gefasst. In 2015 erfolgte bereits eine Teil-Auszahlung von Rückstellungen. 

  

Forderungsquote: 0,91 % (0,85 %)    

 

Forderungsquote =
Forderungen vor Wertberichtigungen

Gesamtvermögen
∗ 100 

 

Die Forderungsquote zeigt auf, wie hoch sich die ausstehenden Forderungen im Verhältnis zur 

Gesamtbilanz auswirken. Da der Forderungsbestand stets mit Ausfallrisiken behaftet ist, ist dieser 

Wert im Zusammenhang mit dem nachfolgenden Wert zu betrachten. 

Der Gesamtbestand der Forderungen stieg um 27.306,59 € (106.097,10 €) auf 1.125.059,73 € 

(1.097.753,14 €). 

 



Prüfbericht des RPA Wolgast zum Jahresabschluss 2014 der Hansestadt Anklam 
 

17.09.2018      S e i t e  47 | 97 

 

durchschnittlicher Wertberichtigungssatz:                                                       10,72 %  (5,84 %) 

  

durchschnittlicher Wertberichtigungssatz =
Summe der Wertberichtungen

Nominalwert aller Forderungen
∗ 100 

 

Die Kennzahl zeigt, in welcher Höhe die bestehenden Forderungen wertberichtigt wurden und gibt 

damit auch einen Aufschluss über die Zahlungsmoral der Schuldner als auch einen Anhaltspunkt für 

die Arbeit des Mahn- und Vollstreckungswesen der Stadt. 

Die Wertberichtigungen wurden zum JAB 2014 gegenüber der EÖB nunmehr überarbeitet und neu 

festgesetzt. Abgangsbegründungen lagen vor, insgesamt waren Abgänge in Höhe von 33.969,73 €, 

davon aus Kleinstbetragsbereinigung 21.178,40 € darzustellen. Bei Einzahlungen auf bereits 

wertberichtigte Forderungen erfolgten Ausbuchungen von Wertberichtigungen in Höhe von 3.297,41 

€. Die Summe der Wertberichtigungen beträgt zum Bilanzstichtag 135.141,72 € (neu 

hinzugekommen: 70.348,65 €), davon aus Steuerforderungen: 96.736,83 €.  

Die Gesamtergebnisbelastung kumuliert damit auf 101.020,97 €. 

 

Verschuldungsgrad: 7,82 % (5,88 %) 

Der Verschuldungsgrad gibt Auskunft über das Verhältnis von Fremdkapital und Eigenkapital. Da 

Rückstellungen i. d. R. lediglich ein bestimmtes Risiko abdecken, werden diese bei der Berechnung 

des Verschuldungsgrades nicht berücksichtigt. 

 

Verschuldungsgrad =
Fremdkapital

Eigenkapital
∗ 100 

 

Ein Verschuldungsgrad von 100 % bedeutet, dass sämtliches Fremdkapital genau durch das 

Eigenkapital gedeckt ist. Ein Wert von über 100 % heißt hingegen, dass die Kommune mehr Schulden 

hat, als sie Eigenkapital besitzt. 

Kommunale Vergleichswerte liegen noch nicht vor. Ziel sollte es jedoch sein, den Verschuldungsgrad 

so niedrig wie möglich zu halten. 

Im Haushaltsjahr 2014 ist ein Anstieg des Verschuldungsgrads aufgrund einer Kreditneuaufnahme zu 

verzeichnen. 

 

Pro-Kopf-Verschuldung: 640,44 €/EW (596,66 €/EW) 

Die Pro-Kopf-Verschuldung war bereits für kommunale Vergleiche zu Zeiten der Kameralistik eine 

wichtige Kennzahl, bezog sich dort allerdings lediglich auf die Investitionskredite. 
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Lt. Bericht des Landesrechnungshofes 2015 liegen die Daten für die Gesamtverschuldung der 

Kommunen (inkl. kreisfreie Städte, Ämter und Landkreise) vor. Diese berücksichtigt sämtliche 

Verbindlichkeiten, auch die der ausgegliederten Unternehmen, die u.a. im Rahmen des 

Gesamtabschlusses zukünftig einzubeziehen sind. 

 

Die durchschnittliche pro-Kopfverschuldung in M- V betrug demnach in 2014: 1.567 €/EW. 

(Flächenländer Ost: 1.476 €, finanzschwache Flächenländer West: 2.245 €). Die Kommunen in MV 

weisen damit die höchste Verschuldung aller Kommunen der Flächenländer Ost aus. Dabei ist 

allerdings heraus zu heben, dass insbesondere bei den kreisfreien Städten und Landkreisen weit 

überdurchschnittliche Schuldenbelastungen vorliegen und es für den kreisangehörigen Raum noch 

keine eigenständigen Vergleichswerte hierzu gibt. 

 

Die aufgenommenen Darlehen mit Restvaluten in Höhe von insgesamt 7.436.928,38 € 

(6.532.325,21 €) (unter Bilanzpositionen 4.2 und 4.10 dargestellt) führen zu einem pro-Kopf-Wert in 

Höhe von 584,76 €/EW (510,76 €/ EW).  

Die im Vorjahr 2013 geplante und genehmigte Kreditermächtigung wurde mit 1.338.500,00 € in 

Anspruch genommen. Die Ermächtigung für 2014 wurde in 2015 in Anspruch genommen.  

Die Pro-Kopf-Verschuldung aus bilanzielle Verbindlichkeiten der Stadt ist damit als 

unterdurchschnittlich zu bezeichnen.  

 

Gleichwohl belasten die laufenden Aufwendungen und Auszahlungen aus dem Schuldendienst für 

die Investitionskredite das laufende Ergebnis der Stadt, wenn auch vergleichsweise 

unterdurchschnittlich. 

 

Spätestens im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss 2019 wird ein Konzernabschluss mit 

voraussichtlich folgenden Beteiligungen und dem SSV unter Vollkonsolidierung nach dem HGB 

aufzustellen sein. Daher werden die dort zum Bilanzstichtag ausgewiesenen Verbindlichkeiten 

nachfolgend ausgewiesen: 

 

Verbindlichkeiten aus beherrschenden Beteiligungen waren zum JAB 2014  

mit 30.997.118,29 € (31.253.488,25 €) bei der 100%igen Tochter GWA,  

mit 34.521,46 € (22.537,18 €) bei der 100%igen Tochter Binnenhafen GmbH,  

mit 79.404,62 € (95.746,29 €) bei der 100%igen Tochter Anklamer Flugplatz GmBH,  

insgesamt 31.111.044,37 € (31.371.771,72 €), pro Kopf 2.446,22 €/EW (2.451,49 €/EW) vorhanden. 
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Aus dem Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Anklam, an der die Stadt mit 

47,69 % beteiligt ist, sind anteilig 3.279.096,99 € (3.498.647,01 €), mithin 257,83 €/EW (273,40 

€/EW) zuzurechnen. 

 

Aus weiteren anteiligen Beteiligungen ergaben sich zum JAB 2014 folgende Verbindlichkeiten: 

Remondis GmBH mit 8,8 %:  anteilig 49.978,20 € (55.010,58 €) 

Rege GmBH mit 14 %:  anteilig 12.387,86 €,  

insgesamt 62.366,06 €, 4,90 €/EW 

 

Die Gemeinde hält außerhalb ihres Kernhaushaltes noch geringfügige Anteile am mit Eigenkapital 

ausgestatteten Anteilseignerverband e.on/e.dis, dessen Verbindlichkeiten aufgrund der Vielzahl der 

beteiligten Kommunen und der differenzierten Gewichtung der zuzuordnenden Anteile hier nicht 

unmittelbar zurechenbar sind.  

 

Zum Vergleich mit der lt. LRH benannten durchschnittlichen Gesamtverschuldung von 1.567 €/EW 

ist die sich aus der o.g. eigenen Bilanz und den Beteiligungen ergebenen Gesamtverschuldung mit 

3.349,40 €/EW (3.327,41 €/EW) als weit überdurchschnittlich einzustufen. 

 

Dem Beteiligungscontrolling kommt hieraus damit eine besondere Bedeutung zu, um ggfs. 

vorhandene oder entstehende Risiken aus den Beteiligungen rechtzeitig gegen zu steuern bzw. diese 

zu minimieren. Dieses sollte weiter ausgebaut werden. 

 

In der Vergangenheit wurden Zins-Swap Geschäfte auf Euribor-Basis für Darlehen bei der 

Deutschen Bank und der Commerzbank abgeschlossen. 

Hieraus entstanden in 2014 Erträge in Höhe von 2.003,27 € (2.407,28 €) sowie Aufwendungen in 

Höhe von 2.003,27 € (2.407,28 €) Margen waren zu zahlen in Höhe von 826,40 € (1.488,87 €).  

Die Swap-Vereinbarungen liefen in 2014 aus und waren zum Zeitpunkt der Prüfung nicht mehr aktiv. 

Neue Vereinbarungen sind nicht getroffen worden. 

 

Neben der Gesamtverschuldung stellt der LRH in seinem Bericht einen Vergleich zu den 

durchschnittlichen Kassenkrediten der Kommunen (inkl. kreisfreie Städte, Ämter und 

Landkreisen) auf, nach dem diese in MV pro Kopf 2014: 398 € (Flächenländer Ost: 255 €, 

finanzschwache Flächenländer West: 794 €) betragen. 

Kassenkredite bestanden zum Bilanzstichtag bei der Stadt Anklam nicht. 
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Damit war die Verschuldung in diesem Bereich als unterdurchschnittlich zu bezeichnen. 

 

Anteil des Kapitaldienstes (Zins und Tilgung) pro Einwohner: 51,66 €/EW (48,86 €/EW) 

 

𝑥 =
Kapitaldienst (Zins und Tilgung)

Einwohner
 

 

Die planmäßigen Tilgungen betrugen nach Umschuldung und des Weiteren der Neuaufnahme eines 

Kredites 433.896,83 € (382.029,35 €), Zinsen 223.150,06 € (243.189,45 €), insgesamt 657.046,89 € 

(625.218,80 €).  

Die Kennzahl zeigt den durchschnittlichen Anteil des Kapitaldienstes pro Einwohner an. 

Der Kapitaldienst pro Einwohner ist in der Stadt als unterdurchschnittlich zu bezeichnen. 

 

durchschnittliche Schuldentilgungsdauer: 17,14 Jahre (17,10 Jahre) 

 

𝑥 =
Investitionskredite

Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten
 

 

Die Tilgungsdauer zeigt den Zeitraum an, der zur Rückzahlung der Verbindlichkeiten benötigt wird, 

soweit keine neuen Verbindlichkeiten eingegangen werden. 

 

Durchlaufende Gelder        

Folgende Bestände bestehen auf den hierfür vorgesehenen Konten: 

Konto, Bezeichnung Bestand 31.12.2013 Bestand 31.12.2014 Differenz 

17938 

Vorsteuern 

-12.727,65 € -12.673,28 € 54,37 € 

179900 Vorschüsse -881,95 € -382,11 € 499,84 € 

3795010 

Verwahrungen 

248.938,14 € 174.093,46 € -74.844,68 € 

3796er 

Umsatzsteuern 

17.795,64 € -9.797,97 € -27.593,61 € 

Summe 253.124,18 € 151.240,10 € -101.884,08 € 

 

Der Saldo der Zahlungen hierfür beträgt -74.297,65 €. 
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Dieser stimmt damit nicht mit dem Ausweis der Bilanzkonten überein, die Differenz beträgt 

27.586,43 € (24.355,26 €). 

Es sind technisch 2 unterschiedliche Ausweise für Zahlungskonten mit Soll-Buchungen im 

Kontenbereich 86 und 87 dargestellt. Die Salden der unter fremden Finanzmitteln ausgewiesenen 

Konten mit dem Verbindlichkeitskonto 3795010 waren abstimmbar. 

   

Sicherheitseinbehalte sind noch korrekt unter den nach altem für 2014 geltendem Recht unter dem 

dafür ausgewiesenen Konto des Kontenplans 3551 für die laufenden Verbindlichkeiten in der 

Verbindlichkeitenübersicht 4.5 und daher nicht in den durchlaufenden Geldern ausgewiesen. 

Die Summe beläuft sich auf 22.466,05 €. 

 

Gemäß Evaluierung des Gemeindehaushaltsrechts werden die Sicherheitseinbehalte zukünftig für 

investive und Fördermaßnahmen regelmäßig unter den Verwahrgeldern dargestellt, sofern es sich 

um laufende Aufwendungen handelt, verbleibt die Darstellung unter 4.5. 

Die Korrektur erfolgt mit einem späteren Abschluss. 

 

Es erfolgte des Weiteren eine Vermischung von Zahlungsbuchungen für durchlaufende Gelder auf 

Ertrags-und Aufwandskonten sowie laufende Zahlungsbuchungen auf den besonderen Bilanzkonten 

für auszuweisende Vorschuss- und Verwahrgelder. Der Abgleich war durch die Zwischenbuchung 

über separate Ergebniskonten und der technischen Nicht-Ausgabemöglichkeit der Einzelbuchungen 

in den Forderungs- und Verbindlichkeitskonten erschwert.  

 

Insgesamt ergaben sich Differenzen im Zahlungssaldo, die zum Jahresabschluss nicht mehr 

aufgelöst werden konnten. Die Beträge liegen unterhalb der Wesentlichkeitsgrenze zur laufenden 

Rechnung. 

 

In der Anlage 5a wird der Bestand der Zahlungsbuchungen dargestellt.  

Nach Aufklärung ist in Folgejahren eine Bestandkorrektur vorzunehmen. (s. Feststellung oben) 

 

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten: 120.723,88 € (71.675,95 €) 

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden für die im Voraus gezahlte Beamtengehälter, 

Versicherungsbeiträge, Steuern, Wartungskosten, Beiträge, etc. gebildet. Die zum 

Vorjahresabschluss gebildeten ARAP wurden aufgelöst. 
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Passive Rechnungsabgrenzungsposten:           381.335,19 € (365.820,62 €) 

Passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Hansestadt Anklam fast ausschließlich für 

Grabnutzungsentgelte 326.374,32 € (301.256,49 €) und Grabbewirtschaftungsgebühren 37.014,63 € 

(36.047,91 €) gebildet. 

Für im Voraus eingegangene Kostenerstattungen und Gebühren erfolgte die Bildung in Höhe von 

17.946,24 € (13.903,24 €). 

 

 

Prognose: 

Die Vermögenslage ist insgesamt als stabil einzustufen. 

Risiken aus Ergebnis- und Finanzverschlechterungen können durch die positive Eigenkapitalaus-

stattung mittelfristig abgefangen werden. 

Besonderes Augenmerk sollte auf die Entwicklung der Beteiligungen im Rahmen eines Beteili-

gungscontrollings und die Folgekosten aus den Investitionen, insbesondere aus der Aktivierung aus 

dem SSV gelegt werden. 

Aufgrund der steigenden Ergebnis- und Finanzbelastung aus den Kreditaufnahmen sollte von weite-

ren Verschuldungen abgesehen werden.  
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4.2 Ertragslage 

Struktur der Erträge  

 

 

Struktur der Aufwendungen 
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Der folgenden Tabelle liegen die Zahlen der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2014 (Anlage 1 

zum Prüfungsbericht) zugrunde. Im Vergleich zu den Gesamtermächtigungen für das Haushaltsjahr 

2014 ergibt sich Folgendes: 

Gemäß § 16 GemHVO ist der Haushalt im Ergebnis ausgeglichen, wenn er unter Berücksichtigung 

von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Vorjahren mindestens ausgeglichen ist. 

 

Fehlbeträge/Überschüsse aus Vorjahren waren aufgrund des ausgeglichenen Ergebnisses zum 

31.12.2013 nicht gegeben. 

Planmäßig war mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von -3.087.400,00 € (-2.497.900,00 €) 

gerechnet worden.  

Damit war der Haushaltsausgleich in der Planung nicht gegeben. 

 + / -

€ % € % €

Steuern und ähnliche Abgaben 10.047.262,71 59,4 10.260.800,00 60,3 -213.537,29

Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige 

Tranfererträge 4.507.513,42 26,7 4.476.900,00 26,3 30.613,42

Privat- und öffentlich-rechtliche 

Leistungsentgelte 955.192,19 5,7 883.500,00 5,2 71.692,19

Kostenerstattungen und -umlagen 675.096,66 4,0 600.400,00 3,5 74.696,66

Veränderung des Bestands an fertigen und 

unfertigen Erzeugnissen, aktiv. 

Eigenleistungen 1.167,95 0,0 0,00 0,0 1.167,95

Übrige Erträge 717.452,75 4,2 808.600,00 4,7 -91.147,25

Summe der laufenden Erträge aus 

Verwaltungstätigkeit 16.903.685,68 100,0 17.030.200,00 100,0 -126.514,32

Personalaufwendungen 4.703.316,64 27,8 5.230.600,00 30,7 -527.283,36

Aufwendungen für Sach- und 

Dienstleistungen 3.532.021,70 20,9 4.558.500,00 26,8 -1.026.478,30

Abschreibungen 2.997.156,10 17,7 2.741.800,00 16,1 255.356,10

Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige 

Tranferaufwendungen 6.745.483,08 39,9 6.125.900,00 36,0 619.583,08

Übrige Aufwendungen 1.925.985,32 11,4 1.289.200,00 7,6 636.785,32

Summe der laufenden Aufwendungen 

aus Verwaltungstätigkeit 19.903.962,84 117,7 19.946.000,00 117,2 -42.037,16

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -3.000.277,16 -17,7 -2.915.800,00 -17,2 -84.477,16

Finanzergebnis -27.817,55 -0,2 -151.600,00 -0,9 -123.782,45

Außerordentliches Ergebnis 14.808,51 0,1 -20.000,00 -0,1 34.808,51

Jahresergebnis (vor 

Rücklagendotierung) -3.013.286,20 -17,8 -3.087.400,00 -18,2 74.113,80

Veränderung der allg. Kapitalrücklage -14.808,51 -0,1 0,00 0,0 -14.808,51

Veränderung der zweckgeb. KAPRL 

Rücklage 1.610.116,82 9,5 0,00 0,0 1.610.116,82

Veränderung der FAG-Rücklage 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00

Jahresergebnis (nach 

Rücklagendotierung) -1.417.977,89 0,0 -3.087.400,00 -18,2 1.669.422,11

Ergebnis

Gesamtermächtigungen

2014
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Über- und außerplanmäßige Aufwendungen wurden in der laufenden Rechnung in Höhe von 2.000,00 

€ (10.242,50 €) für Kostenerstattungen für Personalaufwendungen im Muster dargestellt. 

 

Daneben wurden lt. Einzelkontenaufstellung im Ergebnis Inanspruchnahmen von gegenseitigen 

Deckungsvermerken in Höhe von 313.698,10 € ausgewiesen, die in der Gesamtergebnisrechnung  

nicht dargestellt sind. Zweckbindungsvermerke und Deckungskreisvermerke sind lt. vorliegendem 

Muster nicht in Anspruch genommen. 

Die Gesamtermächtigungen betragen damit im Jahresergebnis -3.087.400,00 € (-2.497.600,00 €). 

 

Im Jahresergebnis wurden vor Rücklagenentnahmen -3.013.286,20 € (-1.137.347,31 €) 

ausgewiesen und damit eine Verbesserung um 74.113,80 € (2,4 %) erzielt. 

 

Das ordentliche Ergebnis wurde insbesondere aus Einsparungen aus Personalaufwendungen in Höhe 

von 527 T€ (449 T€), Sach- und Dienstleitungen mit insgesamt 1.026 T€ (1.033 T€) in vielen 

Einzelpositionen erzielt. Diesen standen jedoch aufwandsseitig Mehraufwendungen aus 

Zuwendungen mit 619 T€ und sonstigen laufenden Aufwendungen mit 637 T€ gegenüber, die u.a. 

aus notwendigen Kontenumbuchungen aber auch aus den Aktivierungen herrührten. Insgesamt 

wurden so 42 T€ eingespart. 

Ertragsseitig wurden Mindererträge im Bereich der Steuern mit -214 T€ (806 T€), hiervon 

Gewerbesteuern mit -333 T€ (717 T€) und diversen laufende Erträge mit -91 T€ durch Mehrerträge 

aus Kostenerstattungen mit 75 T€ (113 T€), Zuwendungen mit 66 T€ insbesondere aus der 

Umbuchung laufender Erträge aus Aktivierungen, u.a. teilweise abgefangen. Insgesamt kam es zu 

Mindererträgen in Höhe von 127 T€.  

 

Die Auflösungen aus Sonderposten und Abschreibungen auf das Anlagevermögen konnten zur 

Planung noch nicht exakt beziffert werden, da die Eröffnungsbilanz noch nicht vorlag. Hier kam es 

zu Mehrbelastungen in Höhe von 255.356,10 € (419.646,55 €) für die Abschreibungen sowie 

Mehrerträgen aus Auflösungen von Sonderposten für Zuschüsse und Beiträge in Höhe von 29.258,13 

€ (78.248,88 €).  

In Folge von Veräußerungen wurden insgesamt Gewinne in Höhe von 12.565,72 € (-54.170,53 €) 

dargestellt. (s. Vermögenslage) 

 

Das Finanzergebnis schließt mit Veränderungen in Höhe von -27.817,55 € (-25.957,17 €) in Folge 

erhöhter Erträge aus Gewerbesteuerverzinsung, Zinsen aus Stundungen und Verrentungen und 
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Gewinnbeteiligungen bei gleichzeitig verminderter Zinsen gegenüber dem Kapitalmarkt aus der 

Umschuldung eines Kredites. 

 

Das außerordentliche Ergebnis weist mit 14.808,51 € (257.361,08 €) um 34.808,51 € (272.361,08 €) 

verbesserte Werte aus. 

Außerordentliche Erträge wurden erzielt aus nachträglicher Vermögenszuordnung für 2 Grundstücke 

gegenüber der Einstellung in die allgemeine Kapitalrücklage gemäß § 18 GemHVO. 

 

Insgesamt kam es so zu einem negativen Ergebnis vor Rücklagenentnahme von -3,013 Mio. €, das 

trotz vollständiger Entnahme aus der zweckgebundene Rücklage aus investive Zuweisungen in Höhe 

von 1.610.116,82 € noch immer zu einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.417.977,89 € führte. 

 

Damit ist der Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung nicht gegeben.   

 

Ein Haushaltssicherungskonzept für den Ergebnishaushalt wurde von der Verwaltung im Rahmen der 

Beschlussfassung und Vorlage der Haushaltssatzung zur Haushaltsgenehmigung eingereicht. 

Die angeforderte Überarbeitung konnte seitens der Verwaltung nicht mehr vorgelegt werden. 

 

Aufgrund der vom Innenministerium erlassenen Verwaltungsvorschriften war die Erstellung eines 

Haushaltssicherungskonzeptes zur Haushaltsgenehmigung nur für die Jahre 2013 und 2014 und nur 

bei lediglich unausgeglichenem Ergebnishaushalt entbehrlich. Dies war hier der Fall. 

 

Steuerquote 56,01 % (55,41 %) 

Die Steuerquote beschreibt den prozentualen Anteil der Erträge, die die Gebietskörperschaft aus 

Steuern bezieht, bezogen auf die ordentlichen Erträge der Gebietskörperschaft. Zu den Erträgen aus 

Steuern zählen auf kommunaler Ebene vor allem Erträge aus der Gewerbesteuer (abzüglich 

Gewerbesteuerumlage), der Grundsteuer sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und 

an der Umsatzsteuer. 

 

Steuerquote =
Erträge aus Steuern

ord. Erträge
∗ 100 

 

Grundsätzlich gibt die Steuerquote Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil der Steuererträge an 

den Gesamterträgen ist. Sie verdeutlicht somit den Grad der Abhängigkeit von Steuererträgen. Eine 
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Kommune mit hoher Steuerquote ist tendenziell weniger abhängig von externen Entwicklungen (z.  

B. von Finanzausgleichsmitteln). 

Durchschnittlich finanzieren sich die Kommunen 2014 in MV mit 26,5 % ihrer Erträge aus Steuern, 

(Flächenländer Ost: 30,4 %, finanzschwache Flächenländer West:40,9 %). 

 

Steuerertrag      pro EW   =             753,60 € (780,47 €) 

  nominal   9.584.314,46 € (10.129.823,81 €) 

 

Die durchschnittlichen Pro-Kopf-Steuereinnahmen lagen in M-V in 2014 laut Bericht des 

Landesrechnungshofes bei 616 €, die der finanzschwachen Flächenländer West bei 948 € und der 

Flächenländer Ost durchschnittlich bei 682 €. 

 

Dabei ist die Stadt Anklam in 2014 vergleichsweise noch als relativ steuerstark zu bezeichnen. 

 

Im Rahmen des Kennzahlenvergleichs 2014 auf Basis der Ist-Aufkommen des Jahres 2013, erhoben 

von und im Auftrag des Städte- und Gemeindetages MV wurde die Gemeinde der Vergleichsgruppe  

5 (mittlere Städte) zugeordnet. Durchschnittlich sind hier Einkommensteuern in Höhe von 135,47 

€/EW und um den Hebesatz bereinigte Gewerbesteuern in Höhe von 57,98 €/EW/Hebesatz erzielt 

worden. 

Die Hansestadt Anklam hat dazu im Vergleich 177,74 €/EW (158,30 €/EW) Einkommensteuern und 

96,40 €/EW (141,03 €/EW/Hebesatz) Gewerbesteuern vereinnahmt.   

 

Die Hebesätze für die Realsteuern lagen in 2014 bei folgenden Werten im Vergleich zu den 

Durchschnittswerten des kreisangehörigen Raums in M-V (laut HH-Erlass für 2014): 

 

 Hebesätze lt. 

Haushaltssatzung der 

Stadt 

Durchschnittliche 

Hebesätze kreisangeh. 

Raum M-V lt. HH-Erlass 

2014 

Nivellierung der 

Hebesätze 2014 nach HH-

Erlass 2016 

Grundsteuer A 275 v. H. 266,6 v. H. 282 v. H. 

Grundsteuer B 375 v. H. 344,1 v. H. 354 v. H. 

Gewerbesteuer 400 v. H. 315,9 v. H. 322 v. H. 

 

 

Danach ist die Stadt den Empfehlungen des Innenministeriums zur Festsetzung der Hebesätze 
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mindestens in Höhe der Durchschnittshebesätze nachgekommen. 

 

Im Rahmen der Festsetzung der abzuführenden Umlagen und der Schüsselzuweisungen wird die 

Gemeinde so behandelt, als wenn sie die Durchschnittshebesätze erhoben hätte und muss daher aus 

den sonstigen laufenden Erträgen zusätzliche Aufwendungen erwirtschaften. 

Der Ergebnishaushalt schließt nach Rücklagenentnahme ausgeglichen.  

 

Das Land hat bereits durch Erlass aus 2007 bei eingeschränkter, gefährdeter oder entfallener 

Leistungsfähigkeit einer Gemeinde in der Vergangenheit deutliche Anhebungen auch über den 

Durchschnittshebesatz gefordert und gibt derzeit über die Haushaltserlasse jährlich die festgestellten 

oder zu erwartenden Nivellierungssätze heraus. Die Kommunalaufsicht fordert dabei insbesondere 

Kommunen mit unausgeglichenen Haushalten auf, sich an diesen Nivellierungssätzen zu orientieren, 

um in jedem Fall zusätzliche Lasten durch zu niedrige Hebesätze zu vermeiden.    

 

Danach unterschreitet die Gemeinde den Nivellierungssatz in der Grundsteuer A. 

 

Die absolute Höhe der Steuern ist allerdings auch abhängig von der Einkommens- und 

Gewerbestruktur einer Stadt sowie von der Bundesgesetzgebung zur Höhe der Steuern. Insbesondere 

bei den Grundsteuern stehen hier dringend neue gesetzliche Festlegungen entsprechend des Urteils 

des Bundesverfassungsgerichts aus. 

Hierbei ist herauszuheben, dass aufgrund derzeit noch unterschiedlicher Grundlagen der 

Einheitswertheranziehung für die Grundsteuer B in den östlichen Bundesländern lediglich ein Drittel 

des Grundsteueraufkommens bei gleichem Hebesatz erzielt wird. Demnach müssten sich zur 

Vergleichbarkeit der Erträge zu den westdeutschen Ländern die Hebesätze praktisch verdoppeln bzw. 

verdreifachen.  

 

Der LRH führt in seinem Kommunalfinanzbericht aus, dass in allen kommunalen 

Realsteuervergleichen die Kommunen in MV die niedrigsten bzw. zweitniedrigsten Steuerhebesätze 

und absoluten Steuereinnahmen verzeichnen. Bei der Grundsteuer A erhoben in 2014 die Gemeinden 

in Niedersachsen durchschnittlich 367 %, bi der Grundsteuer B in Nordrhein-Westphalen 

durchschnittlich 501 %, bei der Gewerbesteuer in Nordrhein-Westphalen durchschnittlich 446 %.   

 

In M-V erheben derzeit im kreisangehörigen Bereich 3 Gemeinden für die Grundsteuer A einen 

Hebesatz von 900 %, in Vorpommern-Greifswald eine amtsangehörige Gemeinde den Hebesatz von 
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600 % bei der Grundsteuer B. 

In der Grundsteuer A werden so z.B. in Schleswig-Holstein doppelt so hohe Erträge pro 100 ha 

erwirtschaftet, während die Produktivität der Landwirtschaft in MV eher noch höher anzusetzen ist.   

 

Seitens des Landesrechnungshofes M-V (LRH) wird empfohlen, aufgrund der im Verhältnis zum 

Hebesatz zu niedrigen Einnahme aus Grundsteuern regelmäßig insbesondere bei der Grundsteuer A 

erheblich höhere Hebesätze festzulegen. Bei der Gewerbesteuer wird seitens des LRH empfohlen, 

von mindestens 400 % auszugehen. 

Da bei einem Hebesatz von 400 % keine negativen Auswirkungen für Privatunternehmen gegeben 

sind, empfiehlt das Rechnungsprüfungsamt Wolgast angesichts der Ertragsschwäche eine 

entsprechende Anpassung vorzunehmen. 

Zwischenzeitlich sind die Hebesätze angepasst worden. 

 

Die Stadt ist aufgrund der schwachen Steuerkraft erheblich von den Zuweisungen des Landes aus 

dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) abhängig. 

 

Zuweisungen aus FAG-Mitteln pro EW   =           286,17 € (289,82 €)  

21,27 % (20,65 %) der ord. Erträge 

   Nominal:  3.639.481,09 € (3.708.836,71 €) 

 

Dieser Wert zeigt im Verhältnis auf, wie hoch die Abhängigkeit der Stadt von Zuweisungen des 

Landes ist. Durchschnittlich wurden im Land MV 2014 laufende Zuweisungen in Höhe von 1.374 € 

pro Einwohner ausgereicht (Finanzschwache Flächenländer Ost: 1.226 €, Finanzschwache 

Flächenländer West: 683 €). Darin enthalten sind auch diverse Vorwegabzüge zugunsten der Kreise 

und kreisfreien bzw. großen kreisangehörigen Städte, von denen eine reguläre kreisangehörige Stadt 

regelmäßig nicht profitieren kann.  

 

Die Stadt erhielt zugunsten der laufenden Rechnung in 2014: 

Schlüsselzuweisungen:  2.187.843,95 € (2.216.537,62 €) 172,03 €/EW (173,21 €/EW) 

Zuw. für ges. übertr. Aufg.     488.933,50 € (524.864,73 €)   38,44 €/EW (41,01 €/EW) 

Zuw. für übergem. Aufg.    962.703,64 € (967.434,36 €)   75,69 €/EW (75,60 €/EW). 

 

Sowie eine in den oben genannten FAG-Zuweisungen aufgrund der Einmaligkeit nicht enthaltenen 

Sonderhilfe                 161.591,97 €     12,71 €/EW 
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Der LRH kritisiert in seinem Bericht, dass das Land aufgrund unzureichender Erhebung von Steuern 

bei den Kommunen im Ländervergleich überdurchschnittliche Förderungen an die Kommunen 

ausreicht. 

Hierzu ist zu beachten, dass gegenüber dem seitens des Landes festgesetzten Finanzbedarfs in Form 

der Ausgangsmesszahl lt. Finanzausgleichsgesetz lediglich 60 % der auf Grundlage der 

durchschnittlichen Hebesätze ermittelten Steuerkraft des jeweiligen Vorvorjahres ausgeglichen 

werden. Bei Steuerschwankungen fallen derzeit in den Folgejahren auch die Zuweisungen 

unterschiedlich hoch aus. 

Weitere 40 % des Finanzbedarfs müssen seitens der Gemeinde aus anderen Quellen finanziert werden 

und führen mangels anderweitiger Einnahmemöglichkeiten so oft zu den ausgewiesenen 

Fehlbeträgen. 

Im Rahmen der Evaluierung des Finanzausgleichsgesetzes wäre es angesichts der Vielzahl 

strukturschwacher Kommunen sinnvoll, diesen Ausgleichsatz zu überprüfen und auf einen höheren 

Wert anzuheben. 

 

Höhere Erträge aus überdurchschnittlichen Hebesätzen bei den Realsteuern werden nicht in den 

Finanzausgleich und die Kreisumlage einbezogen und verbleiben bei der Stadt.  

Hiervon konnte die Hansestadt Anklam aufgrund der überdurchschnittlichen Hebesätze profitieren. 

Weitere wesentliche Erträge sind aus Mieten, Pachten, Nutzungsentgelten mit 323.948,82 €, 

Konzessionsabgaben in Höhe von 371.107,98 € (365.246,65 €) und Gewinnanteilen aus 

Beteiligungen mit 125.287,47 € (109.717,12 €) vereinnahmt worden. Diese konnten den 

Differenzbetrag jedoch nicht decken. 

 

Umlagendeckungsquote: 27,12 % (25,66 %) 

Umlagendeckungsquote =
Aufwendungen für Kreisumlage

ord. Erträge 
∗ 100 

 

Diese Kennzahl zeigt auf, in welcher Höhe die Kreisumlage mit 4.641.024,84 € (4.607.814,33 €), 

mithin 364,92 €/EW (360,07 €/EW) die laufenden Erträge binden und damit die entsprechenden 

freien Mittel für die laufende Aufgabenerfüllung der Stadt. 

Neben der Veränderung in den Umlagegrundlagen aus Steueraufkommen des Vorvorjahres und 

Schlüsselzuweisungen des Vorjahres war 2013 auch eine Erhöhung des Kreisumlagesatzes von 45 

% auf 47 % relevant, die bereits zu einer Ergebnisverschlechterung von 196 T€ beitrug.  
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Hinzu kommen in der Stadt Anklam Schulkostenbeiträge für extern beschulte Schüler Anklams in 

Grundschulen mit 16.862,58 € (26.260,62 €), Regionalschulen mit 18.525,76 € (29.353,96 €) und 

gesetzliche verpflichtete Wohnsitzgemeindeanteile für die Kinderbetreuung in Höhe von 

1.024.152,44 € (920.342,58 €). 

Die Zuschussbedarfe für die eigenen Schulen belaufen sich auf 757.448,49 € (1.076.503,27 €), mithin 

59,55 €/EW zusammen 1.816.989,27 € (2.052.460,20 €). 

Die verringerten Kosten für die Schulen ergaben sich u.a. aus der Umstellung des Abrechnungsmodus 

von Schuljahr auf Kalenderjahr.  

 

Insgesamt sind so verpflichtende Zuschüsse und Umlagen in Höhe von 6.698.414,11 € (6.660.094,53 

€) zu leisten, die zu einer Gesamtquote von 37,75 % (37,09 %) führen und so grundsätzlich einen 

Spielraum für Gestaltungsmöglichkeiten aus dem laufenden Ergebnis lässt. 

 

Die Einflussmöglichkeiten auf die letztgenannten Umlagen und Zuschussbedarfe sind nur sehr 

begrenzt über die Stadt möglich. 

 

Risiken bestehen bei der zu erwartenden Festsetzung einer Altfehlbetragsumlage an den Landkreis 

zur Finanzierung der durch den Landkreis in der Vergangenheit verursachten Fehlbeträge sowie ggfs. 

schwankender Gewerbesteuererträge. 

 

Abschreibungen bezogen auf die ord. Erträge             17,51 %  (15,11 %) 

 

Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad: 84,97 % (92,79 %) 

Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad =
ordentliche Erträge

ordentliche Aufwendungen
∗ 100 

 

Die Kennzahl des ordentlichen Aufwandsdeckungsgrades bildet das Ergebnis der gewöhnlichen 

Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit ab. Liegt die Kennzahl in einem Mehrjahreszeithorizont bei 100 

% (oder leicht höher), so wurde eine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben.  

 

Dieser Wert wird regelmäßig aufgrund der zu erwirtschaftenden Abschreibungen bei gleichzeitiger 

Ertragsschwäche nicht zu erreichen sein und hier auch nicht erreicht. 

Nur durch eine entsprechend hohe Rücklagenentnahme konnte ein Ausgleich der Ergebnisrechnung 

erreicht werden.   
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Somit liegt eine strukturelle Unterfinanzierung der Ergebnisrechnung vor.   

Der Vergleich des RPA Wolgast mit anderen ähnlich strukturierten Gemeinden im Prüfgebiet in 2012 

zeigte auf, dass sich hier ein Großteil der Gemeinden nach o.g. zusätzlichen Erträgen bzw. sparsamer 

Aufgabenerfüllung durchschnittlich auf einen Wert knapp über 80 % bewegte. Eine Anhebung der 

Ausgleichswerte auf mind. 85 % im Finanzausgleichsgesetz könnte letztlich die Unterfinanzierung 

des strukturschwachen kreisangehörigen Raumes beheben.  

 

Personalaufwandsquote: 23,35 % (23,71 %) 

Die Personalaufwandsquote ist das Verhältnis von Aufwendungen für die Mitarbeiter mit VzÄ 

(92,112 VzÄ) einer Gebietskörperschaft zu den ord. Aufwendungen.  

 

Personalaufwandsquote =
Personalaufwendungen

ordentlichen Aufwendungen
∗ 100 

 

Die Personalaufwendungen spielen bei Gebietskörperschaften zwar grundsätzliche eine große Rolle 

und machen einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen aus, jedoch sind je nach Größe 

und Struktur einer Gemeinde/Stadt allerdings unterschiedliche Vergleichswerte für die 

Personalaufwandsquote heranzuziehen.  

 

Von den gesamten Personalkosten in Höhe von 4.703.317,06 € (4.587.883,92 €), pro EW 369,82 € 

(358,51 €), wurden aufgewandt für: 

                                                                    in €               pro EW              VzÄ           VzÄ/1.000 EW  

Ehrenamtliche Tätigkeit (STVV, FFW)       52.860,00        4,16  

Allg. Verwaltung und Einrichtungen       4.650.457,06    365,66               92,112          7,25  

 (Hierin enthalten: 6 ATZ in teilweiser Freistellung 9 AzuBi, 6 befristete Stellen) 

 

Abschreibungen bezogen auf die ord. Aufwendungen     14,88 %  (14,02 %) 

 

Abschreibungsquote:                                                                                      2,17 % (2,09 %) 

 

Abschreibungsquote =
Abschreibung auf Anlagevermögen

Anlagevermögen
∗ 100 

 

Die Kennzahl beschreibt die prozentuale Höhe der Abschreibungen bezogen auf das 

Anlagevermögen. Aus ihr können Erkenntnisse über die durchschnittliche Nutzungsdauer der 
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Anlagegüter gewonnen werden. 

 

Durchschnittliche Anlagenrestnutzungsdauer 33,52 Jahre (36,20 Jahre) 

 

Anlagenrestnutzungsdauer =
Anlagevermögen

Abschreibungen auf Sachanlagevermögen
 

 

Dieser Wert gibt die durchschnittliche Nutzungsdauer des Sachanlagevermögens an. 

 

Abschreibungslastquote 22,51 % (24,56 %) 

 

Abschreibungslastquote =
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Abschreibungen auf Anlagevermögen
∗ 100 

 

Die Quote zeigt auf, inwiefern sich die in der Vergangenheit erhaltenen Zuwendungen entlastend auf 

den Haushalt auswirken. 

In der Hansestadt Anklam stellen Abschreibungen 2.997.156,10 € (2.713.046,55 €) eine hohe 

Belastung für den Ergebnishaushalt dar, da diesen nur relativ geringe Erträge aus der Auflösung von 

Sonderposten 674.641,87 € (633.315,14 €) gegenüberstehen. 

 

Sonstiges/ Ausblick:  

- Freiwillige Leistungen (Produktergebnisse der Teilergebnisrechnung) sind entstanden für: 

 

Produkt, Sachkonto Bezeichnung Betrag € 

11101.569200 Verfügungsmittel BGM 2.998,84 € 

11101.569300 Repräsentationsaufwand 54,50 € 

11101.541590 Jubiläums- und weitere Zuschüsse 

(Volksbund, Ev. Diakoniewerk, 

Anklamer Tafel) 

400,00 € 

11102.414410 LAP-Zuschüsse - Einnahme -64.682,22 € 

11102.44251,4425900 LAP-Kostenerstattung - Einnahme -11.396,31 € 

11102.4425929,4629 Kostenerstattung Öffentlichkeitsarbeit 

und sonstige Erträge 

-1.254,41 € 

11102.541510/541590 LAP-Zuschüsse - Ausgabe 76.078,53 € 
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11102.5415934 Zuschuss Zentrum für Friedensarbeit 500,00 € 

11102.52490 -5249130 Veranstaltungskosten (Jahresempfang, 

ACC-Empfang, komm. Bürgerabende, 

Präventionsratsveranstaltungen, etc.) 

16.465,66 € 

11102.563610 Pflege städtepartnerschaftlicher 

Beziehungen 

15.976,90 € 

11102.569300 Repräsentationen (lt. Richtlinie) 6.244,24 € 

11103.569100 Fraktionszuwendungen 2.220,00 € 

11401.5642 Mitgliedsbeiträge 13.253,09 € 

12600.5249 Kameradschaftspflege Feuerwehr 10.581,20 € 

21100.5415921 Schulsozialarbeit Grundschule 13.694,00 € 

21100.5249 Veranstaltungen Grundschulen 4.930,08 € 

21500.5415921 Schulsozialarbeit Regionale Schule 26.062,82 € 

21500.5249 Veranstaltungen Regionale Schulen 6.924,65 € 

25100 Zuschussbedarf Museen (Steintor, Otto-

Lilienthal) 

507.023,20 € 

27200 Zuschussbedarf Stadtbibliothek 160.098,19 € 

28100 Zuschussbedarf Kulturförderung (u.a. 

750-Jahr-Feier, Kulturzuschüsse, 

Historischer Verein, Peenespektakel, 

Vorpomm. Landesbühne, Knabenchor) 

603.207,45 € 

28101 Zuschussbedarf Adventsmarkt 43.446,72 € 

31500 Zuschussbedarf Förderung sozialer 

Einrichtungen (Obdachlosenhaus, etc. 

Zuschuss) 

44.526,68 € 

33100 Zuschussbedarf Förderung von Trägern 

der Wohlfahrtspflege (Zuschüsse für 

freie Träger, Seniorenbetreuung, 

Seniorenbeirat)  

12.256,25 € 

36200 Zuschussbedarf Jugendarbeit (Förderung 

Jugendtreffs, Jugendclub, 

Jugendfreizeiten) 

43.861,34 € 

36600 Zuschussbedarf Einrichtungen der 

Kinder- und Jugendarbeit (eigene 

Einrichtung) 

199.059,75 € 
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36700 Zuschussbedarf  Sonstige Einrichtungen 

der Kinder- Jugend- und Familienhilfe 

(Stadtteilbeauftragter Südstadt) 

10.000,00 € 

42100 Zuschussbedarf Sportförderung 28.920,24€ 

42400 Zuschussbedarf Sportstätten und Bäder 

(Rollschubahn, W.-Seelenbinder-

Stadion, Schwimmhalle) 

472.796,77 € 

54700 Zuschussbedarf Flugplatz 94.676,40 € 

57100 Zuschussbedarf Wirtschaftsförderung 

(Personal, Förd. 2. Arbeitsmarkt, 

Stadtbus)  

97.192,31 € 

57301 Zuschussbedarf Märkte 12.678,26 € 

57302 Zuschussbedarf Festplätze  8.672,38 € 

57303 Zuschussbedarf Sonstige Allgemeine 

Einrichtungen und Unternehmen  

(Kanustation, Wasserwanderrastplatz, 

etc.) 

35.770,41 € 

57501 Zuschussbedarf Tourismusförderung  151.754,09 € 

55100.5443200 Umlage Zweckverband Peenetal-

Landschaft 

3.545,00 € 

Summe  2.648.537,01 € 

 

In der kommunalen Doppik sind nicht nur die finanziellen Förderungen sondern auch die anteiligen 

Personalaufwendungen und Abschreibungen sowie internen Leistungsverrechnungen in den 

Zuschussbedarfen insgesamt enthalten. Bei Aufgabe einer Einrichtung entfielen diese Aufwendungen 

ebenfalls. 

 

Die freiwilligen Leistungen umfassen 15,48 % (12,43 %) der laufenden Erträge, bzw.13,15 % (11,58 

%) der lfd. Aufwendungen, diese entsprechen 208,25 €/EW (172,60 €/EW).  

Als angemessen für defizitäre Verwaltungen wird seitens des RPA Wolgast in Anlehnung an die 

bisherige Rechtsprechung nur ca. 1 – 1,5% der Erträge bzw. Aufwendungen bei defizitären 

Verwaltungen angesehen.  

Lt. einem neuen Gerichturteil, dass sich zwischenzeitlich in der Revision befindet, wurden 5 % als 

angemessen betrachtet (Pelsin).  
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Strukturell verteilen sich die freiwilligen Leistungen auf folgende Bereiche (teilweise 

zusammengefasst): 

 

Da die Hansestadt Anklam als Mittelzentrum mit ihren freiwilligen Leistungen auch 

übergemeindliche Aufgaben finanziert, muss diese Obergrenze hier differenziert betrachtet werden.  

Der Begriff „freiwillige Leistungen“ ist lediglich in Abgrenzung zu den lt. Kommunalverfassung 

beschriebenen gesetzlichen Pflichtaufgaben und den gesetzlich übertragenen Aufgaben zu verstehen.  

 

Mit diesem Begriff werden in der Regel die sonstigen Aufgaben der Daseinsvorsorge beschrieben, 

die gerade auch im kommunalen Bereich vorgehalten werden und daher auch seitens des Landes 

zumindest in den zentralen Orten mit finanziert werden. Damit sind diese nicht im Sinne von 

„überflüssig“ zu definieren. 

 

Soweit sich eine Stadt in der Haushaltssicherung befindet, sind die Erträge aus den Zuweisungen für 

übergemeindliche Aufgaben den freiwilligen Leistungen gegenüber zu stellen.  

Erst bei weiterem deutlichen Überschreitens der freiwilligen Leistungen sollten diese als Ursache für 

einen Fehlbetrag in die Haushaltssicherung einbezogen werden.  

Des Weiteren ist der Bedarf für die Erhaltung der Infrastruktur in zentralen Orten in erhöhtem Maße 

gegeben. Durch die Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben werden damit auch Aufwendungen 
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für die Straßenunterhaltung, etc. finanziert. 

 

Die Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben in der laufenden Rechnung betragen  

962.703,64 € (967.434,36 €), Pro-Kopf 75,97 €/EW (74,54 €/EW).  

 

Der übersteigende Betrag der o.g. freiwilligen Leistungen beläuft sich nach Abzug der 

übergemeindlichen Zuweisungen auf 1.685.833,37 € (1.241.352,71 €). Dies entspricht bezogen 

auf die lfd. Erträge von immer noch  9,85 % (6,99 %) pro Kopf 132,55 €/EW(97,00 €/EW).  

 

Für die Belastungen aus den für die freiwilligen Aufgaben aufzubringenden Abschreibungen werden 

seitens des Landes Zuweisungen für übergemeindliche Zwecke für Investitionen gewährt. Diese 

kommen einerseits den investiven Zahlungsmitteln zu Gute. Gleichzeitig stehen diese über die 

Einstellung als zweckgebundene Rücklage wiederum zur Entnahme in den Ergebnishaushalt zur 

Verfügung, um damit die Deckung der Differenz aus laufenden Abschreibungen und Erträgen aus der 

Auflösung von Sonderposten zur Verfügung zu ermöglichen. 

 

Diese betragen in 2014 insgesamt 993.252,32 € (998.828,17 €). Die vollständige Entnahme erfolgte 

in 2014 für die Finanzierung von Abschreibungen bei unausgeglichener Ergebnisrechnung. 

Hieraus werden allerdings insbesondere auch Infrastrukturmaßnahmen finanziert, die sich in den o.g. 

Einrichtungen nicht wiederspiegeln. 

 

Die freiwilligen Leistungen werden seitens des RPA trotz diesem Gesichtspunkt und auch im Vergleich 

zu anderen Kommunen der Größenordnung als weit überdurchschnittlich hoch angesehen. 

So lange die Finanzierung und der gesetzliche Haushaltsausgleich gesichert blieben, wäre 

grundsätzlich gegen die Höhe nichts einzuwenden.  

 

Zu beachten ist hierbei allerdings nunmehr, dass der Haushaltsausgleich auch nach erfolgter 

Rücklagenentnahme in Höhe von 1.610.116,82 € (1.137.708,39 €) nicht mehr möglich war und 

daneben ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.417.977,89 € ausgewiesen werden musste. 

 

Feststellung 

Da perspektivisch lt. Haushaltsplanung die Defizite weiter steigen werden, bedarf es gemäß § 17a 

GemHVO i.v.m. § 43 KV MV insbesondere bei den freiwilligen Leistungen erheblicher Einsparungen 

im Rahmen von vorzunehmenden Haushaltssicherungsmaßnahmen. Die freiwilligen Leistungen 
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sollten daher auf ihre zwingende Notwendigkeit sowie ihre Ausgestaltung hin überprüft und in der 

Gesamtsumme deutlich gesenkt werden.  

 

- Für gesetzlich übertragene Aufgaben erhält die Stadt Mittel aus dem FAG in Höhe  

von 488.933,50 € (524.864,73 €). 

Hieraus werden insbesondere ordnungsrechtliche Aufwendungen finanziert. 

Insbesondere folgende Produktergebnisse sind zumindest in Teilen hierfür als relevant anzusehen:   

Produkt Bezeichnung Betrag 

12201 Sicherheit und Ordnung -192.072,52 € 

12203 Einwohnermeldeamt -180.870,84 € 

12300 Vekehrsangelegenheiten   -82.360,53 € 

12600 Feuerwehr/Katastrophenschutz -296.592,28 € 

35100 Wohngeldstelle  -56.166,00 € 

Summe  -808.062,17 € 

Im Rahmen einer genaueren Analyse und Produktzuordnung entsprechend der zu finanzierenden 

Mittel, wäre in Zukunft ein Abgleich und eine Steuerung vorzunehmen. Es kann davon ausgegangen 

werden, dass weitere Kosten in anderen Produkten, aber auch in den o.g. Zuschussbedarfen nicht zum 

übertragenen Wirkungskreis zuzuordnende Beträge enthalten sind. 

 

Zusammenfassung/Prognose: 

Der Haushaltsausgleich konnte trotz vollständiger Rücklagenentnahme nicht mehr erreicht werden. 

Insgesamt fehlten aus dem laufenden Ergebnis 3.028 T€.  

Dies zeigt eine grundsätzliche strukturelle Unterfinanzierung auf, die in erheblichem Masse durch 

hohe freiwillige Leistungen sowie aus Folgekosten von Baumaßnahmen und der Übernahme und 

Aktivierung von Maßnahmen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen bedingt ist. 

Die Hebesätze sind 2014 zumeist ausreichend festgesetzt, die Verschuldung des Kernhaushaltes nicht 

überdurchschnittlich. 

Risiken bestehen in zukünftigen Gewerbesteuerausfällen und Zinslasten aufgrund von 

Neuverschuldungen sowie zusätzlich zu zahlender Altfehlbetragsumlage. Im Rahmen eines 

Haushaltssicherungskonzeptes müssen daher insbesondere die Aufwendungen der Finanzkraft 

angepasst werden. 

 Der Steuerung der Maßnahmen im SSV kommt eine besondere Bedeutung zu, da aus den dort 

geführten Maßnahmen in Zukunft auch entsprechende Ergebnisbelastungen für den städtischen 

Haushalt erwachsen können. 
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4.3 Finanzlage 

Der folgenden Tabelle liegen die Zahlen der Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2014 (Anlage 2 

zum Prüfungsbericht) zugrunde. Im Vergleich zu den Gesamtermächtigungen für das Haushaltsjahr 

2014 ergibt sich Folgendes: 

Die Finanzlage bezieht sich auf die während des Kalenderjahres 2014 tatsächlich erfolgten Ein- und 

Auszahlungen. (Kassenwirksamkeitsprinzip) 

 

Die Finanzlage lässt sich mit dem laufenden Ergebnis der Ergebnisrechnung nicht direkt vergleichen, 

da dort u. a. Abschreibungen enthalten sind und periodengerechte Abgrenzungen in Form von 

Forderungen und Verbindlichkeiten vorzunehmen waren. Die Finanzrechnung berücksichtigt 

daneben auch Ein- und Auszahlungen auf zur Eröffnungsbilanz gebildete Forderungen und 

 + / -

€ % € % €

Summe der laufenden Einzahlungen aus 

Verwaltungstätigkeit 15.892.037,64 100,0 16.043.000,00 100,0 -150.962,36

Summe der laufenden Auszahlungen aus 

Verwaltungstätigkeit 16.317.932,17 102,7 17.222.000,00 107,3 -904.067,83

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 

aus Verwaltungstätigkeit -425.894,53 -2,7 -1.179.000,00 -7,3 753.105,47

Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -

ausgaben -56.871,90 -0,4 -153.500,00 -1,0 96.628,10

Saldo der ordentlichen Ein- und 

Auszahlungen -482.766,43 -3,0 -1.332.500,00 -8,3 849.733,57

Saldo der außerordentlichen Ein- und 

Auszahlungen 0,00 0,0 -20.000,00 -0,1 0,00

Saldo der ordentlichen und 

außerordentlichen Ein- und 

Auszahlungen -482.766,43 -3,0 -1.352.500,00 -8,4 869.733,57

Summe der Einzahlungen aus 

Investitionstätigkeit 2.098.160,76 13,2 3.690.800,00 23,0 -1.592.639,24

Summe der Auszahlungen aus 

Investitionstätigkeit 2.708.334,02 17,0 8.748.598,45 54,5 -6.040.264,43

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 

Investitionstätigkeit -610.173,26 -3,8 -5.057.798,45 -31,5 4.447.625,19

Finanzmittelüberschuss/ 

Finanzmittelfehlbetrag -1.092.939,69 -6,9 -6.410.298,45 -40,0 5.317.358,76

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 

Krediten für Investitionen 904.603,17 5,7 1.404.600,00 8,8 -499.996,83

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 

Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00

Veränderung der liquiden Mittel 262.634,17 1,7 5.015.898,45 31,3 -4.753.264,28

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 

Finanzierungstätigkeit 74.297,65 0,5 6.420.498,45 40,0 -5.253.261,11

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 

durchlaufenden Geldern und ungeklärten 

Zahlungsvorgängen -74.297,65 0,00 0,00 0,00 0,00

Liquide Mittel zum 31.12.2014/13 1.747.376,27 2.010.010,44 -262.634,17

Ist Gesamtermächtigungen

2014
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Verbindlichkeiten, bzw. Rechnungsabgrenzungsposten. 

 

Haushaltsausgleich 

Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt inkl. Nachträgen war gemäß § 16 GemHVO aus dem 

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -1.330.500,00 € (-850.900 €) 

unter Berücksichtigung hierfür vorzutragender Beträge aus Haushaltsvorjahren mit 1.411.792,13 € 

(1.317.417,11 €) abzüglich planmäßiger Kredittilgungen mit -451.700 € (-396.200 €) zu bilden und 

damit in der ursprünglichen Haushaltsplanung bei einem Überschuss von -390.407,87 € nicht 

gegeben.  

 

Genehmigte über-und außerplanmäßige Auszahlungen im Rahmen der ordentlichen Zahlungen lagen 

mit 2.000,00 €, bei investiven Zahlungen mit 48.050,00 € vor. 

Weitere Änderungen der Gesamtermächtigungen ergaben sich durch die Übertragung von 

Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr. 

In den Spalten für die Deckungsfähigkeit und Zweckbindung sind keine Beträge ausgewiesen.  

 

In der Finanzrechnung wird ein Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 

Auszahlungen in Höhe von -482.766,43 € (476.404,37 €) ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der 

planmäßigen Tilgungen in Höhe von -433.896,83 € (-382.029,35 €) ergibt sich ein laufendes Saldo 

in Höhe von -916.663,26 € (94.375,02 €). Unter Berücksichtigung des Vortrags aus dem 

Vorjahresabschluss mit 1.411.792,13 € (1.317.417,11 €) war der Haushaltsausgleich im 

Jahresabschluss nunmehr bei einem Überschuss in Höhe von 495.128,87 € gegeben.  

 

Gegenüber der Ergebnisrechnung waren in der Finanzrechnung keine ergebniswirksamen Verluste 

aus den Aktivierungen und Abschreibungen dar zu stellen. Die Verbesserungen ergaben sich 

insbesondere aus Minderauszahlungen mit 904.067,83 € (5,25 %) und hier vornehmlich bei 

Personalauszahlungen und Auszahlungen für Sach-und Dienstleistungen.  

 

Das Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen verminderte sich um insgesamt -869 T€ zu den 

Haushaltsansätzen. 

 

Das jahresbezogene Saldo beläuft sich auf -482.766,43 € (476.404,37 €). 
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Deckungsgrad der planmäßigen Tilgungen -111,26 % (124,70 %) 

 

𝑥 =
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein und Auszahlungen

planmäßige Tilgungen
∗ 100 

 

Die Kennzahl gibt an, ob der Saldo aus den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 

Auszahlungen mit -482.766,43 € (476.404,37 €) die planmäßigen Tilgungen mit 433.896,83 € 

(382.029,35 €) deckt und somit der laufende Haushaltsausgleich erreicht ist. Im Falle eines 

Haushaltsausgleichs liegt diese Kennzahl bei mindestens 100 %. 

Dies wird hier nicht erreicht, somit liegt eine strukturelle jahresbezogene Unterfinanzierung vor, die 

auch in der kameralen Rechnung zu einem unausgeglichenen Ergebnis geführt hätte. 

 

Investitionssaldo 

Das Saldo aus investiven Ein- und Auszahlungen schließt nach Einsparungen mit einem Fehlbetrag 

in Höhe von -610.173,26 € (160.212,00 €) gegenüber geplanten -1.856.300,00 € (-1.506.500,00 €) 

(inkl. Nachträgen). Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus 2013 mit 

3.201.498,45 € (-1.157.193,09 €) standen im Saldo Gesamtermächtigungen in Höhe von 5.057.798,45 

€ zur Verfügung.  

Damit erfolgten Einsparungen in Höhe von 4.447.625,19 € (2.823.905,09 €). 

 

Die Einzahlungen verringerten sich insgesamt um 1.592.639,24 € (1.171.100,68 €), Auszahlungen 

sanken dabei um 6.040.264,43 € (3.995.005,77 €) gegenüber den erteilten Ermächtigungen. 

 

Ermächtigungsübertragungen erfolgten in Höhe von 5.592.373,47 € (3.201.498,45 €), die die 

Ermächtigungen des Jahres 2015 (zusätzlich zur Planung) erhöhen. Die übertragenen 

Einzelmaßnahmen sind in der Anlage zum Jahresabschluss aufgeführt. (s. hierzu Feststellung oben) 

 

Anders als die Haushaltsrestebildung in der Kameralistik hat diese Übertragung keine Auswirkung 

auf den Jahresabschluss in der Doppik. Die Übertragungen wirken auf den Folgeabschluss, in dem 

sie die Ermächtigungen zusätzlich zu den Haushaltsansätzen des Folgejahres erhöhen. 

 

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen sind im vorgelegten Muster ausgewiesen und saldierten 

mit 0,00 €. In der Anlage zum JAB der Verwaltung sind die erfolgten Beschlussfassungen zu den 

über- und außerplanmäßigen Auszahlungen aufgelistet.  
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Der Anteil am Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit am Finanzmittelfehlbetrag 

beträgt 55,82 % (25,17 %). 

Hieraus wird deutlich, dass es durch die Investitionstätigkeit zu einer weiteren Verschlechterung des 

Saldos der Finanzrechnung gekommen ist. 

Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 1.856.300 € wurde mit 1.645.300 € genehmigt und erst in 

2015 aufgenommen. Die erfolgte Kreditaufnahme in Höhe von 1.338.500,00 € resultierte aus der 

Vorjahresgenehmigung. Trotz positiven Anteils der investiven Rechnung in der Anlage 5a erfolgte 

vorsorglich eine Neuverschuldung, um u.a. auch die hohen Ermächtigungsübertragungen und die 

Folgejahre zu finanzieren. 

 

Unter Berücksichtigung der übertragenen Ermächtigungen hätte sich ein negativer investiver Saldo 

ergeben. 

So waren aus 2013 bereits Übertragungen in Höhe von 3.201.498,45 € erfolgt, neue und Weiter-

Übertragungen nach 2015 erfolgten mit 5.592.373,47 €. Die Kreditermächtigungen bildete nur der 

investive planmäßige Saldo ab. Bei Durchführung sämtlicher geplanter Maßnahmen hätte sich eine 

investive Unterfinanzierung ergeben. So ist letztlich eine Erhöhung der zur Verfügung stehenden 

investiven Mittel erfolgt. 

  Zukünftig sind lt. Evaluierung die zu erwartenden finanziellen Auswirkungen aus den 

Übertragungen in Folgejahre im Rahmen der Anlage 5b darzustellen. 

 

Anders als in der Kameralistik, in dem der entsprechende Vermögenshaushalt auszugleichen war, 

kennt die kommunale Doppik zwar keine Pflicht zum Haushaltsausgleich der investiven Rechnung, 

dieser sollte gleichwohl jedoch mittelfristig durch z.B. die Erhebung von Straßenbaubeiträgen und 

Veräußerungen bei Vorabfinanzierung von Baumaßnahmen angestrebt werden.  

 

Hierzu wird mittelfristig der jährlich fortzuschreibende Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen 

unter Berücksichtigung von außerordentlichen Tilgungen betrachtet. Aus dem Vorjahresabschluss 

wurden für das Investitionssaldo 376.345,11 € (216.133,11 €) vorgetragen, nunmehr sind dies 

1.104.671,85 €. 

 

Gesamtfinanzlage 

Durch einen negativen Saldo aus ordentlichen und außerordentlichen Zahlungen in Höhe von  

-482.766,43 € (476.404,37 €) und einem negativen Saldo im investiven Bereich in Höhe von -

610.173,26 € (160.212,00 €) wurde ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -1.092.939,69 € 
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(636.616,37 €) erwirtschaftet. 

 

Bezogen auf die Einwohnerzahl betrug der Finanzmittelüberschuss vor Veränderung aus 

durchlaufenden Geldern in der Gemeinde:  -85,94 € /EW 

 

In 2014 betrug dazu im Vergleich das Finanzierungssaldo pro Einwohner in Gemeinden  

in der Größenklasse unter 500 EW: + 37 €/EW,  

500 – 1.000 EW:    + 18 €/EW,  

1.000 – 5.000 EW:    + 19 €/EW, 

5.000 – 10.000 EW:   -  89 €/EW, ohne Ausfall in einer Gemeinde: duchschn. -5 €/EW  

10.000 – 20.000 EW:   + 15 €/EW. 

Insgesamt konnten in 2014 268 Kommunen in MV keinen Überschuss erzielen.   

 

Unter Berücksichtigung der Tilgungen in Höhe von -433.896,83 € (-382.029,35 €), der Neuaufnahme 

eines Investitionskredites in Höhe von 1.338.500,00 € und des Saldos aus durchlaufenden 

Geldern/Fremdmitteln in Höhe von -74.297,65 € (225.321,06 €) ergibt sich eine Veränderung von 

liquiden Mitteln in Höhe von insgesamt -262.634,17 € (479.908,08 €) auf nunmehr 1.747.376,27 € 

(2.010.010,44 €).  

 

Prognose: 

Die strukturelle Unterfinanzierung der laufenden Rechnung wird in Zukunft zu einer unausgeglichen 

Finanzrechnung führen.  

Der Vortrag der investiven Rechnung, der im Wesentlichen durch die Kreditaufnahme gespeist wurde 

reicht nicht aus, um die Finanzierung der Übertragungsermächtigungen sicher zu stellen.   

Es bedarf neben struktureller Maßnahmen, auf die in der Ertragslage eingegangen wurde,  

insbesondere der Reduzierung der Ermächtigungsübertragungen und einer zurückhaltenden Planung 

von investiven Maßnahmen in dem Rahmen, der auch tatsächlich durch die Mitarbeiter zum 

Umsetzung kommen kann. 

 In diesem Zusammenhang muss die Liquiditätsentwicklung besonderer Aufmerksamkeit 

unterliegen.   

Neuverschuldungen belasten aufgrund aufzubringender Zinsen und Tilgungen die zukünftige 

Liquidität erheblich und sollten möglichst vermieden werden. 
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4.4 Teilrechnungen/ Interne Leistungsverrechnungen 

Teilrechnungen (Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen) einschließlich interner Leistungs-

verrechnungen wurden erstellt; Teilhaushalte waren für das Haushaltsjahr gebildet. Ziele und 

Leistungskennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades sind bisher nicht benannt worden, so 

dass eine Analyse bzw. Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Stadt insofern nur eingeschränkt 

möglich ist.  

 

Es wurden gegenüber 8 Teilhaushalten in 2012 nunmehr 5 neue Teilhaushalte gebildet, die nach 

händischen Korrekturen der zunächst gebildeten Budgets (s. Feststellungen) zum Jahresabschluss 

folgende Produkte beinhalteten: 

 

Teilhaushalt 
Zugeordnete Produkte 

Sonstige Produkte Wesentliche Produkte 

1 Verwaltungssteuerung, 

Öffentlichkeitsarbeit 

11101 

57100 

 

Verwaltungssteuerung 

Wirtschaftsförderung 

 

11102  Öffentlichkeitsarbeit 

 

2 Stadtmarketing, Bildung, 

Soziales  

21100 

21103 

 

21500 

21503 

 

24300 

 

25100 

27200 

28101 

31500 

 

33100 

 

36200 

36700 

 

 

42100 

42400 

Grundschulen 

Schulkostenbeiträge 

Grundschulen 

Regionale Schulen 

Schulkostenbeiträge Regionale 

Schulen 

Schulträgeraufgaben, allg. 

Schulverwaltung 

Museen 

Stadtbibliothek 

Adventsmarkt 

Förderung sozialer 

Einrichtungen 

Förderung von Trägern der 

Wohlfahrtspflege 

Jugendarbeit 

Sonst. Einrichtungen der 

Kinder-, Jugend- und 

Familienhilfe 

Sportförderung 

Sportstätten und Bäder 

28100 Kulturförderung 
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Teilhaushalt 
Zugeordnete Produkte 

Sonstige Produkte Wesentliche Produkte 

57501 

 

Tourismusförderung 

3 – Bau, Stadtentwicklung und 

Immobilienmanagement  

11402 

11403 

31302 

36600 

 

51101 

51102 

 

52100 

53700 

54000 

54500 

 

54600 

54700 

54800 

55100 

 

 

55200 

 

 

55300 

55500 

57303 

Immobilienmanagement 

Baubetriebshof 

Hilfen für Asylbewerber 

Einrichtungen der Kinder- und 

Jugendarbeit 

Stadtentwicklung 

Städtebauförderung/ 

Altstadtsanierung 

Bau- und Grundstücksordnung 

Abfallwirtschaft 

Konzessionsabgaben 

Straßenreinigung, 

Winterdienst 

Parkplätze und Parkuhren 

Flugplatz 

Hafen 

Öffentliches Grün, 

Landschaftsbau, 

Erholungseinrichtungen 

Öffentliche Gewässer, 

Wasserbauliche Anlagen, 

Gewässerschutz 

Friedhofswesen 

Stadtforstreviere 

Sonstige allg. Einrichtungen 

und Unternehmen 

54100 

 

Gemeindestraßen 

 

4 Finanzmanagement und 

Zentrale Dienste 

11103 

11401 

11601 

11602 

 

12100 

61100 

 

61200 

Mandatsträgerbetreuung 

Zentrale Dienste 

Finanzmanagement 

Zahlungsabwicklung und 

Vollstreckung 

Statistik und Wahlen 

Steuern, allgemeine 

Zuweisungen und Umlagen  

Sonstige allgemeine 

11200  Personalmanagement 
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Teilhaushalt 
Zugeordnete Produkte 

Sonstige Produkte Wesentliche Produkte 

 

62600 

Finanzwirtschaft 

Finanzielles 

Beteiligungsmanagement 

5 Öffentliche Ordnung und 

Bürgerdienste 

12100 

12201 

12203 

 

12300 

35100 

36100 

 

 

57301 

57302 

Statistik und Wahlen 

Sicherheit und Ordnung 

Einwohnermeldeamt 

(Bürgerbüro) 

 Verkehrsangelegenheiten 

Wohngeldstelle 

Förderung von Kindern in 

Tageseinrichtungen und in der 

Tagespflege  

Märkte 

Festplätze 

12600 

 

Freiwillige 

Feuerwehr/ 

Katastrophenschutz 

 

Für die Produkte im Bereich 6 ist ein separater Teilhaushalt zu führen. Dies war zum JAB 2014 noch 

nicht umsetzbar. (s. Feststellungen) 

Produktbeschreibungen liegen vor, jedoch sollten diese im Hinblick auf die Zielsetzung überarbeitet 

werden. Kennzahlen zur Erreichung der Ziele wurden genannt, eine Auswertung erfolgte noch nicht. 

Aufgrund der Ersteinführung der kommunalen Doppik wird dies in den ersten Jahresabschlüssen 

seitens des RPA Wolgast nicht beanstandet.  

 

Die Kosten- und Leistungsrechnung befindet sich derzeit noch im weiteren Ausbau und war zum 

31.12.2014 noch nicht vollständig eingeführt.  

In der Stadt Anklam sind bereits in der Kameralistik Kostenrechnungen geführt worden. 

Ausgehend von diesem Stand erfolgten auch bereits interne Leistungsverrechnungen zwischen den 

Teilhaushalten. 

Durch die weitgehend direkte Verbuchung von Erträgen und Aufwendungen nach Erweiterung des 

Produktplanes kann der Ausbau der KLR auf das für die örtlichen Auswertungszwecke benötigte Maß 

begrenzt werden. 

 

Zukünftig ist eine entsprechende Dienstanweisung für die örtlichen Bedürfnisse der Kosten- und 

Leistungsrechnung zu erlassen.  

 

Zentrale Bewirtschaftungseinheiten haben Verantwortungsbereiche im Rahmen von Buchungs-
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Zuordnungen (Budgets) erhalten, die jedoch nicht die gesetzliche Deckungsfähigkeit innerhalb der 

Teilhaushalte betrafen. Es erfolgten daher auch keine Sollübertragungen im Rahmen des 

Jahresabschlusses hierfür. 

Der Ausweis der Inanspruchnahme von ein- und gegenseitigen Deckungsfähigkeiten erfolgte 

lediglich informativ und entspricht noch nicht den Anforderungen der GemHVO. 

 

Aufgrund der mangelnden Erfahrungen im Rahmen der Aufstellung der ersten doppischen Haushalte 

und nicht bekannter Vermögenswerte der EÖB wird dies seitens des RPA in den ersten doppischen 

Jahresabschlüssen nicht beanstandet.  

 

Wesentliche Ergebnisse und Abweichungen innerhalb der Teilhaushalte: 

Die Struktur der Ergebnisse der Teilhaushalte stellt sich wie folgt dar: 

 

 

Es sind Überschreitungen im Budgets des Teilergebnishaushaltes im Teilhaushalt 3 (Bau, 

Stadtentwicklung und Immobilienmanagement) in Höhe von mehr als 800 T€ entstanden. 

Diese resultieren einerseits aus zu den ersten Planungen (hier Doppelhaushalt 2013/2014) noch nicht 

bekannten Abschreibungen, andererseits aus sonstigen laufenden Aufwendungen, die sich aus 

Aufwendungen und Ausbuchungen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen bzw. der Aktivierung aus 

dem SSV (Abbruchaufwendungen und Abgänge aus Sachanlagen und immateriellen 
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Vermögensgegenständen, vgl. Seite 39 dieses Berichts). 

Gleichzeitig erfolgten teilweise durch notwendige Umbuchungen im Rahmen der 

Jahresabschlussarbeiten Überschreitungen.  

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit ist nur innerhalb eines Teilhaushaltes gesetzlich und 

satzungsgemäß festgelegt worden. 

Im Teilfinanzhaushalt 2 sind gleichzeitig Überschreitungen in der investiven Rechnung von 

219.933,74 € insbesondere aufgrund der Aktivierung der Käthe-Kollwitz-Schule aus dem SSV 

entstanden. 

Im Teilhaushalt 3 sind Überschreitungen des laufenden Saldos mit 34.044,86 € ausgewiesen, die mit 

den o.g. Überschreitungen der Teilergebnisrechnung zusammenhängen. 

 

Zu beachtende Feststellung: 

Für die Überschreitungen im Teilergebnishaushalt 3 sowie der Teilfinanzhaushalte 2 und 3 sind im 

Rahmen der Beschlussfassung zum Jahresabschluss nachträglich Genehmigungen der 

Stadtvertretung für die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen einzuholen. 

 

Ergebnisse der wesentlichen Produkte: (laufende Ergebnisse ohne Investitionssaldo mit internen 

Leistungsverrechnungen/Umlagen ) 

Produkt ErgebnisHH ErgebnisR FinanzHH FinanzR 

in € 

11102 Öffentlichkeitsarbeit -114.200 -129.753,33 -141.700 -121.661,21 

28100 Kulturförderung -510.300 -603.207,45 -564.600 -595.92,58 

54100 Gemeindestraßen -1.862.100 -2.350.583,36 -1.000.500 -943.059,04 

11200 Personalmanagement -476.000 -279713,15 -500.400 -312.978,74 

12600 Freiwillige Feuerwehr -283.600 -296.592,28 -323.400 -292.489,64 

 

Die Festlegung von wesentlichen Produkten erfolgte abweichend vom JAB 2012 im Zuge der 

Erstellung des Doppelhaushaltes 2013/2014. Bei weiteren zukünftigen Änderungen und weiterer 

Ausreifung festzulegender Kennzahlen und Ziele sollten die entsprechend definierten wesentlichen 

Produkte über mehrere Jahre bestehen, um hier dann auch entsprechende Auswertungen 

vorzunehmen und das Ziel der Steuerung (Controlling) zu erreichen. Hierfür kommen insbesondere 

freiwillige Einrichtungen und Zuschüsse in Frage, aber auch weitere steuerbare Produkte des 

pflichtigen Bereichs. 

Die Begleitung Prüfung und Analyse der Steuerung werden zukünftig auch Gegenstand der 

Rechnungsprüfung sein. Dies war zum JAB 2014 noch nicht Gegenstand der Prüfung. 
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Die Produktergebnisse der nachfolgenden Produkte werden aufgrund ihrer besonderen Bedeutung 

ergänzend herausgestellt: 

Produkt ErgebnisR FinanzR 

21100 Grundschulen  -417.365,22 € -341.641,84 € 

21500 Regionale Schulen -608.727,83 € -467.037,62 € 

25100 Museen -507.023,20 € -444.949,26 € 

27200 Stadtbibliothek -160.098,19 € -158.050,25 € 

42400 Sportstätten und Bäder -472.796,77 € -375.414,08 € 

57501 Tourismusförderung -151.754,09 € -139.955,42 € 

11402 Immobilienmanagement -64.284,45 € -96.470,12 € 

36600 Einrichtungen der 

Kinder- u. Jugendarbeit  

-199.059,75 € -175.963,21 € 

51101 Stadtentwicklung -535.568,20 € -616.099,60 € 

54500 Straßenreinigung, 

Winterdienst 

-316.517,89 € -302.150,65 € 

54600 Parkplätze, Parkuhren -137.192,79 € -83.534,94 € 

54700 Flugplatz -94.676,40 € 0,00 € 

55300 Friedhofswesen -19.166,91 € -20.643,69 € 

55500 Stadtforstreviere +7.221,09 € +106.518,79 € 

61100 Steuern, allg. 

Zuweisungen und 

Umlagen 

+8.535.754,52 € +8.532.411,30 € 

61200 Sonstige allg. 

Finanzwirtschaft 

-1.317,71 € 

Ohne Entnahme 

RL: -206.417,35 € 

-218.888,25 € 

 

4.5 Anlagen und Muster zum Jahresabschluss 

Gemäß § 42 Absatz 2 i. V. m. §§ 49 bis 53 GemHVO-Doppik sind dem Jahresabschluss folgende 

Anlagen beizufügen: 

 Rechenschaftsbericht, 

 Anlagenübersicht, 

 Forderungsübersicht, 

 Verbindlichkeitenübersicht, 

 Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden 

Haushaltsermächtigungen 

 Anlage 5a 
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Die Anlagen zur Eröffnungsbilanz entsprechen grundsätzlich inhaltlich den gesetzlichen 

Vorschriften. Sie stimmen mit den Bilanzpositionen überein. 

(Zu den Mustern und der Notwendigkeit der händischen Korrekturen, s. Feststellungen oben.) 

 

 

4.5.1 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur 

Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Muster 5a) 

Laut des Musters 5a stellt sich die Liquiditätsentwicklung nach den o.g. Korrekturen in 2014 wie 

folgt dar: 

 

Laufende Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit: 

 Anfangsbestand laufende Ein- und Auszahlungen 1.411.792,13 € 

+ Ergebnis 2014 -482.766,43 € 

./. planmäßige Tilgungen von Krediten -433.896,83 € 

= Anteil an den liquiden Mittel zum 31.12.2014                     495.128,87 €  

 

Investive Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: 

 Anfangsbestand 376.345,11 € 

+  Ergebnis 2014 -610.173,26 € 

+  Kreditaufnahme                                                                  1.338.500,00 € 

=  Anteil an den liquiden Mitteln zum 31.12.2014                 1.104.671,85 €   

 

 

Durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge: 

 Anfangsbestand 221.873,20 € 

+  Saldo der Ein- und Auszahlungen                                          -74.297,65 € 

= Anteil an den liquiden Mitteln zum 31.12.2014                    147.575,55 €   

Gesamtliquiditätsbestand zum 31.12.2014: (JAB 2013: 2.010.010,44 € -262.634,17 €) 

Neu:  1.747.376,27 € 
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4.5.2 Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden 

Haushaltsermächtigungen 

Es wurden Auszahlungsermächtigungen gemäß § 15 Absatz 2 GemHVO-Doppik auf das Folgejahr 

in Höhe von 5.592.373,47 T€ für investive Zwecke in das Haushaltsjahr 2015 übertragen. 

 

Aus dem Vorjahr erfolgten bereits Übertragungen in Höhe von 3.201.498,45 €, von denen eine Reihe 

von Maßnahmen weiter übertragen wurden. Übertragungen von Aufwendungen oder Einzahlungen 

aus Investitionstätigkeit erfolgten nicht. 

 

Die einzelnen Übertragungen sind aus der Anlage 19 - Übersicht über die über das Ende des Haus-

haltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen - ersichtlich.  

 

Die Übertragungen waren nicht in allen Fällen zulässig. Eine Korrektur war jedoch aus technischen 

Gründen nicht möglich (s. VJ-Feststellungen)   
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5. Abschließender Prüfvermerk 

5.1 Zusammenfassung der wesentlichen Prüfungsfeststellungen 

Hinsichtlich der wesentlichen Prüfungsfeststellungen verweisen wir auf Punkt 4. dieses 

Prüfungsberichtes. 

 

 

5.2 Bestätigungsvermerk 

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 17. September 2018 

den folgenden eingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 

 

„Bestätigungsvermerk 

 

Gemäß § 1 Abs. 2 Satz 2 i. V. mit Abs. 4 KPG M-V obliegt die örtliche Prüfung der Stadt dem 

Rechnungsprüfungsausschuss der Hansestadt Anklam. Der Rechnungsprüfungsausschuss bedient 

sich auf der Grundlage eines öffentlich-rechtlichen Vertrages des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt 

Wolgast. Die örtliche Prüfung umfasst gemäß § 3 Abs. 1 KPG M-V auch die Prüfung des 

Jahresabschlusses, der Anlagen zum Jahresabschluss sowie die Einhaltung der Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung. Aufgrund dieser rechtlichen Bestimmung haben wir den 

Jahresabschluss - bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz, 

dem Anhang sowie den Anlagen zum Jahresabschluss - unter Einbeziehung des Rechnungswesens 

der 

 

Hansestadt Anklam 

 

für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2014 geprüft. Das Rechnungswesen und 

die Aufstellung des Jahresabschlusses sowie der Anlagen zum Jahresabschluss gemäß § 60 KPG M-

V und der §§ 24 bis 53 der GemHVO-Doppik wurden von der Verwaltung unter der 

Gesamtverantwortung des Bürgermeisters erstellt. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von 

uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss sowie die Anlagen zum 

Jahresabschluss unter Einbeziehung des Rechnungswesens abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung unter Beachtung des § 3a KPG M-V vorgenommen. Die 

Prüfung haben wir so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die 

Darstellung des durch den Jahresabschluss und die Anlagen zum Jahresabschluss unter Beachtung 

der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und 
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Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. 

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über das wirtschaftliche und 

rechtliche Umfeld der Stadt sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. 

 

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen 

Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben im Rechnungswesen, Jahresabschluss und den 

Anlagen zum Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung 

umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 

Einschätzungen der Verwaltung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 

und der Anlagen zum Jahresabschluss. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend 

sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

 

Unsere Prüfung hat mit Ausnahme der folgenden Einschränkungen zu keinen Einwendungen 

geführt: 

EDV: 

- Das Programm gibt die vorgesehenen Listen nicht nach den Vorgaben des Landesrechts aus. 

So werden Budgets nach in anderen Bundesländern geltenden Regelungen, nicht aber 

Deckungskreise und Zweckbindungsvermerke entsprechend der Landesregelungen 

ausgewiesen. Hier wurden aus der Budgetbewirtschaftung falsche Spalten angesprochen und 

so nicht korrekte Werte ausgegeben. 

Soweit möglich, erfolgten zum Jahresabschluss Korrekturen, die Auflösung der Budgets 

erfolgt mit der nächsten Haushaltsplanung.  

Die für den Jahresabschluss nunmehr vorliegenden Listen wurden hilfsweise aus einer 

anderen Ausgabemöglichkeit des Programms kreiert. Seitens der Firma war eine anderweitige 

Ausgabe bislang noch nicht möglich. (B) 

- Übertragungen von Finanzhaushaltsansätzen zur Deckung von aus Bilanzbuchungen 

entstandenen Verbindlichkeiten sind technisch derzeit nicht umsetzbar, da auf den 

Finanzkonten getrennte Sollbuchungen (Vormerkungen) von späteren Ist-Buchungen 

erfolgen. Dies widerspricht den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung und bedarf einer 

dringenden Korrektur, die zum JAB 2014 nicht mehr umsetzbar war. (B) 

- In den Einzelkontenausweisen zu den Rechnungskomponenten werden in der Spalte 

Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit Beträge ausgewiesen, die in der 

Zusammenfassung der Muster 12 und 13 nicht erscheinen und auch nicht zur Änderung der 
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Gesamtermächtigung führen. Soweit eine Inanspruchnahme tatsächlich erfolgt wären diese 

Veränderungen auch im Muster 12 und 13 dar zu stellen. (B) 

Kontenzuordnung 

- Für die Selbstveranlagung von Grundsteuern sieht der Kontenplan separate Aufwands- und 

Ertragskonten sowie Einzahlungs- und Auszahlungskonten vor. Diese werden auskunftsgemäß 

ab 2016 eingerichtet. (F) 

- Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ist die Bilanzposition 4.8 mit 2.425,61 € ins Minus 

verbucht. Die Korrektur war im JAB 2014 nicht mehr möglich. Der Betrag liegt unter der 

Wesentlichkeitsgrenze. (F) 

Sonstiges: 

- Auf Grund von technischen Problemen mit der Softwarefirma wurde die Stadt aufgrund 

verspäteter Abrechnung mit Säumniszuschlägen in Höhe von 886,50 € belastet. Es erfolgte 

eine In-Rechnung-Stellung gegenüber der Firma, die letztlich durch die Gegenleistung eines 

unentgeltlichen fachspezifischen Tagesseminars für Kolleg/innen der Stadt ausgeglichen 

wurde.   (F) 

 

- In der Aktivierung der Keilstraße aus dem SSV sind elektronische Busorientierungen mit 

101.564,46 € enthalten, die von der AVG genutzt werden. Hierfür sollte eine vertragliche 

Regelung zur Betreibung, Wartung, etc. getroffen werden.(F) 

 

 

Im Bestätigungsvermerk zum JAB 2013 wurden folgende Hinweise gegeben, die nunmehr zum 

Jahresabschluss auf ihre Umsetzung bzw. Fortwirkung zu überprüfen waren: 

 

Forderungen und Verbindlichkeiten 

- Aus dem Jahresabschluss entstandene Forderungen und Verbindlichkeiten waren teilweise 

noch nicht entsprechend der geforderten Konten- und Bereichsabgrenzung zugeordnet. Die 

Abarbeitung aus 2012 zeigte, dass hieraus ein erheblicher Buchungsaufwand in den 

Finanzkonten der Folgejahre entsteht, da reine Aktiv- oder Passivtausche technisch nicht 

umsetzbar sind.  

Zukünftig wird bereits auf die korrekte Hinterlegung geachtet.  

Das RPA hat auf die Anforderung der Umbuchungen aufgrund der in der Vergangenheit bereits 
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abgeschlossenen Sachverhalte und des entstehenden erheblichen Zeitaufwandes verzichtet. 

(F) 

Dies wirkt auch im JAB 2014 noch nach. 

 

- Die technische Verknüpfung von Zahlungs- und Forderungs- sowie Verbindlichkeitenkonten 

führte zu Verschiebungen im Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie im Saldo 

der durchlaufenden Gelder. Eine Korrektur der Hinterlegungen war für 2013 aus technischen 

Gründen nicht mehr möglich und wird für den Jahresabschluss 2014 vorgenommen. (F) 

Die abschließende Aufarbeitung konnte für den JAB 2014 noch nicht erfolgen. 

 

Im Prüfbericht zum JAB 2012 wurden folgende Hinweise gegeben, die nunmehr zum 

Jahresabschluss auf ihre Umsetzung bzw. Fortwirkung zu überprüfen waren: 

EDV: 

- Die mit der Bemerkung „Korrektur EB“ bezeichneten Buchungen der Anlagenbuchhaltung 

stellen ergebnis- und zahlungsneutrale Buchungen dar, die in der Abgangsliste zwar als 

Gewinn/Verlust ausgewiesen, jedoch nicht als solche in die Ergebnisrechnung überführt 

werden. Es handelt sich um Korrekturen zur Eröffnungsbilanz.  (F) 

Diese Ausweise sind auch in 2014 noch gegeben. 

- Unter außerplanmäßigen Abschreibungen ist ein Betrag in Höhe von 1.547,95 € ausgewiesen, 

der sich auf die Tilgung der gewährten Zuwendungen aus dem SSV bezieht und unter 

immateriellen Vermögensgegenständen in der Bilanz gespiegelt wird. Hier ist dieser Betrag 

regulär abzuschreiben. Die Verbuchung in der Anlagenbuchhaltung war aus technischen 

Gründen nur über eine außerplanmäßige Abschreibung möglich, in der Ergebnisrechnung 

wird der Betrag jedoch korrekt unter laufenden Abschreibungen dargestellt.  (F) 

Die Feststellung war analog auch in 2014 gegeben. 

- Bei den ungeklärten Ein- und Auszahlungen wurden teilweise Verknüpfungen zu Forderungen 

und Verbindlichkeiten der ordentlichen Rechnung vorgenommen, die dazu führten, dass die 

durchlaufenden Gelder/Fremdmittel in diesen Fällen nicht mit dem Saldo der entsprechenden 

Forderungs- und Verbindlichkeiten-Konten abstimmbar war. Dies bezog sich insbesondere auf 

Umsatzsteuersteuer/Vorsteuerkonten. 
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Die Bestände der Forderungs- und Verbindlichkeiten-Konten zur EÖB stimmten überein, im 

Rahmen der technischen Umsetzung entstanden jedoch im Laufe des Jahres 2012 fehlerhafte 

Verbuchungen. 

Seitens der Firma Dataplan sind hierzu offensichtlich nicht ausreichende Schulungen erfolgt 

und Sicherungssysteme eingepflegt worden, die diese Verknüpfungen korrekt herstellten. 

Aufgrund des erheblichen Zeitaufwandes und der technisch erschwerten Abstimmbarkeit war 

die Korrektur mit vertretbarem Aufwand nicht mehr möglich. Wesentlichkeitsgrenzen wurden 

hiermit nicht überschritten. 

Nach Korrektur der Werte wird in einem zukünftigen Jahresabschluss eine Korrektur der 

diesbezüglichen Forderungen und Verbindlichkeiten erfolgen. 

Der Saldo der Finanzrechnung ist korrekt ausgewiesen. (F) 

Die Korrektur war in 2014 noch nicht vollumfänglich umsetzbar, es erfolgten jedoch bereits etliche 

Neuzuordnungen. Die korrekten Ausweise erfolgen zum JAB 2016. 

 

- Das Programm ermöglicht abweichend von den gesetzlichen Vorgaben Produkte bzw. Teile 

von Produkten auch internen Budgets entsprechend der fachlichen Bearbeitungszuständigkeit 

zuzuordnen und gibt diese dann entsprechend als Teilhaushalte aus. So kommt es bei Ausgabe 

der Druckvorlagen zu verfälschten Ergebnissen und teilweise zu Doppelausweisen. Im 

Rahmen der Einrichtungsarbeiten konnten diese Folgen noch nicht überschaut werden. Die 

Teilhaushalte und die entsprechenden Produktzuordnungen gemäß § 4 GemHVO konnten 

durch die Mitarbeiter nicht mehr mit vertretbarem Aufwand korrigiert werden. Hierzu erfolgte 

zum JAB eine manuelle Ausgabe. Die Stammdatenpflege erfolgt entsprechend für zukünftige 

JAB, um dann eine unmittelbare Ausgabe zu ermöglichen. (F) 

   Die Auflösung der Budgets war in 2014 noch nicht umsetzbar. 

 

 Buchungswesen 

Forderungen und Verbindlichkeiten 

- In den Forderungs- und Verbindlichkeitenkonten waren die Bereichsabgrenzungen noch nicht 

vollständig eingerichtet. Soweit sich lediglich eine Statistikabweichung ergab und die 

Zuordnung zu den Bilanzpositionen nachvollzogen war, wurde auf eine Korrektur aufgrund 

des erheblichen Aufwands verzichtet. Ab 2015/2016 werden die entsprechenden 
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Hinterlegungen vorgenommen. (F) 

In 2014 erfolgten bereits wesentliche Korrekturen. 

- In einzelnen Fällen waren noch insbesondere aus der Kameralistik übergeleitete Forderungen 

und Verbindlichkeiten nicht korrekt zugeordnet. Die Zuordnung konnte aus technischen 

Gründen erst im Rahmen des ersten doppischen Abschlusses überprüft werden. Die Beträge 

liegen insgesamt unterhalb der Wesentlichkeitsgrenze. (F) 

Diese wirken teilweise noch weiter in 2014. 

 

Bilanz – Anlagenbuchhaltung 

- Die Zuordnung des Grund und Bodens einiger Objekte erfolgte unter dem Produkt 11401, 

während die aufstehenden Bauten und Außenanlagen unter den jeweiligen anderen Produkten 

gemäß Produktrahmenplan dargestellt sind. Dies hat insbesondere bei geplantem Verkauf 

Auswirkungen auf die Darstellung, wirkt sich auf die Ergebnisrechnung des Jahres 2012 

aufgrund nicht zu verbuchender Abschreibungen für Grund und Boden jedoch nicht aus, die 

Bilanzielle Darstellung erfolgt in Konten, nicht auf Produktebene. (F) 

In Abstimmung mit dem RPA erfolgt die korrekte Zuordnung nunmehr in 2015.  

 

- Die Anlagenbuchführung schreibt bei Gruppenbewertung von Wirtschaftsgütern über 410 € 

netto auf insgesamt 1 € ab und berücksichtigt dabei nicht die Anzahl der auszuweisenden 

einzelnen VMG. Dadurch wird der Ausweis von Teilabgängen aus einer Gruppe erschwert. 

Eine technische Korrektur war noch nicht möglich. Aufgrund des hohen händischen 

Korrekturaufwandes bei gleichzeitig geringfügigen Beträgen wurde seitens des RPA nicht auf 

eine entsprechende Korrektur bestanden. Die Wesentlichkeitsgrenzen sind hiervon nicht 

berührt.     

Hierzu sollte mit dem EDV-Anbieter eine zukünftige Lösung bis zum Ende des 

ergebnisneutralen Korrekturzeitraumes für die EÖB (voraussichtlich JAB 2019) gefunden 

werden. 

In der Inventarübersicht sind die Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 € netto, die auf 0 

€ abgeschrieben werden, aufgeführt. (F) 

Die Feststellung ist für 2014 noch nicht relevant. 
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Konten 

- Die Abgrenzung der öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Gebührenforderungen, 

Säumniszuschläge, etc. sowie der entsprechenden Ertragskonten konnte in 2012 noch nicht 

umgesetzt werden. Hier wird ebenfalls ab 2015/2016 eine entsprechende Trennung und 

Umsetzung erfolgen. 

Die Beträge liegen unterhalb der Wesentlichkeitsgrenze. (F) 

Die Umstellung ist für 2014 bereits begonnen worden und wird in 2015/2016 abgeschlossen. 

 

- Es wurden lt. Kontenrahmenplan nicht vorgesehene Finanzkonten 6611… bebucht, die mit 

dem Ertragskonto 4611 – Erträge aus Veräußerung von Vermögen – verbunden waren. Dabei 

handelte es sich zumeist nicht um Vermögens-, sondern um laufende Veräußerungen, die unter 

4626/4629 bzw. 6626/6629 darzustellen waren. Die Umbuchungen waren aus technischen 

Gründen nicht vollständig auflösbar. Die Wesentlichkeitsgrenze wurde dadurch nicht 

überschritten. (F) 

Die Feststellung wirkte auch in 2014 noch weiter. 

 

- Bei einigen Konten war gegenüber der gesetzlichen Vorgabe des 3- stellers eine tiefere 

Untergliederung zu statistischen Zwecken vorzunehmen. Da dies keine Auswirkung auf die 

Aussagekraft des Abschlusses hat und die Meldungen an das Statistische Landesamt für die 

Jahr 2012 bis 2014 bereits erfolgten, wird eine Korrektur ab dem Jahr 2015 seitens des RPA 

Wolgast nicht beanstandet. (F) 

Die Feststellung wirkte auch in 2014 noch weiter. 

- Seitens des Hafenbetreibers Binnenhafen GmbH erfolgt auf Grundlage eines Vertrages eine 

Bewirtschaftung und Vermietung von städtischen Objekten und Flächen im Auftrag der Stadt. 

Es erfolgt zum Jahresende dazu lediglich eine Einnahmeüberschussrechnung und die 

entsprechende Liquiditätsauskehr bzw. Nachschussforderung gegenüber der Stadt. 

Die Verwaltung erfolgt im Auftrag und ist daher entsprechend der Regelungen im NKHR für 

Wohnungsverwaltungen bei der Stadt zu spiegeln und die Liquiden Mittel als Zahlweg bei der 

Stadt zu führen. Aufgrund des Ausfalls der Sachbearbeiterin konnten die Unterlagen zum JAB 

2012 nicht mehr entsprechend aufgearbeitet werden. Die Kostenerstattung beläuft sich auf 

27.143,28 € und liegt damit unterhalb der jeweiligen Wesentlichkeitsgrenzen. 
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Auskunftsgemäß erfolgt ab 2014 eine entsprechende Aufarbeitung und Darstellung. (F) 

Die Feststellung wirkte auch in 2014 noch weiter, die Aufarbeitung war aus zeitlichen Gründen 

noch nicht möglich. Die Kostenerstattung 2014 belief sich auf 28.642,35 €.  

 

Produktzuordnung 

- Lt. Produktrahmenplan ist die Zuordnung von Nebenanlagen in Trägerschaft der 

Straßenbaulast der Gemeinden bei Bundes-, Landes- und Kreisstraßen bei Produkten für diese 

übergeordneten Straßen vorgesehen. Sämtliche fertiggestellte Nebenanlagen mit Grund und 

Boden sind derzeit unter 54100 Gemeindestraßen erfasst, in 2012 im Bau befindliche 

Teilflächen noch entsprechend der überwiegenden Nutzung unter unbebauten Grundstücken 

11402. 

Die Zuordnung wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Auswirkungen ergeben sich 

derzeit lediglich bezüglich der Abschreibungen in der Ergebnisrechnung. Die Teilrechnungen 

sind davon nicht betroffen. Die Wesentlichkeitsgrenzen sind nicht überschritten. (F) 

Die Feststellung wirkte auch in 2014 noch weiter, die Aufarbeitung war noch nicht möglich. 

 

- Gemäß § 4 Absatz 5 und 7 GemHVO sind in jedem Teilhaushalt wesentliche und sonstige 

Produkte mit Zielen und Kennzahlen darzustellen.  

Produktbeschreibungen liegen vor, jedoch sollten diese im Hinblick auf die Zielsetzung 

überarbeitet werden. Kennzahlen zur Erreichung der Ziele wurden genannt, eine Auswertung 

erfolgte noch nicht. Aufgrund der Ersteinführung der kommunalen Doppik wird dies in den 

ersten Jahresabschlüssen seitens des RPA Wolgast nicht beanstandet. (F) 

Die Feststellung wirkte auch in 2014 noch weiter, die Aufarbeitung war noch nicht möglich. 

 

Im Prüfbericht zur Eröffnungsbilanz wurden folgende Hinweise zur Ordnungsmäßigkeit 

gegeben, die nunmehr zum Jahresabschluss 2014 auf ihre Umsetzung zu überprüfen waren und 

in folgenden Fällen fortwirken: 

- Mit dem nächsten zu erstellenden Haushalt ist daher zumindest das Produkt 611 Steuern, 

allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen als eigener Teilhaushalt darzustellen. 

Ob auch eine Einbindung der Produkte 612 und 626 in den Teilhaushalt erfolgen soll, bleibt 
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freigestellt. (F) 

Dies konnte zum JAB 2012 bis 2014 noch nicht umgesetzt werden. Der THH ist auskunftsgemäß 

technisch ab 2015 eingerichtet worden. 

 

Mit diesen Feststellungen entspricht der Jahresabschluss und die den Jahresabschluss erläuternden 

Anlagen nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse den 

Vorschriften des § 60 KPG M-V und der §§ 24 bis 48 sowie der §§ 50 bis 53 der GemHVO-Doppik 

sowie den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermitteln 

unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt. 

 

Im Ergebnis unserer Prüfung stellen wir zu den wirtschaftlichen Verhältnisse der Stadt ergänzend 

fest: 

 

Das Vermögen (ohne RAP) beträgt zum 31. Dezember 2014                      137.871.306,01 €. 

Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31. Dezember 2014 75,50 %. 

Die Verbindlichkeitenquote beträgt zum 31. Dezember 2014 5,90 %. 

Die Stadt ist zum Bilanzstichtag nicht überschuldet. 

 

Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen 2014 beträgt  -3.013.286,20 €. 

Die Veränderung der Rücklagen beträgt in 2014 1.595.308,31 €. 

Das Jahresergebnis 2014 beträgt nach Veränderung der Rücklagen            -1.417.977,89 €. 

Der Haushaltsausgleich ist in der Ergebnisrechnung nicht gegeben. 

 

Die Finanzrechnung weist für 2014 einen Saldo der ordentlichen und 

außerordentlichen Ein- und Auszahlungen aus in Höhe von -482.766,43 €. 

Nach Verrechnung der planmäßigen Tilgung für Investitionskredite               -433.896,83 € 

verbleibt ein Saldo in Höhe von                                                                       -916.663,26 €. 

Der jahresbezogene Haushaltsausgleich ist in der Finanzrechnung damit nicht gegeben. 

Unter Berücksichtigung des Vortrags aus Haushaltsvorjahren ist im 

Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung gegeben. 
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Eine Überschreitung des genehmigten Kassenkreditrahmens ist nicht erfolgt. 

 

Die Investitionsauszahlungen betragen in 2014 2.708.334,02 €. 

Sie sind durch Investitionseinzahlungen finanziert in Höhe von 2.098.160,76 €. 

Übertragungen ins Folgejahr erfolgten mit 5.592.373,47 €. 

Die Investitionskredite haben unter Berücksichtigung 

der Tilgungen mit                                                                                               -433.896,83 €  

und einer Kreditneuaufnahme mit                                                                   1.338.500,00 € 

 zugenommen um 904.603,17 €. 

Die liquiden Mittel haben insgesamt abgenommen um -262.634,17 €. 

 

Der Haushaltsausgleich ist damit in der Ergebnisrechnung und der jahresbezogenen 

Finanzrechnung nicht, jedoch unter Berücksichtigung des Vortrags insgesamt in der 

Finanzrechnung gegeben. 

 

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung hat in 2014 zu folgenden wesentlichen 

Feststellungen geführt: 

Vergabewesen: 

- Im Auftrag des RPAusschusses erfolgte eine Prüfung der Vergaben nach VOB, VOL und VOF 

für das Jahr 2014 in allen Fachbereichen mit einem umfassenden Prüfbericht, der im Ausschuss 

beraten wurde. Insbesondere im Bereich der VOL kam es zu einer Reihe von Feststellungen, 

die zukünftig zu beachten sind. Hervorzuheben ist die meist fehlende oder unzureichende 

Dokumentation der Vergabeverfahren.  

Im Ergebnis der Prüfung wurde angeregt, dringend die dazugehörige Dienstanweisung zu 

aktualisieren und eine zentrale Vergabestelle für die VOL-Vergaben einzurichten, bzw. eine 

Inhouseschulung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchzuführen. (B) 

 

Haushaltsplanung 

- Die Aufstellung von Doppelhaushalten führt in der Regel zur Notwendigkeit der Erstellung 

mehrerer Nachtragshaushalte, insbesondere in Zeiten der Haushaltskonsolidierung. Durch die

damit entstehenden umfangreichen Mehrarbeiten wurden praktisch ganzjährig Kapazitäten 

           gebunden, die für die Erstellung von Jahresabschlüssen fehlten. 
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           Es wird empfohlen, zukünftig lediglich einen Haushalt für ein Jahr aufzustellen und unter  

           Zurückstellung unterjährig wesentlicher Veränderungen auf die Erstellung von  

            Nachtragshaushalten zu verzichten. (F) 

 

Haushaltskonsolidierung  

- Da perspektivisch lt. Haushaltsplanung die Defizite weiter steigen werden, bedarf es gemäß § 

17 a GemHVO i.v.m. § 43 KV MV insbesondere bei den freiwilligen Leistungen erheblicher 

Einsparungen im Rahmen von vorzunehmenden Haushaltssicherungsmaßnahmen. Die 

freiwilligen Leistungen sollten daher auf ihre zwingende Notwendigkeit sowie ihre 

Ausgestaltung hin überprüft und in der Gesamtsumme deutlich gesenkt werden. (F) 

 

Überschreitungen der Teilhaushalte/Über-und außerplanmäßige Aufwendungen 

- Für die Überschreitungen im Teilergebnishaushalt 3 sowie der Teilfinanzhaushalte 2 und 3 sind 

im Rahmen der Beschlussfassung zum Jahresabschluss nachträglich Genehmigungen der 

Stadtvertretung für die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen einzuholen.(B) 

 

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung hat in 2013 zu folgenden Hinweisen bzw. 

Feststellungen geführt: 

Bestellungen 

- Es war auffällig, dass etliche Bestellungen erst ab Mitte November und damit auch die 

entsprechenden Lieferungen im Dezember erfolgten. So entstanden Verbindlichkeiten, die erst 

im Januar beglichen werden konnten und so die Finanzrechnung des Folgejahres belasteten. 

Anders als in der Kameralistik gelten die Mittel nicht im alten Jahr als verbraucht (Kassenreste 

im geschlossenen System), es entstehen Folgejahresbelastungen, die in nicht unerheblichem 

Maße Zusatzaufwand in Planung (Finanzhaushalt) und Mittelbereitstellung der Kämmerei, 

sowie in abgrenzendem Buchungsaufwand nach sich ziehen. 

Es wird daher empfohlen, bereits zu Beginn des Novembers jeden Jahres einen Bestellstopp 

anzuordnen, um die noch rechtzeitige Lieferung und Zahlung im HH-Jahr zu ermöglichen und 

damit das sogenannte „Dezemberfieber“ zu vermeiden. Danach sollte im Rahmen eines 

gesonderten Antragsverfahrens über begründete Ausnahmen entschieden werden. Dazu wäre 

es ggfs. sinnvoll, die betroffenen Mitarbeiter diesbezüglich über die Unterschiede des 

doppischen zum kameralen HH-Rechts aufzuklären. (F) 
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Dies wirkte auch in 2014 noch nach. 

 

Belege 

- Bisweilen wurden Belege von Mitarbeitern eingereicht, auf denen sowohl dienstliche als auch 

private Ankäufe ausgewiesen waren. Im Rahmen einer Dienstanweisung sollten hierzu 

Regelungen getroffen werden, dass die Käufe getrennt getätigt und so auch auf getrennten 

Belegen ausgewiesen sind. Dabei wird ausdrücklich auf die grundsätzliche Notwendigkeit der 

wirtschaftlichen Beschaffung auch bei Direktkäufen verwiesen. Auch hier ist die 

Notwendigkeit der Vorlage eines Nachweises über die günstigere Beschaffung bei dem 

konkreten Händler gegeben. (F) 

Dies war auch in 2014 noch gegeben. 

 

Übertragungen 

- Es fiel auf, dass insgesamt zunächst 58% aller Investitionsansätze des Finanzhaushaltes 2013 

nach 2014 übertragen wurden (Haushaltsermächtigungen). Offensichtlich war damit 

beabsichtigt, eine möglichst hohe „Sicherung“ der alten HH-Ansätze zu erreichen. 

Diese Übertragungsermächtigungen sind vergleichbar mit den Haushaltsresten aus der 

Kameralistik, deren Übertragung von 2011 zur Eröffnungsbilanz 2012 ausgeschlossen war.  

Aus 2012 waren bereits Übertragungsermächtigungen in Höhe von 1.157.193,09 € nach 2013 

erfolgt, deren Weiterübertragung nach 2014 entsprechend des § 15 GemHVO zu überprüfen 

war.  

Diese Übertragungen kommen zu den im Rahmen der HH-Planung bereits gestellten Mittel 

hinzu, deren Verwendung wird nur über den Jahresabschluss letztlich wieder offen gelegt. Dies 

verursacht einen hohen Verwaltungsaufwand in der Haushaltsüberwachung und erschwert die 

Planung, insbesondere, wenn es sich um mehrjährige Mittel handelt.  

 

In vielen Fällen war die Übertragung nicht zulässig, bzw. wurde in den Folgejahren auch nicht 

beansprucht. Die Einzelpositionen sind im entsprechenden Tätigkeitsbericht benannt. 

 

Die Korrekturen waren nach Abstimmung mit DataPlan aus technischen Gründen nicht ohne 

erheblichen Aufwand und aufgrund der bereits erfolgten Veränderungen in der Budgetplanung 

der Folgejahre auskunftsgemäß nicht in allen Fällen mehr sinnvoll umsetzbar. 
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Da die finanziellen Auswirkungen in den Folgejahren für die aus technischen Gründen nicht 

mehr korrigierbaten Restebildungen verhältnismäßig gering waren, wird diese 

Verfahrensweise durch das RPA mitgetragen.  

Künftig sind die Übertragungen gem. § 15 GemHVO nur auf die wirklich notwendige Beträge 

(z.B. für die Zeit der Interimswirtschaft) zu beschränken und der Neuveranschlagung Vorrang 

vor Übertragung zu geben sein. 

Insgesamt erfolgten nunmehr noch Übertragungen aus den Gesamtermächtigungen (inkl. der 

HH-Reste aus Vorjahren) in Höhe von 3.201.498,45 €, mithin 54,89 %. Zur investiven 

Auszahlung kamen 1.838.087,32 €, die Einsparungen beliefen sich auf 3.995.005,77 €. 

Abzüglich der Resteübertragungen verblieben damit Einsparungen in Höhe von 793.507,32 €.  

Gemäß § 8 IV GemHVO sind die Planansätze in Höhe der im HH-Jahr voraussichtlich zu 

leistenden Zahlungen zu veranschlagen. Zur Beauftragung und damit auch Sicherung von 

Mitteln für Folgejahre kann auch das Instrument der Veranschlagung von 

Verpflichtungsermächtigungen greifen, bzw. im Rahmen eines Nachtragshaushaltes eine 

Anpassung von HH-Ansätzen erfolgen. 

Die mittelanmeldenden Fachbereiche sollten zu sorgfältigerer und realistischerer Schätzung 

der voraussichtlich tatsächlich umsetzbaren Maßnahmen angehalten werden.  

Die Umsetzung war aus technischen Gründen für 2014 noch nicht möglich. Aus 2014 erfolgten 

inkl. teilweiser Weiterübertragungen aus 2013 Restbildungen in Höhe von insgesamt 5.592.373,47 

€, dies entspricht 63,92 € der Gesamtauszahlungsermächtigungen aus 2014 in Höhe von 

8.748.598,45 €. Zur Auszahlung kamen hiervon lediglich 2.708.334,02 €. Von den verbliebenen 

6.040.264,43 € erfolgten damit Weiterübertragungen mit 92,58 %, lediglich 447.890,96 € sind damit 

effektiv eingespart worden.  (B)  

 

Aktualisierung Dienstanweisung 

- Für das Jahr 2013 fand die Richtlinie 04/2011 „zur Ausgabenhöhe und Art der Anlässe, bei 

denen eine Ehrung vorgenommen wird.“ Anwendung. 

Diese wurde 2016 außer Kraft gesetzt. Es wird dringend empfohlen, hierzu eine neue 

Festlegung zu treffen, um die Zuwendungen im Rahmen von Gratulationen aktuell zu regeln. 

(F) 

Eine neue Dienstanweisung ist hierzu zum Zeitpunkt der Prüfung noch nicht erlassen worden. 
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Haushaltssicherungskonzept 

- Die Stadt war aufgefordert, zeitnah eine Überarbeitung des HHSK vorzulegen. Dies ist durch 

Verwaltung erstellt worden, jedoch durch die STVV mehrfach abgelehnt worden. 

So wurde in 2013 die seitens der Kommunalaufsicht angeforderte Überarbeitung nicht mehr 

eingereicht.  

Für 2014 erfolgte letztlich die Erstellung eines HHSK, das jedoch von der Kommunalaufsicht als 

unzureichend eingeschätzt wurde. (B) 

 

Planung von Folgekosten aus Investitionsmaßnahmen 

- Die Abbruch- und Abgangsaufwendungen, die sich aus Investitionsmaßnahmen ergeben, 

belasten die Ergebnisrechnung und führen zu einer Ergebnisverschlechterung. 

Insbesondere die wiederholte Vollerneuerung von bereits nach der Wende umfassend sanierten 

Straßen führen zum Abgang von hohen Restbuchwerten. Zukünftig sollten die entstehenden 

Haushaltsfolgebelastungen aus Abgängen und Abbrüchen bei der Prüfung der 

Inanspruchnahme von Förderungen beachtet werden.  (F) 

Dies konnte für 2014 noch nicht Beachtung finden. Die entsprechenden Ergebnisbelastungen sind 

im Bericht zum Anlagevermögen dargestellt. 

 

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung des JAB 2012 hat zu folgenden 

Hinweisen/Feststellungen geführt, die ebenfalls auf ihr Umsetzung bzw. Fortwirkung zum 

Jahresabschluss 2014 zu überprüfen waren:  

- Es wird empfohlen, die Dienstanweisung zur Kosten- und Leistungsrechnung sowie zur 

internen Leistungsverrechnung zeitnah zu erstellen, eine Auftragsverwaltung baldmöglichst 

einzurichten sowie die Einführung eines Rechnungseingangsbuches baldmöglichst 

vorzunehmen. (F) 

An der Umsetzung wird derzeit gearbeitet, zum JAB 2014 war dies noch nicht möglich.   

 

- Verschiedene Gebührensatzungen waren bereits mehr als 10 Jahre alt. Im Rahmen der Prüfung 

wurde empfohlen, die alten Satzungen auf Aktualität hin zu prüfen, ggfs. zu überarbeiten und 

neu zu fassen. Dabei sollte auch die Anpassung der Gebühren- und Steuersätze erwogen 

werden. Daneben wird empfohlen, die Satzungen regelmäßig in einem weiteren Turnus von 3-

4 Jahren auf Aktualität hin zu überprüfen. Die Überarbeitungen fanden bis zum Zeitpunkt der 
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Prüfberichtsabfassung bereits statt. (F) 

An der Umsetzung wird auskunftsgemäß derzeit gearbeitet, zum JAB 2014 war dies noch nicht 

möglich.   

 

Buchungen: 

- Die Verbuchungen erfolgen größtenteils zentral über die Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung 

im Sachgebiet Finanzmanagement. Die Kontierungen werden jedoch von den 

sachbearbeitenden Mitarbeitern vorgegeben und entsprechend umgesetzt. 

Hier waren nicht in allen Bereichen gründliche Fachkenntnisse der kommunalen Doppik 

vorhanden, so dass es zu einer Vielzahl von Korrekturen im Rahmen der Prüfung kam. 

Seitens des Sachgebietes Finanzmanagement wurden daher an alle Mitarbeiter entsprechende 

Kontierungshinweise gegeben und die erforderlichen Korrekturen sowohl für das Jahr 2014 

als auch bereits für die Folgejahre umgesetzt.    

 

Die teilzentrale Lösung, insbesondere bezüglich der Vorkontierungen birgt ein erhöhtes Risiko 

von Fehlern. Eine zentrale Kontrolle bzw. eine Änderung in der Ablauforganisation 

(Aufstockung zentrale Geschäftsbuchhaltung bei Verminderung von sonstigen 

Personalkapazitäten) könnte zu einer Fehlerminimierung und Effizienzsteigerung in der 

Ablauforganisation beitragen.   (F)  

Hierzu erfolgte auskunftsgemäß noch keine abschließende Entscheidung. 

 

Fördermittelvergaben: 

- Voraussetzung für die Darstellung als immaterieller Vermögensgegenstand ist gemäß § 37 I 

GemHVO die Festlegung eines Zeitraums für die Gegenleistungsverpflichtung in Form z.B. 

eines Zweckbindungszeitraumes. Zukünftig sollte auf entsprechende Festlegungen in den 

Fördermittelbescheiden geachtet werden, soweit es sich um Zuwendungen für die Anschaffung 

oder Herstellung von Vermögensgegenständen handelt und sich der Zeitraum nicht 

automatisch aus einer Drittförderung ergibt.   (F)   

Dies war für 2014 noch nicht umsetzbar. 

 

Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer 

Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung von Bedeutung sind. 
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6. Schlussbemerkung 

 
Eine Verwendung des Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichtes bedarf unserer 

vorherigen schriftlichen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe der Berichtsinhalte 

des Jahresabschlusses und/ oder der Anlagen zum Jahresabschluss in einer von der bestätigten 

Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei der 

Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird. 

 

Wolgast,  17.09.2018 

 

 

 

Eschenauer        

L e i t e r i n   R P A     
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1. Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2014 

 

Rahmenbedingungen  
 
Die Hansestadt Anklam ist als Mittelzentrum regionaler Bezugspunkt für ca. 40.000 
Bürger. Standortvorteile ergeben sich durch eine verkehrsinfrastrukturell günstige 
Lage sowie zahlreiche Angebote in den Bereichen Bildung, Kultur, medizinische Ver-
sorgung, Seniorenbetreuung, Sport und Freizeit. Als Gewerbe- und Dienstleistungs-
zentrum ist Anklam durch mittelständische Unternehmen geprägt. Der Arbeitsmarkt 
2014 war anhaltend angespannt. Die Einwohnerzahl lag am Jahresende bei 12.718. 
 
 
Ertragslage 
 
Die Ergebnisrechnung 2014 weist ein Jahresergebnis vor Veränderung der Rückla-
gen in Höhe von -3.013.286,20 € aus. Dieser Jahresfehlbetrag konnte zum Teil durch 
eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage ausgeglichen werden, so 
dass die Ergebnisrechnung mit einem Jahresfehlbetrag i.H.v. -1.417.977,89 € ab-
schließt. Dieser ist auf neue Rechnung vorzutragen. 
 
Es wurden überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von 32.000,00 € getätigt (siehe 
hierzu Anlage 13 des Jahresabschlusses).  

2,997 Mio € Abschreibungen stehen 744 T€ Erträge aus der Auflösung von Sonder-
posten gegenüber. 

 

Finanzlage 
 
Die Finanzrechnung 2014 ist unterjährig nicht ausgeglichen. Der Saldo der ordentli-
chen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -482.766,43 € und reicht 
demnach nicht aus, um planmäßige Tilgungen von Krediten für Investitionen und In-
vestitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 433.896,83 € zu decken 
Unter Berücksichtigung der aus 2013 vorzutragenden liquiden Mittel i.H.v. 
2.010.010,44 € schließt die Finanzrechnung insgesamt mit einem positiven Bestand 
der liquiden Mittel zum 31.12.2014 i.H.v. 1.747.376,27 € ab und ist insgesamt ausge-
glichen. 
In das Jahr 2015 werden somit 1.747.367,27 € liquide Mittel übertragen. 

Den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.098.160,76 € stehen ent-
sprechende Auszahlungen in Höhe von 2.708.334,02 € gegenüber. Geplant waren 
Auszahlungen in Höhe von 5.958.300 €. Die Differenz resultiert insbesondere aus der 
fehlenden Veranschlagungsreife bei der Planung von Baumaßnahmen.  

Es wurden 21.000,00 € überplanmäßige und 81.920,59 € außerplanmäßige investive 
Auszahlungen getätigt.  

Von den geplanten Investitionskrediten in Höhe von 1.856.300 € wurde durch die un-
tere Rechtsaufsichtsbehörde eine Genehmigung i.H.v. 1.645.300 € erteilt, da freiwil-
lige Investitionsvorhaben bei der Kreditgenehmigung unberücksichtigt blieben.  

Die Aufnahme des Kredites erfolgte erst im Jahr 2015. 2014 wurde ein geplanter In-
vestitionskredit aus dem Jahr 2013 über 1.338.500 € aufgenommen. Umschuldungen 
wurden i.H.v. 1.395.224,05 € getätigt. Aufgenommene Investitionskredite wurden 
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planmäßig getilgt.  

Im investiven Bereich wurden Übertragungsermächtigungen aus 2014 in  Höhe von 
5.592.373,47 € gebildet (siehe hierzu Anlage 4 des Jahresabschlusses). 

Unterjährig zwischenzeitlich aufgenommene Kredite zur Sicherung der Zahlungsfä-
higkeit konnten mit einer Zinsbelastung in Höhe von 956,92 € bis Ende 2014 zurück-
gezahlt werden.  

In 2014 sollte das mit der Planung 2013/2014 vorgelegte Haushaltssicherungskon-
zept fortgeschrieben werden, dieses wurde durch die Stadtvertretung jedoch nicht be-
schlossen.  

 

Vermögenslage 
 
Das Bilanzvolumen zum 31.12.2014 betrug 137.992.029,89 €, somit 1.323.795,05 € 
mehr als zum Vorjahr. Das Eigenkapital sank gegenüber dem Vorjahr um 
1.957.779,75 € auf 104.182.213,91 €. Dies ist auf den Jahresverlust (-1,4 Mio €) sowie 
auf Zuführungen und Entnahmen bei der zweckgebundenen Kapitalrücklage zurück-
zuführen. Die Korrekturen in Bezug auf die Eröffnungsbilanz verringerten das Eigen-
kapital lediglich um ca. 176 T €.  

Durch das Land gezahlte investive Schlüsselzuweisungen und investive Zuweisungen 
nach § 16 FAG wurden in Höhe von 1.084.412,48 € in die zweckgebundene Kapital-
rücklage eingestellt. Des Weiteren wurde hier im Jahr 2014 die Sonderhilfe vom Land 
für nachhaltige Investitionsmaßnahmen i.H.v. 161.591,97 € verbucht. Im Rahmen des 
Jahresabschlusses 2014 wurden der zweckgebundene Kapitalrücklage  1.610.116,82 
€ entnommen, um den Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu reduzieren. 

Wesentliche bauliche Investitionen in 2014 waren   

 mit 977,7 T€ städtebauliche Maßnahmen im Sanierungsgebiet (darunter Keil-
straße ca. 800 T€, Nikolaikirche ca. 71 T€) 

 mit 685,0 T€ der Ausbau ländlicher Weg Schanzenberg 

 mit 82,8 T€ der Ausbau Kurzer Steig 
 

Die Finanzierung beruhte im Wesentlichen auf Investitionszuwendungen vom Land. 

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung wurden nicht gebildet.  

Wesentliche Anlagenzugänge betreffen  

 Ausbau Ländlicher Weg Schanzenberg 946,5 T€ 

 Sanierung Käthe-Kollwitz-Schule 833,5 T€ 

 Neubau Keilstraße 964,6 T€ 

 Ausbau Kurzer Steig 94,9 T€ 
 

 

Wesentliche Anlagenabgänge betreffen 

 Hirtenstraße 149,9 T€ 

 Keilstraße 122,0 T€ 
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Im Umlaufvermögen waren 2014 zum Verkauf vorgesehene Immobilien im Wert von 
3.610.236,19 € aktiviert. 

In 2014 wurden Forderungen in Höhe von 12.791,33 € niedergeschlagen und 
12.230,12 € gestundet. Es wurde eine Forderung (2.683,00 €) erlassen, da es sich 
um einen Sanierungsgewinn handelte. Zum 31.12.2013 wurden Forderungen in Höhe 
von  135.141,72 € einzelwertberichtigt. Aufgrund der anhaltend schlechten Lage auf 
dem Arbeitsmarkt ist in den Haushaltsfolgejahren kaum mit einer Senkung der durch-
schnittlichen Forderungsausfälle zu rechnen. 

Zum 31.12.2014 bestanden Verbindlichkeiten in Höhe von 8.145.109,30 €, das waren 
509.611,37 € mehr als im Vorjahr. 

Die Pensions- und Beihilferückstellungen stiegen in 2014 insbesondere infolge der 
wachsenden Ansammlungen der Rückstellungen für die aktiven Beamten um 
67.572,00 € auf 1.137.153,60 €.  

Im Jahr 2014 hat sich der Deckungsstock der Pensionskasse (Pensionsrücklage) um 
90.128,80 € auf 337.121,90 € erhöht.  

An die Zusatzversorgungskasse wurden 2014 Umlagen in Höhe von 47.534,46 € und 
ein Zusatzbeitrag in Höhe von 73.129,75 € geleistet. 

 

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres 

Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2014 hat sich die Liquidität der Hansestadt Anklam 
-insbesondere infolge eines in 2015 deutlich gesunkenen Gewerbesteueraufkom-
mens- gravierend verschlechtert.  
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Muster 12
(zu § 44 GemHVO-Doppik)

Ergebnisrechnung

Hansestadt Anklam
Haushaltsjahr 2014

Nr.

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

Ansatz des
Haushalts-

jahres

Veränderung
durch

Nachtrag

Über- und
außer-

planmäßige
Auf-

wendungen

zweckge-
bundene

Mehr-
erträge und
entsprech-

ende
Aufwendungen

Inanspruch-
nahme der
ein- oder
gegen-
seitigen

Deckungs-
fähigkeit

Ermächti-
gungen des
Haushalts-

jahres

Übertragene
Ermäch-
tigungen

aus
Haushalts-
vorjahren

Gesamt-
ermäch-

tigungen im
Haushalts-

jahr

Ergebnis
des

Haushalts-
jahres

Abweichung
im

Haushalts-
jahr

Ergebnis
des Haus-
haltsvor-

jahres

Ergebnis-
veränderung
gegenüber
Haushalts-

vorjahr

Übertragung
von

Ermächtig-
ungen in

Haushalts-
folgejahre

2014
EUR

2014
EUR

2014
EUR

2014
EUR

2014
EUR

2014
EUR

2013
EUR

2014
EUR

2014
EUR

2014
EUR

2013
EUR

2013
EUR

2015
EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Steuern und ähnliche Abgaben 8.513.800 1.747.000 0,00 0,00 0,00 10.260.800,00 0,00 10.260.800,00 10.047.262,71 213.537,29 10.760.517,71 - 713.255,00 0,00

2. Zuwendunge, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge 4.008.200 468.700 0,00 0,00 0,00 4.476.900,00 0,00 4.476.900,00 4.507.513,42 -30.613,42 4.340.030,16 167.483,26 0,00

3. Erträge der soziale Sicherung 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 506.300 4.100 0,00 0,00 0,00 510.400,00 0,00 510.400,00 516.537,04 -6.137,04 523.305,97 - 6.768,93 0,00

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 380.100 -7.000 0,00 0,00 0,00 373.100,00 0,00 373.100,00 438.655,15 -65.555,15 390.189,72 48.465,43 0,00

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 561.200 37.200 2.000,00 0,00 0,00 600.400,00 0,00 600.400,00 675.096,66 -74.696,66 713.002,31 - 37.905,65 0,00

7. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Andere Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.167,95 -1.167,95 0,00 1.167,95 0,00

9. Sonstige laufende Erträge 746.900 61.700 0,00 0,00 0,00 808.600,00 0,00 808.600,00 717.452,75 91.147,25 1.038.474,43 - 321.021,68 0,00

10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 14.716.500 2.311.700 2.000,00 0,00 0,00 17.030.200,00 0,00 17.030.200,00 16.903.685,68 126.514,32 17.765.520,30 - 861.834,62 0,00

11. Personalaufwendungen 5.108.900 45.800 0,00 0,00 0,00 5.154.700,00 0,00 5.154.700,00 4.772.657,38 382.042,62 4.613.785,25 158.872,13 0,00

12. Versorgungsaufwendungen 75.900 0 0,00 0,00 0,00 75.900,00 0,00 75.900,00 -69.340,74 145.240,74 - 25.901,33 - 43.439,41 0,00

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.640.800 -84.300 2.000,00 0,00 0,00 4.558.500,00 0,00 4.558.500,00 3.532.021,70 1.026.478,30 3.266.315,50 265.706,20 0,00

14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung

2.307.100 434.700 0,00 0,00 0,00 2.741.800,00 0,00 2.741.800,00 2.997.156,10 -255.356,10 2.713.046,55 284.109,55 0,00

15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese
die üblichen Abschreibungen überschreiten

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen

5.655.500 470.400 0,00 0,00 0,00 6.125.900,00 0,00 6.125.900,00 6.745.483,08 -619.583,08 7.055.897,77 - 310.414,69 0,00

17. Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.610,16 - 42.610,16 0,00

18. sonstige laufende Aufwendungen 1.192.800 96.400 0,00 0,00 0,00 1.289.200,00 0,00 1.289.200,00 1.925.985,32 -636.785,32 1.403.417,62 522.567,70 0,00

19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 18.981.000 963.000 2.000,00 0,00 0,00 19.946.000,00 0,00 19.946.000,00 19.903.962,84 42.037,16 19.069.171,52 834.791,32 0,00

20. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -4.264.500 1.348.700 0,00 0,00 0,00 -2.915.800,00 0,00 -2.915.800,00 -3.000.277,16 84.477,16 -
1.303.651,22

-
1.696.625,94

0,00

21. Zinserträge und sonstige Finanzerträge 239.800 -66.200 0,00 0,00 0,00 173.600,00 0,00 173.600,00 208.735,56 -35.135,56 191.221,79 17.513,77 0,00

22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 343.000 -17.800 0,00 0,00 0,00 325.200,00 0,00 325.200,00 236.553,11 88.646,89 282.278,96 - 45.725,85 0,00

23. Finanzergebnis -103.200 -48.400 0,00 0,00 0,00 -151.600,00 0,00 -151.600,00 -27.817,55 -123.782,45 - 91.057,17 63.239,62 0,00

24. Ordentliches Ergebnis -4.367.700 1.300.300 0,00 0,00 0,00 -3.067.400,00 0,00 -3.067.400,00 -3.028.094,71 -39.305,29 -
1.394.708,39

-
1.633.386,32

0,00

25. Außerordentliche Erträge 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.808,51 -14.808,51 257.361,08 - 242.552,57 0,00

26. Außerordentliche Aufwendungen 20.000 0 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

27. Außerordentliches Ergebnis -20.000 0 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 -20.000,00 14.808,51 -34.808,51 257.361,08 - 242.552,57 0,00

28. Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen -4.387.700 1.300.300 0,00 0,00 0,00 -3.087.400,00 0,00 -3.087.400,00 -3.013.286,20 -74.113,80 -
1.137.347,31

-
1.875.938,89

0,00

29. Einstellungen in die Kapitalrücklage 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.808,51 -14.808,51 361,08 14.447,43 0,00

30. Entnahmen in die Kapitalrücklage 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.610.116,82 -1.610.116,82 1.137.708,39 472.408,43 0,00 9



Muster 12
(zu § 44 GemHVO-Doppik)

Ergebnisrechnung

Hansestadt Anklam
Haushaltsjahr 2014

Nr.

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

Ansatz des
Haushalts-

jahres

Veränderung
durch

Nachtrag

Über- und
außer-

planmäßige
Auf-

wendungen

zweckge-
bundene

Mehr-
erträge und
entsprech-

ende
Aufwendungen

Inanspruch-
nahme der
ein- oder
gegen-
seitigen

Deckungs-
fähigkeit

Ermächti-
gungen des
Haushalts-

jahres

Übertragene
Ermäch-
tigungen

aus
Haushalts-
vorjahren

Gesamt-
ermäch-

tigungen im
Haushalts-

jahr

Ergebnis
des

Haushalts-
jahres

Abweichung
im

Haushalts-
jahr

Ergebnis
des Haus-
haltsvor-

jahres

Ergebnis-
veränderung
gegenüber
Haushalts-

vorjahr

Übertragung
von

Ermächtig-
ungen in

Haushalts-
folgejahre

2014
EUR

2014
EUR

2014
EUR

2014
EUR

2014
EUR

2014
EUR

2013
EUR

2014
EUR

2014
EUR

2014
EUR

2013
EUR

2013
EUR

2015
EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

31. Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen -4.387.700 1.300.300 0,00 0,00 0,00 -3.087.400,00 0,00 -3.087.400,00 -1.417.977,89 -1.669.422,11 0,00 -
1.417.977,89

0,00

32. Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus
dem kommunalen Finanzausgleich

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33. Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus
dem kommunalen Finanzausgleich

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der
sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage

-4.387.700 1.300.300 0,00 0,00 0,00 -3.087.400,00 0,00 -3.087.400,00 -1.417.977,89 -1.669.422,11 0,00 -
1.417.977,89

0,00

35. Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36. Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) -4.387.700 1.300.300 0,00 0,00 0,00 -3.087.400,00 0,00 -3.087.400,00 -1.417.977,89 -1.669.422,11 0,00 -
1.417.977,89

0,00
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Muster 13
(zu § 45 GemHVO-Doppik)

Finanzrechnung

Hansestadt Anklam
Haushaltsjahr 2014

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Nr.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)

Ansatz des
Haushalts-

jahres

Veränderung
durch

Nachtrag

Über- und
außerplan-

mäßige
Auszahlungen

Zweckgebund-
ene

Mehrein-
zahlungen

und
entsprech-
ende aus-
zahlungen

Inanspruch-
nahme der
ein- oder
gegen-
seitigen

Deckungs-
fähigkeit

Ermächti-
gungen des
Haushalts-

jahres

Übertragene
Ermäch-
tigungen

aus
Haushalts-
vorjahren

Gesamt-
ermäch-

tigungen im
Haushalts-

jahr

Ergebnis
des

Haushalts-
jahres

Abweichung
im

Haushalts-
jahr

Ergebnis
des Haus-
haltsvor-

jahres

Ergebnis-
veränderung
gegenüber
Haushalts-

vorjahr

Übertragung
von

Ermächtig-
ungen in

Haushalts-
folgejahre

2014
EUR

2014
EUR

2014
EUR

2014
EUR

2014
EUR

2014
EUR

2013
EUR

2014
EUR

2014
EUR

2014
EUR

2013
EUR

2013
EUR

2015
EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Steuern und ähnliche Abgaben 8.513.800 1.747.000 0,00 0,00 0,00 10.260.800,00 0,00 10.260.800,00 9.952.861,12 307.938,88 10.789.142,11 - 836.280,99 0,00

2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 3.633.600 139.400 0,00 0,00 0,00 3.773.000,00 0,00 3.773.000,00 3.767.372,01 5.627,99 3.715.946,60 51.425,41 0,00

3. Einzahlungen der sozialen Sicherung 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 460.500 4.100 0,00 0,00 0,00 464.600,00 0,00 464.600,00 445.560,19 19.039,81 522.660,33 - 77.100,14 0,00

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 380.100 -7.000 0,00 0,00 0,00 373.100,00 0,00 373.100,00 405.030,74 -31.930,74 397.884,53 7.146,21 0,00

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 561.100 37.200 2.000,00 0,00 0,00 600.300,00 0,00 598.300,00 667.797,42 -69.497,42 501.356,93 166.440,49 0,00

7. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Sonstige laufende Einzahlungen 568.900 4.300 0,00 0,00 0,00 573.200,00 0,00 573.200,00 653.416,16 -80.216,16 568.042,63 85.373,53 0,00

10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 14.118.000 1.925.000 2.000,00 0,00 0,00 16.045.000,00 0,00 16.043.000,00 15.892.037,64 150.962,36 16.495.033,13 - 602.995,49 0,00

11. Personalauszahlungen 5.108.900 45.800 0,00 0,00 0,00 5.154.700,00 0,00 5.154.700,00 4.850.474,31 304.225,69 4.756.712,24 93.762,07 0,00

12. Versorgungsauszahlungen 100.900 0 0,00 0,00 0,00 100.900,00 0,00 100.900,00 -68.228,21 169.128,21 - 26.340,79 - 41.887,42 0,00

13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4.640.800 -84.300 2.000,00 0,00 0,00 4.558.500,00 0,00 4.558.500,00 3.544.693,98 1.013.806,02 3.128.677,06 416.016,92 0,00

14. Zuwendungen, Umlagen, und sonstige Transferauszahlungen 5.655.500 470.400 0,00 0,00 0,00 6.125.900,00 0,00 6.125.900,00 6.726.895,88 -600.995,88 6.969.512,11 - 242.616,23 0,00

15. Auszahlungen der sozialen Sicherung 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.610,16 - 42.610,16 0,00

16. Sonstige laufende Auszahlungen 1.185.600 96.400 0,00 0,00 0,00 1.282.000,00 0,00 1.282.000,00 1.264.096,21 17.903,79 1.060.808,90 203.287,31 0,00

17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 16.691.700 528.300 2.000,00 0,00 0,00 17.222.000,00 0,00 17.222.000,00 16.317.932,17 904.067,83 15.931.979,68 385.952,49 0,00

18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -2.573.700 1.396.700 0,00 0,00 0,00 -1.177.000,00 0,00 -1.179.000,00 -425.894,53 -753.105,47 563.053,45 - 988.947,98 0,00

19. Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 240.000 -67.700 0,00 0,00 0,00 172.300,00 0,00 172.300,00 192.323,42 -20.023,42 192.040,45 282,97 0,00

20. Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 342.600 -16.800 0,00 0,00 0,00 325.800,00 0,00 325.800,00 249.195,32 76.604,68 286.450,57 - 37.255,25 0,00

21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen -102.600 -50.900 0,00 0,00 0,00 -153.500,00 0,00 -153.500,00 -56.871,90 -96.628,10 - 94.410,12 37.538,22 0,00

22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -2.676.300 1.345.800 0,00 0,00 0,00 -1.330.500,00 0,00 -1.332.500,00 -482.766,43 -849.733,57 468.643,33 - 951.409,76 0,00

23. Außerordentliche Einzahlungen 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.761,05 - 7.761,05 0,00

24. Außerordentliche Auszahlungen 20.000 0 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -20.000 0 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 -20.000,00 0,00 -20.000,00 7.761,05 - 7.761,05 0,00

26. Saldo der ordenlichen und außerordentliche Ein- und Auszahlungen -2.696.300 1.345.800 0,00 0,00 0,00 -1.350.500,00 0,00 -1.352.500,00 -482.766,43 -869.733,57 476.404,38 - 959.170,81 0,00

27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3.991.600 -703.900 0,00 0,00 0,00 3.287.700,00 0,00 3.287.700,00 2.014.682,25 1.273.017,75 1.476.350,25 538.332,00 0,00

28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 227.000 -2.000 0,00 0,00 0,00 225.000,00 0,00 225.000,00 44.945,61 180.054,39 191.039,17 - 146.093,56 0,00

29. Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30. Einzahlungen aus Sachanlagen 157.000 0 0,00 0,00 0,00 157.000,00 0,00 157.000,00 17.432,90 139.567,10 330.909,90 - 313.477,00 0,00

31. Einzahlungen aus Finanzanlagen 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung 21.100 0 0,00 0,00 0,00 21.100,00 0,00 21.100,00 21.100,00 0,00 0,00 21.100,00 0,00

33. Einzahlungen aus Vorräten 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.396.700 -705.900 0,00 0,00 0,00 3.690.800,00 0,00 3.690.800,00 2.098.160,76 1.592.639,24 1.998.299,32 99.861,44 0,00
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Muster 13
(zu § 45 GemHVO-Doppik)

Finanzrechnung

Hansestadt Anklam
Haushaltsjahr 2014

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Nr.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)

Ansatz des
Haushalts-

jahres

Veränderung
durch

Nachtrag

Über- und
außerplan-

mäßige
Auszahlungen

Zweckgebund-
ene

Mehrein-
zahlungen

und
entsprech-
ende aus-
zahlungen

Inanspruch-
nahme der
ein- oder
gegen-
seitigen

Deckungs-
fähigkeit

Ermächti-
gungen des
Haushalts-

jahres

Übertragene
Ermäch-
tigungen

aus
Haushalts-
vorjahren

Gesamt-
ermäch-

tigungen im
Haushalts-

jahr

Ergebnis
des

Haushalts-
jahres

Abweichung
im

Haushalts-
jahr

Ergebnis
des Haus-
haltsvor-

jahres

Ergebnis-
veränderung
gegenüber
Haushalts-

vorjahr

Übertragung
von

Ermächtig-
ungen in

Haushalts-
folgejahre

2014
EUR

2014
EUR

2014
EUR

2014
EUR

2014
EUR

2014
EUR

2013
EUR

2014
EUR

2014
EUR

2014
EUR

2013
EUR

2013
EUR

2015
EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

35. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 872.700 233.000 -48.050,00 0,00 0,00 1.057.650,00 223.431,19 1.329.131,19 256.217,33 1.072.913,86 346.221,51 - 90.004,18 106.455,73

36. Auszahlungen für Sachanlagen 5.085.600 -644.200 45.233,32 0,00 0,00 4.486.633,32 2.978.067,26 7.419.467,26 2.359.171,21 5.060.296,05 1.445.638,21 913.533,00 5.485.917,74

37. Auszahlungen für Finanzanlagen 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.128,80 -90.128,80 46.227,60 43.901,20 0,00

38. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kredit 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39. Auszahlung für Vorräte 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39a. Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 2.816,68 0,00 0,00 2.816,68 0,00 0,00 2.816,68 -2.816,68 0,00 2.816,68 0,00

40. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.958.300 -411.200 0,00 0,00 0,00 5.547.100,00 3.201.498,45 8.748.598,45 2.708.334,02 6.040.264,43 1.838.087,32 870.246,70 5.592.373,47

41. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.561.600 -294.700 0,00 0,00 0,00 -1.856.300,00 -3.201.498,45 -5.057.798,45 -610.173,26 -4.447.625,19 160.212,00 - 770.385,26 -5.592.373,47

42. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf -4.257.900 1.051.100 0,00 0,00 0,00 -3.206.800,00 -3.201.498,45 -6.410.298,45 -1.092.939,69 -5.317.358,76 636.616,38 -
1.729.556,07

-5.592.373,47

43. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen

2.956.900 306.700 0,00 0,00 0,00 3.263.600,00 0,00 3.263.600,00 2.733.724,05 529.875,95 785.522,74 1.948.201,31 0,00

44. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen

1.850.700 8.300 0,00 0,00 0,00 1.859.000,00 0,00 1.859.000,00 1.829.120,88 29.879,12 1.167.552,09 661.568,79 0,00

45. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen 1.106.200 298.400 0,00 0,00 0,00 1.404.600,00 0,00 1.404.600,00 904.603,17 499.996,83 - 382.029,35 1.286.632,52 0,00

46. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der
Zahlungsfähigkeit

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49. Abnahme der liquiden Mittel 25.464.200 113.600 2.000,00 0,00 0,00 25.579.800,00 3.201.498,45 28.781.298,45 23.864.956,13 4.916.342,32 20.795.931,79 3.069.024,34 5.592.373,47

50. Zunahme der liquiden Mittel 22.302.300 1.463.100 2.000,00 0,00 0,00 23.767.400,00 0,00 23.765.400,00 23.602.321,96 163.078,04 21.275.839,87 2.326.482,09 0,00

51. Veränderung der liquiden Mittel 3.161.900 -1.349.500 0,00 0,00 0,00 1.812.400,00 3.201.498,45 5.015.898,45 262.634,17 4.753.264,28 - 479.908,08 742.542,25 5.592.373,47

52. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 4.268.100 -1.051.100 0,00 0,00 0,00 3.217.000,00 3.201.498,45 6.420.498,45 1.167.237,34 5.253.261,11 - 861.937,43 2.029.174,77 5.592.373,47

53. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.126.873,35 -2.126.873,35 1.236.400,86 890.472,49 0,00

54. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.201.171,00 -2.201.171,00 1.011.079,81 1.190.091,19 0,00

55. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und
ungeklärten Zahlungsvorgängen

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -74.297,65 74.297,65 225.321,05 - 299.618,70 0,00

56. Kontrollrechnung 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

57. Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des
Haushaltsvorjahres

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58. Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des
Haushaltsjahres

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59. Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.010.010,44 -2.010.010,44 1.530.102,36 479.908,08 0,00

60. Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.747.376,27 -1.747.376,27 2.010.010,44 - 262.634,17 0,00
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Muster 14
(zu § 46 GemHVO-Doppik)

Teilergebnisrechnung

Hansestadt Anklam
Haushaltsjahr 2014

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit/Wirtschaftsförderung
Nr.

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

Ansatz des
Haushalts-

jahres

Veränderung
durch

Nachtrag

Über- und
außerplan-

mäßige
Aufwend-

ungen

Zweckgebund-
ene Mehr-

erträge und
entsprech-
ende Auf-

wendungen

Inanspruch-
nahme der
ein- oder
gegen-
seitigen

Deckungs-
fähigkeit

Ermächti-
gungen des
Haushalts-

jahres

Übertragene
Ermäch-
tigungen

aus
Haushalts-
vorjahren

Gesamt-
ermäch-

tigungen im
Haushalts-

jahr

Ergebnis
des

Haushalts-
jahres

Abweichung
im

Haushalts-
jahr

Ergebnis
des Haus-
haltsvor-

jahres

Ergebnis-
veränderung
gegenüber
Haushalts-

vorjahr

Ermächtigungs-
übertragung

ins
Folgejahr

2014
EUR

2014
EUR

2014
EUR

2014
EUR

2014
EUR

2014
EUR

2013
EUR

2014
EUR

2014
EUR

2014
EUR

2013
EUR

2013
EUR

2015
EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Zuwendunge, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge 500 300 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00 64.682,22 -63.882,22 64.528,21 154,01 0,00

3. Erträge der soziale Sicherung 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 100 0 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 975,00 -875,00 1.047,00 - 72,00 0,00

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 100 0 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 11.942,72 -11.842,72 19.685,09 - 7.742,37 0,00

7. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Andere Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Sonstige laufende Erträge 2.800 3.600 0,00 0,00 0,00 6.400,00 0,00 6.400,00 766,95 5.633,05 500,00 266,95 0,00

10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 3.500 3.900 0,00 0,00 0,00 7.400,00 0,00 7.400,00 78.366,89 -70.966,89 85.760,30 - 7.393,41 0,00

11. Personalaufwendungen 297.700 0 0,00 0,00 0,00 297.700,00 0,00 297.700,00 322.148,15 -24.448,15 300.878,63 21.269,52 0,00

12. Versorgungsaufwendungen 17.000 0 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00 -18.721,99 35.721,99 - 7.861,94 - 10.860,05 0,00

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.800 - 500 0,00 0,00 0,00 11.300,00 0,00 11.300,00 17.315,73 -6.015,73 12.253,10 5.062,63 0,00

14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung

0 100 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 25,00 75,00 0,00 25,00 0,00

15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese
die üblichen Abschreibungen überschreiten

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen

19.100 5.800 0,00 0,00 0,00 24.900,00 0,00 24.900,00 103.123,25 -78.223,25 112.969,93 - 9.846,68 0,00

17. Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18. Sonstige laufende Aufwendungen 56.600 - 100 0,00 0,00 0,00 56.500,00 0,00 56.500,00 47.195,40 9.304,60 54.531,33 - 7.335,93 0,00

19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 402.200 5.300 0,00 0,00 0,00 407.500,00 0,00 407.500,00 471.085,54 -63.585,54 472.771,05 - 1.685,51 0,00

20. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -398.700 - 1.400 0,00 0,00 0,00 -400.100,00 0,00 -400.100,00 -392.718,65 -7.381,35 - 387.010,75 - 5.707,90 0,00

21. Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23. Finanzergebnis 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24. Ordentliches Ergebnis -398.700 - 1.400 0,00 0,00 0,00 -400.100,00 0,00 -400.100,00 -392.718,65 -7.381,35 - 387.010,75 - 5.707,90 0,00

25. Außerordentliche Erträge 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26. Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27. Außerordentliches Ergebnis 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28. Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen

-398.700 - 1.400 0,00 0,00 0,00 -400.100,00 0,00 -400.100,00 -392.718,65 -7.381,35 - 387.010,75 - 5.707,90 0,00

29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 16.800 0 0,00 0,00 0,00 16.800,00 0,00 16.800,00 11.360,00 5.440,00 26.363,00 - 15.003,00 0,00
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Muster 14
(zu § 46 GemHVO-Doppik)

Teilergebnisrechnung

Hansestadt Anklam
Haushaltsjahr 2014

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit/Wirtschaftsförderung
Nr.

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

Ansatz des
Haushalts-

jahres

Veränderung
durch

Nachtrag

Über- und
außerplan-

mäßige
Aufwend-

ungen

Zweckgebund-
ene Mehr-

erträge und
entsprech-
ende Auf-

wendungen

Inanspruch-
nahme der
ein- oder
gegen-
seitigen

Deckungs-
fähigkeit

Ermächti-
gungen des
Haushalts-

jahres

Übertragene
Ermäch-
tigungen

aus
Haushalts-
vorjahren

Gesamt-
ermäch-

tigungen im
Haushalts-

jahr

Ergebnis
des

Haushalts-
jahres

Abweichung
im

Haushalts-
jahr

Ergebnis
des Haus-
haltsvor-

jahres

Ergebnis-
veränderung
gegenüber
Haushalts-

vorjahr

Ermächtigungs-
übertragung

ins
Folgejahr

31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -16.800 0 0,00 0,00 0,00 -16.800,00 0,00 -16.800,00 -11.360,00 -5.440,00 - 26.363,00 15.003,00 0,00

32. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

-415.500 - 1.400 0,00 0,00 0,00 -416.900,00 0,00 -416.900,00 -404.078,65 -12.821,35 - 413.373,75 9.295,10 0,00
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Muster 14
(zu § 46 GemHVO-Doppik)

Teilergebnisrechnung

Hansestadt Anklam
Haushaltsjahr 2014

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilhaushalt 2 Stadtmarketing, Bildung und Soziales
Nr.

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

Ansatz des
Haushalts-

jahres

Veränderung
durch

Nachtrag

Über- und
außerplan-

mäßige
Aufwend-

ungen

Zweckgebund-
ene Mehr-

erträge und
entsprech-
ende Auf-

wendungen

Inanspruch-
nahme der
ein- oder
gegen-
seitigen

Deckungs-
fähigkeit

Ermächti-
gungen des
Haushalts-

jahres

Übertragene
Ermäch-
tigungen

aus
Haushalts-
vorjahren

Gesamt-
ermäch-

tigungen im
Haushalts-

jahr

Ergebnis
des

Haushalts-
jahres

Abweichung
im

Haushalts-
jahr

Ergebnis
des Haus-
haltsvor-

jahres

Ergebnis-
veränderung
gegenüber
Haushalts-

vorjahr

Ermächtigungs-
übertragung

ins
Folgejahr

2014
EUR

2014
EUR

2014
EUR

2014
EUR

2014
EUR

2014
EUR

2013
EUR

2014
EUR

2014
EUR

2014
EUR

2013
EUR

2013
EUR

2015
EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Zuwendunge, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge 67.400 31.300 0,00 0,00 0,00 98.700,00 0,00 98.700,00 168.314,24 -69.614,24 103.689,90 64.624,34 0,00

3. Erträge der soziale Sicherung 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 16.200 - 1.000 0,00 0,00 0,00 15.200,00 0,00 15.200,00 7.284,00 7.916,00 13.077,94 - 5.793,94 0,00

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 62.600 100 0,00 0,00 0,00 62.700,00 0,00 62.700,00 58.380,19 4.319,81 57.634,15 746,04 0,00

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 438.000 6.100 0,00 0,00 0,00 444.100,00 0,00 444.100,00 543.795,80 -99.695,80 486.812,84 56.982,96 0,00

7. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Andere Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Sonstige laufende Erträge 28.100 35.000 0,00 0,00 0,00 63.100,00 0,00 63.100,00 68.811,38 -5.711,38 45.735,82 23.075,56 0,00

10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 612.300 71.500 0,00 0,00 0,00 683.800,00 0,00 683.800,00 846.585,61 -162.785,61 706.950,65 139.634,96 0,00

11. Personalaufwendungen 900.700 14.900 0,00 0,00 0,00 915.600,00 0,00 915.600,00 900.685,33 14.914,67 848.598,65 52.086,68 0,00

12. Versorgungsaufwendungen 5.600 0 0,00 0,00 0,00 5.600,00 0,00 5.600,00 -3.467,03 9.067,03 - 973,40 - 2.493,63 0,00

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.320.100 6.200 22.000,00 0,00 0,00 1.348.300,00 0,00 1.348.300,00 1.374.663,75 -26.363,75 1.113.908,39 260.755,36 0,00

14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung

418.700 80.600 0,00 0,00 0,00 499.300,00 0,00 499.300,00 561.096,77 -61.796,77 447.926,30 113.170,47 0,00

15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese
die üblichen Abschreibungen überschreiten

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen

444.700 34.300 0,00 0,00 0,00 479.000,00 0,00 479.000,00 502.471,84 -23.471,84 485.017,60 17.454,24 0,00

17. Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18. Sonstige laufende Aufwendungen 336.000 14.900 0,00 0,00 0,00 350.900,00 0,00 350.900,00 380.925,96 -30.025,96 326.885,41 54.040,55 0,00

19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 3.425.800 150.900 22.000,00 0,00 0,00 3.598.700,00 0,00 3.598.700,00 3.716.376,62 -117.676,62 3.221.362,95 495.013,67 0,00

20. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -2.813.500 - 79.400 -22.000,00 0,00 0,00 -2.914.900,00 0,00 -2.914.900,00 -2.869.791,01 -45.108,99 -
2.514.412,30

- 355.378,71 0,00

21. Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23. Finanzergebnis 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24. Ordentliches Ergebnis -2.813.500 - 79.400 -22.000,00 0,00 0,00 -2.914.900,00 0,00 -2.914.900,00 -2.869.791,01 -45.108,99 -
2.514.412,30

- 355.378,71 0,00

25. Außerordentliche Erträge 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26. Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27. Außerordentliches Ergebnis 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28. Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen

-2.813.500 - 79.400 -22.000,00 0,00 0,00 -2.914.900,00 0,00 -2.914.900,00 -2.869.791,01 -45.108,99 -
2.514.412,30

- 355.378,71 0,00 15



Muster 14
(zu § 46 GemHVO-Doppik)

Teilergebnisrechnung

Hansestadt Anklam
Haushaltsjahr 2014

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilhaushalt 2 Stadtmarketing, Bildung und Soziales
Nr.

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

Ansatz des
Haushalts-

jahres

Veränderung
durch

Nachtrag

Über- und
außerplan-

mäßige
Aufwend-

ungen

Zweckgebund-
ene Mehr-

erträge und
entsprech-
ende Auf-

wendungen

Inanspruch-
nahme der
ein- oder
gegen-
seitigen

Deckungs-
fähigkeit

Ermächti-
gungen des
Haushalts-

jahres

Übertragene
Ermäch-
tigungen

aus
Haushalts-
vorjahren

Gesamt-
ermäch-

tigungen im
Haushalts-

jahr

Ergebnis
des

Haushalts-
jahres

Abweichung
im

Haushalts-
jahr

Ergebnis
des Haus-
haltsvor-

jahres

Ergebnis-
veränderung
gegenüber
Haushalts-

vorjahr

Ermächtigungs-
übertragung

ins
Folgejahr

29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 22.700 5.000 0,00 0,00 0,00 27.700,00 0,00 27.700,00 21.208,42 6.491,58 25.627,33 - 4.418,91 0,00

30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 327.700 5.000 0,00 0,00 0,00 332.700,00 0,00 332.700,00 300.229,65 32.470,35 292.687,02 7.542,63 0,00

31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -305.000 0 0,00 0,00 0,00 -305.000,00 0,00 -305.000,00 -279.021,23 -25.978,77 - 267.059,69 - 11.961,54 0,00

32. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

-3.118.500 - 79.400 -22.000,00 0,00 0,00 -3.219.900,00 0,00 -3.219.900,00 -3.148.812,24 -71.087,76 -
2.781.471,99

- 367.340,25 0,00

 16



Muster 14
(zu § 46 GemHVO-Doppik)

Teilergebnisrechnung

Hansestadt Anklam
Haushaltsjahr 2014

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilhaushalt 3 Bau, Stadtentwicklung und Immobilienmanagement
Nr.

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

Ansatz des
Haushalts-

jahres

Veränderung
durch

Nachtrag

Über- und
außerplan-

mäßige
Aufwend-

ungen

Zweckgebund-
ene Mehr-

erträge und
entsprech-
ende Auf-

wendungen

Inanspruch-
nahme der
ein- oder
gegen-
seitigen

Deckungs-
fähigkeit

Ermächti-
gungen des
Haushalts-

jahres

Übertragene
Ermäch-
tigungen

aus
Haushalts-
vorjahren

Gesamt-
ermäch-

tigungen im
Haushalts-

jahr

Ergebnis
des

Haushalts-
jahres

Abweichung
im

Haushalts-
jahr

Ergebnis
des Haus-
haltsvor-

jahres

Ergebnis-
veränderung
gegenüber
Haushalts-

vorjahr

Ermächtigungs-
übertragung

ins
Folgejahr

2014
EUR

2014
EUR

2014
EUR

2014
EUR

2014
EUR

2014
EUR

2013
EUR

2014
EUR

2014
EUR

2014
EUR

2013
EUR

2013
EUR

2015
EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Zuwendunge, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge 339.400 383.300 0,00 0,00 0,00 722.700,00 0,00 722.700,00 628.754,39 93.945,61 552.316,23 76.438,16 0,00

3. Erträge der soziale Sicherung 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 329.800 - 1.800 0,00 0,00 0,00 328.000,00 0,00 328.000,00 343.699,44 -15.699,44 362.069,76 - 18.370,32 0,00

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 309.400 - 7.100 0,00 0,00 0,00 302.300,00 0,00 302.300,00 367.878,84 -65.578,84 319.964,45 47.914,39 0,00

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.700 6.300 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 13.205,61 6.794,39 108.570,80 - 95.365,19 0,00

7. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Andere Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.167,95 -1.167,95 0,00 1.167,95 0,00

9. Sonstige laufende Erträge 582.200 17.000 0,00 0,00 0,00 599.200,00 0,00 599.200,00 546.828,89 52.371,11 920.227,21 - 373.398,32 0,00

10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.574.500 397.700 0,00 0,00 0,00 1.972.200,00 0,00 1.972.200,00 1.901.535,12 70.664,88 2.263.148,45 - 361.613,33 0,00

11. Personalaufwendungen 1.558.500 11.100 0,00 0,00 0,00 1.569.600,00 0,00 1.569.600,00 1.485.810,47 83.789,53 1.408.003,86 77.806,61 0,00

12. Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.835.700 - 104.400 -20.000,00 0,00 0,00 1.711.300,00 0,00 1.711.300,00 1.819.284,88 -107.984,88 1.820.882,10 - 1.597,22 0,00

14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung

1.690.100 378.700 0,00 0,00 0,00 2.068.800,00 0,00 2.068.800,00 2.249.104,11 -180.304,11 2.081.249,54 167.854,57 0,00

15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese
die üblichen Abschreibungen überschreiten

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen

148.700 15.000 0,00 0,00 0,00 163.700,00 0,00 163.700,00 11.262,46 152.437,54 299.059,66 - 287.797,20 0,00

17. Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.610,16 - 42.610,16 0,00

18. Sonstige laufende Aufwendungen 116.200 21.700 0,00 0,00 0,00 137.900,00 0,00 137.900,00 835.216,90 -697.316,90 486.855,13 348.361,77 0,00

19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 5.349.200 322.100 -20.000,00 0,00 0,00 5.651.300,00 0,00 5.651.300,00 6.400.678,82 -749.378,82 6.138.660,45 262.018,37 0,00

20. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -3.774.700 75.600 20.000,00 0,00 0,00 -3.679.100,00 0,00 -3.679.100,00 -4.499.143,70 820.043,70 -
3.875.512,00

- 623.631,70 0,00

21. Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0 1.400 0,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00

22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 - 25.000,00 0,00

23. Finanzergebnis 0 1.400 0,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00 - 25.000,00 25.000,00 0,00

24. Ordentliches Ergebnis -3.774.700 77.000 20.000,00 0,00 0,00 -3.677.700,00 0,00 -3.677.700,00 -4.499.143,70 821.443,70 -
3.900.512,00

- 598.631,70 0,00

25. Außerordentliche Erträge 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.808,51 -14.808,51 252.361,08 - 237.552,57 0,00

26. Außerordentliche Aufwendungen 20.000 0 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

27. Außerordentliches Ergebnis -20.000 0 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 -20.000,00 14.808,51 -34.808,51 252.361,08 - 237.552,57 0,00

28. Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen

-3.794.700 77.000 20.000,00 0,00 0,00 -3.697.700,00 0,00 -3.697.700,00 -4.484.335,19 786.635,19 -
3.648.150,92

- 836.184,27 0,00 17



Muster 14
(zu § 46 GemHVO-Doppik)

Teilergebnisrechnung

Hansestadt Anklam
Haushaltsjahr 2014

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilhaushalt 3 Bau, Stadtentwicklung und Immobilienmanagement
Nr.

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

Ansatz des
Haushalts-

jahres

Veränderung
durch

Nachtrag

Über- und
außerplan-

mäßige
Aufwend-

ungen

Zweckgebund-
ene Mehr-

erträge und
entsprech-
ende Auf-

wendungen

Inanspruch-
nahme der
ein- oder
gegen-
seitigen

Deckungs-
fähigkeit

Ermächti-
gungen des
Haushalts-

jahres

Übertragene
Ermäch-
tigungen

aus
Haushalts-
vorjahren

Gesamt-
ermäch-

tigungen im
Haushalts-

jahr

Ergebnis
des

Haushalts-
jahres

Abweichung
im

Haushalts-
jahr

Ergebnis
des Haus-
haltsvor-

jahres

Ergebnis-
veränderung
gegenüber
Haushalts-

vorjahr

Ermächtigungs-
übertragung

ins
Folgejahr

29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 568.000 0 0,00 0,00 0,00 568.000,00 0,00 568.000,00 537.994,32 30.005,68 535.154,99 2.839,33 0,00

30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 185.600 0 0,00 0,00 0,00 185.600,00 0,00 185.600,00 175.125,74 10.474,26 171.331,09 3.794,65 0,00

31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 382.400 0 0,00 0,00 0,00 382.400,00 0,00 382.400,00 362.868,58 19.531,42 363.823,90 - 955,32 0,00

32. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

-3.412.300 77.000 20.000,00 0,00 0,00 -3.315.300,00 0,00 -3.315.300,00 -4.121.466,61 806.166,61 -
3.284.327,02

- 837.139,59 0,00

 18



Muster 14
(zu § 46 GemHVO-Doppik)

Teilergebnisrechnung

Hansestadt Anklam
Haushaltsjahr 2014

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilhaushalt 4 Finanzmanagement und Zentrale Dienste
Nr.

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

Ansatz des
Haushalts-

jahres

Veränderung
durch

Nachtrag

Über- und
außerplan-

mäßige
Aufwend-

ungen

Zweckgebund-
ene Mehr-

erträge und
entsprech-
ende Auf-

wendungen

Inanspruch-
nahme der
ein- oder
gegen-
seitigen

Deckungs-
fähigkeit

Ermächti-
gungen des
Haushalts-

jahres

Übertragene
Ermäch-
tigungen

aus
Haushalts-
vorjahren

Gesamt-
ermäch-

tigungen im
Haushalts-

jahr

Ergebnis
des

Haushalts-
jahres

Abweichung
im

Haushalts-
jahr

Ergebnis
des Haus-
haltsvor-

jahres

Ergebnis-
veränderung
gegenüber
Haushalts-

vorjahr

Ermächtigungs-
übertragung

ins
Folgejahr

2014
EUR

2014
EUR

2014
EUR

2014
EUR

2014
EUR

2014
EUR

2013
EUR

2014
EUR

2014
EUR

2014
EUR

2013
EUR

2013
EUR

2015
EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Steuern und ähnliche Abgaben 8.513.800 1.747.000 0,00 0,00 0,00 10.260.800,00 0,00 10.260.800,00 10.047.262,71 213.537,29 10.760.517,71 - 713.255,00 0,00

2. Zuwendunge, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge 3.594.600 47.600 0,00 0,00 0,00 3.642.200,00 0,00 3.642.200,00 3.639.525,33 2.674,67 3.600.326,09 39.199,24 0,00

3. Erträge der soziale Sicherung 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 200 2.900 0,00 0,00 0,00 3.100,00 0,00 3.100,00 5.221,92 -2.121,92 2.492,41 2.729,51 0,00

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,12 -9,12 9,12 0,00 0,00

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44.000 3.900 0,00 0,00 0,00 47.900,00 0,00 47.900,00 18.338,26 29.561,74 33.076,07 - 14.737,81 0,00

7. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Andere Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Sonstige laufende Erträge 75.600 5.400 0,00 0,00 0,00 81.000,00 0,00 81.000,00 61.896,32 19.103,68 27.673,55 34.222,77 0,00

10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 12.228.200 1.806.800 0,00 0,00 0,00 14.035.000,00 0,00 14.035.000,00 13.772.253,66 262.746,34 14.424.094,95 - 651.841,29 0,00

11. Personalaufwendungen 1.532.600 10.000 0,00 0,00 0,00 1.542.600,00 0,00 1.542.600,00 1.261.188,15 281.411,85 1.251.494,67 9.693,48 0,00

12. Versorgungsaufwendungen 14.900 0 0,00 0,00 0,00 14.900,00 0,00 14.900,00 -15.948,38 30.848,38 - 6.536,38 - 9.412,00 0,00

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 207.200 - 3.400 0,00 0,00 0,00 203.800,00 0,00 203.800,00 194.278,46 9.521,54 177.074,08 17.204,38 0,00

14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung

97.700 5.800 0,00 0,00 0,00 103.500,00 0,00 103.500,00 125.575,72 -22.075,72 91.348,24 34.227,48 0,00

15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese
die üblichen Abschreibungen überschreiten

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen

5.043.000 415.300 0,00 0,00 0,00 5.458.300,00 0,00 5.458.300,00 5.103.973,09 354.326,91 5.238.508,23 - 134.535,14 0,00

17. Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18. Sonstige laufende Aufwendungen 515.600 22.700 0,00 0,00 0,00 538.300,00 0,00 538.300,00 499.223,75 39.076,25 409.335,24 89.888,51 0,00

19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 7.411.000 450.400 0,00 0,00 0,00 7.861.400,00 0,00 7.861.400,00 7.168.290,79 693.109,21 7.161.224,08 7.066,71 0,00

20. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 4.817.200 1.356.400 0,00 0,00 0,00 6.173.600,00 0,00 6.173.600,00 6.603.962,87 -430.362,87 7.262.870,87 - 658.908,00 0,00

21. Zinserträge und sonstige Finanzerträge 239.800 - 67.600 0,00 0,00 0,00 172.200,00 0,00 172.200,00 208.735,56 -36.535,56 191.221,79 17.513,77 0,00

22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 343.000 - 17.800 0,00 0,00 0,00 325.200,00 0,00 325.200,00 236.553,11 88.646,89 257.278,96 - 20.725,85 0,00

23. Finanzergebnis -103.200 - 49.800 0,00 0,00 0,00 -153.000,00 0,00 -153.000,00 -27.817,55 -125.182,45 - 66.057,17 38.239,62 0,00

24. Ordentliches Ergebnis 4.714.000 1.306.600 0,00 0,00 0,00 6.020.600,00 0,00 6.020.600,00 6.576.145,32 -555.545,32 7.196.813,70 - 620.668,38 0,00

25. Außerordentliche Erträge 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 - 5.000,00 0,00

26. Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27. Außerordentliches Ergebnis 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 - 5.000,00 0,00

28. Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen

4.714.000 1.306.600 0,00 0,00 0,00 6.020.600,00 0,00 6.020.600,00 6.576.145,32 -555.545,32 7.201.813,70 - 625.668,38 0,00

29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 51.500 0 0,00 0,00 0,00 51.500,00 0,00 51.500,00 47.152,71 4.347,29 48.074,71 - 922,00 0,00

 19



Muster 14
(zu § 46 GemHVO-Doppik)

Teilergebnisrechnung

Hansestadt Anklam
Haushaltsjahr 2014

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilhaushalt 4 Finanzmanagement und Zentrale Dienste
Nr.

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

Ansatz des
Haushalts-

jahres

Veränderung
durch

Nachtrag

Über- und
außerplan-

mäßige
Aufwend-

ungen

Zweckgebund-
ene Mehr-

erträge und
entsprech-
ende Auf-

wendungen

Inanspruch-
nahme der
ein- oder
gegen-
seitigen

Deckungs-
fähigkeit

Ermächti-
gungen des
Haushalts-

jahres

Übertragene
Ermäch-
tigungen

aus
Haushalts-
vorjahren

Gesamt-
ermäch-

tigungen im
Haushalts-

jahr

Ergebnis
des

Haushalts-
jahres

Abweichung
im

Haushalts-
jahr

Ergebnis
des Haus-
haltsvor-

jahres

Ergebnis-
veränderung
gegenüber
Haushalts-

vorjahr

Ermächtigungs-
übertragung

ins
Folgejahr

31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -51.500 0 0,00 0,00 0,00 -51.500,00 0,00 -51.500,00 -47.152,71 -4.347,29 - 48.074,71 922,00 0,00

32. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

4.662.500 1.306.600 0,00 0,00 0,00 5.969.100,00 0,00 5.969.100,00 6.528.992,61 -559.892,61 7.153.738,99 - 624.746,38 0,00
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Muster 14
(zu § 46 GemHVO-Doppik)

Teilergebnisrechnung

Hansestadt Anklam
Haushaltsjahr 2014

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilhaushalt 5 Öffentliche Ordnung und Bürgerdienste
Nr.

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

Ansatz des
Haushalts-

jahres

Veränderung
durch

Nachtrag

Über- und
außerplan-

mäßige
Aufwend-

ungen

Zweckgebund-
ene Mehr-

erträge und
entsprech-
ende Auf-

wendungen

Inanspruch-
nahme der
ein- oder
gegen-
seitigen

Deckungs-
fähigkeit

Ermächti-
gungen des
Haushalts-

jahres

Übertragene
Ermäch-
tigungen

aus
Haushalts-
vorjahren

Gesamt-
ermäch-

tigungen im
Haushalts-

jahr

Ergebnis
des

Haushalts-
jahres

Abweichung
im

Haushalts-
jahr

Ergebnis
des Haus-
haltsvor-

jahres

Ergebnis-
veränderung
gegenüber
Haushalts-

vorjahr

Ermächtigungs-
übertragung

ins
Folgejahr

2014
EUR

2014
EUR

2014
EUR

2014
EUR

2014
EUR

2014
EUR

2013
EUR

2014
EUR

2014
EUR

2014
EUR

2013
EUR

2013
EUR

2015
EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Zuwendunge, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge 6.300 6.200 0,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00 6.237,24 6.262,76 19.169,73 - 12.932,49 0,00

3. Erträge der soziale Sicherung 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 160.100 4.000 0,00 0,00 0,00 164.100,00 0,00 164.100,00 160.331,68 3.768,32 145.665,86 14.665,82 0,00

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.000 0 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 11.412,00 -3.412,00 11.535,00 - 123,00 0,00

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 65.400 20.900 0,00 0,00 0,00 86.300,00 0,00 86.300,00 87.814,27 -1.514,27 64.857,51 22.956,76 0,00

7. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Andere Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Sonstige laufende Erträge 58.200 700 0,00 0,00 0,00 58.900,00 0,00 58.900,00 39.149,21 19.750,79 44.337,85 - 5.188,64 0,00

10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 298.000 31.800 0,00 0,00 0,00 329.800,00 0,00 329.800,00 304.944,40 24.855,60 285.565,95 19.378,45 0,00

11. Personalaufwendungen 819.400 9.800 0,00 0,00 0,00 829.200,00 0,00 829.200,00 802.825,28 26.374,72 804.809,44 - 1.984,16 0,00

12. Versorgungsaufwendungen 38.400 0 0,00 0,00 0,00 38.400,00 0,00 38.400,00 -31.203,34 69.603,34 - 10.529,61 - 20.673,73 0,00

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.266.000 17.800 0,00 0,00 0,00 1.283.800,00 0,00 1.283.800,00 126.478,88 1.157.321,12 142.197,83 - 15.718,95 0,00

14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung

100.600 - 30.500 0,00 0,00 0,00 70.100,00 0,00 70.100,00 61.354,50 8.745,50 92.522,47 - 31.167,97 0,00

15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese
die üblichen Abschreibungen überschreiten

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.024.652,44 -1.024.652,44 920.342,35 104.310,09 0,00

17. Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18. Sonstige laufende Aufwendungen 168.400 37.200 0,00 0,00 0,00 205.600,00 0,00 205.600,00 163.423,31 42.176,69 125.810,51 37.612,80 0,00

19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 2.392.800 34.300 0,00 0,00 0,00 2.427.100,00 0,00 2.427.100,00 2.147.531,07 279.568,93 2.075.152,99 72.378,08 0,00

20. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -2.094.800 - 2.500 0,00 0,00 0,00 -2.097.300,00 0,00 -2.097.300,00 -1.842.586,67 -254.713,33 -
1.789.587,04

- 52.999,63 0,00

21. Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23. Finanzergebnis 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24. Ordentliches Ergebnis -2.094.800 - 2.500 0,00 0,00 0,00 -2.097.300,00 0,00 -2.097.300,00 -1.842.586,67 -254.713,33 -
1.789.587,04

- 52.999,63 0,00

25. Außerordentliche Erträge 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26. Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27. Außerordentliches Ergebnis 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28. Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen

-2.094.800 - 2.500 0,00 0,00 0,00 -2.097.300,00 0,00 -2.097.300,00 -1.842.586,67 -254.713,33 -
1.789.587,04

- 52.999,63 0,00 21



Muster 14
(zu § 46 GemHVO-Doppik)

Teilergebnisrechnung

Hansestadt Anklam
Haushaltsjahr 2014

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilhaushalt 5 Öffentliche Ordnung und Bürgerdienste
Nr.

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

Ansatz des
Haushalts-

jahres

Veränderung
durch

Nachtrag

Über- und
außerplan-

mäßige
Aufwend-

ungen

Zweckgebund-
ene Mehr-

erträge und
entsprech-
ende Auf-

wendungen

Inanspruch-
nahme der
ein- oder
gegen-
seitigen

Deckungs-
fähigkeit

Ermächti-
gungen des
Haushalts-

jahres

Übertragene
Ermäch-
tigungen

aus
Haushalts-
vorjahren

Gesamt-
ermäch-

tigungen im
Haushalts-

jahr

Ergebnis
des

Haushalts-
jahres

Abweichung
im

Haushalts-
jahr

Ergebnis
des Haus-
haltsvor-

jahres

Ergebnis-
veränderung
gegenüber
Haushalts-

vorjahr

Ermächtigungs-
übertragung

ins
Folgejahr

29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 19.300 0 0,00 0,00 0,00 19.300,00 0,00 19.300,00 25.334,64 -6.034,64 22.326,50 3.008,14 0,00

31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -19.300 0 0,00 0,00 0,00 -19.300,00 0,00 -19.300,00 -25.334,64 6.034,64 - 22.326,50 - 3.008,14 0,00

32. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

-2.114.100 - 2.500 0,00 0,00 0,00 -2.116.600,00 0,00 -2.116.600,00 -1.867.921,31 -248.678,69 -
1.811.913,54

- 56.007,77 0,00
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Hansestadt Anklam

Rechnungsjahr: 2014 Muster14 (zu §46 GemHVO-Doppik)

Ansatz des 

Haushalts- 

jahres

Veränderung 

durch Nachtrag

Über- und 

außerplan- 

mäßige 

Aufwend- 

ungen

Zweckgebund- 

ene Mehr- 

erträge und 

entsprech- 

ende Auf- 

wendungen

Inanspruch- 

nahme der ein- 

oder gegen- 

seitigen 

Deckungs- 

fähigkeit

Ermächti- 

gungen des 

Haushalts- 

jahres

Übertragene 

Ermäch- 

tigungen aus 

Haushalts- 

vorjahren

Gesamt- 

ermäch- 

tigungen im 

Haushalts- jahr

Ergebnis des 

Haushalts- 

jahres

Abweichung im 

Haushaltsjahr

Ergebnis des 

Haushaltsvor- 

jahres

Ergebnis- 

veränderung 

gegenüber 

Haushalts- 

vorjahr

Ermächtigungs-

übertragung ins 

Folgejahr

2014

EUR

2014

EUR

2014

EUR

2014

EUR

2014

EUR

2014

EUR

2013

EUR

2014

EUR

2014

EUR

2014

EUR

2013

EUR

2013

EUR

2015

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 

Verwaltungstätigkeit

-407.100,00 -4.900,00 0,00 0,00 0,00 -412.000,00 0,00 -412.000,00 -371.830,35 -40.169,65 -375.889,15 4.058,80 0,00

2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -407.100,00 -4.900,00 0,00 0,00 0,00 -412.000,00 0,00 -412.000,00 -371.830,35 -40.169,65 -375.889,15 4.058,80 0,00

4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Saldo der ordenlichen und außerordentliche Ein- und Auszahlungen 

vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

-407.100,00 -4.900,00 0,00 0,00 0,00 -412.000,00 0,00 -412.000,00 -371.830,35 -40.169,65 -375.889,15 4.058,80 0,00

6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen 

Leistungsbeziehungen

-16.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16.800,00 0,00 -16.800,00 -11.360,00 -5.440,00 -26.363,00 15.003,00 0,00

7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 

Auszahlungen nach Verrechnung der internen 

Leistungsbeziehungen

-423.900,00 -4.900,00 0,00 0,00 0,00 -428.800,00 0,00 -428.800,00 -383.190,35 -45.609,65 -402.252,15 19.061,80 0,00

8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11. Einzahlungen aus Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Einzahlungen aus Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14. Einzahlungen aus Vorräten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

17. Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18. Auszahlungen für Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.334,77 -24.334,77 12.481,45 11.853,32 0,00

19. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20. Auszahlung für Vorräte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20a. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 34.334,77 -24.334,77 12.481,45 21.853,32 0,00

22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 -10.000,00 -34.334,77 24.334,77 -12.481,45 -21.853,32 0,00

23. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf -423.900,00 -14.900,00 0,00 0,00 0,00 -438.800,00 0,00 -438.800,00 -417.525,12 -21.274,88 -414.733,60 -2.791,52 0,00

Teilfinanzrechnung

Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit/Wirtschaftsförderung

Nr.
Einzahlungs- und Auszahlungsarten

(gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)
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Hansestadt Anklam

Rechnungsjahr: 2014 Muster14 (zu §46 GemHVO-Doppik)

Ansatz des 

Haushalts- 

jahres

Veränderung 

durch Nachtrag

Über- und 

außerplan- 

mäßige 

Aufwend- 

ungen

Zweckgebund- 

ene Mehr- 

erträge und 

entsprech- 

ende Auf- 

wendungen

Inanspruch- 

nahme der ein- 

oder gegen- 

seitigen 

Deckungs- 

fähigkeit

Ermächti- 

gungen des 

Haushalts- 

jahres

Übertragene 

Ermäch- 

tigungen aus 

Haushalts- 

vorjahren

Gesamt- 

ermäch- 

tigungen im 

Haushalts- jahr

Ergebnis des 

Haushalts- 

jahres

Abweichung im 

Haushaltsjahr

Ergebnis des 

Haushaltsvor- 

jahres

Ergebnis- 

veränderung 

gegenüber 

Haushalts- 

vorjahr

Ermächtigungs-

übertragung ins 

Folgejahr

2014

EUR

2014

EUR

2014

EUR

2014

EUR

2014

EUR

2014

EUR

2013

EUR

2014

EUR

2014

EUR

2014

EUR

2013

EUR

2013

EUR

2015

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 

Verwaltungstätigkeit

-2.439.600,00 -68.200,00 -20.000,00 0,00 0,00 -2.527.800,00 0,00 -2.527.800,00 -2.518.502,02 -9.297,98 -2.277.569,99 -240.932,03 0,00

2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -2.439.600,00 -68.200,00 -20.000,00 0,00 0,00 -2.527.800,00 0,00 -2.527.800,00 -2.518.502,02 -9.297,98 -2.277.569,99 -240.932,03 0,00

4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Saldo der ordenlichen und außerordentliche Ein- und Auszahlungen 

vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

-2.439.600,00 -68.200,00 -20.000,00 0,00 0,00 -2.527.800,00 0,00 -2.527.800,00 -2.518.502,02 -9.297,98 -2.277.569,99 -240.932,03 0,00

6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen 

Leistungsbeziehungen

-305.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -305.000,00 0,00 -305.000,00 -279.021,23 -25.978,77 -267.059,69 -11.961,54 0,00

7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 

Auszahlungen nach Verrechnung der internen 

Leistungsbeziehungen

-2.744.600,00 -68.200,00 -20.000,00 0,00 0,00 -2.832.800,00 0,00 -2.832.800,00 -2.797.523,25 -35.276,75 -2.544.629,68 -252.893,57 0,00

8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 635.000,00 -635.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.184,00 -63.184,00 0,00

9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11. Einzahlungen aus Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Einzahlungen aus Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14. Einzahlungen aus Vorräten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 635.000,00 -635.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.184,00 -63.184,00 0,00

16. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 3.955,00 11.455,00 14.920,83 -3.465,83 0,00 14.920,83 1.649,40

17. Auszahlungen für Sachanlagen 1.606.500,00 -1.097.800,00 0,00 0,00 0,00 508.700,00 173.074,69 681.774,69 893.736,16 -211.961,47 281.348,06 612.388,10 131.185,49

18. Auszahlungen für Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.506,44 -4.506,44 2.311,38 2.195,06 0,00

19. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20. Auszahlung für Vorräte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20a. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.614.000,00 -1.097.800,00 0,00 0,00 0,00 516.200,00 177.029,69 693.229,69 913.163,43 -219.933,74 283.659,44 629.503,99 132.834,89

22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -979.000,00 462.800,00 0,00 0,00 0,00 -516.200,00 -177.029,69 -693.229,69 -913.163,43 219.933,74 -220.475,44 -692.687,99 -132.834,89

23. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf -3.723.600,00 394.600,00 -20.000,00 0,00 0,00 -3.349.000,00 -177.029,69 -3.526.029,69 -3.710.686,68 184.656,99 -2.765.105,12 -945.581,56 -132.834,89

Teilfinanzrechnung

Teilhaushalt 2 Stadtmarketing, Bildung und Soziales

Nr.
Einzahlungs- und Auszahlungsarten

(gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)
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Hansestadt Anklam

Rechnungsjahr: 2014 Muster14 (zu §46 GemHVO-Doppik)

Ansatz des 

Haushalts- 

jahres

Veränderung 

durch Nachtrag

Über- und 

außerplan- 

mäßige 

Aufwend- 

ungen

Zweckgebund- 

ene Mehr- 

erträge und 

entsprech- 

ende Auf- 

wendungen

Inanspruch- 

nahme der ein- 

oder gegen- 

seitigen 

Deckungs- 

fähigkeit

Ermächti- 

gungen des 

Haushalts- 

jahres

Übertragene 

Ermäch- 

tigungen aus 

Haushalts- 

vorjahren

Gesamt- 

ermäch- 

tigungen im 

Haushalts- jahr

Ergebnis des 

Haushalts- 

jahres

Abweichung im 

Haushaltsjahr

Ergebnis des 

Haushaltsvor- 

jahres

Ergebnis- 

veränderung 

gegenüber 

Haushalts- 

vorjahr

Ermächtigungs-

übertragung ins 

Folgejahr

2014

EUR

2014

EUR

2014

EUR

2014

EUR

2014

EUR

2014

EUR

2013

EUR

2014

EUR

2014

EUR

2014

EUR

2013

EUR

2013

EUR

2015

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 

Verwaltungstätigkeit

-2.537.600,00 150.500,00 20.000,00 0,00 0,00 -2.367.100,00 0,00 -2.367.100,00 -2.400.213,44 33.113,44 -2.245.493,47 -154.719,97 0,00

2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00 -25.000,00 25.000,00 0,00

3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -2.537.600,00 151.900,00 20.000,00 0,00 0,00 -2.365.700,00 0,00 -2.365.700,00 -2.400.213,44 34.513,44 -2.270.493,47 -129.719,97 0,00

4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 -20.000,00 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00

5. Saldo der ordenlichen und außerordentliche Ein- und Auszahlungen 

vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

-2.557.600,00 151.900,00 20.000,00 0,00 0,00 -2.385.700,00 0,00 -2.385.700,00 -2.400.213,44 14.513,44 -2.270.493,47 -129.719,97 0,00

6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen 

Leistungsbeziehungen

382.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382.400,00 0,00 382.400,00 362.868,58 19.531,42 363.823,90 -955,32 0,00

7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 

Auszahlungen nach Verrechnung der internen 

Leistungsbeziehungen

-2.175.200,00 151.900,00 20.000,00 0,00 0,00 -2.003.300,00 0,00 -2.003.300,00 -2.037.344,86 34.044,86 -1.906.669,57 -130.675,29 0,00

8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.249.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.049.000,00 0,00 2.049.000,00 768.677,80 1.280.322,20 144.679,36 623.998,44 0,00

9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 227.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000,00 0,00 225.000,00 44.945,61 180.054,39 191.039,17 -146.093,56 0,00

10. Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11. Einzahlungen aus Sachanlagen 156.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.000,00 0,00 156.000,00 17.432,90 138.567,10 330.909,90 -313.477,00 0,00

12. Einzahlungen aus Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14. Einzahlungen aus Vorräten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.632.000,00 -202.000,00 0,00 0,00 0,00 2.430.000,00 0,00 2.430.000,00 831.056,31 1.598.943,69 666.628,43 164.427,88 0,00

16. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 808.200,00 238.000,00 -48.050,00 0,00 0,00 998.150,00 219.476,19 1.217.626,19 198.386,72 1.019.239,47 317.404,24 -119.017,52 104.806,33

17. Auszahlungen für Sachanlagen 3.305.200,00 373.000,00 37.233,32 0,00 0,00 3.715.433,32 2.289.229,09 6.004.662,41 1.332.142,61 4.672.519,80 1.130.481,03 201.661,58 4.770.804,42

18. Auszahlungen für Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20. Auszahlung für Vorräte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20a. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 2.816,68 0,00 0,00 2.816,68 0,00 2.816,68 2.816,68 0,00 0,00 2.816,68 0,00

21. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.113.400,00 611.000,00 -8.000,00 0,00 0,00 4.716.400,00 2.508.705,28 7.225.105,28 1.533.346,01 5.691.759,27 1.447.885,27 85.460,74 4.875.610,75

22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.481.400,00 -813.000,00 8.000,00 0,00 0,00 -2.286.400,00 -2.508.705,28 -4.795.105,28 -702.289,70 -4.092.815,58 -781.256,84 78.967,14 -4.875.610,75

23. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf -3.656.600,00 -661.100,00 28.000,00 0,00 0,00 -4.289.700,00 -2.508.705,28 -6.798.405,28 -2.739.634,56 -4.058.770,72 -2.687.926,41 -51.708,15 -4.875.610,75

Teilfinanzrechnung

Teilhaushalt 3 Bau, Stadtentwicklung und Immobilienmanagement

Nr.
Einzahlungs- und Auszahlungsarten

(gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)
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Hansestadt Anklam

Rechnungsjahr: 2014 Muster14 (zu §46 GemHVO-Doppik)

Ansatz des 

Haushalts- 

jahres

Veränderung 

durch Nachtrag

Über- und 

außerplan- 

mäßige 

Aufwend- 

ungen

Zweckgebund- 

ene Mehr- 

erträge und 

entsprech- 

ende Auf- 

wendungen

Inanspruch- 

nahme der ein- 

oder gegen- 

seitigen 

Deckungs- 

fähigkeit

Ermächti- 

gungen des 

Haushalts- 

jahres

Übertragene 

Ermäch- 

tigungen aus 

Haushalts- 

vorjahren

Gesamt- 

ermäch- 

tigungen im 

Haushalts- jahr

Ergebnis des 

Haushalts- 

jahres

Abweichung im 

Haushaltsjahr

Ergebnis des 

Haushaltsvor- 

jahres

Ergebnis- 

veränderung 

gegenüber 

Haushalts- 

vorjahr

Ermächtigungs-

übertragung ins 

Folgejahr

2014

EUR

2014

EUR

2014

EUR

2014

EUR

2014

EUR

2014

EUR

2013

EUR

2014

EUR

2014

EUR

2014

EUR

2013

EUR

2013

EUR

2015

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 

Verwaltungstätigkeit

4.846.200,00 1.359.200,00 0,00 0,00 0,00 6.205.400,00 0,00 6.205.400,00 6.669.618,72 -464.218,72 7.107.951,10 -438.332,38 0,00

2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen -102.600,00 -52.300,00 0,00 0,00 0,00 -154.900,00 0,00 -154.900,00 -56.871,90 -98.028,10 -69.410,12 12.538,22 0,00

3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 4.743.600,00 1.306.900,00 0,00 0,00 0,00 6.050.500,00 0,00 6.050.500,00 6.612.746,82 -562.246,82 7.038.540,98 -425.794,16 0,00

4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.761,05 -7.761,05 0,00

5. Saldo der ordenlichen und außerordentliche Ein- und Auszahlungen 

vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

4.743.600,00 1.306.900,00 0,00 0,00 0,00 6.050.500,00 0,00 6.050.500,00 6.612.746,82 -562.246,82 7.046.302,03 -433.555,21 0,00

6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen 

Leistungsbeziehungen

-51.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51.500,00 0,00 -51.500,00 -47.152,71 -4.347,29 -48.074,71 922,00 0,00

7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 

Auszahlungen nach Verrechnung der internen 

Leistungsbeziehungen

4.692.100,00 1.306.900,00 0,00 0,00 0,00 5.999.000,00 0,00 5.999.000,00 6.565.594,11 -566.594,11 6.998.227,32 -432.633,21 0,00

8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.107.600,00 131.100,00 0,00 0,00 0,00 1.238.700,00 0,00 1.238.700,00 1.246.004,45 -7.304,45 1.200.136,89 45.867,56 0,00

9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11. Einzahlungen aus Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Einzahlungen aus Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung 21.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.100,00 0,00 21.100,00 21.100,00 0,00 0,00 21.100,00 0,00

14. Einzahlungen aus Vorräten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.128.700,00 131.100,00 0,00 0,00 0,00 1.259.800,00 0,00 1.259.800,00 1.267.104,45 -7.304,45 1.200.136,89 66.967,56 0,00

16. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 57.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00 42.000,00 32.909,78 9.090,22 28.817,27 4.092,51 0,00

17. Auszahlungen für Sachanlagen 54.100,00 24.000,00 8.000,00 0,00 0,00 86.100,00 0,00 86.100,00 90.487,11 -4.387,11 31.330,57 59.156,54 0,00

18. Auszahlungen für Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.729,63 -20.729,63 10.632,35 10.097,28 0,00

19. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20. Auszahlung für Vorräte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20a. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 111.100,00 9.000,00 8.000,00 0,00 0,00 128.100,00 0,00 128.100,00 144.126,52 -16.026,52 70.780,19 73.346,33 0,00

22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.017.600,00 122.100,00 -8.000,00 0,00 0,00 1.131.700,00 0,00 1.131.700,00 1.122.977,93 8.722,07 1.129.356,70 -6.378,77 0,00

23. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf 5.709.700,00 1.429.000,00 -8.000,00 0,00 0,00 7.130.700,00 0,00 7.130.700,00 7.688.572,04 -557.872,04 8.127.584,02 -439.011,98 0,00

Teilfinanzrechnung

Teilhaushalt 4 Finanzmanagement und Zentrale Dienste

Nr.
Einzahlungs- und Auszahlungsarten

(gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)
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Hansestadt Anklam

Rechnungsjahr: 2014 Muster14 (zu §46 GemHVO-Doppik)

Ansatz des 

Haushalts- 

jahres

Veränderung 

durch Nachtrag

Über- und 

außerplan- 

mäßige 

Aufwend- 

ungen

Zweckgebund- 

ene Mehr- 

erträge und 

entsprech- 

ende Auf- 

wendungen

Inanspruch- 

nahme der ein- 

oder gegen- 

seitigen 

Deckungs- 

fähigkeit

Ermächti- 

gungen des 

Haushalts- 

jahres

Übertragene 

Ermäch- 

tigungen aus 

Haushalts- 

vorjahren

Gesamt- 

ermäch- 

tigungen im 

Haushalts- jahr

Ergebnis des 

Haushalts- 

jahres

Abweichung im 

Haushaltsjahr

Ergebnis des 

Haushaltsvor- 

jahres

Ergebnis- 

veränderung 

gegenüber 

Haushalts- 

vorjahr

Ermächtigungs-

übertragung ins 

Folgejahr

2014

EUR

2014

EUR

2014

EUR

2014

EUR

2014

EUR

2014

EUR

2013

EUR

2014

EUR

2014

EUR

2014

EUR

2013

EUR

2013

EUR

2015

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 

Verwaltungstätigkeit

-2.035.600,00 -39.900,00 0,00 0,00 0,00 -2.075.500,00 0,00 -2.075.500,00 -1.804.967,44 -270.532,56 -1.645.945,04 -159.022,40 0,00

2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -2.035.600,00 -39.900,00 0,00 0,00 0,00 -2.075.500,00 0,00 -2.075.500,00 -1.804.967,44 -270.532,56 -1.645.945,04 -159.022,40 0,00

4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Saldo der ordenlichen und außerordentliche Ein- und Auszahlungen 

vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

-2.035.600,00 -39.900,00 0,00 0,00 0,00 -2.075.500,00 0,00 -2.075.500,00 -1.804.967,44 -270.532,56 -1.645.945,04 -159.022,40 0,00

6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen 

Leistungsbeziehungen

-19.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19.300,00 0,00 -19.300,00 -25.334,64 6.034,64 -22.326,50 -3.008,14 0,00

7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 

Auszahlungen nach Verrechnung der internen 

Leistungsbeziehungen

-2.054.900,00 -39.900,00 0,00 0,00 0,00 -2.094.800,00 0,00 -2.094.800,00 -1.830.302,08 -264.497,92 -1.668.271,54 -162.030,54 0,00

8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.350,00 -68.350,00 0,00

9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11. Einzahlungen aus Sachanlagen 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

12. Einzahlungen aus Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14. Einzahlungen aus Vorräten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 68.350,00 -68.350,00 0,00

16. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17. Auszahlungen für Sachanlagen 119.800,00 56.600,00 0,00 0,00 0,00 176.400,00 515.763,48 692.163,48 42.805,33 649.358,15 2.478,55 40.326,78 583.927,83

18. Auszahlungen für Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.557,96 -40.557,96 20.802,42 19.755,54 0,00

19. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20. Auszahlung für Vorräte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20a. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 119.800,00 56.600,00 0,00 0,00 0,00 176.400,00 515.763,48 692.163,48 83.363,29 608.800,19 23.280,97 60.082,32 583.927,83

22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -118.800,00 -56.600,00 0,00 0,00 0,00 -175.400,00 -515.763,48 -691.163,48 -83.363,29 -607.800,19 45.069,03 -128.432,32 -583.927,83

23. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf -2.173.700,00 -96.500,00 0,00 0,00 0,00 -2.270.200,00 -515.763,48 -2.785.963,48 -1.913.665,37 -872.298,11 -1.623.202,51 -290.462,86 -583.927,83

Teilfinanzrechnung

Teilhaushalt 5 Öffentliche Ordnung und Bürgerdienste

Nr.
Einzahlungs- und Auszahlungsarten

(gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

 27



Hansestadt Anklam

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung (in €) Muster14 (zu §46 GemHVO-Doppik) Seiten 1-3/6

Rechnungsjahr: 2014

wesentliche Produkte

11102 - Öffentlichkeitsarbeit 11101 - Verwaltungssteuerung 57100 - Wirtschaftsförderung

1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00

2. Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge 64.682,22 0,00 0,00

3. Erträge der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 975,00 0,00 0,00

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.900,72 42,00 0,00

7. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen 

Erzeugnissen

0,00 0,00 0,00

8. Andere Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00

9. Sonstige laufende Erträge 750,00 16,95 0,00

10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 78.307,94 58,95 0,00

11. Personalaufwendungen 80.167,16 167.286,22 74.694,77

12. Versorgungsaufwendungen -2.080,23 -11.787,91 -4.853,85

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.465,66 750,07 100,00

14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des 

Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen 

für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung

25,00 0,00 0,00

15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, 

soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten

0,00 0,00 0,00

16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige

Transferaufwendungen

76.578,53 400,00 26.144,72

17. Aufwendungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00

18. Sonstige laufende Aufwendungen 25.545,15 20.543,58 1.106,67

19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 196.701,27 177.191,96 97.192,31

20. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -118.393,33 -177.133,01 -97.192,31

21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00

22. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00

23. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00

24. Ordentliches Ergebnis -118.393,33 -177.133,01 -97.192,31

25. + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00

26. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00

27. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00

28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des 

Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen 

Leistungsbeziehungen

-118.393,33 -177.133,01 -97.192,31

29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00

30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.360,00 0,00 0,00

31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen 

Leistungsbeziehungen

-11.360,00 0,00 0,00

32. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des 

Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen 

Leistungsbeziehungen

-129.753,33 -177.133,01 -97.192,31

Ertrags- und Aufwandsarten

(gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt 1 

Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit/Wirtschafts-

förderung

sonstige Produkte
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Hansestadt Anklam

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung (in €) Muster14 (zu §46 GemHVO-Doppik) Seiten 1-3/6

Rechnungsjahr: 2014

wesentliche Produkte

28100 - Kulturförderung 21100 - Grundschulen
21103 - Schulkostenbeiträge

Grundschulen
21500 - Regionale Schulen

21503 - Schulkostenbeiträge 

Regionale Schulen

1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge 22.750,00 16.007,67 0,00 7.183,19 0,00

3. Erträge der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.545,00 21,72 0,00 487,20 0,00

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.682,26 188.084,33 37,06 311.750,62 0,00

7. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen 

Erzeugnissen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Andere Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Sonstige laufende Erträge 32.534,00 130,00 0,00 360,00 0,00

10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 82.511,26 204.243,72 37,06 319.781,01 0,00

11. Personalaufwendungen 148.042,61 83.756,61 0,00 92.547,88 0,00

12. Versorgungsaufwendungen -2.773,63 0,00 0,00 0,00 0,00

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 339.877,19 266.774,78 16.899,64 320.470,56 18.525,76

14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des 

Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte 

Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung

3.800,18 93.814,95 0,00 201.406,33 0,00

15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, 

soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige

Transferaufwendungen

148.449,00 13.736,38 0,00 26.062,82 0,00

17. Aufwendungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18. Sonstige laufende Aufwendungen 5.225,88 68.528,06 0,00 209.577,99 0,00

19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 642.621,23 526.610,78 16.899,64 850.065,58 18.525,76

20. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -560.109,97 -322.367,06 -16.862,58 -530.284,57 -18.525,76

21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24. Ordentliches Ergebnis -560.109,97 -322.367,06 -16.862,58 -530.284,57 -18.525,76

25. + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des 

Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen 

Leistungsbeziehungen

-560.109,97 -322.367,06 -16.862,58 -530.284,57 -18.525,76

29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 43.097,48 94.998,16 0,00 78.443,26 0,00

31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen 

Leistungsbeziehungen

-43.097,48 -94.998,16 0,00 -78.443,26 0,00

32. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des 

Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen 

Leistungsbeziehungen

-603.207,45 -417.365,22 -16.862,58 -608.727,83 -18.525,76

Ertrags- und Aufwandsarten

(gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt 2 Stadtmarketing, Bildung und Soziales

sonstige Produkte
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Hansestadt Anklam

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung (in €)

Rechnungsjahr: 2014

1. Steuern und ähnliche Abgaben

2. Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

3. Erträge der sozialen Sicherung

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen 

Erzeugnissen
8. Andere Aktivierte Eigenleistungen

9. Sonstige laufende Erträge

10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

11. Personalaufwendungen

12. Versorgungsaufwendungen

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des 

Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte 

Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, 

soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige

Transferaufwendungen
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung

18. Sonstige laufende Aufwendungen

19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

20. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit

21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge

22. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

23. Finanzergebnis

24. Ordentliches Ergebnis

25. + Außerordentliche Erträge

26. - Außerordentliche Aufwendungen

27. Außerordentliches Ergebnis

28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des 

Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen 

Leistungsbeziehungen
29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen 

Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des 

Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen 

Leistungsbeziehungen

Ertrags- und Aufwandsarten

(gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt 2 Stadtmarketing, Bildung und Soziales
24300 - Schulträgeraufgaben, allg. 

Schulverwaltung
25100 - Museen 27200 - Stadtbibliothek 28101 - Adventsmarkt

31500 - Förderung sozialer

Einrichtungen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 63.825,10 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 907,00 0,00 6.377,00 0,00

0,00 36.298,12 6.267,80 0,00 0,00

0,00 13.918,04 231,20 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 20.428,56 549,00 174,00 0,00

0,00 135.376,82 7.048,00 6.551,00 0,00

2.131,80 319.714,14 99.550,32 6.594,58 5.468,83

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

764,37 117.813,86 33.996,75 25.541,56 1.765,66

0,00 110.951,08 4.952,14 87,02 4.165,67

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.000,00 22.570,10 0,00 0,00 33.126,52

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

128,43 60.925,36 9.452,98 68,11 0,00

9.024,60 631.974,54 147.952,19 32.291,27 44.526,68

-9.024,60 -496.597,72 -140.904,19 -25.740,27 -44.526,68

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-9.024,60 -496.597,72 -140.904,19 -25.740,27 -44.526,68

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-9.024,60 -496.597,72 -140.904,19 -25.740,27 -44.526,68

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

415,32 10.425,48 19.194,00 17.706,45 0,00

-415,32 -10.425,48 -19.194,00 -17.706,45 0,00

-9.439,92 -507.023,20 -160.098,19 -43.446,72 -44.526,68

sonstige Produkte
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Hansestadt Anklam

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung (in €)

Rechnungsjahr: 2014

1. Steuern und ähnliche Abgaben

2. Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

3. Erträge der sozialen Sicherung

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen 

Erzeugnissen
8. Andere Aktivierte Eigenleistungen

9. Sonstige laufende Erträge

10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

11. Personalaufwendungen

12. Versorgungsaufwendungen

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des 

Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte 

Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, 

soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige

Transferaufwendungen
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung

18. Sonstige laufende Aufwendungen

19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

20. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit

21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge

22. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

23. Finanzergebnis

24. Ordentliches Ergebnis

25. + Außerordentliche Erträge

26. - Außerordentliche Aufwendungen

27. Außerordentliches Ergebnis

28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des 

Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen 

Leistungsbeziehungen
29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen 

Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des 

Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen 

Leistungsbeziehungen

Ertrags- und Aufwandsarten

(gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt 2 Stadtmarketing, Bildung und Soziales
33100 - Förderung von Trägern der 

Wohlfahrtspflege
36200 - Jugendarbeit

36700 - Sonstige Einrichtungen der 

Kinder-, Jugend- und

Familienhilfe

42100 - Sportförderung 42400 - Sportstätten und Bäder

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 58.548,28

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 7.649,35

0,00 0,00 0,00 0,00 3.854,91

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 500,00 10.213,27

0,00 0,00 0,00 500,00 80.265,81

2.734,42 811,78 0,00 4.263,73 4.263,22

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

201,36 300,00 0,00 1.945,04 226.118,23

256,72 0,00 0,00 0,00 140.959,26

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.063,75 42.490,53 10.000,00 22.072,74 168.900,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 259,03 0,00 45,73 2.353,79

12.256,25 43.861,34 10.000,00 28.327,24 542.594,50

-12.256,25 -43.861,34 -10.000,00 -27.827,24 -462.328,69

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-12.256,25 -43.861,34 -10.000,00 -27.827,24 -462.328,69

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-12.256,25 -43.861,34 -10.000,00 -27.827,24 -462.328,69

0,00 0,00 0,00 0,00 21.208,42

0,00 0,00 0,00 1.093,00 31.676,50

0,00 0,00 0,00 -1.093,00 -10.468,08

-12.256,25 -43.861,34 -10.000,00 -28.920,24 -472.796,77

sonstige Produkte
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Hansestadt Anklam

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung (in €)

Rechnungsjahr: 2014

1. Steuern und ähnliche Abgaben

2. Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

3. Erträge der sozialen Sicherung

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen 

Erzeugnissen
8. Andere Aktivierte Eigenleistungen

9. Sonstige laufende Erträge

10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

11. Personalaufwendungen

12. Versorgungsaufwendungen

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des 

Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte 

Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, 

soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige

Transferaufwendungen
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung

18. Sonstige laufende Aufwendungen

19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

20. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit

21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge

22. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

23. Finanzergebnis

24. Ordentliches Ergebnis

25. + Außerordentliche Erträge

26. - Außerordentliche Aufwendungen

27. Außerordentliches Ergebnis

28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des 

Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen 

Leistungsbeziehungen
29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen 

Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des 

Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen 

Leistungsbeziehungen

Ertrags- und Aufwandsarten

(gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt 2 Stadtmarketing, Bildung und Soziales

sonstige Produkte

57501 - Tourismusförderung

0,00

0,00

0,00

0,00

111,00

6.237,38

0,00

0,00

3.922,55

10.270,93

130.805,41

-693,40

3.668,99

703,42

0,00

0,00

0,00

24.360,60

158.845,02

-148.574,09

0,00

0,00

0,00

-148.574,09

0,00

0,00

0,00

-148.574,09

0,00

3.180,00

-3.180,00

-151.754,09
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Hansestadt Anklam

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung (in €) Muster14 (zu §46 GemHVO-Doppik) Seiten 1-3/6

Rechnungsjahr: 2014

wesentliche Produkte

54100 - Gemeindestraßen 11402 - Immobilienmanagement 11403 - Betriebshof 31302 - Hilfen für Asylbewerber
36600 - Einrichtungen der Kinder- und 

Jugendarbeit

1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge 429.784,93 0,00 0,00 0,00 2.547,39

3. Erträge der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 74.528,64 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 237.028,89 0,00 0,00 9.278,31

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.841,45 2.930,32 1.318,30 0,00 0,00

7. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen 

Erzeugnissen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Andere Aktivierte Eigenleistungen 1.167,95 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Sonstige laufende Erträge 37.586,31 12.517,72 49,00 0,00 0,00

10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 546.909,28 252.476,93 1.367,30 0,00 11.825,70

11. Personalaufwendungen 61.597,34 283.310,32 428.249,63 0,00 33.452,22

12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 956.426,24 17.010,48 26.751,78 0,00 119.517,47

14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des 

Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte 

Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung

1.567.355,44 3.087,21 12.411,21 0,00 29.252,16

15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, 

soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige

Transferaufwendungen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17. Aufwendungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18. Sonstige laufende Aufwendungen 286.355,77 9.277,58 41.167,20 0,00 1.521,74

19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 2.871.734,79 312.685,59 508.579,82 0,00 183.743,59

20. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -2.324.825,51 -60.208,66 -507.212,52 0,00 -171.917,89

21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24. Ordentliches Ergebnis -2.324.825,51 -60.208,66 -507.212,52 0,00 -171.917,89

25. + Außerordentliche Erträge 6,65 0,00 0,00 0,00 0,00

26. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27. Außerordentliches Ergebnis 6,65 0,00 0,00 0,00 0,00

28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des 

Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen 

Leistungsbeziehungen

-2.324.818,86 -60.208,66 -507.212,52 0,00 -171.917,89

29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 21.550,00 479.909,00 0,00 144,64

30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 25.764,50 25.625,79 7.004,00 0,00 27.286,50

31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen 

Leistungsbeziehungen

-25.764,50 -4.075,79 472.905,00 0,00 -27.141,86

32. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des 

Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen 

Leistungsbeziehungen

-2.350.583,36 -64.284,45 -34.307,52 0,00 -199.059,75

Teilhaushalt 3 Bau, Stadtentwicklung und 

Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten

(gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)
sonstige Produkte
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Hansestadt Anklam

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung (in €)

Rechnungsjahr: 2014

1. Steuern und ähnliche Abgaben

2. Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

3. Erträge der sozialen Sicherung

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen 

Erzeugnissen
8. Andere Aktivierte Eigenleistungen

9. Sonstige laufende Erträge

10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

11. Personalaufwendungen

12. Versorgungsaufwendungen

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des 

Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte 

Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, 

soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten

16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige

Transferaufwendungen
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung

18. Sonstige laufende Aufwendungen

19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

20. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit

21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge

22. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

23. Finanzergebnis

24. Ordentliches Ergebnis

25. + Außerordentliche Erträge

26. - Außerordentliche Aufwendungen

27. Außerordentliches Ergebnis

28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des 

Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen 

Leistungsbeziehungen
29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen 

Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des 

Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen 

Leistungsbeziehungen

Teilhaushalt 3 Bau, Stadtentwicklung und 

Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten

(gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

51101 - Stadtentwicklung
51102 - Städtebauförderung /

Altstadtsanierung

52100 - Bau- und

Grundstücksordnung
53700 - Abfallwirtschaft 54000 - Konzessionsabgaben

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.485,00 0,00 210,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 1.127,98 369.980,00

2.525,00 0,00 210,00 1.127,98 369.980,00

389.131,76 20.970,89 0,00 4.964,81 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.959,69 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 170.114,88 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.316,96 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

143.684,79 289.741,10 0,00 52,51 0,00

538.093,20 480.826,87 0,00 5.017,32 0,00

-535.568,20 -480.826,87 210,00 -3.889,34 369.980,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-535.568,20 -480.826,87 210,00 -3.889,34 369.980,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-535.568,20 -480.826,87 210,00 -3.889,34 369.980,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.788,00 0,00 7.512,00 0,00

0,00 -1.788,00 0,00 -7.512,00 0,00

-535.568,20 -482.614,87 210,00 -11.401,34 369.980,00

sonstige Produkte
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Hansestadt Anklam

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung (in €)

Rechnungsjahr: 2014

1. Steuern und ähnliche Abgaben

2. Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

3. Erträge der sozialen Sicherung

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen 

Erzeugnissen
8. Andere Aktivierte Eigenleistungen

9. Sonstige laufende Erträge

10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

11. Personalaufwendungen

12. Versorgungsaufwendungen

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des 

Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte 

Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, 

soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten

16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige

Transferaufwendungen
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung

18. Sonstige laufende Aufwendungen

19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

20. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit

21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge

22. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

23. Finanzergebnis

24. Ordentliches Ergebnis

25. + Außerordentliche Erträge

26. - Außerordentliche Aufwendungen

27. Außerordentliches Ergebnis

28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des 

Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen 

Leistungsbeziehungen
29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen 

Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des 

Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen 

Leistungsbeziehungen

Teilhaushalt 3 Bau, Stadtentwicklung und 

Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten

(gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

54500 - Straßenreinigung,

Winterdienst

54600 - Parkplätze und

Parkuhren
54700 - Flugplatz 54800 - Hafen

55100 - Öffentliches Grün, 

Landschaftsbau und

Erholungseinrichtungen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.573,68 34.879,08 115.004,82 5.714,29

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

98.064,30 0,00 0,00 10.852,37 346,39

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

81,60 0,00 0,00 0,00 1.899,54

98.145,90 1.573,68 34.879,08 125.857,19 7.960,22

9.928,99 0,00 0,00 0,00 25.067,18

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

373.668,50 81.657,68 0,00 0,00 44.174,73

0,00 51.085,53 129.555,48 156.649,17 9.514,17

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 3.545,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

781,80 3.664,26 0,00 20.534,64 3.786,84

384.379,29 136.407,47 129.555,48 177.183,81 86.088,42

-286.233,39 -134.833,79 -94.676,40 -51.326,62 -78.128,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-286.233,39 -134.833,79 -94.676,40 -51.326,62 -78.128,20

0,00 0,00 0,00 0,00 14.801,86

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 14.801,86

-286.233,39 -134.833,79 -94.676,40 -51.326,62 -63.326,34

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30.284,50 2.359,00 0,00 0,00 30.972,95

-30.284,50 -2.359,00 0,00 0,00 -30.972,95

-316.517,89 -137.192,79 -94.676,40 -51.326,62 -94.299,29

sonstige Produkte
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Hansestadt Anklam

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung (in €)

Rechnungsjahr: 2014

1. Steuern und ähnliche Abgaben

2. Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

3. Erträge der sozialen Sicherung

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen 

Erzeugnissen
8. Andere Aktivierte Eigenleistungen

9. Sonstige laufende Erträge

10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

11. Personalaufwendungen

12. Versorgungsaufwendungen

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des 

Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte 

Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, 

soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten

16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige

Transferaufwendungen
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung

18. Sonstige laufende Aufwendungen

19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

20. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit

21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge

22. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

23. Finanzergebnis

24. Ordentliches Ergebnis

25. + Außerordentliche Erträge

26. - Außerordentliche Aufwendungen

27. Außerordentliches Ergebnis

28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des 

Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen 

Leistungsbeziehungen
29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen 

Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des 

Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen 

Leistungsbeziehungen

Teilhaushalt 3 Bau, Stadtentwicklung und 

Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten

(gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

55200 - Öffentliche Gewässer, 

Wasserbauliche Anlagen,

Gewässerschutz

55300 - Friedhofswesen 55500 - Stadtforstreviere
57303 - Sonstige Allgemeine 

Einrichtungen und Unternehmen

0,00 0,00 0,00 0,00

2.388,86 0,00 24.746,29 12.115,05

0,00 0,00 0,00 0,00

108.938,23 35.938,01 0,00 12.336,50

0,00 3.785,00 117.786,64 0,00

0,00 5.041,98 0,00 33,56

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

106,48 4.498,20 118.982,06 0,00

111.433,57 49.263,19 261.514,99 24.485,11

14.595,41 9.927,74 204.614,18 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

111.280,51 38.124,34 24.605,77 23.107,69

56.719,23 3.308,56 32.308,66 27.742,41

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 5.400,00

0,00 0,00 0,00 0,00

946,32 3.017,96 28.253,93 2.430,46

183.541,47 54.378,60 289.782,54 58.680,56

-72.107,90 -5.115,41 -28.267,55 -34.195,45

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

-72.107,90 -5.115,41 -28.267,55 -34.195,45

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

-72.107,90 -5.115,41 -28.267,55 -34.195,45

0,00 0,00 35.488,64 902,04

0,00 14.051,50 0,00 2.477,00

0,00 -14.051,50 35.488,64 -1.574,96

-72.107,90 -19.166,91 7.221,09 -35.770,41

sonstige Produkte
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Hansestadt Anklam

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung (in €) Muster14 (zu §46 GemHVO-Doppik) Seiten 1-3/6

Rechnungsjahr: 2014

wesentliche Produkte

11200 - Personalmanagement 11103 - Mandatsträgerbetreuung 11401 - Zentrale Dienste 11601 - Finanzmanagement
11602 - Zahlungsabwicklung und

Vollstreckung

1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge 0,00 0,00 44,24 0,00 0,00

3. Erträge der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 5.205,42 16,50 0,00

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 9,12 0,00 0,00

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.370,00 3.369,17 2.938,02 0,00 234,60

7. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen 

Erzeugnissen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Andere Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Sonstige laufende Erträge 0,00 0,00 5.434,94 0,00 50.331,40

10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.370,00 3.369,17 13.631,74 16,50 50.566,00

11. Personalaufwendungen 268.417,99 111.156,56 299.048,51 351.264,16 231.300,93

12. Versorgungsaufwendungen 0,00 -2.080,23 0,00 0,00 -13.868,15

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 194.278,46 0,00 0,00

14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des 

Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte 

Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung

0,00 0,00 125.575,72 0,00 0,00

15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, 

soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige

Transferaufwendungen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17. Aufwendungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18. Sonstige laufende Aufwendungen 12.665,16 4.962,59 306.283,20 59.345,17 28.096,93

19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 281.083,15 114.038,92 925.185,89 410.609,33 245.529,71

20. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -279.713,15 -110.669,75 -911.554,15 -410.592,83 -194.963,71

21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 30.855,83

22. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 958,50

23. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 29.897,33

24. Ordentliches Ergebnis -279.713,15 -110.669,75 -911.554,15 -410.592,83 -165.066,38

25. + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des 

Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen 

Leistungsbeziehungen

-279.713,15 -110.669,75 -911.554,15 -410.592,83 -165.066,38

29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 47.152,71 0,00 0,00

31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen 

Leistungsbeziehungen

0,00 0,00 -47.152,71 0,00 0,00

32. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des 

Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen 

Leistungsbeziehungen

-279.713,15 -110.669,75 -958.706,86 -410.592,83 -165.066,38

Ertrags- und Aufwandsarten

(gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt 4 Finanzmanagement und Zentrale Dienste

sonstige Produkte
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Hansestadt Anklam

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung (in €)

Rechnungsjahr: 2014

1. Steuern und ähnliche Abgaben

2. Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

3. Erträge der sozialen Sicherung

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen 

Erzeugnissen
8. Andere Aktivierte Eigenleistungen

9. Sonstige laufende Erträge

10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

11. Personalaufwendungen

12. Versorgungsaufwendungen

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des 

Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte 

Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, 

soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten

16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige

Transferaufwendungen
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung

18. Sonstige laufende Aufwendungen

19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

20. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit

21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge

22. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

23. Finanzergebnis

24. Ordentliches Ergebnis

25. + Außerordentliche Erträge

26. - Außerordentliche Aufwendungen

27. Außerordentliches Ergebnis

28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des 

Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen 

Leistungsbeziehungen
29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen 

Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des 

Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen 

Leistungsbeziehungen

Ertrags- und Aufwandsarten

(gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt 4 Finanzmanagement und Zentrale Dienste 12100 - Statistik und Wahlen
61100 - Steuern, allgemeine 

Zuweisungen und Umlagen

61200 - Sonstige allgemeine

Finanzwirtschaft

62600 - finanzielles

Beteiligungsmanagement

0,00 10.047.262,71 0,00 0,00

0,00 3.639.481,09 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

10.426,47 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 6.129,98 0,00 0,00

10.426,47 13.692.873,78 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 5.103.973,09 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

9.991,82 76.561,17 1.317,71 0,00

9.991,82 5.180.534,26 1.317,71 0,00

434,65 8.512.339,52 -1.317,71 0,00

0,00 49.640,00 2.952,26 125.287,47

0,00 26.225,00 209.369,61 0,00

0,00 23.415,00 -206.417,35 125.287,47

434,65 8.535.754,52 -207.735,06 125.287,47

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

434,65 8.535.754,52 -207.735,06 125.287,47

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

434,65 8.535.754,52 -207.735,06 125.287,47

sonstige Produkte

 38



Hansestadt Anklam

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung (in €) Muster14 (zu §46 GemHVO-Doppik) Seiten 1-3/6

Rechnungsjahr: 2014

wesentliche Produkte

12600 - Freiwillige Feuerwehr /

Katastrophenschutz
12201 - Sicherheit und Ordnung

12203 - Einwohnermeldeamt

(Bürgerbüro)

12300 -

Verkehrsangelegenheiten
35100 - Wohngeldstelle

1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge 6.154,16 83,08 0,00 0,00 0,00

3. Erträge der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 9.652,50 108.743,90 32.658,67 10,00

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 4.380,00 0,00 0,00 0,00

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 18.666,00 19.477,63 15.224,52 0,00 0,00

7. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen 

Erzeugnissen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Andere Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Sonstige laufende Erträge 5.932,28 29.808,00 676,43 2.732,50 0,00

10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 30.752,44 63.401,21 124.644,85 35.391,17 10,00

11. Personalaufwendungen 76.315,31 236.862,90 238.059,14 122.432,01 54.880,11

12. Versorgungsaufwendungen 0,00 -17.335,19 0,00 -13.868,15 0,00

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100.756,71 7.824,32 3.234,96 5.901,21 0,00

14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des 

Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte 

Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung

56.906,29 3.808,43 0,00 0,00 0,00

15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, 

soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige

Transferaufwendungen

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17. Aufwendungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18. Sonstige laufende Aufwendungen 81.750,91 10.630,77 63.764,95 3.286,63 1.295,89

19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 316.229,22 241.791,23 305.059,05 117.751,70 56.176,00

20. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -285.476,78 -178.390,02 -180.414,20 -82.360,53 -56.166,00

21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24. Ordentliches Ergebnis -285.476,78 -178.390,02 -180.414,20 -82.360,53 -56.166,00

25. + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des 

Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen 

Leistungsbeziehungen

-285.476,78 -178.390,02 -180.414,20 -82.360,53 -56.166,00

29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.115,50 13.682,50 456,64 0,00 0,00

31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen 

Leistungsbeziehungen

-11.115,50 -13.682,50 -456,64 0,00 0,00

32. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des 

Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen 

Leistungsbeziehungen

-296.592,28 -192.072,52 -180.870,84 -82.360,53 -56.166,00

Ertrags- und Aufwandsarten

(gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt 5 Öffentliche Ordnung und Bürgerdienste

sonstige Produkte
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Hansestadt Anklam

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung (in €)

Rechnungsjahr: 2014

1. Steuern und ähnliche Abgaben

2. Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

3. Erträge der sozialen Sicherung

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen 

Erzeugnissen
8. Andere Aktivierte Eigenleistungen

9. Sonstige laufende Erträge

10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

11. Personalaufwendungen

12. Versorgungsaufwendungen

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des 

Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte 

Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, 

soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten

16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige

Transferaufwendungen
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung

18. Sonstige laufende Aufwendungen

19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

20. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit

21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge

22. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

23. Finanzergebnis

24. Ordentliches Ergebnis

25. + Außerordentliche Erträge

26. - Außerordentliche Aufwendungen

27. Außerordentliches Ergebnis

28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des 

Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen 

Leistungsbeziehungen
29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen 

Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des 

Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen 

Leistungsbeziehungen

Ertrags- und Aufwandsarten

(gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt 5 Öffentliche Ordnung und Bürgerdienste
36100 - Förderung von Kindern in 

Tageseinrichtungen und in

Tagespflege

57301 - Märkte 57302 - Festplätze

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 9.266,61

0,00 7.032,00 0,00

31.869,16 1.955,99 620,97

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

31.869,16 8.987,99 9.887,58

45.692,33 19.055,64 9.527,84

0,00 0,00 0,00

0,00 2.408,45 6.353,23

0,00 0,00 639,78

0,00 0,00 0,00

1.024.152,44 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

532,89 202,16 1.959,11

1.070.377,66 21.666,25 18.479,96

-1.038.508,50 -12.678,26 -8.592,38

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-1.038.508,50 -12.678,26 -8.592,38

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-1.038.508,50 -12.678,26 -8.592,38

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 80,00

0,00 0,00 -80,00

-1.038.508,50 -12.678,26 -8.672,38

sonstige Produkte
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Hansestadt Anklam

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung (in €) Muster14 (zu §46 GemHVO-Doppik) Seiten 1-3/6

Rechnungsjahr: 2014

wesentliche Produkte

11102 - Öffentlichkeitsarbeit 11101 - Verwaltungssteuerung 57100 - Wirtschaftsförderung

1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 

Verwaltungstätigkeit

-110.301,21 -167.239,44 -94.289,70

2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0,00 0,00

3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -110.301,21 -167.239,44 -94.289,70

4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0,00 0,00

5. Saldo der ordenlichen und außerordentliche Ein- und 

Auszahlungen vor Verrechnung der internen 

Leistungsbeziehungen

-110.301,21 -167.239,44 -94.289,70

6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen 

Leistungsbeziehungen

-11.360,00 0,00 0,00

7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 

Auszahlungen nach Verrechnung der internen 

Leistungsbeziehungen

-121.661,21 -167.239,44 -94.289,70

8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00

9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00

10. Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00

11. Einzahlungen aus Sachanlagen 0,00 0,00 0,00

12. Einzahlungen aus Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00

13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung 0,00 0,00 0,00

14. Einzahlungen aus Vorräten 0,00 0,00 0,00

15. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00

16. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 10.000,00 0,00 0,00

17 Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 0,00 0,00

18. Auszahlungen für Finanzanlagen 2.703,87 15.321,88 6.309,02

19. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kredit 0,00 0,00 0,00

20 Auszahlung für Vorräte 0,00 0,00 0,00

20a sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00

21. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 12.703,87 15.321,88 6.309,02

22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -12.703,87 -15.321,88 -6.309,02

23 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf -134.365,08 -182.561,32 -100.598,72

sonstige Produkte

Teilhaushalt 1 

Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit/Wirtschafts-

förderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

(gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)
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Hansestadt Anklam

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung (in €) Muster14 (zu §46 GemHVO-Doppik) Seiten 1-3/6

Rechnungsjahr: 2014

wesentliche produkte

28100 - Kulturförderung 21100 - Grundschulen
21103 - Schulkostenbeiträge

Grundschulen
21500 - Regionale Schulen

21503 - Schulkostenbeiträge 

Regionale Schulen

1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 

Verwaltungstätigkeit

-552.595,10 -246.643,68 -26.721,03 -388.594,36 -31.758,26

2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -552.595,10 -246.643,68 -26.721,03 -388.594,36 -31.758,26

4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Saldo der ordenlichen und außerordentliche Ein- und 

Auszahlungen vor Verrechnung der internen 

Leistungsbeziehungen

-552.595,10 -246.643,68 -26.721,03 -388.594,36 -31.758,26

6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen 

Leistungsbeziehungen

-43.097,48 -94.998,16 0,00 -78.443,26 0,00

7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 

Auszahlungen nach Verrechnung der internen 

Leistungsbeziehungen

-595.692,58 -341.641,84 -26.721,03 -467.037,62 -31.758,26

8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11. Einzahlungen aus Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Einzahlungen aus Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14. Einzahlungen aus Vorräten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 1.054,50 0,00 654,50 0,00

17 Auszahlungen für Sachanlagen 38.963,84 89.833,58 0,00 700.052,14 0,00

18. Auszahlungen für Finanzanlagen 3.605,15 0,00 0,00 0,00 0,00

19. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kredit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Auszahlung für Vorräte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20a sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 42.568,99 90.888,08 0,00 700.706,64 0,00

22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -42.568,99 -90.888,08 0,00 -700.706,64 0,00

23 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf -638.261,57 -432.529,92 -26.721,03 -1.167.744,26 -31.758,26

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

(gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt 2 Stadtmarketing, Bildung und Soziales

sonstige Produkte
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Hansestadt Anklam

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung (in €)

Rechnungsjahr: 2014

1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 

Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen

3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

5. Saldo der ordenlichen und außerordentliche Ein- und 

Auszahlungen vor Verrechnung der internen 

Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen 

Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 

Auszahlungen nach Verrechnung der internen 

Leistungsbeziehungen
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

10. Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen

11. Einzahlungen aus Sachanlagen

12. Einzahlungen aus Finanzanlagen

13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung

14. Einzahlungen aus Vorräten

15. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

16. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

17 Auszahlungen für Sachanlagen

18. Auszahlungen für Finanzanlagen

19. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kredit

20 Auszahlung für Vorräte

20a sonstige Investitionsauszahlungen

21. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

23 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

(gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt 2 Stadtmarketing, Bildung und Soziales
24300 - Schulträgeraufgaben, allg. 

Schulverwaltung
25100 - Museen 27200 - Stadtbibliothek 28101 - Adventsmarkt

31500 - Förderung sozialer

Einrichtungen

-9.118,26 -434.523,78 -138.856,25 -38.930,72 -34.362,25

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-9.118,26 -434.523,78 -138.856,25 -38.930,72 -34.362,25

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-9.118,26 -434.523,78 -138.856,25 -38.930,72 -34.362,25

-415,32 -10.425,48 -19.194,00 -17.706,45 0,00

-9.533,58 -444.949,26 -158.050,25 -56.637,17 -34.362,25

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 13.211,83 0,00 0,00 0,00

0,00 29.982,56 6.991,82 696,15 763,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 43.194,39 6.991,82 696,15 763,50

0,00 -43.194,39 -6.991,82 -696,15 -763,50

-9.533,58 -488.143,65 -165.042,07 -57.333,32 -35.125,75

sonstige Produkte
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Hansestadt Anklam

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung (in €)

Rechnungsjahr: 2014

1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 

Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen

3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

5. Saldo der ordenlichen und außerordentliche Ein- und 

Auszahlungen vor Verrechnung der internen 

Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen 

Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 

Auszahlungen nach Verrechnung der internen 

Leistungsbeziehungen
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

10. Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen

11. Einzahlungen aus Sachanlagen

12. Einzahlungen aus Finanzanlagen

13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung

14. Einzahlungen aus Vorräten

15. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

16. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

17 Auszahlungen für Sachanlagen

18. Auszahlungen für Finanzanlagen

19. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kredit

20 Auszahlung für Vorräte

20a sonstige Investitionsauszahlungen

21. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

23 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

(gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt 2 Stadtmarketing, Bildung und Soziales
33100 - Förderung von Trägern der 

Wohlfahrtspflege
36200 - Jugendarbeit

36700 - Sonstige Einrichtungen der 

Kinder-, Jugend- und

Familienhilfe

42100 - Sportförderung 42400 - Sportstätten und Bäder

-17.029,83 -60.162,22 -10.000,00 -27.484,86 -364.946,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-17.029,83 -60.162,22 -10.000,00 -27.484,86 -364.946,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-17.029,83 -60.162,22 -10.000,00 -27.484,86 -364.946,00

0,00 0,00 0,00 -1.093,00 -10.468,08

-17.029,83 -60.162,22 -10.000,00 -28.577,86 -375.414,08

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 25.811,82

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 25.811,82

0,00 0,00 0,00 0,00 -25.811,82

-17.029,83 -60.162,22 -10.000,00 -28.577,86 -401.225,90

sonstige Produkte
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Hansestadt Anklam

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung (in €)

Rechnungsjahr: 2014

1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 

Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen

3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

5. Saldo der ordenlichen und außerordentliche Ein- und 

Auszahlungen vor Verrechnung der internen 

Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen 

Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 

Auszahlungen nach Verrechnung der internen 

Leistungsbeziehungen
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

10. Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen

11. Einzahlungen aus Sachanlagen

12. Einzahlungen aus Finanzanlagen

13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung

14. Einzahlungen aus Vorräten

15. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

16. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

17 Auszahlungen für Sachanlagen

18. Auszahlungen für Finanzanlagen

19. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kredit

20 Auszahlung für Vorräte

20a sonstige Investitionsauszahlungen

21. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

23 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

(gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt 2 Stadtmarketing, Bildung und Soziales

sonstige Produkte

57501 - Tourismusförderung

-136.775,42

0,00

-136.775,42

0,00

-136.775,42

-3.180,00

-139.955,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

640,75

901,29

0,00

0,00

0,00

1.542,04

-1.542,04

-141.497,46
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Hansestadt Anklam

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung (in €) Muster14 (zu §46 GemHVO-Doppik) Seiten 1-3/6

Rechnungsjahr: 2014

wesentliche produkte

54100 - Gemeindestraßen 11402 - Immobilienmanagement 11403 - Betriebshof 31302 - Hilfen für Asylbewerber
36600 - Einrichtungen der Kinder- und 

Jugendarbeit

1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 

Verwaltungstätigkeit

-917.294,54 -92.394,33 -514.025,20 0,00 -148.821,35

2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -917.294,54 -92.394,33 -514.025,20 0,00 -148.821,35

4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Saldo der ordenlichen und außerordentliche Ein- und 

Auszahlungen vor Verrechnung der internen 

Leistungsbeziehungen

-917.294,54 -92.394,33 -514.025,20 0,00 -148.821,35

6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen 

Leistungsbeziehungen

-25.764,50 -4.075,79 472.905,00 0,00 -27.141,86

7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 

Auszahlungen nach Verrechnung der internen 

Leistungsbeziehungen

-943.059,04 -96.470,12 -41.120,20 0,00 -175.963,21

8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 660.327,56 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 17.373,49 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11. Einzahlungen aus Sachanlagen 0,00 17.382,90 50,00 0,00 0,00

12. Einzahlungen aus Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14. Einzahlungen aus Vorräten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 677.701,05 17.382,90 50,00 0,00 0,00

16. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Auszahlungen für Sachanlagen 1.293.318,13 0,00 3.755,70 0,00 22.876,53

18. Auszahlungen für Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kredit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Auszahlung für Vorräte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20a sonstige Investitionsauszahlungen 2.816,68 0,00 0,00 0,00 0,00

21. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.296.134,81 0,00 3.755,70 0,00 22.876,53

22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -618.433,76 17.382,90 -3.705,70 0,00 -22.876,53

23 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf -1.561.492,80 -79.087,22 -44.825,90 0,00 -198.839,74

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

(gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt 3 Bau, Stadtentwicklung und 

Immobilienmanagement

sonstige Produkte
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Hansestadt Anklam

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung (in €)

Rechnungsjahr: 2014

1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 

Verwaltungstätigkeit

2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen

3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

5. Saldo der ordenlichen und außerordentliche Ein- und 

Auszahlungen vor Verrechnung der internen 

Leistungsbeziehungen

6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen 

Leistungsbeziehungen

7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 

Auszahlungen nach Verrechnung der internen 

Leistungsbeziehungen

8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

10. Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen

11. Einzahlungen aus Sachanlagen

12. Einzahlungen aus Finanzanlagen

13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung

14. Einzahlungen aus Vorräten

15. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

16. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

17 Auszahlungen für Sachanlagen

18. Auszahlungen für Finanzanlagen

19. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kredit

20 Auszahlung für Vorräte

20a sonstige Investitionsauszahlungen

21. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

23 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

(gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt 3 Bau, Stadtentwicklung und 

Immobilienmanagement
51101 - Stadtentwicklung

51102 - Städtebauförderung /

Altstadtsanierung

52100 - Bau- und

Grundstücksordnung
53700 - Abfallwirtschaft 54000 - Konzessionsabgaben

-616.099,60 -28.091,76 230,00 -4.211,85 387.270,22

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-616.099,60 -28.091,76 230,00 -4.211,85 387.270,22

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-616.099,60 -28.091,76 230,00 -4.211,85 387.270,22

0,00 -1.788,00 0,00 -7.512,00 0,00

-616.099,60 -29.879,76 230,00 -11.723,85 387.270,22

0,00 142,80 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 142,80 0,00 0,00 0,00

0,00 108.386,72 0,00 0,00 0,00

99,95 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99,95 108.386,72 0,00 0,00 0,00

-99,95 -108.243,92 0,00 0,00 0,00

-616.199,55 -138.123,68 230,00 -11.723,85 387.270,22

sonstige Produkte
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Hansestadt Anklam

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung (in €)

Rechnungsjahr: 2014

1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 

Verwaltungstätigkeit

2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen

3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

5. Saldo der ordenlichen und außerordentliche Ein- und 

Auszahlungen vor Verrechnung der internen 

Leistungsbeziehungen

6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen 

Leistungsbeziehungen

7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 

Auszahlungen nach Verrechnung der internen 

Leistungsbeziehungen

8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

10. Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen

11. Einzahlungen aus Sachanlagen

12. Einzahlungen aus Finanzanlagen

13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung

14. Einzahlungen aus Vorräten

15. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

16. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

17 Auszahlungen für Sachanlagen

18. Auszahlungen für Finanzanlagen

19. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kredit

20 Auszahlung für Vorräte

20a sonstige Investitionsauszahlungen

21. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

23 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

(gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt 3 Bau, Stadtentwicklung und 

Immobilienmanagement

54500 - Straßenreinigung,

Winterdienst

54600 - Parkplätze und

Parkuhren
54700 - Flugplatz 54800 - Hafen

55100 - Öffentliches Grün, 

Landschaftsbau und

Erholungseinrichtungen

-271.866,15 -81.175,94 0,00 22.635,10 -77.451,13

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-271.866,15 -81.175,94 0,00 22.635,10 -77.451,13

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-271.866,15 -81.175,94 0,00 22.635,10 -77.451,13

-30.284,50 -2.359,00 0,00 0,00 -30.972,95

-302.150,65 -83.534,94 0,00 22.635,10 -108.424,08

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 27.572,12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 27.572,12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 6.665,24

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 6.665,24

0,00 0,00 0,00 0,00 20.906,88

-302.150,65 -83.534,94 0,00 22.635,10 -87.517,20

sonstige Produkte
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Hansestadt Anklam

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung (in €)

Rechnungsjahr: 2014

1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 

Verwaltungstätigkeit

2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen

3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

5. Saldo der ordenlichen und außerordentliche Ein- und 

Auszahlungen vor Verrechnung der internen 

Leistungsbeziehungen

6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen 

Leistungsbeziehungen

7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 

Auszahlungen nach Verrechnung der internen 

Leistungsbeziehungen

8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

10. Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen

11. Einzahlungen aus Sachanlagen

12. Einzahlungen aus Finanzanlagen

13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung

14. Einzahlungen aus Vorräten

15. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

16. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

17 Auszahlungen für Sachanlagen

18. Auszahlungen für Finanzanlagen

19. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kredit

20 Auszahlung für Vorräte

20a sonstige Investitionsauszahlungen

21. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

23 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

(gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt 3 Bau, Stadtentwicklung und 

Immobilienmanagement

55200 - Öffentliche Gewässer, 

Wasserbauliche Anlagen,

Gewässerschutz

55300 - Friedhofswesen 55500 - Stadtforstreviere
57303 - Sonstige Allgemeine 

Einrichtungen und Unternehmen

-3.066,54 -6.592,19 -31.750,23 -17.507,95

0,00 0,00 0,00 0,00

-3.066,54 -6.592,19 -31.750,23 -17.507,95

0,00 0,00 0,00 0,00

-3.066,54 -6.592,19 -31.750,23 -17.507,95

0,00 -14.051,50 35.488,64 -1.574,96

-3.066,54 -20.643,69 3.738,41 -19.082,91

0,00 0,00 108.207,44 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 108.207,44 0,00

90.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5.427,06 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

90.000,00 0,00 5.427,06 0,00

-90.000,00 0,00 102.780,38 0,00

-93.066,54 -20.643,69 106.518,79 -19.082,91

sonstige Produkte
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Hansestadt Anklam

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung (in €) Muster14 (zu §46 GemHVO-Doppik) Seiten 1-3/6

Rechnungsjahr: 2014

wesentliche produkte

11200 - Personalmanagement 11103 - Mandatsträgerbetreuung 11401 - Zentrale Dienste 11601 - Finanzmanagement
11602 - Zahlungsabwicklung und

Vollstreckung

1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 

Verwaltungstätigkeit

-312.978,74 -104.575,40 -842.792,99 -410.881,66 -180.416,49

2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 20.609,14

3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -312.978,74 -104.575,40 -842.792,99 -410.881,66 -159.807,35

4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Saldo der ordenlichen und außerordentliche Ein- und 

Auszahlungen vor Verrechnung der internen 

Leistungsbeziehungen

-312.978,74 -104.575,40 -842.792,99 -410.881,66 -159.807,35

6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen 

Leistungsbeziehungen

0,00 0,00 -47.152,71 0,00 0,00

7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 

Auszahlungen nach Verrechnung der internen 

Leistungsbeziehungen

-312.978,74 -104.575,40 -889.945,70 -410.881,66 -159.807,35

8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11. Einzahlungen aus Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Einzahlungen aus Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14. Einzahlungen aus Vorräten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 32.909,78 0,00 0,00

17 Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 0,00 90.487,11 0,00 0,00

18. Auszahlungen für Finanzanlagen 0,00 2.703,87 0,00 0,00 18.025,76

19. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kredit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Auszahlung für Vorräte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20a sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 2.703,87 123.396,89 0,00 18.025,76

22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -2.703,87 -123.396,89 0,00 -18.025,76

23 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf -312.978,74 -107.279,27 -1.013.342,59 -410.881,66 -177.833,11

sonstige Produkte
Einzahlungs- und Auszahlungsarten

(gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt 4 Finanzmanagement und Zentrale Dienste
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Hansestadt Anklam

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung (in €)

Rechnungsjahr: 2014

1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 

Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen

3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

5. Saldo der ordenlichen und außerordentliche Ein- und 

Auszahlungen vor Verrechnung der internen 

Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen 

Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 

Auszahlungen nach Verrechnung der internen 

Leistungsbeziehungen
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

10. Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen

11. Einzahlungen aus Sachanlagen

12. Einzahlungen aus Finanzanlagen

13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung

14. Einzahlungen aus Vorräten

15. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

16. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

17 Auszahlungen für Sachanlagen

18. Auszahlungen für Finanzanlagen

19. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kredit

20 Auszahlung für Vorräte

20a sonstige Investitionsauszahlungen

21. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

23 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

(gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt 4 Finanzmanagement und Zentrale Dienste 12100 - Statistik und Wahlen
61100 - Steuern, allgemeine 

Zuweisungen und Umlagen

61200 - Sonstige allgemeine

Finanzwirtschaft

62600 - finanzielles

Beteiligungsmanagement

434,65 8.516.291,56 0,00 4.537,79

0,00 16.119,74 -218.888,25 125.287,47

434,65 8.532.411,30 -218.888,25 129.825,26

0,00 0,00 0,00 0,00

434,65 8.532.411,30 -218.888,25 129.825,26

0,00 0,00 0,00 0,00

434,65 8.532.411,30 -218.888,25 129.825,26

0,00 1.246.004,45 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 21.100,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.246.004,45 21.100,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.246.004,45 21.100,00 0,00

434,65 9.778.415,75 -197.788,25 129.825,26

sonstige Produkte
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Hansestadt Anklam

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung (in €) Muster14 (zu §46 GemHVO-Doppik) Seiten 1-3/6

Rechnungsjahr: 2014

wesentliche produkte

12600 - Freiwillige Feuerwehr /

Katastrophenschutz
12201 - Sicherheit und Ordnung

12203 - Einwohnermeldeamt

(Bürgerbüro)
12300 - Verkehrsangelegenheiten 35100 - Wohngeldstelle

1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 

Verwaltungstätigkeit

-281.374,14 -166.807,29 -175.909,34 -70.298,36 -55.759,97

2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -281.374,14 -166.807,29 -175.909,34 -70.298,36 -55.759,97

4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Saldo der ordenlichen und außerordentliche Ein- und 

Auszahlungen vor Verrechnung der internen 

Leistungsbeziehungen

-281.374,14 -166.807,29 -175.909,34 -70.298,36 -55.759,97

6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen 

Leistungsbeziehungen

-11.115,50 -13.682,50 -456,64 0,00 0,00

7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 

Auszahlungen nach Verrechnung der internen 

Leistungsbeziehungen

-292.489,64 -180.489,79 -176.365,98 -70.298,36 -55.759,97

8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11. Einzahlungen aus Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Einzahlungen aus Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14. Einzahlungen aus Vorräten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Auszahlungen für Sachanlagen 42.637,60 167,73 0,00 0,00 0,00

18. Auszahlungen für Finanzanlagen 0,00 22.532,20 0,00 18.025,76 0,00

19. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kredit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Auszahlung für Vorräte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20a sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 42.637,60 22.699,93 0,00 18.025,76 0,00

22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -42.637,60 -22.699,93 0,00 -18.025,76 0,00

23 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf -335.127,24 -203.189,72 -176.365,98 -88.324,12 -55.759,97

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

(gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt 5 Öffentliche Ordnung und Bürgerdienste

sonstige Produkte

 52



Hansestadt Anklam

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung (in €)

Rechnungsjahr: 2014

1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 

Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen

3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

5. Saldo der ordenlichen und außerordentliche Ein- und 

Auszahlungen vor Verrechnung der internen 

Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen 

Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 

Auszahlungen nach Verrechnung der internen 

Leistungsbeziehungen
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

10. Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen

11. Einzahlungen aus Sachanlagen

12. Einzahlungen aus Finanzanlagen

13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung

14. Einzahlungen aus Vorräten

15. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

16. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

17 Auszahlungen für Sachanlagen

18. Auszahlungen für Finanzanlagen

19. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kredit

20 Auszahlung für Vorräte

20a sonstige Investitionsauszahlungen

21. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

22. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

23 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

(gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt 5 Öffentliche Ordnung und Bürgerdienste
36100 - Förderung von Kindern in 

Tageseinrichtungen und in

Tagespflege

57301 - Märkte 57302 - Festplätze

-1.034.145,80 -13.003,14 -7.669,40

0,00 0,00 0,00

-1.034.145,80 -13.003,14 -7.669,40

0,00 0,00 0,00

-1.034.145,80 -13.003,14 -7.669,40

0,00 0,00 -80,00

-1.034.145,80 -13.003,14 -7.749,40

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-1.034.145,80 -13.003,14 -7.749,40

sonstige Produkte
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Bilanz zum 31.12.2014
Hansestadt Anklam

Haushaltsjahr: 2014

Hansestadt Anklam

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2014

Aktiva Anfangs-
bestand

Endbestand Passiva Anfangs-
bestand

Endbestand

in EUR in EUR

1. Anlagevermögen 129.878.505,36 131.388.633,82 1. Eigenkapital 106.139.993,66 104.182.213,91

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 794.999,28 1.069.585,49 1.1 Kapitalrücklage 106.139.993,66 105.600.191,80

1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

55.006,41 57.082,80 1.1.1 Allgemeine Kapitalrücklagen 105.775.881,29 105.600.191,80

1.1.2 Geleistete Zuwendungen 20.419,97 355.354,02 1.1.2 Zweckgebundene Kapitalrücklagen 364.112,37

1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 200.937,83 195.741,56 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -1.417.977,89

1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände

518.635,07 461.407,11 2. Sonderposten 21.073.535,31 23.868.209,37

1.2 Sachanlagen 98.208.335,59 99.382.334,96 2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen 21.073.535,31 23.868.209,37

1.2.1 Wald, Forsten 5.562.348,92 5.561.552,24 2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen 17.652.502,22 19.663.535,17

1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche
Rechte

14.641.588,91 14.663.167,27 2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.628.785,83 1.646.526,04

1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 15.883.982,05 16.428.796,60 2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen 1.792.247,26 2.558.148,16

1.2.4 Infrastrukturvermögen 53.620.971,45 53.625.454,58 3. Rückstellungen 1.453.387,32 1.415.162,12

1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden 1,00 3.089.171,95 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 1.069.581,60 1.137.153,60

1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler 1.378.608,80 1.440.524,93 3.3 Sonstige Rückstellungen 383.805,72 278.008,52

1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 3.207.475,59 2.995.417,05 4. Verbindlichkeiten 7.635.497,93 8.145.109,30

1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 742.799,63 779.577,19 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 6.245.000,12 7.223.598,26

1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau 3.170.559,24 798.673,15 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen

6.245.000,12 7.223.598,26

1.3 Finanzanlagen 30.875.170,49 30.936.713,37 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 490.503,67 325.704,05

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 19.653.272,14 19.653.272,14 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 51.695,74 77.923,06

1.3.3 Beteiligungen 303.646,11 303.646,11 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 25.772,45 22.466,05

1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände,
Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale
Stiftungen

10.650.159,14 10.642.673,22 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht

3.067,67 -2.425,61

1.3.8 Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung
von Pensionsverpflichtungen

246.993,10 337.121,90 4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit
Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen
Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen

211.658,23 15.907,24

1.3.9 Sonstige Ausleihungen 21.100,00 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen
Bereich

339.808,13 265.285,86

2. Umlaufvermögen 6.718.053,53 6.482.672,19 4.10.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen
Bereich

339.808,13 265.285,86

2.1 Vorräte 3.610.289,95 3.610.236,19 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten 267.991,92 216.650,39

2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren 3.610.289,95 3.610.236,19 5. Rechnungsabgrenzungsposten 365.820,62 381.335,19

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.097.753,14 1.125.059,73 5.1 Grabnutzungsentgelte 315.869,47 326.374,32

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus
Transferleistungen

322.881,28 383.097,89 5.3 Sonstige 49.951,15 54.960,87

2.2.2 Privat-rechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 74.106,52 103.625,54

2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 33.095,41 74,69

2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht

314,06 70.858,82
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Bilanz zum 31.12.2014
Hansestadt Anklam

Haushaltsjahr: 2014

Hansestadt Anklam

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2014

Aktiva Anfangs-
bestand

Endbestand Passiva Anfangs-
bestand

Endbestand

in EUR in EUR

2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung,
Zweckverbände, Anstalten des öffentliche Rechts,
rechtsfähige kommunale Stiftungen

84.116,20 32,79

2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentliche Bereich

2.2.6.2 Sonstige Forderungen gegen sonstigen öffentlichen Bereich 489.369,68 554.314,61

2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände 93.869,99 13.055,39

2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der
Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks

2.010.010,44 1.747.376,27

3. Rechnungsabgrenzungsposten 71.675,95 120.723,88

3.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 71.675,95 120.723,88

Bilanzsumme 136.668.234,84 137.992.029,89 Bilanzsumme 136.668.234,84 137.992.029,89
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6. Anhang 

     

6.1.   Rechtliche und methodische Grundlagen  

   

6.1.1. Rechtsgrundlagen 

 
Der Anhang wurde gemäß § 60 (1) und (2) KV M-V erstellt. Des Weiteren fand die 
GemHVO M-V Beachtung. 
 

6.1.2     Gliederung der Rechnungen und der Bilanz 

 
Die Gliederungsvorschriften für die Rechnungen und die Bilanz gem. § 43- 47 GemHVO 
M-V sowie die Anlage 3 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO M-V fanden uneinge-
schränkt Beachtung. Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie 
die in § 48 (1 und 2) GemHVO M-V bezeichneten Sachverhalte werden nachfolgend er-
läutert.  
 
 
 
6.1.3. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden  
 
Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte auf der Grundlage der 
§§ 33 ff GemHVO M-V sowie der „DA 02/2016 Bilanzierung- und Bewertungsrichtlinie der 
Hansestadt Anklam“ vom 1.11.2016. 
 
Für die Bewertung und Bilanzierung fanden die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchfüh-
rung sowie die Ausführungen des § 32 GemHVO M-V Anwendung. Vermögensgegen-
stände wurden höchstens mit ihren AHK, vermindert um Abschreibungen für die Zeit zwi-
schen der Anschaffung bzw. Fertigstellung und dem BST, bewertet.  
 
Wertminderungen durch planmäßige Abschreibungen wurden gem. § 34 anhand der lan-
deseinheitlichen Abschreibungstabelle des Landes (Anlage 5 der Verwaltungsvorschrif-
ten zur GemHVO M-V) vorgenommen. Sofern bei den einzelnen Vermögensgegenstän-
den außerplanmäßige Zu- oder Abschreibungen aufgrund von Wertänderungen gem. § 
34 (6) und (7) vorzunehmen waren, ist dieses im Anhang angegeben. 
 
Auf die Erfassung abnutzbarer beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermö-
gens, deren AHK im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 60 € (netto) nicht überschrei-
ten, wurde verzichtet (§ 31 Abs. 5).  
 
Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren AHK 
wertmäßig den Betrag von 410 € (netto) nicht überschreiten, wurden bei der Anschaffung 
oder Herstellung in 2014 bei einer Vollabschreibung gemäß § 34 Abs. 5 in Abgang ge-
stellt. 
 
Die Vermögensgegenstände, die Sonderposten, die Rückstellungen und die Verbindlich-
keiten sind durch eine Buch- bzw. Beleginventur nachgewiesen.  
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Sofern Bewertungs- und Inventurvereinfachungsverfahren wie z.B. Festwertverfahren o-
der Gruppenbewertung angewandt wurden, ist dies unter Punkt 6.3.4 angegeben. 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert ange-
setzt. Es wurden Wertberichtigungen gemäß Forderungsübersicht (Anlage 2) vorgenom-
men. 
 
Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. 
 
Rückstellungen wurden mit dem Betrag ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme gebil-
det. Sie beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen in angemes-
sener Höhe. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen wurden zum 
Barwert der erworbenen Versorgungsansprüche nach dem Teilwertverfahren angesetzt. 
Die Berechnung der Pensionsrückstellungen erfolgte durch den Kommunalen Versor-
gungsverband M-V. Die sonstigen Rückstellungen wurden in der Höhe der voraussichtli-
chen Inanspruchnahme angesetzt. 
 
 

6.2. Korrektur der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2012 

 
Die gemäß § 12 KomDoppikEG M-V rechtlich möglichen Korrekturen zur Eröffnungsbi-
lanz sind der  Anlage 12 zu entnehmen. Durch Wertnachholungen und Wertberichtigun-
gen vermindert sich das aus Korrekturen zur Eröffnungsbilanz resultierende Eigenkapital 
zum 31.12.2014 um 175.689,49 €, davon eine Veränderung auf der Aktivseite um 
14.810,51 € und auf der Passivseite um -190.500,00 €.     
 
 

6.3. Erläuterungen gemäß § 48 (1) GemHVO 

 
Es folgen Erläuterungen zu einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, 
der Bilanz sowie zur Behandlung von Fehlbeträgen und Überschüssen. 
 

6.3.1. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung gemäß § 44 (3 und 4) GemHVO 

 
Eine Gegenüberstellung der Rechnungsergebnisse des Haushaltsjahres mit den Ge-
samtermächtigungen des Haushaltsjahres gemäß § 44 (3 und 4) GemHVO erfolgt in An-
lage 10. Unterschiede im Sinne des § 44 (3) GemHVO gelten als erheblich und werden 
dementsprechend erläutert, wenn sie größer als 10%  und 10.000 € sind.  
Diesbezügliche Erläuterungen sind der Anlage 10 zu entnehmen. 
 
In Absprache mit dem Rechnungsprüfungsamt Wolgast wird auf eine Gegenüberstellung 
der Rechnungsergebnisse des Haushaltsjahres mit den Rechnungsergebnissen des 
Haushaltsvorjahres verzichtet. Derartige Gegenüberstellungen machen erst Sinn, wenn 
die Jahresabschlüsse laufend sind. 
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6.3.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung gemäß § 45 (3 und 4) GemHVO 

 
In Absprache mit dem Rechnungsprüfungsamt Wolgast wird im Jahresabschluss 2014 
auf diesbezügliche Erläuterungen verzichtet, weil die Aussagen unter Beibehaltung der 
Erheblichkeitsgrenzen praktisch deckungsgleich mit den Erläuterungen zu Punkt 6.3.1 
sind. 
 

6.3.3 Erläuterungen zu Teilrechnungen gemäß § 46 (2 bis 4) GemHVO 

 
In Absprache mit dem Rechnungsprüfungsamt Wolgast wird im Jahresabschluss 2014 
auf diesbezügliche Erläuterungen verzichtet. 
 
 

6.3.4.   Erläuterungen zur Bilanz gemäß  § 47 (2) GemHVO 

 
Im Folgenden werden die einzelnen Positionen der Bilanz näher erläutert. 
 
 
 
 
A  1.      Anlagevermögen     
A  1.1    Immaterielle Vermögensgegenstände   
 

31.12.2013 31.12.2014 Veränderung 

Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte, 

Lizenzen 
011 55.006,41 57.082,80 2.076,39

Bilanzposition  A. 1.1.1    
€

Konto

 
Bei dieser Bilanzposition handelt es sich um Lizenzen für genutzte Softwareprogramme. 
Eine Aktivierung fand nur statt sofern diese entgeltlich von Dritten erworben wurden. 
 
 

31.12.2013 31.12.2014 Veränderung 

Geleistete Zuwendungen 012 20.419,97 355.354,02 334.934,05

€
Bilanzposition  A. 1.1.2 Konto

 
Hier werden ausschließlich geleistete Zuwendungen der Hansestadt Anklam an das 
Städtebauliche Sondervermögen bilanziert. Der diesbezügliche Bilanzwert korrespon-
diert mit dem „Sonderposten aus Zuwendungen der Gemeinde“ Position 2.1.1.3 in der 
Bilanz des Städtebaulichen Sondervermögens. Die Veränderungen ergeben sich aus der 
Spiegelung des SSV und aus den Abschreibungen aus geleisteten Zuwendungen und 
getilgten Darlehen.  
 
 

31.12.2013 31.12.2014 Veränderung 

Geleistete Investitionszuschüsse 013 200.937,83 195.741,56 -5.196,27

€
Bilanzposition  A. 1.1.3 Konto

 
Hier werden von der Hansestadt Anklam an Dritte  geleistete Zuwendungen mit einer 
mehrjährigen Nutzungsberechtigung erfasst. Die Reduzierung resultiert im Wesentlichen 
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aus Abschreibungen. 10.000 € wurden im Jahr 2014 an die Evangelische Kirchenge-
meinde als Zuschuss für eine Stadtglocke gezahlt. 
 
 

31.12.2013 31.12.2014 Veränderung 

Geleistete Anzahlungen auf immaterielle VG 019 518.635,07 461.407,11 -57.227,96

€
Bilanzposition  A. 1.1.5 Konto

 
Geleistete Anzahlungen der Hansestadt Anklam auf Zuwendungen an das Städtebauli-
che Sondervermögen werden unter dieser Position dargestellt. Diese Bilanzposition kor-
respondiert mit der Summe aus den „Sonderposten aus Zuwendungen der Gemeinde“ - 
Position 2.4.1.3 in der Bilanz des Städtebaulichen Sondervermögens und aus den „Er-
haltenen Anzahlungen auf sonstige Sonderposten von der Gemeinde“ – Position 2.4.3.3 
in der Bilanz des Städtebaulichen Sondervermögens. Die Veränderungen ergeben sich 
im Wesentlichen aus der Aktivierung verschiedener Baumaßnahmen (Käthe-Kollwitz-
Schule, Keilstraße, Gehweg Parkallee, Nikolaikirche). Diese finden sich nun nicht mehr 
unter den „geleisteten Anzahlungen“ wieder, sondern durch die Aktivierung in der jewei-
ligen Bilanzposition (A 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, A 
1.2.4 Infastrukturvermögen, A 1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden). 
Die Veränderung ergibt sich nicht nur aus Aktivierungen, sondern auch aus der Nach-
passivierung von Sonderposten, welche gegen diese Bilanzposition gebucht werden 
(Konto 01920000 Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an Städtebauliches Son-
dervermögen) und hier zu einer Erhöhung führen.  
 
 
 
A  1.2   Sachanlagen   
 
Sämtliche Vermögensgegenstände werden in der Anlagenbestandsliste nachgewiesen.  
 

31.12.2013 31.12.2014 Veränderung 

Wald, Forsten 021 5.562.348,92 5.561.552,24 -796,68

€
Bilanzposition  A. 1.2.1 Konto

 
In dieser Bilanzposition ist der gesamte Waldbestand der Hansestadt Anklam dargestellt. 
Die Veränderung resultiert aus einer Umbuchung eines Grundstückes in das Umlaufver-
mögen (Bilanzposition A 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren – zum 
Verkauf bestimmte unbebaute Grundstücke). 
 
 

31.12.2013 31.12.2014 Veränderung 

Sonst. unbebaute Grundstücke und 

grundstücksgleiche Rechte 
022-029 14.641.588,91 14.663.167,27 21.578,36

€
Bilanzposition  A. 1.2.2 Konto

 
In dieser Bilanzposition werden die Grünflächen und die Grundstücke ausgewiesen, auf 
denen sich keine nutzbaren Gebäude befinden.  Bäume in Parkanlagen sind als Fest-
werte erfasst. Die Veränderungen ergeben sich hauptsächlich aus der Nacherfassung 
eines Grundstückes laut Vermögenszuordnungsgesetz, Abschreibungen und Umbu-
chungen (bspw. die Friedhofswege)  von den Anlagen im Bau (A 1.2.10) in diese Bilanz-
position. 
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31.12.2013 31.12.2014 Veränderung 

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 

Rechte
03 15.883.982,05 16.428.796,60 544.814,55

€
Bilanzposition  A. 1.2.3 Konto

 
Die Veränderung dieser Bilanzposition resultiert im Wesentlichen aus der Aktivierung  
des Gebäudes Käthe-Kollwitz-Schule (von der Bilanzposition A 1.1.5) und Abschreibun-
gen. 
 
 

31.12.2013 31.12.2014 Veränderung 

Infrastrukturvermögen 04 53.620.971,45 53.625.454,58 4.483,13

€
Bilanzposition  A. 1.2.4 Konto

 
In dieser Position wird der Wert der Straßen und der sonstigen ingenieurtechnischen 
Bauwerke und Anlagen ausgewiesen. Die Veränderung ergibt sich hauptsächlich aus 
Abschreibungen und Abgänge von Restbuchwerten (Reduzierung) bspw. für die Altanla-
gen der Hirten- und Keilstraße und der Aktivierung (Erhöhung) der Keilstraße, des Geh-
weges Parkallee, eines Fahrgastunterstandes in der Pasewalker Allee, des ländlichen 
Wegs Schanzenberg, des Kurzen Steigs sowie des Neubaus Gehweg Lindenstraße.  
 
 

31.12.2013 31.12.2014 Veränderung 

Bauten auf fremdem Grund und Boden 05 1,00 3.089.171,95 3.089.170,95

€
Bilanzposition  A. 1.2.5 Konto

 
Hierbei handelt es sich um das Gebäude der Nikolaikirche. Der Grund und Boden wird 
nicht bilanziert, dieser verbleibt bei der Kirche.  
Die Nikolaikirche war  bislang mit 1,00 € Erinnerungswert bilanziert. Im Jahresabschluss 
2014 erfolgte die Aktivierung der Kirche als sog. Kaltbau in Höhe von 3.168.381,49 €. Die 
zum 31.12.2014 aufgelaufene Abschreibung beträgt 79.210,54 €. 
 
 

31.12.2013 31.12.2014 Veränderung 

Kunstgegenstände, Denkmäler 06 1.378.608,80 1.440.524,93 61.916,13

€
Bilanzposition  A. 1.2.6 Konto

 
Hier sind die Kunstgegenstände der Museen als Festwert erfasst. Die Denkmäler und 
Kunstgegenstände im öffentlichen Raum sind jeweils mit 1,00 € Erinnerungswert bilan-
ziert. Die Veränderung ergibt sich hauptsächlich aus der Aktivierung der Skulptur der 
Gebrüder Lilienthal. Auch wurde in dieser Position die Stadtmauer mit einem Erinne-
rungswert von 1,00 € nacherfasst. 
 
 

31.12.2013 31.12.2014 Veränderung 

Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 07 3.207.475,59 2.995.417,05 -212.058,54

€
Bilanzposition  A. 1.2.7 Konto

 
Unter den technischen Anlagen werden auch Betriebsvorrichtungen ausgewiesen, die 
wesentlicher Bestandteil eines Gebäudes sind, jedoch nicht mit diesem in einem einheit-
lichen Nutzungs- oder Funktionszusammenhang stehen, sondern dem unmittelbaren 
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Verwaltungsbetrieb dienen. Sie unterliegen einer anderen Nutzungsdauer als das Ge-
bäude. Dieser Bilanzposition sind auch die Kinderspielgeräte zugeordnet. Die Verände-
rung ergibt sich im Wesentlichen aus den planmäßigen Abschreibungen. Es gab aber 
auch Zuschreibungen bspw. durch die Anschaffung von Funkgeräten für die Feuerwehr 
oder eines Pflanzlochbohrers für die Forst. Insgesamt hat sich die Bilanzposition verrin-
gert. 
 
 
 

31.12.2013 31.12.2014 Veränderung 

Betriebs- und Geschäftsausstattung 082 742.799,63 779.577,19 36.777,56

€
Bilanzposition  A. 1.2.8 Konto

 
Unter dieser Position wurden alle Ausstattungsgegenstände (z.B. Büroeinrichtungen, 
Hardware, Schulausstattungen) bilanziert, die der Hansestadt Anklam zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben dienen. Der Medienbestand der Bibliothek ist als Festwert bewertet worden. 
Die Erfassung und Bewertung der Hardwareausstattung ist grundsätzlich einzeln erfolgt, 
soweit zweckmäßig auch als Gruppenbewertung. Die Schulausstattung ist überwiegend  
im Wege einer Gruppenbewertung erfasst. Die Veränderungen in dieser Bilanzposition 
begründen sich aus Neuanschaffungen (bspw. Klassenraumausstattungen, EDV-Tech-
nik und Hardware) und planmäßigen Abschreibungen. 
 
 

31.12.2013 31.12.2014 Veränderung 

Pflanzen und Tiere 083-085 0,00 0,00 0,00

€
Bilanzposition  A. 1.2.9 Konto

 
Eine wertmäßige Erfassung der Tiere im Stadtpark der Hansestadt Anklam erfolgte nicht, 
da diese keinen wirtschaftlichen Zwecken dienen. Die dort vorhandenen Tiere werden in 
einer Bestandsliste geführt. Pflanzen wurden nicht erfasst. 
 
 
 
 

31.12.2013 31.12.2014 Veränderung 

Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen,

Anlagen im Bau  
09 3.170.559,24 798.673,15 -2.371.886,09

€
Bilanzposition  A. 1.2.10 Konto

 
 
Noch nicht in Betrieb genommene Teile des Anlagevermögens  und Anzahlungen auf 
bestellte Anlagen sind als Anlagen im Bau bzw. geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 
hier erfasst. Sobald die Inbetriebnahme erfolgt, wird der Vermögensgegenstand in die 
jeweilige Bilanzposition umgebucht. Erst ab diesem Zeitpunkt erfolgt die Abschreibung. 
In den Anlagen im Bau findet sich hauptsächlich der Neubau des Schöpfwerkes Ochsen-
graben, der Uferpromenadenweg, der Ausbau der Ossietzkystraße sowie der Ausbau der 
Gehwege im Stadtpark 2. BA wieder.  
 
Aktiviert wurden im Jahr 2014 aus den Anlagen im Bau in die jeweilige Bilanzposition 
bspw. der Ausbau des ländlichen Weges Schanzenberg, der Neubau des Gehwegs Lin-
denstraße, der Ausbau des Kurzen Steigs. 
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Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen des Städtebaulichen Sondervermögens kor-
respondieren mit der Bilanzposition 4.10 „Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen 
öffentlichen Bereich“ in der Bilanz des Städtebaulichen Sondervermögens (SSV). Diese     
Position ergibt sich aus der Spiegelung des SSV in der Bilanz der Stadt.
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A  1.3.  Finanzanlagen    

Bilanzposition A. 1.3.1 Konto 
31.12.2013 31.12.2014 Veränderung 

€ 

Anteile an verbundenen Unternehmen 101 19.653.272,14 19.653.272,14 0,00 

Übersicht 6-1: Bilanzielle Entwicklung der verbundenen Unternehmen im Jahr 2014

JA 31.12.2013 JA 31.12.2014 JA 31.12.2013 JA 31.12.2014 JA 31.12.2013 JA 31.12.2014

€ € € € € €

Bilanzwert städtischer Jahresabschluss                                            

(Bewertung zum Ersatzwert*)
19.504.879,33 19.504.879,33 119.497,51 119.497,51 28.895,30 28.895,30

Gezeichnetes  Kapita l 1.550.000,00 1.550.000,00 113.400,00 113.400,00 25.564,59 25.564,59

Kapita l rücklage 4.176.444,79 4.176.444,79 84.300,07 84.300,07 50.000,00 50.000,00

Gewinnrücklagen (Sonderrücklage gemäß § 27

(2) S.3  bzw. § 17 (4) DMBi lG)
13.131.934,54 13.131.934,54 0 0 26.674,07 26.674,07

Gesel lschaftsvertragl iche Rücklage 646.500,00 775.000,00

Bauerneuerungsrücklagen 0,00 650.000,00

Saldierte Gewinn- und Verlustvorträge 3.185,97 -27.795,91 -72.172,30 -71.588,59 -73.343,36 -73.343,36

Jahresergebnis   -30.981,88 944.296,32 583,71 -4.642,73 0,00 18.641,68

Einstel lungen in 

- Gesel lschaftsvertragl iche Rücklage -128.500,00

-  Bauerneuerungsrücklagen -650.000,00

Eigenkapital der Gesellschaft 19.477.083,42 20.421.379,74 126.111,48 121.468,75 28.895,30 47.536,98

Erläuterungen

Anklamer Flugplatz GmbH

Das  Eigenkapita l  hat s ich infolge des  

pos i tiven Jahresergebnissses  um 

944.296,32 € verbessert.

Das  Eigenkapita l  ändert s ich auf 

Grund des  negativen 

Jahresergebnisses  geringfügig.

Infolge des  pos i tiven 

Jahresergebnisses  2014 erhöht s ich 

das  Eigenkapita l .

Bi lanzpos i tion

GWA Binnenhafen Anklam GmbH

informativ: tatsächl. Eigenkapital der Gesellschaften zum  31.12.2013 und 31.12.2014

im Jahr 2012 erfolgte eine Neubewertung auf 

Grund einer Zuführung zur Kapitalrücklage 

i.H.v. 50.000 €.

*) Positive Salden der Gewinn- bzw. Verlustvorträge bzw. der Jahresergebnisse wurden nicht berücksichtigt, da sie nicht der Einlage seitens der Gesellschafterin entstammen bzw. nur temporärer Natur 
sind oder sein können. Negative Salden hingegen wurden gemäß dem Prinzip der vorsichtigen Bewertung berücksichtigt. 

Eine Neubewertung der verbundenen Unternehmen  erfolgt nur bei dauernder Wertminderung (bspw. im Falle einer Insolvenz)  
oder bei Zuführungen zum Eigenkapital durch den Gesellschafter. 64
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31.12.2013 31.12.2014 Veränderung

Beteiligungen 111 303.646,11 303.646,11 0,00

insgesamt
davon Hanse-

stadt Anklam
insgesamt

davon Hanse-

stadt Anklam
insgesamt

davon Hanse-

stadt Anklam
insgesamt

davon Hanse-

stadt Anklam

€ € € € € € € €

Anteilsquote  Hansestadt Anklam (%) 8,80 8,80 14,00 14,00

Gezeichnetes Kapital 894.760,79 78.738,95 894.760,79 78.738,95 64.000,00 8.960,00 64.000,00 8.960,00

Gewinnrücklagen (Sonderrücklage gemäß § 27 

(2) S.3  bzw. § 17 (4) DMBilG)
345.294,59 30.385,92 345.294,59 30.385,92

Andere Gewinnrücklagen 1.095.269,10 96.383,62 1.095.269,10 96.383,62 565.381,49 79.153,41 508.222,65 71.151,17

Jahresergebnis 1.115.321,76 98.148,31 715.474,50 62.961,76 3.399,61 475,95 2.754,04 385,57

Bilanzwert Stadt (Bewertung zum 

Ersatzwert*)
205.508,49 205.508,49 98.137,62 98.137,62

Eigenkapital 3.450.646,24 205.508,49 3.050.798,98 205.508,49 632.781,10 88.113,41 574.976,69 80.111,17

Erläuterungen

Bilanzposition A. 1.3.3 Konto
€

Übersicht 6-2: Bilanzielle Entwicklung der Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht im Jahr 2013

Das anteilige Eigenkapital 2014 ist gegenüber 2013 gleich geblieben.

Den anderen Gewinnrücklagen wurden gemäß § 58 Nr. 6 AO netto 

57.158,84 € entnommen. Das anteilige Eigenkapital reduziert sich 

gegenüber der EB auf 80.111,17 €. In der städt. Bilanz erfolgt  keine 

Anpassung, der Wert der Eröffnungsbilanz in Höhe von 98.137,62 € bleibt 

bestehen, da sich das eingebrachte Kapital der Stadt nicht verändert hat. 

Bilanzposition

REMONDIS Ueckermünde GmbH Gemeinnützige Regionalgesellschaft Usedom-Peene mbH Mölschow 

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014

*) Positive Salden der Jahresergebnisse wurden nicht berücksichtigt, da sie nicht der Einlage seitens der Gesellschafterin entstammen bzw. nur temporärer Natur sind oder sein können. Negative Salden 
hingegen wurden gemäß dem Prinzip der vorsichtigen Bewertung berücksichtigt. 

 
Eine Änderung der Bewertung erfolgt nur, sofern sich das eingebrachte Kapital der Stadt ändert. 

 65



 
 

Jahresabschluss 2014 der Hansestadt Anklam  DS 2018/RPA/009 zur Stadtvertretung am 18.10.2018 

 

31.12.2013 31.12.2014 Veränderung

121, 1231, 1241, 1251, 1261 10.650.159,14 10.642.673,22 -7.485,92

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014

Eigenkapital 1.416.924,33 1.409.438,41 8.957.670,00 8.957.670,00 275.561,81 275.561,81

Erläuterung zur 

Ermittlung

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014

Eigenkapital 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Erläuterung zur 

Ermittlung
Die Zeckverbände ohne Eigenkapitalausstattung sind mit 1 € bewertet.

Kommunaler Versorgungsverband M-V Zweckverband Peenetallandschaft

Der Wert der Aktien, die die Hansestadt Anklam hält, hat sich 

in 2014 nicht verändert.

Die Fortschreibung im Finanzanlagevermögen der Hansestadt 

Anklam erfolgt auf Basis der Eigenkapital-Spiegelbild-

Methode entsprechend dem in der Bilanz des Städtebaulichen 

Sondervermögens „Altstadtsanierung“ 2014 ausgewiesenen 

Eigenkapitals i. H. v. 1.409.438,41 €. 

Im Jahresabschluss 2014 des Zweckverbandes wird erklärt, 

dass sich im Wirtschaftsjahr 2014 Veränderungen in der 

Zusammensetzung des Zweckverbandes auf Grund von 

Gemeindefusionen ergeben haben. Von Auswirkungen auf die 

Anteilsbewertung am Eigenkapital ist keine Rede. Damit wird 

der mit Schreiben vom 12.3.2013 mitgeteilte,  per 31.12.2011 

sich anteilig für die Hansestadt Anklam festgestellte Wert in 

Höhe von 8.957.670 €  fortgeschrieben.

Bilanzposition A. 1.3.5 Konto
€

€

€

Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des 

Zeckverbände ohne Eigenkapitalausstattung

ZV Kommunales Studieninstitut

ZV Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Anklam Kommunaler Anteilseignerverband Nordost der E.On edis AG

Zeckverbände mit Eigenkapitalausstattung
Städtebauliche Sondervermögen „Altstadtsanierung“

Übersicht 6-4: Bilanzielle Entwicklung der Sondervermögen mit Sonderrechnung und Zweckverbände  im Jahr 2013
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31.12.2013 31.12.2014 Veränderung

Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur 

Abdeckung von Pensionsverpflichtungen
134, 135 246.993,10 337.121,90 90.128,80

Bilanzposition A. 1.3.8 Konto
€

 
 
Zur Abdeckung der Verpflichtungen aus Pensionsansprüchen bedient sich die Hanse-
stadt Anklam des Kommunalen Versorgungsverbandes M-V. Der Verband ermittelte den 
Anteil der Hansestadt Anklam an den Rücklagen nach dem Verhältnis seiner Umlage zur 
Summe der Umlagen aller Mitglieder. 
 
 

Konto 31.12.2013 31.12.2014 Veränderung

Sonstige Ausleihungen 
132, 136, 137, 

138
21.100,00 0,00 -21.100,00

Bilanzposition A. 1.3.9
€

 
 
Als sonstige Ausleihung wurde ein einem Verein zinslos gewährtes Darlehen zur Förde-
rung des sozialen Wohnungsbaus in der EB bilanziert. Dieses wurde im Jahr 2014 voll-
ständig zurückgezahlt. 
 
 
A  2    Umlaufvermögen 
 
A  2.1    Vorräte 

31.12.2013 31.12.2014 Veränderung 

Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und

Waren 
143 3.610.289,95 3.610.236,19 -53,76

€
Bilanzposition  A. 2.1.3 Konto

 
Unter dieser Bilanzposition sind die zum Verkauf bestimmten Grundstücke bilanziert. Da-
bei handelt es sich überwiegend um Flächen in den Wohngebieten Mittelfeld und Gneve-
ziner Damm sowie in den Gewerbegebieten Süd und Südost. Zum 31.12.2014 ist diese 
Position nahezu unverändert. Unterjährig fanden aber sowohl Grundstücksverkäufe als 
auch Umbuchungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke in diese Bilanzposition 
statt. Diese hielten sich in etwa die Waage. 
 
 
A  2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 
 
Forderungen sind mit ihrem Nominalwert bilanziert. Eine Untergliederung der Forderun-
gen wurde entsprechend des landeseinheitlichen Kontenrahmens vorgenommen. Ver-
mögensgegenstände des Umlaufvermögens, die keiner anderen Position zugeordnet 
werden können, werden unter dem Sammelposten "sonstige Vermögensgegenstände" 
erfasst (z.B. Forderungen gegenüber dem Finanzamt).Grundsätzlich ist anzumerken, 
dass zwischen den einzelnen Bilanzpositionen die Forderungen betreffend, Umbuchun-
gen auf Grund der Tätigkeitsberichte des Rechnungsprüfungsamtes Wolgast zur Konten- 
und Produktzuordnung sowie zu Forderungen und Verbindlichkeiten stattfanden. Damit 
wurden auch die Bilanzzuordnungen geändert. Grund für die fehlerhaften Zuordnungen 
waren hauptsächlich die Arten der Forderungen: Unterteilung nach öffentlich-rechtlich, 
privatrechtlich sowie die fehlerhafte Zuordnung gegen wen sie bestanden – gegen den 
öffentlichen / privaten Bereich, gegen Zweckverbände, gegen verbundene Unternehmen 
usw. 
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31.12.2013 31.12.2014 Veränderung 

Öffentlich-rechtliche Forderungen, 

Forderungen aus Transferleistungen

1515, 1519, 1525, 1529, 

1535, 1539, 1545, 1549, 

1555, 1559

322.881,28 383.097,89 60.216,61

€
Bilanzposition  A. 2.2.1 Konto

 
Hierunter weist die Hansestadt Anklam Forderungen aus, die ihr im Rahmen von öffent-
lich rechtlichen Rechtsverhältnissen bzw. -geschäften erwachsen sind wie z. B. Abga-
benforderungen (Steuern, Gebühren, Beiträge), Bußgelder etc. Die Zuordnung zu den 
jeweiligen Forderungskonten entspricht dem landeseinheitlichen Kontenplan. Die Verän-
derung resultiert hauptsächlich aus Steuer- und Gebührenforderungen sowie Beitrags-
forderungen (Ausbaubeiträge). 
 
 

31.12.2013 31.12.2014 Veränderung 

Privatrechtliche Forderungen aus 

Lieferungen und Leistungen 
165, 169 74.106,52 103.625,54 29.519,02

€
Bilanzposition  A. 2.2.2 Konto

 
Hier werden Forderungen der Hansestadt Anklam für auf privatrechtlicher Grundlage er-
brachte Lieferungen und Leistungen (bspw. Verkäufe, Pacht, Kostenerstattungen) bilan-
ziert. Auch hier fanden Umbuchungen auf Grund des Tätigkeitsberichtes des Rechnungs-
prüfungsamtes Wolgast zu Forderungen und Verbindlichkeiten statt.  
 
 

31.12.2013 31.12.2014 Veränderung 

Forderungen gegen verbundene 

Unternehmen

1511, 1521, 1531, 1541, 

1551, 161, 171, 
33.095,41 74,69 -33.020,72

€
Bilanzposition  A. 2.2.3 Konto

 
Als Forderungen gegen verbundene Unternehmen, sind hier bspw. Grundsteuer- und 
Gebührenforderungen (Straßenreinigung, WBV-Gebühr) sowie Kostenerstattungen bi-
lanziert. Hauptsächlich sind hier Forderungen gegenüber der GWA bilanziert. 
 
 

31.12.2013 31.12.2014 Veränderung 

Forderungen gegen Unternehmen, mit

denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

1512, 1522, 1532, 

1542, 1552, 162, 172
314,06 70.858,82 70.544,76

€
Bilanzposition  A. 2.2.4 Konto

 
Ausgewiesen werden unter dieser Position Forderungen gegen Unternehmen, an denen 
die Hansestadt Anklam beteiligt ist. Hierbei handelt es sich um eine Gutschrift der Re-
mondis GmbH für Papier und Pappe sowie eine offene Forderung aus der Konzessions-
abgabe gegenüber der EON edis. 
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31.12.2013 31.12.2014 Veränderung 

Forderungen gegen Sonder-

vermögen mit Sonderechnung, 

Zweckverbände, Anstalten des 

öffentlichen Rechts, rechtsfähige 

Kommunale Stiftungen

1513, 15144, 15145, 15146, 15147, 

1523, 15244, 15245, 15246, 15247, 

1533, 15344, 15345, 15346, 15347, 

1543, 15444, 15445, 15446, 15447, 

1553, 15544, 15545, 15546, 15547, 

163, 1644, 1645, 1646, 1647, 173, 

1744, 1745, 1746, 1747

84.116,20 32,79 -84.083,41

€
Bilanzposition  A. 2.2.5 Konto

 
Bilanziert werden hier u.a. Datenübermittlungen an die GEZ. Der offene Betrag resultiert 
aus einer Gutschrift des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserbehandlung. 
Die Reduzierung dieser Bilanzposition ergibt sich aus der Begleichung einer Forderung 
der Stadt zur Refinanzierung durch die Stadt verauslagter Baukosten (Regenwasserlei-
tung GKU).  
 
 

31.12.2013 31.12.2014 Veränderung 

Forderungen gegen den 

sonstigen öffentlichen 

Bereich 

15140-15143, 15148, 15149, 15240-

15243, 15248, 15249,15140-15343, 

15348, 15349, 15440-15443, 15448, 

15449,15540-15543, 15548, 15549, 1640-

1643, 1648, 1649,1740-1742,17432, 

17439, 1748, 1749,

489.369,68 554.314,61 64.944,93

€
Bilanzposition  A. 2.2.6.2 Konto

 
In diese Position fallen die Forderungen der Hansestadt Anklam gegenüber dem sonsti-
gen öffentlichen Bereich wie Bund, Land, Gemeinden/Gemeindeverbände. Hierzu gehö-
ren z. B. die Zuweisungen laut Finanzausgleichsgesetz, Fördermittel. Die Erhöhung re-
sultiert im Wesentlichen aus offenen Posten bei den Gastschulbeiträgen, da die Fälligkeit 
oftmals erst im Folgejahr war. 
 
 

31.12.2013 31.12.2014 Veränderung 

Sonstige Vermögensgegenstände  175-179 93.869,99 13.055,39 -80.814,60

€
Bilanzposition  A. 2.2.7 Konto

 
Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten u.a. Forderungen aus Vorsteuererstat-
tungen vom Finanzamt.  
 
 

31.12.2013 31.12.2014 Veränderung 

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, 

Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 
184-187 2.010.010,44 1.747.376,27 -262.634,17

€
Bilanzposition  A. 2.4 Konto

 
Der Stand der Barkassen stimmt mit dem Stand des Kassenbuches zum BST überein. 
Die Guthaben auf den Kontokorrentkonten sind durch entsprechende Tagesauszüge der 
kontoführenden Kreditinstitute zum BST belegt. Der Gesamtbestand an liquiden Mittel 
stimmt mit dem entsprechenden Bestand im Tagesabschluss der Hauptkasse zum BST 
überein.  
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A  3    Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 
 

31.12.2013 31.12.2014 Veränderung 

Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 192-195 71.675,95 120.723,88 49.047,93

€
Bilanzposition  A. 3.2 Konto

 
Aufwendungen, die zum BST im Voraus bezahlt und gebucht wurden und somit ganz 
oder zum Teil nachfolgenden Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind, werden 
unter dieser Position bilanziert. Ihre Höhe wird durch entsprechende Belege nachgewie-
sen. Die Bewertung erfolgte mit dem Betrag, der der Zeit nach dem BST wirtschaftlich 
zuzurechnen ist. Abgegrenzt wurden größtenteils Gebäude- und Inventarversicherungen, 
Softwarejahreslizenzen, Kita-Zuschüsse sowie die Beamtengehälter für Januar 2015.  
 
 
P 1       Eigenkapital 
 
P 1.1    Kapitalrücklage 

31.12.2013 31.12.2014 Veränderung 

Allgemeine Kapitalrücklage 2010 105.775.881,29 105.600.191,80 -175.689,49

€
Bilanzposition  P 1.1.1 Konto

 
Die Kapitalrücklage ergab sich für die erste doppische Eröffnungsbilanz der Hansestadt 
Anklam zum 1.1.2012 aus dem rechnerischen Unterschiedsbetrag zwischen Aktiva und 
den restlichen passiven Bilanzpositionen.  
Die Veränderung der allgemeinen Kapitalrücklage zum 31.12.2014 in Höhe von  
-175.689,49 € ergibt sich aus den Korrekturbuchungen zur Eröffnungsbilanz (bspw. 
Nacherfassungen von Grundstücken sowie eine Korrektur bei den Sonderposten). Eine 
Übersicht über sämtliche Korrekturbuchungen sind der Anlage 12 zu entnehmen. 
 
 

31.12.2013 31.12.2014 Veränderung 

Zweckgebundene Kapitalrücklage 2012-2019 364.112,37 0,00 -364.112,37

€
Bilanzposition  P 1.1.2 Konto

 
In der zweckgebundenen Kapitalrücklage werden die investive Schlüsselzuweisung 
(91.160,16 €) sowie die Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben gemäß § 16 FAG 
(993.252,32 €) angesammelt. Des Weiteren wurde hier im Jahr 2014 die Sonderhilfe vom 
Land für nachhaltige Investitionsmaßnahmen i.H.v. 161.591,97 € verbucht. Im Zuge des 
Jahresabschlusses 2014 wurde der zweckgebundenen Kapitalrücklage gemäß § 18 
GemHVO M-V der gesamte Bestand (1.610.116,82 €) zur Reduzierung des Jahresfehl-
betrags entnommen. 
 
 
 

31.12.2013 31.12.2014 Veränderung 

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 205 0,00 -1.417.977,89 -1.417.977,89

€
Bilanzposition  P 1.4 Konto

 
Die Ergebnisrechnung wies ein Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen i.H.v.  
-3.013.286,20 € aus. Es erfolgten Einstellungen in die Kapitalrücklage (14.808,51 €) für 
die Nacherfassung von Grundstücken sowie eine Entnahme aus der zweckgebundenen 
Kapitalrücklage (1.610.116,82 €), so dass sich der Jahresfehlbetrag letztendlich auf  
-1.417.977,89 € belief. 

 70



 
 

Jahresabschluss 2014 der Hansestadt Anklam  DS 2018/RPA/009 zur Stadtvertretung am 18.10.2018 

 

 
 
P 2 Sonderposten 
 
P 2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen 

31.12.2013 31.12.2014 Veränderung 

Sonderposten aus Zuwendungen zum 

Anlagevermögen 
231 17.652.502,22 19.663.535,17 2.011.032,95

€
Bilanzposition  P 2.1.1 Konto

 
 
Bilanziert sind hier Zuwendungen und Zuweisungen Dritter, die im Rahmen der Zweck-
bindung an die Hansestadt Anklam für durchzuführende investive Maßnahmen gezahlt 
wurden. Sie werden hauptsächlich für die Anschaffung und Herstellung von Anlagever-
mögen wie z. B. die Errichtung von Gebäuden und den Bau von Straßen gewährt. Die 
Auflösung erfolgt gem. § 37 (2) GemHVO M-V ertragswirksam über die Restnutzungs-
dauer des jeweiligen mit dem Sonderposten finanzierten Vermögensgegenstandes und 
vermindert damit den Abschreibungsaufwand. Die Veränderungen resultieren aus er-
tragswirksamen Auflösungen von Sonderposten und aus der Aktivierung der Keilstraße, 
Nikolaikirche und Gebäude Käthe-Kollwitz-Schule und damit einhergehend auch der 
Sonderposten. 
 
 

31.12.2013 31.12.2014 Veränderung 

Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen

Entgelten   
232 1.628.785,83 1.646.526,04 17.740,21

€
Bilanzposition  P 2.1.2 Konto

 
Bilanziert sind hier öffentlich-rechtlich erhobene Beiträge und privatrechtlich abgelöste 
Beiträge für die Erschließung und den Ausbau von Straßen bzw. die Modernisierung der 
Straßenbeleuchtung. Die Beiträge werden ertragswirksam aufgelöst. Die Veränderungen 
ergeben sich im Wesentlichen aus den Ausbaubeiträgen für den Gehweg Parkallee und 
für die Stichstraße Leipziger Allee. 
 
 

31.12.2013 31.12.2014 Veränderung 

Sonderposten aus Anzahlungen für 

Anlagevermögen  
233 1.792.247,26 2.558.148,16 765.900,90

€
Bilanzposition  P 2.1.3 Konto

 
Die Hansestadt Anklam hat weiterhin Zuschüsse bzw. Anzahlungen für Zuschüsse erhal-
ten für noch im Bau befindliche Anlagen. Analog zu den Anlagen im Bau erfolgt noch 
keine ertragswirksame Auflösung dieses Sonderpostens. Bei Inbetriebnahme des Objek-
tes erfolgt die Endabrechnung und die Umbuchung in den jeweiligen aufzulösenden Son-
derposten. Ggf. zu viel gezahlte Fördermittel werden zurückgezahlt. Als wesentlich sind 
hier die Anzahlungen auf Sonderposten für den Ausbau des ländlichen Wegebau Schan-
zenberg zu nennen sowie für die Hafenstraße und die Gehwege im Stadtpark. 
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P 3     Rückstellungen 
 
P 3.1   Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 
 
Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz und dienen zur Abdeckung von ungewis-
sen Verbindlichkeiten, Verpflichtungen und Risiken, die wirtschaftlich vorangegangenen 
Haushaltsjahren zuzuordnen sind, aber noch nicht fällig sind und deren Höhe bzw. Eintritt 
noch nicht mit absoluter Gewissheit feststeht und daher noch nicht den Verbindlichkeiten 
unter 4. zuzuordnen sind. Sie sind bei der Hansestadt Anklam für die folgenden Sachver-
halte gem. §  35 (1) GemHVO M-V in Höhe ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme 
gebildet worden. 
 

31.12.2013 31.12.2014 Veränderung 

Rückstellung für Pensionsverpflichtungen 

gegenüber aktiven Beamten 
24111 575.913,00 633.064,00 57.151,00

Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen 

gegenüber aktiven Beamten  
24112 115.182,60 126.612,80 11.430,20

Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen 

gegenüber Pensionären 
24211 315.405,00 314.564,00 -841,00

Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen 

gegenüber Pensionären 
24212 63.081,00 62.912,80 -168,20

1.069.581,60 1.137.153,60 67.572,00

€
Bilanzposition  P 3.1 Konto

Summe Rückstellungen für Pensionen und ähnliche 

Verpflichtungen 

 
Die Hansestadt Anklam hat Rückstellungen anzusetzen für am BST bestehende, in der 
Vergangenheit begründete, rechtliche oder faktische Verpflichtungen aus Pensionszusa-
gen nach beamtenrechtlichen Vorschriften. Zu diesen Rückstellungen zählen neben den 
eigentlichen Pensionsverpflichtungen auch die Verpflichtungen an die Versorgungsemp-
fänger sowie sämtliche damit in Verbindungen stehende Verpflichtungen wie z. B. Beihil-
ferückstellungen.                                                              
Die umlagepflichtige Mitgliedschaft beim Kommunalen Versorgungsverband M-V befreit 
die Hansestadt Anklam nicht von der Bildung dieser Rückstellung, da sich der Anspruch 
gegen die Hansestadt Anklam richtet und nicht mit der Zahlung einer Umlage abgegolten 
ist. Weiterhin ist das Vermögen des Kommunalen Versorgungsverbandes auf ein kurz-
fristiges Leistungsvolumen beschränkt. 
Die Veränderungen resultieren im Wesentlichen aus weiteren Ansammlungen der Rück-
stellungen für die aktiven Beamten. 
Der Rückstellung stehen die unter Aktiva 1.3.8 ausgewiesenen anteiligen Rücklagen der 
Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen i. H. v. 337.121,90 € 
gegenüber. 
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P 3.3. Sonstige Rückstellungen 
 

31.12.2013 31.12.2014 Veränderung 

für nicht in Anspruch genommenen Urlaub 291 32.934,17 62.166,80 29.232,63

für geleistete Überstunden 292 28.854,77 23.184,41 -5.670,36

für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit 293 203.983,70 25.423,08 -178.560,62

für Leistungsentgelt nach § 18 TVÖD 299 118.033,08 167.234,23 49.201,15

383.805,72 278.008,52 -105.797,20

€
Bilanzposition  P 3.3 Konto

Summe Sonstige Rückstellungen

 
Hat ein Arbeitnehmer am BST den ihm bis dahin zustehenden Urlaub noch nicht ge-
nommen, so ist eine Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub zu bilan-
zieren (ab 6 Tage).  
Die Rückstellung für geleistete Überstunden ist zu bilanzieren, wenn am BST die Arbeits-
zeitkonten der Mitarbeiter Überstunden ausgewiesen haben (mehr als 40 Stunden). 
Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hansestadt Anklam, mit denen aufgrund tarif-
rechtlicher bzw. gesetzlicher Regelungen eine Altersteilzeitvereinbarung getroffen wurde, 
sind Rückstellungen für den bereits erarbeiteten Anspruch in der Freistellungsphase der 
Altersteilzeit zu bilanzieren. Die Rückstellung für Altersteilzeit umfasst sowohl den Erfül-
lungsrückstand als auch den sofort zu bildenden Aufstockungsbetrag. Es wurden 8 Al-
tersteilzeitvereinbarungen abgeschlossen. Unterjährig wurden der Rückstellung Mittel 
zugeführt und auch aufgelöst. Seit 2013 wird die Rückstellung nur noch aufgelöst, da 
keine neuen ATZ-Vereinbarungen mehr geschlossen wurden (erst im Jahr 2017 wurden 
wieder neue ATZ-Vereinbarungen geschlossen).  
Die Rückstellung für Leistungsentgelt besteht weiterhin fort, da es im Jahr 2014 noch 
keine Dienstvereinbarung über ein betriebliches System einer leistungsorientierten Be-
zahlung nach § 18 Absatz 6 Satz 1 TvöD gab. Eine gültige Dienstanweisung bildete je-
doch die Voraussetzung zur Auszahlung des Leistungsentgeltes. Diese trat im Jahr 2015 
in Kraft. 
 
 
P 4      Verbindlichkeiten 
 
Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert. Eine Untergliederung 
der Verbindlichkeiten wurde nach dem landeseinheitlichen Kontenrahmen vorgenommen 
(Anlage 3 zeigt die Verbindlichkeitenübersicht). 
 
Analog den Forderungen ist grundsätzlich auch bei den Verbindlichkeiten anzumerken, 
dass zwischen den einzelnen Bilanzpositionen Umbuchungen auf Grund der Tätigkeits-
berichte des Rechnungsprüfungsamtes Wolgast zur Konten- und Produktzuordnung so-
wie zu Forderungen und Verbindlichkeiten stattfanden. Damit wurden auch die Bilanzzu-
ordnungen geändert. Grund für die fehlerhaften Zuordnungen waren hauptsächlich die 
Arten der Verbindlichkeiten: Unterteilung nach öffentlich-rechtlich, privatrechtlich sowie 
die fehlerhafte Zuordnung gegen wen sie bestanden – gegen den öffentlichen / privaten 
Bereich, gegen Zweckverbände, gegen verbundene Unternehmen usw. 
 

31.12.2013 31.12.2014 Veränderung 

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
315-318,                                  

325-328
6.245.000,12 7.223.598,26 978.598,14

€
Bilanzposition  P 4.2 Konto
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Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Inves-
titionsfördermaßnahmen stimmen mit der Jahresrechnung 2014 überein und wurden 
durch Tilgungspläne belegt. Die Bestände sind mit den jeweiligen Saldenmitteilungen der 
Kreditinstitute abgestimmt. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der 
Zahlungsfähigkeit bestanden zum BST nicht. Die Veränderung resultiert aus einer Kre-
ditneuaufnahme sowie aus den Tilgungen der bestehenden Kreditverbindlichkeiten. 
 
 

31.12.2013 31.12.2014 Veränderung 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

Leistungen 
355, 359 490.503,67 325.704,05 -164.799,62

€
Bilanzposition  P 4.5 Konto

 
Hierrunter werden Verbindlichkeiten für in Rechnung gestellte Waren und Dienstleistun-
gen ausgewiesen. 
 
 

31.12.2013 31.12.2014 Veränderung 

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 365, 369 51.695,74 77.923,06 26.227,32

€
Bilanzposition  P 4.6 Konto

 
Es bestanden  Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem sonstigen inlän-
dischen Bereich für soziale Leistungen (Zuschüsse an Vereine, Zuschüsse Bürgerarbeit, 
an Verbände usw.). 
 
 

31.12.2013 31.12.2014 Veränderung 

Verbindlichkeiten gegen verbundenen 

Unternehmen 

311, 321, 341, 

351, 361, 371, 
25.772,45 22.466,05 -3.306,40

€
Bilanzposition  P 4.7 Konto

 
Gegenüber der Grundstücks- und Wohnungswirtschafts GmbH Anklam bestanden Ver-
bindlichkeiten für die Lieferung von Fernwärme.  
 
 

31.12.2013 31.12.2014 Veränderung 

Verbindlichkeiten  gegenüber 

Unternehmen, mit denen ein 

Beteiligungsverhältnis besteht 

312, 322, 342, 

352, 362, 372
3.067,67 -2.425,61 -5.493,28

€
Bilanzposition P 4.8 Konto

 
Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis 
besteht, handelte es sich hauptsächlich um Abschlagszahlungen an die EON edis. 
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31.12.2013 31.12.2014 Veränderung 

Verbindlichkeiten gegen Sonder-

vermögen mit Sonderrechnung, 

Zweckverbände, Anstalten des 

öffentlichen Rechts, rechtsfähige 

kommunale Stiftungen 

313, 3144-3146, 323, 

3244-3246, 343, 353, 

3544-3547, 363, 3644-

3647, 373, 3744-3747

211.658,23 15.907,24 -195.750,99

€
Bilanzposition  P 4.9 Konto

 
Der Bilanzposten umfasst hauptsächlich Verbindlichkeiten gegenüber dem Zweckver-
band Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Anklam (Abschlagszahlungen) aus 
Lieferungen und Leistungen sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Städtebaulichen 
Sondervermögen. 
 
 

31.12.2013 31.12.2014 Veränderung 

Verbindlichkeiten  gegenüber dem 

sonstigen öffentlichen Bereich 

3140-3143, 3149, 319, 3240-

3243, 3249, 329, 344, 3540-

3543, 3548, 3549, 3640-

3643, 3648, 3649, 3740-

3742, 37439, 3748, 3749, 

3798

339.808,13 265.285,86 -74.522,27

€
Bilanzposition  P 4.10.2 Konto

 
Die sonstigen Verbindlichkeiten  gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich beinhal-
ten u.a. Investitionskredite des Landes sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis-
tungen gegenüber dem Land, Gemeinden und Gemeindeverbände und dem sonstigen 
öffentlichen Bereich, sowie Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern und 
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land. Hierzu zählen bspw. 
Gastschulbeiträge, Kostenerstattungen an das Land, Aufwendungen für die Gewerbe-
steuer-  und Kreisumlage.  
Die Reduzierung dieser Bilanzposition resultiert hauptsächlich aus der Tilgung von Inves-
titionskrediten gegenüber dem Land. 
 
 

31.12.2013 31.12.2014 Veränderung 

Sonstige Verbindlichkeiten 
376-378, 3791-

3797, 3799
267.991,92 216.650,39 -51.341,53

€
Bilanzposition  P 4.11 Konto

 
In dieser Position werden alle weiteren Verbindlichkeiten ausgewiesen, die gem. Zuord-
nungsvorschriften des Landeseinheitlichen Kontenrahmenplanes nicht den o. g. Verbind-
lichkeitspositionen zuzuordnen waren. Hierzu zählen Verbindlichkeiten gegenüber Mitar-
beitern, Verbindlichkeiten  im Zusammenhang mit der Mehrwertsteuerabrechnung ge-
genüber dem Finanzamt. Auch werden hier die ungeklärten Zahlungseingänge, sprich 
die durchlaufenden Gelder, in Summe bilanziert.  
 
 
 
P 5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 
 
Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert, der der Zeit nach dem BST wirtschaftlich 
zuzurechnen ist. 
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31.12.2013 31.12.2014 Veränderung 

Grabnutzungsentgelt 393 315.869,47 326.374,32 10.504,85

€
Bilanzposition P 5.1 Konto

 
 
 
 
 
 

31.12.2013 31.12.2014 Veränderung 

Sonstige pRAP  391, 392, 399 49.951,15 54.960,87 5.009,72

€
Bilanzposition  P 5.3 Konto

 
 
In dieser Position wurden u.a. Einzahlungen für Abgaben (Pachten, Steuern) sowie Grab-
bewirtschaftungsgebühren, welche wirtschaftlich den Folgejahren zuzuordnen sind, bi-
lanziert. 
 
 
 

6.4 Entwicklung des Ergebnisvortrages gemäß § 48 (2) GemHVO 

 
Der Ergebnisvortrag aus 2013 war 0 €. Im Jahr 2014 weist die Ergebnisrechnung ein 
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen in Höhe von -3.013.286,20 € aus.  
14.808,51 € wurden in die Kapitalrücklage eingestellt im Zuge von Vermögenszuordnun-
gen von Grundstücken. Der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen 
Zuweisungen wurden letztendlich 1.610.116,82 € entnommen. Dennoch verbleibt ein 
Jahresfehlbetrag i.H.v. -1.417.977,89 €. 
Die Ergebnisrechnung schließt demnach mit einem Fehlbetrag über -1.417.977,89 € ab. 
 
 

6.5. Erläuterungen gemäß § 48 (2) GemHVO M-V 

 
Die gemäß § 48 (2) GemHVO M-V geforderten Angaben werden –soweit sie nicht nach-
stehend erläutert werden- wie folgt behandelt:  
 

 76



 
 

Jahresabschluss 2014 der Hansestadt Anklam  DS 2018/RPA/009 zur Stadtvertretung am 18.10.2018 

 

lfd. 

Nr.
Inhalt Bemerkung

1 angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden siehe Pkt. 6.1.3

3 Trägerschaften bei Sparkassen nicht relevant

4 Grundlage für die Umrechnung in Euro nicht relevant

6
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für 

unterlassene Instandhaltung gebildet wurden
nicht relevant

7 gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen zu den aktivierten Grundstücken siehe Anlage 6

8 Grundstücke mit ungeklärten Eigentumsverhältnissen nicht relevant

9 Drohende finanzielle Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden nicht relevant

10
Verpflichtungen aus Leasingverträgen und sonstigen kreditähnlichen 

Rechtsgeschäften

untergeordnete 

Bedeutung 

11
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde 

Verbindlichkeiten
siehe Anlage 7

12 Sonstige Haftungsverhältnisse die nicht in der Bilanz auszuweisen sind nicht relevant

13 Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeiten begründen nicht relevant

14 sonstige Sachverhalte. aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können nicht relevant

16
Sonstige Rückstellungen mit erheblichem Umfang, die in der Bilanz unter dem 

Posten „sonstige Rückstellungen“ nicht gesondert ausgewiesen werden
nicht relevant

19
 in welchen Fällen aus welchen Gründen die lineare Abschreibungsmethode nicht 

angewendet wurde
nicht relevant

20 Veränderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer nicht relevant

21
Organisationen, an denen die Hansestadt Anklam oder eine für Rechnung der 

Hansestadt Anklam handelnde Person Anteile hält
nicht relevant

22 Organisationen, für die die Hansestadt Anklam uneingeschränkt haftet nicht relevant

23 Mitgliedschaften siehe Anlage 8

24 wesentliche Verträge siehe Anlage 9  
 
 
lfd. Nr. 2:  Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethoden 
 
Es gab keine Abweichungen. 
 
 
lfd. Nr. 5:  Angaben über die Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Herstel-  
                 lungskosten 
 
Grundsätzlich wurden keine Fremdkapitalzinsen in die Berechnung der Herstellungskos-
ten eingerechnet. Sofern dieses erfolgte, wurde es bei den jeweiligen Bilanzpositionen 
angegeben. 
 
 
lfd. Nr. 15:  noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben aus fertig gestellten  
Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen 
 
Noch keine Ausbaubeitragsbescheide erstellt wurden für die im Jahr 2013 fertiggestellte 
Baustraße und Brüderstraße. Die Veranlagung erfolgte 2015. 
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Ebenfalls im Jahr 2015 wurde die in 2013 erneuerte Straßenbeleuchtung der Tuch-
owstraße, Fritz-Reuter-Straße und Dr.-Külz-Straße veranlagt. Die Schillerstraße, Goe-
thestraße, Dr.-Külz-Straße und Heinrich-Heine-Straße wurden 2016 abgerechnet (tech-
nische Fertigstellung 2013).  
 
Der Kurze Steig wurde im Jahr 2014 technisch fertiggestellt, mit den Teileinrichtungen 
Fahrbahn, Straßenentwässerung und Beleuchtung. Die Veranlagung dazu wurde 2017 
vorgenommen.  
 
Noch ausstehend: 
Im Jahr 2010 wurde der Geh - und Radweg der Pasewalker Allee (stadtauswärts links-
seitig) ausgebaut. Eine Veranlagung konnte aufgrund des noch ausstehenden Grunder-
werbs nicht erfolgen. Erst Ende 2017 entstand die sachliche Beitragspflicht. Es ist vorge-
sehen diese Maßnahme im zweiten Halbjahr 2018 zu veranlagen.  
 
 
lfd. Nr. 17:  Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Arbeitnehmern 
 
Die Hansestadt Anklam ist Mitglied der Zusatzversorgungskasse Mecklenburg-Vorpom-
mern. Das Mitglied hat keine unmittelbare Verpflichtung aus der Zusatzversorgung der 
Arbeitnehmer gegenüber den berechtigten Arbeitnehmern. Die direkte Verpflichtung be-
steht von Seiten der Zusatzversorgungskasse gegenüber den berechtigten Arbeitneh-
mern. Die Hansestadt Anklam verpflichtet sich lediglich gegenüber der Zusatzversor-
gungskasse Fehlbeträge auszugleichen, so dass diese jederzeit ihre Verpflichtungen ge-
genüber den Arbeitnehmern erfüllen kann. Insoweit besteht eine mittelbare Verpflichtung 
der Hansestadt Anklam gegenüber den berechtigten Arbeitnehmern.  
 Die Arbeitnehmer der Hansestadt Anklam sind bei der Zusatzversorgungskasse M-V 
versichert. Die Kasse hat die Aufgabe, durch Versicherung den Beschäftigten ihrer Mit-
glieder eine zusätzliche Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung 
nach Maßgabe der Satzung und der dazu erlassenen Durchführungsvorschriften zu ge-
währen. Die Mittel der Kasse werden durch Umlagen und Zusatzbeiträge zum Aufbau 
eines Kapitalstocks erbracht. Dabei wird ein Umstieg auf das Kapitaldeckungsverfahren 
angestrebt. Die Höhe der Umlage betrug für das Jahr 2014 1,3 % und der Zusatzbeitrag 
2,0 %. Die tarifvertragliche Vereinbarung sieht eine Eigenbeteiligung der Beschäftigten 
von 2,0 % vor. Nach Auffassung der die Zusatzversorgungskassen betreuenden Aktuare 
ist ein Zusatzbeitragssatz von 4,0 % für eine vollständige Kapitaldeckung angesichts der 
Entwicklung am Kapitalmarkt seit 2002 nicht auskömmlich. Die umlagepflichtigen Löhne 
und Gehälter beliefen sich im Haushaltsjahr 2014 auf 3.657 T€. Die Hansestadt Anklam 
zahlte im Haushaltsjahr 2014 an die ZMV Umlagen in Höhe von 47,5 T€ und Zusatzbei-
träge in Höhe von 73,1 T€. Die Arbeitnehmer sind an der Finanzierung mit 2,0 v.H. an 
der Finanzierung des Zusatzbeitrages beteiligt. 
 
Die zum Bilanzstichtag bestehenden Versorgungsverpflichtungen verteilen sich wie folgt 
auf Anspruchsberechtigte: 
Arbeitnehmer:  105 
ehemalige Arbeitnehmer:   88 
Rentner:     35 
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lfd. Nr. 18: Derivative Finanzinstrumente 
         
Der bei der Deutschen Bank AG am 30.07.2004  abgeschlossene Zinsswap ist am 
30.07.2014 ausgelaufen. 
 
 
lfd. Nr. 25: Durchschnittliche Zahl der Beamten und Arbeitnehmer im Haushalts-

jahr 
 
Die durchschnittliche Zahl der Beamtinnen und Beamten sowie der Beschäftigten im 
Haushaltsjahr 2014 zeigt folgende Übersicht:  
 
 

Personal Durchschnittliche Anzahl 

Beamte 
 

5 
 

Beschäftigte 
 

95 
 

 
 
 

6.6 Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen 

 
Entsprechende Gegenüberstellungen sind als Anlage 10 beigefügt.
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6.7 Bearbeitung von Hinweisen des Rechnungsprüfungsamtes Wolgast zu rückliegenden Prüfungen

6.7.1 Hinweise zum Jahresabschluss 2013
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H(,l l BearbeitungsstandHinweis

Forderungen und Verbindlichkeiten

1

Aus dem Jahresabschluss entstandene Forderungen und Verbindlichkeiten viaren teilweise noch
nicht entsprechend der geforderten Konten- und Bereichsabgrenzung zugeordnet. Die
Abarbeitung aus 2012 zeigte, dass hieraus ein erheblicher Buchungsaufwand in den
Finanzkonten der Folgejahre entsteht, da reine Aktiv- oder Passivtausche technisch nicht
umsetzbar sind.

Zukünftig wird bereits auf die korrekte Hinterlegung geachtet.

Das RPA hat auf die Anforderung der Umbuchungen aufgrund der in der Vergangenheit bereits
abgeschlossenen Sachverhalte und des entstehenden erheblichen Zeitaufwandes verzichtet.
Die technische Verknüpfung von Zahlungs- und Forderungs- sowie Verbindlichkeitenkonten
führte zu Verschiebungen im Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie im Saldo der
durchlaufenden Gelder. Eine Korrektur der Hinterlegungen war für 2013 aus technischen
Gründen nicht mehr möglich und wird für den Jahresabschluss 2014 vorgenommen.

Die Kontenhinterlegungen wurden ab 2014 korrigiert.

Produktzuordnung

2

In 2013 wurden die Grundschulen und Regionalen Schulen jeweils zu einem Produkt
zusammengefasst. So ist nicht mehr unmittelbar ausgebbar, wie sich die Kosten und
Zuschussbedarfe pro Schule konkret darstellten. Auch die Ermittlung der konkreten
Schulkostenbeiträge für die einzelne Schule wird hierdurch erschwert. Seitens des RPA wird
empfohlen, hier wieder auf die Bildung von Einzelprodukten je Schule zurück zu kehren.

Eine konkrete Darstellung der Erträge und Aufwendun-
gen pro Schule erfolgt über die Kosten- und Leistungs-
rechnung.



Hansestadt Anklam

Haushaltjahr: 2014 Anlagenübersicht mit Sonderpostenübersicht zum 31.12.2014

Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge Restbuchwerte Kennzahlen außerplan-

Posten
Art

(gem. § 47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. § 47 Absatz 5 Nummer 2
GemHVO-Doppik)

Stand zum
31.12.

Haushalts-
vorjahr *

Zugänge im
Haushaltsjahr

Abgänge im
Haushaltsjahr

Umbuchungen
im

Haushaltsjahr

Stand zum
31.12.

Haushaltsjahr

Aufgelaufene
Abschreibungen

zum 31.12.
Haushalts-

vorjahr

Zuschrei-
bungen im
Haushalts-

jahr

Abschreibungen
im

Haushaltsjahr

Umbuchungen
im

Haushaltsjahr

Aufgelaufene
Abschreibungen
auf Abgänge

Abschreibungen
zum 31.12.

Haushaltsjahr

Restbuchwerte
am Ende des
Haushaltsjahres

Restbuchwerte
am Ende des

Haushalts-
vorjahres

Durch-
schnittlicher

Abschreibungs-
satz

Durch-
schnittlicher

Restbuchwert

mäßige
Abschrei-
bungen /

Auflösungs-
beträge

in Euro

Anlagenübersicht

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

220.420,76 44.424,38 0,00 4.998,00 269.843,14 165.414,35 0,00 47.345,99 0,00 0,00 212.760,34 57.082,80 55.006,41 17,55 21,15 0,00

1.1.2 Geleistete Zuwendungen 23.436,97 505.048,93 0,00 0,00 528.485,90 3.017,00 0,00 170.114,88 0,00 0,00 173.131,88 355.354,02 20.419,97 32,19 67,24 170.114,88

1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 220.741,64 10.000,00 0,00 0,00 230.741,64 19.803,81 0,00 15.196,27 0,00 0,00 35.000,08 195.741,56 200.937,83 6,59 84,83 0,00

1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände

517.087,12 -57.227,96 0,00 0,00 459.859,16 -1.547,95 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.547,95 461.407,11 518.635,07 0,00 100,34 0,00

Summe immaterielle Vermögensgegenstände 981.686,49 502.245,35 0,00 4.998,00 1.488.929,84 186.687,21 0,00 232.657,14 0,00 0,00 419.344,35 1.069.585,49 794.999,28 170.114,88

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Wald, Forsten 5.562.348,92 0,00 0,00 -796,68 5.561.552,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.561.552,24 5.562.348,92 0,00 100,00 0,00

1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte

14.697.465,79 14.801,86 0,00 21.914,94 14.734.182,59 55.876,88 0,00 15.138,44 0,00 0,00 71.015,32 14.663.167,27 14.641.588,91 0,10 99,52 0,00

1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 17.294.252,46 833.496,43 0,00 34.505,16 18.162.254,05 1.410.270,41 0,00 323.187,04 0,00 0,00 1.733.457,45 16.428.796,60 15.883.982,05 1,78 90,46 0,00

1.2.4 Infrastrukturvermögen 74.435.021,28 1.012.989,18 747.212,93 1.130.420,31 75.831.217,84 20.814.049,83 0,00 1.852.729,86 0,00 461.016,43 22.205.763,26 53.625.454,58 53.620.971,45 2,44 70,72 890,50

1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1,00 3.168.381,49 1,00 0,00 3.168.381,49 0,00 0,00 79.209,54 0,00 0,00 79.209,54 3.089.171,95 1,00 2,50 97,50 0,00

1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler 1.378.608,80 59.503,40 0,00 2.412,73 1.440.524,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440.524,93 1.378.608,80 0,00 100,00 0,00

1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 6.946.075,55 29.431,43 16.054,05 27.268,42 6.986.721,35 3.738.599,96 0,00 268.757,39 0,00 16.053,05 3.991.304,30 2.995.417,05 3.207.475,59 3,85 42,87 0,00

1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.849.777,48 255.509,37 19.513,27 6.828,88 2.092.602,46 1.106.977,85 0,00 225.476,69 0,00 19.429,27 1.313.025,27 779.577,19 742.799,63 10,77 37,25 0,00

1.2.9 Pflanzen und Tiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau 3.170.559,24 -1.141.936,13 0,00 -1.229.949,96 798.673,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 798.673,15 3.170.559,24 0,00 100,00 0,00

Summe Sachanlagen 125.334.110,52 4.232.177,03 782.781,25 -7.396,20 128.776.110,10 27.125.774,93 0,00 2.764.498,96 0,00 496.498,75 29.393.775,14 99.382.334,96 98.208.335,59 890,50

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anleite an verbundenen Unternehmen 19.653.272,14 0,00 0,00 0,00 19.653.272,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.653.272,14 19.653.272,14 0,00 100,00 0,00

1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.3 Beteiligungen 303.646,11 0,00 0,00 0,00 303.646,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303.646,11 303.646,11 0,00 100,00 0,00

1.3.4 Ausleihungen an Unternahmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände,
Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale
Stiftungen

10.650.159,14 -7.485,92 0,00 0,00 10.642.673,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.642.673,22 10.650.159,14 0,00 100,00 0,00

1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung,
Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,
rechtsfähige kommunale Stiftungen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.8 Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung
von Pensionsverpflichtungen

246.993,10 90.128,80 0,00 0,00 337.121,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337.121,90 246.993,10 0,00 100,00 0,00

1.3.9 Sonstige Ausleihungen 21.100,00 0,00 21.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.100,00 0,00 0,00 0,00

Summe Finanzanlagen 30.875.170,49 82.642,88 21.100,00 0,00 30.936.713,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.936.713,37 30.875.170,49 0,00

Summe Anlagevermögen 157.190.967,50 4.817.065,26 803.881,25 -2.398,20 161.201.753,31 27.312.462,14 0,00 2.997.156,10 0,00 496.498,75 29.813.119,49 131.388.633,82 129.878.505,36 171.005,38

Text wird im Formular unsichtbar und senkrechte Striche
verschwinden, wenn rahmenlinks=0 und rahmenrechts=0

Sonderpostenübersicht zum Anlagevermögen

2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen -18.823.893,83 -2.604.255,49 -39.882,89 -115.495,86 -21.503.762,29 -1.171.391,61 0,00 -672.848,82 0,00 -4.013,31 -1.840.227,12 -19.663.535,17 -17.652.502,22 3,13 91,44 -537,51

2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten -1.757.327,83 -88.712,53 -185,42 0,00 -1.845.854,94 -128.542,00 0,00 -70.877,08 0,00 -90,18 -199.328,90 -1.646.526,04 -1.628.785,83 3,84 89,20 0,00

2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen -1.792.247,26 -881.396,76 0,00 115.495,86 -2.558.148,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.558.148,16 -1.792.247,26 0,00 100,00 0,00

Summe Sonderposten zum Anlagevermögen -22.373.468,92 -3.574.364,78 -40.068,31 0,00 -25.907.765,39 -1.299.933,61 0,00 -743.725,90 0,00 -4.103,49 -2.039.556,02 -23.868.209,37 -21.073.535,31 -537,51

* einschließlich aller aufgelaufenen Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen

Ende der Liste
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Hansestadt Anklam

Rechnungsjahr 2014

Anlage 2

Muster 17

(zu § 51 GemHVO-Doppik)

bis zu einem 

Jahr

von über einem 

bis zu fünf 

Jahren

von mehr als 

fünf Jahren

2.2.1
512.106 0 0 512.106 0 129.008 383.098 322.881

a) 34.576 0 0 34.576 0 4.915 29.661 23.067

b) 100.495 0 0 100.495 0 19.011 81.484 36.095

c) 336.346 0 0 336.346 0 96.740 239.606 226.654

aa) Grundsteuer 50.059 0 0 50.059 0 28.157 21.902 33.417

bb) Gewerbesteuer 218.775 0 0 218.775 0 54.399 164.376 148.502

cc) Sonstige 67.512 0 0 67.512 0 14.184 53.328 44.735

d) 0 0 0 0 0 0 0 4.603

e) 40.688 0 0 40.688 0 8.342 32.346 32.462

2.2.2
109.759 0 0 109.759 0 6.133 103.626 74.107

2.2.3 74 0 0 74 0 0 74 33.095

2.2.4
70.859 0 0 70.859 0 0 70.859 314

2.2.5

33 0 0 33 0 0 33 84.116

2.2.6

2.2.6.1
0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.6.2
554.315 0 0 554.315 0 0 554.315 489.370

2.2.7 13.055 0 0 13.055 0 0 13.055 93.870

2.2
1.260.201 0 0 1.260.201 0 135.141 1.125.060 1.097.753

Forderungsübersicht

Nr.

Art

(gemäß § 47 Absatz 4

Nummer 2.2 GemHVO-Doppik)

Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres

davon mit einer Restlaufzeit

in €

Forderungen aus dem gemeinsamen 

Zahlungsmittelbestand

Sonstige Forderungen gegen den sonstigen 

öffentlichen Bereich

Sonstige Vermögensgegenstände

Summe Forderungen und sonstige 

Vermögensgegenstände

Öffentlich-rechtliche Forderungen, 

Forderungen aus Transferleistungen

Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen 

und Leistungen

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Forderungen gegen Unternehmen, mit denen 

ein Beteiligungsverhältnis besteht

Forderungen gegen Sondervermögen, 

Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen 

Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen

darunter:

Gebührenforderungen

Beitragsforderungen

Steuerforderungen

darunter:

Forderungen aus Transferleistungen

Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Forderungen gegen den sonstigen 

öffentlichen Bereich:

Nominalwert

Kumulierte 

Abzinsung zum 

Ende des 

Haushaltsjahres

kumulierte 

sonstige 

Wertberichti-

gungen zum 

Ende des 

Haushaltsjahres

Bilanzwert zum 

Ende des 

Haushaltsjahres

Bilanzwert zum 

Ende des 

Haushalts-

vorjahres
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Hansestadt Anklam

Rechnungsjahr 2014

Anlage 3

Muster 18

(zu § 52 GemHVO-Doppik)

bis zu einem 

Jahr

von über einem 

bis zu fünf 

Jahren

von mehr als 

fünf Jahren

4.1 Anleihen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:

4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für 

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
0 31.630 7.191.968 7.223.598 0 7.223.598 0 0 6.245.000

4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung 

der Zahlungsfähigkeit
0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die 

Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 325.704 0 0 325.704 0 325.704 0 0 490.504

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 77.923 0 0 77.923 0 77.923 0 0 51.696

4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 

Unternehmen
22.466 0 0 22.466 0 22.466 0 0 25.772

4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen 

ein Beteiligungsverhältnis besteht
-2.425 0 0 -2.425 0 -2.425 0 0 3.068

4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit 

Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des 

öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen 

Stiftungen 

15.907 0 0 15.907 0 15.907 0 0 211.658

4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen 

öffentlichen Bereich:

4.10.1 Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen 

Zahlungsmittelbestand
0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.10.2 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen 

öffentlichen Bereich
51.956 9.375 203.955 265.286 0 265.286 0 0 339.808

4.11 Sonstige Verbindlichkeiten 216.650 0 0 216.650 0 216.650 0 0 267.992

4 Summe der Verbindlichkeiten 708.181 41.005 7.395.923 8.145.109 8.145.109 0 0 7.635.498

in €

Verbindlichkeitenübersicht

Nr.
Art

(gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)

Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 

Haushaltsjahr mit einer Restlaufzeit 
Stand zum

31. Dezember

Haushaltsjahr

(Nominalwert)

Abzinsung zum

31. Dezember

Haushaltsjahr

Stand zum

31. Dezember

Haushaltsjahr

(Bilanzwert)

davon durch 

Grundpfand-

rechte oder 

ähnliche Rechte

Art und Form 

der Sicherheit

Stand zum

31. Dezember

Haushalts-

vorjahr

(Bilanzwert)
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Anlage 4

Nr. Bezeichnung

Ergebnis

des 

Haushaltsjahres

3

1. Aufwendungsermächtigungen

Teilhaushalt 1 

Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit/ 

Wirtschaftsförderung

471.085,54 0,00

Teilhaushalt 2 Stadtmarketing, Bildung und Soziales 3.716.376,62 0,00

Teilhaushalt 3 Bau, Stadtentwicklung und 

Immobilienmanagement

6.400.678,82 0,00

Teilhaushalt 4 Finanzmanagement und Zentrale 

Dienste

7.404.843,90 0,00

Teilhaushalt 5 Öffentliche Ordnung und Bürgerdienste 2.147.531,07 0,00

Summe Aufwendungsermächtigungen 20.140.515,95 0,00

2. Auszahlungsermächtigungen

2.1 Ordentliche und außerordentliche

Auszahlungen

Teilhaushalt 1 

Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit/ 

Wirtschaftsförderung

453.130,33 0,00

Teilhaushalt 2 Stadtmarketing, Bildung und Soziales 3.193.656,80 0,00

Teilhaushalt 3 Bau, Stadtentwicklung und 

Immobilienmanagement

3.599.504,09 0,00

Teilhaushalt 4 Finanzmanagement und Zentrale 

Dienste

7.236.963,20 0,00

Teilhaushalt 5 Öffentliche Ordnung und Bürgerdienste 2.083.873,07 0,00

Summe Ordentliche und außerordentliche

Auszahlungen

16.567.127,49 0,00

2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Teilhaushalt 1 

Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit/ 

Wirtschaftsförderung

     Maßnahmen:

     Versorgungsrücklagen für Pensionsverpflichtungen 15.321,88

     Zuschuss für Evangelische Kirchengemeinde 

Anklam - Stadtglocke

10.000,00

     Versorgungsrücklagen für Pensionsverpflichtungen 2.703,87

     Versorgungsrücklagen für Pensionsverpflichtungen 6.309,02

     Summe: 34.334,77 0,00

Teilhaushalt 2 Stadtmarketing, Bildung und Soziales

     Maßnahmen:

     Erwerb von Software 1.054,50

     Bauliche Investition am Schulgebäude GS" 

Gebrüder Grimm"

3.121,25

     Bauliche Investiton/Auszahlung 

Sicherheitseinbehalt

0,00

     Neubau Grundschule Baustraße 14.868,92

     Investive Ausstattung mit Innenmobiliar 48.420,04

21100-2301 0,00 0,00

21100-2303 0,00 19.900,00

11102-8901 10.000,00 0,00

21100-0101 0,00 0,00

21100-7101 73.000,00 0,00

21100-2304 50.000,00 35.131,08

0,00 0,00

10.000,00

0,00

11102-9000 0,00 0,00

3.612.500,00

8.088.700,00

2.369.600,00

17.565.800,00

11101-9000 0,00

Mandant: Hansestadt Anklam Muster 19

Rechnungsjahr: 2014 (zu § 53 GemHVO-Doppik)

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

Produkt-

Maßnahme

Ansatz

des 

Haushaltsjahres

Übertragene

Ansätze

nach

§ 15 GemHVO-

Doppik

5.671.300,00

8.186.600,00

2.427.100,00

20.269.200,00

413.000,00

3.082.000,00

€

1 2 4

407.500,00

3.576.700,00

57100-9000
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Anlage 4

Nr. Bezeichnung

Ergebnis

des 

Haushaltsjahres

3

Mandant: Hansestadt Anklam Muster 19

Rechnungsjahr: 2014 (zu § 53 GemHVO-Doppik)

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

Produkt-

Maßnahme

Ansatz

des 

Haushaltsjahres

Übertragene

Ansätze

nach

§ 15 GemHVO-

Doppik

€

1 2 4

     Investive Ausstattung mit IT-Technik 21.157,38

     Investive Ausstattung mit Außenmobiliar 2.265,99

     Erwerb von Software 654,50

     Sanierung der Käthe-Kollwitz-Schule 589.919,57

     Investive Ausstattung mit Innenmobiliar 82.342,16

     Investive Ausstattung der Schülergaststätte mit 

Innenmobiliar

630,40

     Investive Ausstattung mit IT-Technik 27.160,01

     Investive Ausstattung mit Außenmobiliar 0,00

     Erwerb von Software 13.211,83

     Bauliche Investitionen an der Nikolaikirche 3.579,40

     Bauliche Investitionen an der Nikolaikirche 36.466,94

     Investive Ausstattung mit Kunst- und 

Sammlungsgegenständen

0,00

     Investive Ausstattung mit Innenmobiliar 16.859,34

     Investive Ausstattung mit IT-Technik 9.543,82

     Investive Ausstattung mit Innenmobiliar 6.991,82

     Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und 

technische Anlagen

0,00

     Investive Ausstattung mit Innenmobiliar 1.796,90

     Investiver Erwerb BGA 700,00

     Versorgungsrücklagen für Pensionsverpflichtungen 3.605,15

     Investiver Erwerb von BGA 696,15

     Erwerb von unbebautem Grund und Boden 6.428,44

     Bauliche Investitionen am Gebäude Schwimmhalle 12.665,11

     bauliche Investition Sporthalle Eichenweg 0,00

     Invest.Ausstattung Sporthalle Stadtwald 6.463,78

     Invest. Ausstattung Sporthalle Südstadt 254,49

     Investiver Erwerb von BGA 640,75

     Versorgungsrücklagen für Pensionsverpflichtungen 901,29

     Summe: 912.399,93 132.834,89

Teilhaushalt 3 Bau, Stadtentwicklung und 

Immobilienmanagement

     Maßnahmen:

     Erwerb von Infrastrukturvermögen 0,00

     Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen 1.504,98

     Investiver Erwerb von BGA 2.250,72

     Investive Ausstattung mit Außenmobiliar 22.876,53

     Investiver Erwerb von BGA 99,95

     Städtebauförderung 108.386,72

     Erwerb von Kunstgegenständen 19.598,20

     Erwerb von Infrastrukturvermögen 7.163,96

51101-7101 0,00 0,00

54100-1401 0,00 0,00

51102-8901 1.041.200,00 99.806,33

28100-2302 0,00 0,00

25100-2303 75.000,00 0,00

21500-7104 12.000,00 0,00

25100-0101 7.500,00 1.649,40

21500-7102 0,00 0,00

21500-7103 12.000,00 0,00

21500-0101 0,00

54100-3101 0,00 0,00

11403-7101 4.000,00 0,00

36600-7101 40.000,00 12.251,51

514.700,00

11402-3101 15.000,00 3.184,76

57501-9000 0,00 0,00

42400-7102 3.000,00 0,00

57501-7101 1.500,00 0,00

42400-7101 5.000,00 2.160,33

28100-9000 0,00 0,00

28101-7101 3.000,00 0,00

42400-1101 0,00 0,00

42400-2302 85.000,00 0,00

42400-2301 45.000,00 9.602,47

28100-7101 0,00 0,00

28100-7104 700,00 0,00

27200-7101 2.500,00 0,00

28100-6101 7.500,00 7.500,00

25100-7101 17.000,00 9.723,07

25100-7102 6.000,00 5.096,69

25100-5101 8.000,00 0,00

21100-7104 0,00 0,00

21500-7101 83.000,00 42.071,85

0,00

21500-2301 0,00 0,00

21100-7103 18.000,00 0,00

11403-6102 0,00 0,00
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Anlage 4

Nr. Bezeichnung

Ergebnis

des 

Haushaltsjahres

3

Mandant: Hansestadt Anklam Muster 19

Rechnungsjahr: 2014 (zu § 53 GemHVO-Doppik)

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

Produkt-

Maßnahme

Ansatz

des 

Haushaltsjahres

Übertragene

Ansätze

nach

§ 15 GemHVO-

Doppik

€

1 2 4

     Neubau Kreisverkehrsanlage Demminer 

Straße/Ostseestraße

0,00

     Neubau Gehweg Pflegeheim Lindenstraße 19.628,85

     Ausbau Jahnstraße/Kreuzsteig 0,00

     Ausbau Kurzer Steig (außerhalb Sanierungsgebiet)  82.752,45

     Ausbau Ossietzkystraße 29.953,60

     Ausbau Erich-Mühsam-Straße 909,56

     Ausbau Parkallee 9.883,90

     Sanierung 3. BA Baustraße (außerhalb 

Sanierungsgebiet)

0,00

     Ausbau Hirtenstraße/Kronwieckstraße 0,00

     Ausbau Uferpromenadenweg 25.000,00

     Ausbau Industriegebiet Bluthsluster Straße 843,48

     Ausbau Nebenanlagen Friedländer Straße  0,00

     Gesamtmaßnahme Kreisel Pasewalker 

Straße/Bahnhofstraße und Kreisel Pasewalker 

Straße/Bluthsluster Straße

82,00

     Ausbau ländlicher Weg Schanzenberg 685.024,16

     Ausbau Anbindung an Radweg Usedom-Berlin  13.425,01

     Ausbau Straße am Flugplatz 2.816,68

     Errichtung eines Fahrgastunterstandes Pasewalker 

Allee

11.053,91

     Ausbau Keilstraße 360.434,03

     Modernisierung der Straßenbeleuchtung 0,00

     Erneuerung Poller Anlagen 0,00

     Investive Ausstattung mit Außenmobiliar 15.635,61

     Straßenbeleuchtung - Innenstadtdekoration 0,00

     Ersatzbeschaffung Unfallmasten 11.929,41

     Ausbau Ausgleichsmaßnahme Bepflanzung 

Gneveziner Weg 

0,00

     Ausbau eines Tierfriedhofes (Herrichtung des 

Grundstückes mit Einzäunung und Wegebau) 

0,00

     Ausbau der Wege im Stadtpark 6.665,24

     Ausstattung Stadtpark mit Außenmobiliar 0,00

     Wasserbaumaßnahmen (Zuschuss WBV 

Schöpfwerk Ochsengraben)

90.000,00

     Erwerb von unbebautem Grund und Boden 0,00

     Errichtung Kläranlage Leopoldshagen 3.078,32

     Investiver Erwerb von BGA 2.348,74

     Summe: 1.533.346,01 4.875.610,75

Teilhaushalt 4 Finanzmanagement und Zentrale 

Dienste

     Maßnahmen:

     Versorgungsrücklagen für Pensionsverpflichtungen 2.703,87

     Erwerb von Software 32.909,78

     Einrichtung Dokumentenmanagement 13.955,13

54100-3390 0,00 0,00

54100-3352 550.000,00 520.758,31

54100-3356 0,00 0,00

54100-3310 30.000,00 0,00

54100-3308 140.000,00 0,00

54100-3302 300.000,00 530.000,00

54100-3307 70.000,00 164.541,83

54100-3303 60.000,00 0,00

11401-0102 9.000,00 0,00

4.724.400,00

11103-9000 0,00 0,00

11401-0101 37.000,00 0,00

55500-6201 6.000,00 0,00

55500-7101 3.200,00 447,90

55200-4301 5.000,00 5.000,00

55500-1101 0,00 68.050,00

55100-7102 0,00 29.824,67

55100-3302 50.000,00 351.885,47

0,00

54100-4301 130.000,00 0,00

54100-7101 20.000,00 29.033,15

54100-4302 5.000,00 5.000,00

54100-7102 20.000,00 20.000,00

55100-1303 15.000,00 0,00

55100-1302 20.000,00

54100-7103 0,00 0,00

182.766,86

54100-3343 0,00 0,00

54100-3316 0,00 228.313,88

54100-3353 0,00 0,00

54100-3327 1.610.000,00 1.609.156,52

54100-3331 40.000,00 32.000,00

54100-3339 150.000,00

54100-3314 0,00 108.104,76

54100-3315 400.000,00 875.484,80

54100-3311 0,00 0,00

54100-3313 0,00 0,00
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Anlage 4

Nr. Bezeichnung

Ergebnis

des 

Haushaltsjahres

3

Mandant: Hansestadt Anklam Muster 19

Rechnungsjahr: 2014 (zu § 53 GemHVO-Doppik)

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

Produkt-

Maßnahme

Ansatz

des 

Haushaltsjahres

Übertragene

Ansätze

nach

§ 15 GemHVO-

Doppik

€

1 2 4

     Einbau einer Klimaanlage im Gotischen Giebelhaus  

(Standesamt)

0,00

     Bauliche Investitionen am Verwaltungsgebäude 

Burgstraße 15 (Einbau Klimaanlage im Serverraum im 

EG)

8.333,14

     Investive Ausstattung mit Innenmobiliar 9.331,01

     Investive Ausstattung mit IT-Technik 58.867,83

     Versorgunsgrücklagen für Pensionsverpflichtungen 18.025,76

     Summe: 144.126,52 0,00

Teilhaushalt 5 Öffentliche Ordnung und Bürgerdienste

     Maßnahmen:

     Investiver Erwerb von BGA 167,73

     Versorgungsrücklagen für Pensionsverpflichtungen 22.532,20

     Investiver Erwerb von BGA 0,00

     Versorgungsrücklagen für Pensionsverpflichtungen 18.025,76

      Bohrung eines Feuerlöschbrunnens  in Pelsin 468,47

      Bauliche Investitionen am Feuerwehr- gebäude 

Stretense

-766,32

      Ersatzbeschaffung  LF 20/16 0,00

     Ersatzbeschaffung MZTF 

Mehrzwecktransportfahrzeug

0,00

     Herstellung Absauganlage 23.517,72

     Investive Ausstattung mit Innenmobiliar 5.940,20

     Investive Ausstattung mit Funkmeldeempfängern 

für Umstellung BOS-Funk/Digitalfunk

0,00

     Investiver Erwerb von BGA 13.477,53

     Investive Ausstattung mit Innenmobiliar 763,50

     Summe: 84.126,79 583.927,83

Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.708.334,02 5.592.373,47

2.3 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Teilhaushalt 1 

Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit/Wirtschafts

förderung

0,00

Teilhaushalt 2 Stadtmarketing, Bildung und Soziales 0,00

Teilhaushalt 3 Bau, Stadtentwicklung und 

Immobilienmanagement

0,00

Teilhaushalt 4 Finanzmanagement und Zentrale 

Dienste

1.829.120,88

Teilhaushalt 5 Öffentliche Ordnung und Bürgerdienste 0,00

Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1.829.120,88 0,00

Summe Auszahlungsermächtigungen 21.104.582,39 5.592.373,47

12201-9000 0,00 0,00

12300-7101 1.000,00 0,00

11602-9000 0,00 0,00

120.100,00

12201-7101 300,00 0,00

1.859.000,00

24.971.900,00

0,00 0,00

1.859.000,00 0,00

0,00 0,00

177.900,00

5.547.100,00

0,00 0,00

5.000,00 0,00

12600-2302

0,00 0,00

12600-7104 20.600,00 10.402,02

31500-7101 1.500,00 0,00

12600-7101 1.500,00 0,00

12600-7103 28.000,00 34.939,61

12600-6104 0,00 0,00

12600-6101 0,00 463.586,20

12300-9000 0,00 0,00

12600-6102 75.000,00 75.000,00

50.000,00 0,00

12600-1301 0,00 0,00

11401-7102 46.600,00 0,00

11401-7101 10.500,00 0,00

11401-2301 12.000,00 0,00

11401-2302
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Anlage 5

Verpflichtungs-

ermächtigungen

(gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 

GemHVO-Doppik)1

genehmigter 

Gesamtbetrag lt. 

Haushaltsplanung

Planungsdaten des 

Haushaltsjahres 

2014

Inanspruchnahme 

im Haushaltsjahr 

2014 lt. 

Bewilligung (durch 

Auszahlungen)

spätere Inanspruch-          

nahme lt. 

Bewilligung 

(Ermächtigungs-

übertragungen)

keine Inanspruch-

nahme 

(Vorgriff/weniger 

Mittelverbrauch/   

Nichtbewilligung) 

Planungsdaten des 

Haushaltsfolge-

jahres 

Planungsdaten des 

zweiten 

Haushaltsfolge-

jahres

Planungsdaten des 

dritten 

Haushaltsfolge-

jahres

Planungsdaten 

weiterer 

Haushaltsfolge-

jahre

im Haushaltsjahr 2010² 348.500 55.000 40.313,00 14.687,00 0,00 0 0 0 0

im Haushaltsjahr 2011² 633.500 133.400 102.401,00 30.999,00 0,00 100.000 0 0 0

im Haushaltsjahr 2012² 475.000 175.000 171.500,00 3.500,00 0,00 100.000 75.000 0 0

im Haushaltsjahr 2013² 633.500 166.700 0,00 166.700,00 0,00 233.400 133.400 100.000 0

im Haushaltsjahr 2014 3.673.100 3.465.000 133.100 0 75.000

Städtebau-

sanierung
125.000 133.100 0 75.000

Neubau Kreis-

verkehrsanlage 

Demminer 

Straße/Ostsee-

straße

550.000 0 0 0

Ausbau 

Industriegebiet 

Bluthsluster Straße

2.290.000 0 0 0

Kreisel Pasewalker 

Straße/Bluths-

luster Straße

500.000 0 0 0

Summe 530.100 314.214 215.886 0 3.898.400 341.500 100.000 75.000

1   Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, 
²   In den Jahren 2010, 2011, 2012 und 2013 handelt es sich nur um Städtebausanierung. 

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

in €

davon:
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Anlage 6a:     Rechte der Hansestadt Anklam an fremden Grundstücken zum 31.12.2014

lfd. Nr. Gemarkung Flur Flurstück
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1 Anklam 4 142/8 x

2 Anklam 4 142/11 x

3 Anklam 4 143/6 x x

4 Anklam 4 143/9 x

5 Anklam 4 143/11 x

6 Anklam 4 152 x

7 Anklam 4 252/3 x x

8 Ankam 4 252/4 x

9 Anklam 4 252/5 x

10 Anklam 4 252/9 x

11 Anklam 4 252/15 x x

12 Anklam 4 252/18 x x

13 Anklam 4 252/20 x

14 Anklam 4 254/3 x x

15 Anklam 4 254/5 x

16 Anklam 4 259/4 x

17 Anklam 4 259/5 x

18 Anklam 4 259/6 x

19 Anklam 4 259/10 x

20 Anklam 4 259/11 x x

21 Anklam 4 259/13 x

22 Anklam 4 259/14 x

23 Anklam 4 259/15 x

24 Anklam 4 261/2 x x

25 Anklam 4 262/3 x

26 Anklam 4 264/7 x

27 Anklam 4 264/10 x

28 Anklam 4 264/16 x

29 Anklam 4 264/19 x

30 Anklam 8 79/4 x

31 Anklam 8 96/2 x

32 Anklam 9 22/3 x

33 Anklam 9 22/4 x x

34 Anklam 9 22/7 x x

35 Anklam 9 24/3 x

36 Anklam 9 24/4 x

37 Anklam 9 24/7 x

38 Anklam 9 25/2 x

39 Anklam 9 25/3 x x

40 Anklam 9 25/4 x

41 Anklam 9 25/5 x x

42 Anklam 9 25/6 x

43 Anklam 9 25/7 x

44 Anklam 9 25/8 x

45 Anklam 9 29/2 x x

46 Anklam 9 31/2 x

47 Anklam 9 31/5 x

48 Anklam 9 32/2 x

betroffenes Grundstück Grunddienstbarkeit beschränkt persönliche Dienstbarkeit
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lfd. Nr. Gemarkung Flur Flurstück
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betroffenes Grundstück Grunddienstbarkeit beschränkt persönliche Dienstbarkeit

49 Anklam 9 32/4 x

50 Anklam 9 32/5 x

51 Anklam 9 33/5 x

52 Anklam 9 33/8 x

53 Anklam 9 33/16 x

54 Anklam 9 33/18 x

55 Anklam 9 33/20 x

56 Anklam 9 33/21 x

57 Anklam 9 33/22 x

58 Anklam 9 45/5 x

59 Anklam 9 45/13 x x

60 Anklam 9 45/14 x

61 Anklam 9 45/15 x

62 Anklam 9 45/16 x x

63 Anklam 9 49/5 x

64 Anklam 9 63/2 x

65 Anklam 9 75/1 x

66 Anklam 9 76/3 x

67 Anklam 9 77/2 x

68 Anklam 9 77/3 x

69 Anklam 9 77/4 x

70 Anklam 9 77/6 x

71 Anklam 9 77/14 x x

72 Anklam 9 77/15 x x

73 Anklam 9 77/16 x

74 Anklam 9 77/18 x

75 Anklam 9 77/20 x

76 Anklam 9 77/21 x

77 Anklam 9 77/22 x

78 Anklam 9 77/23 x

79 Anklam 9 77/24 x

80 Anklam 9 77/25 x x

81 Anklam 9 77/26 x x

82 Anklam 9 77/28 x

83 Anklam 9 77/30 x

84 Anklam 9 77/33 x

85 Anklam 9 78/6 x

86 Anklam 9 79/16 x

87 Anklam 9 79/22 x

88 Anklam 9 79/41 x

89 Anklam 9 79/47 x

90 Anklam 9 79/53 x

91 Anklam 9 79/63 x

92 Anklam 9 79/64 x

93 Anklam 9 186/6 x

94 Anklam 10 15/2 x

95 Anklam 10 54/5 x

96 Anklam 10 59/15 x

97 Anklam 10 63/74 x

98 Anklam 10 63/77 x

99 Anklam 10 63/78 x

100 Anklam 10 63/79 x

 90



lfd. Nr. Gemarkung Flur Flurstück
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betroffenes Grundstück Grunddienstbarkeit beschränkt persönliche Dienstbarkeit

101 Anklam 10 63/80 x

102 Anklam 10 63/82 x

103 Anklam 10 63/83 x

104 Anklam 10 63/84 x

105 Anklam 10 63/86 x

106 Anklam 10 63/88 x

107 Anklam 10 63/90 x

108 Anklam 10 63/91 x

109 Anklam 10 63/94 x

110 Anklam 10 63/103 x

111 Anklam 10 63/111 x

112 Anklam 10 71/30 x

113 Anklam 10 71/31 x

114 Anklam 10 71/34 x

115 Anklam 10 71/37 x

116 Anklam 10 71/38 x

117 Anklam 10 71/39 x

118 Anklam 10 71/40 x

119 Anklam 10 71/41 x

120 Anklam 10 71/44 x

121 Anklam 10 71/46 x

122 Anklam 10 71/47 x

123 Anklam 10 71/48 x

124 Anklam 10 71/51 x

125 Anklam 10 71/53 x

126 Anklam 10 71/54 x

127 Anklam 10 71/55 x

128 Anklam 10 71/57 x

129 Anklam 10 71/58 x

130 Anklam 10 71/60 x

131 Anklam 10 71/65 x

132 Anklam 10 71/73 x

133 Anklam 10 71/74 x

134 Anklam 10 76/83 x

135 Anklam 10 76/116 x

136 Anklam 10 76/120 x

137 Anklam 10 76/121 x

138 Anklam 10 77/26 x

139 Anklam 10 77/27 x

140 Anklam 10 77/28 x

141 Anklam 10 78/19 x

142 Anklam 10 78/20 x

143 Anklam 10 78/21 x

144 Anklam 10 78/22 x

145 Anklam 10 78/23 x

146 Anklam 10 79/23 x

147 Anklam 10 79/25 x

148 Anklam 10 80/28 x

149 Anklam 10 80/29 x

150 Anklam 10 81/69 x

151 Anklam 10 81/70 x

152 Anklam 10 83/93 x
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lfd. Nr. Gemarkung Flur Flurstück
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betroffenes Grundstück Grunddienstbarkeit beschränkt persönliche Dienstbarkeit

153 Anklam 10 119/8 x

154 Anklam 10 120/3 x x

155 Anklam 10 120/4 x

156 Anklam 10 120/5 x

157 Anklam 10 120/8 x x

158 Anklam 10 121/1 x

159 Anklam 10 121/4 x

160 Anklam 10 125/8 x x

161 Anklam 10 126/4 x

162 Anklam 10 126/6 x

163 Anklam 10 126/15 x

164 Anklam 10 126/16 x

165 Anklam 10 126/18 x

166 Anklam 10 126/19 x

167 Anklam 10 126/22 x x

168 Anklam 10 126/23 x

169 Anklam 10 127/3 x

170 Anklam 10 127/5 x

171 Anklam 10 127/6 x

172 Anklam 10 128/12 x

173 Anklam 10 129/5 x

174 Anklam 10 129/6 x

175 Anklam 10 136/14 x

176 Anklam 10 136/15 x x

177 Anklam 10 136/16 x x

178 Anklam 10 136/17 x

179 Anklam 10 136/19 x

180 Anklam 10 136/22 x x

181 Anklam 10 136/27 x x

182 Anklam 10 136/28 x

183 Anklam 10 136/30 x

184 Anklam 10 136/36 x

185 Anklam 10 136/38 x

186 Anklam 10 136/39 x

187 Anklam 10 137/10 x

188 Anklam 10 137/11 x

189 Anklam 10 137/12 x

190 Anklam 10 137/13 x

191 Anklam 10 137/14 x x

192 Anklam 10 137/17 x

193 Anklam 10 137/18 x

194 Anklam 10 137/20 x x

195 Anklam 10 140/18 x

196 Anklam 10 140/31 x

197 Anklam 10 143/1 x

198 Anklam 10 143/3 x

199 Anklam 10 143/4 x

200 Anklam 10 145/2 x

201 Anklam 10 146/1 x

202 Anklam 10 147/1 x x x x

203 Anklam 10 147/2 x x

204 Anklam 10 148/1 x
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lfd. Nr. Gemarkung Flur Flurstück
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betroffenes Grundstück Grunddienstbarkeit beschränkt persönliche Dienstbarkeit

205 Anklam 10 148/2 x

206 Anklam 10 149/1 x

207 Anklam 10 149/3 x x

208 Anklam 10 149/5 x x

209 Anklam 10 149/6 x

210 Anklam 10 149/7 x x

211 Anklam 10 149/8 x x

212 Anklam 10 151/2 x

213 Anklam 10 151/11 x

214 Anklam 10 151/12 x

215 Anklam 10 151/13 x x

216 Anklam 10 151/14 x

217 Anklam 10 151/16 x

218 Anklam 10 151/19 x x

219 Anklam 10 151/25 x

220 Anklam 10 151/28 x

221 Anklam 10 151/29 x

222 Anklam 10 151/30 x

223 Anklam 10 151/31 x

224 Anklam 10 152/1 x x

225 Anklam 10 152/4 x

226 Anklam 10 152/8 x

227 Anklam 10 152/13 x

228 Anklam 10 153/2 x

229 Anklam 10 153/9 x

230 Anklam 10 153/10 x

231 Anklam 10 153/12 x x

232 Anklam 10 153/13 x

233 Anklam 10 161/15 x

234 Anklam 10 161/30 x

235 Anklam 10 161/33 x

236 Anklam 10 161/37 x

237 Anklam 10 161/38 x

238 Anklam 10 162/16 x

239 Anklam 10 162/18 x x

240 Anklam 10 162/20 x x

241 Anklam 10 162/23 x x

242 Anklam 10 162/29 x x

243 Anklam 10 163/4 x x x

244 Anklam 10 164/20 x

245 Anklam 10 164/21 x

246 Anklam 10 164/34 x

247 Anklam 10 164/35 x

248 Anklam 10 164/36 x

249 Anklam 10 164/41 x

250 Anklam 10 164/43 x

251 Anklam 10 164/46 x

252 Anklam 10 164/49 x x

253 Anklam 10 164/51 x

254 Anklam 10 164/52 x

255 Anklam 10 164/55 x

256 Anklam 10 164/56 x
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lfd. Nr. Gemarkung Flur Flurstück
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betroffenes Grundstück Grunddienstbarkeit beschränkt persönliche Dienstbarkeit

257 Anklam 10 164/63 x

258 Anklam 10 164/70 x

259 Anklam 10 164/71 x

260 Anklam 10 164/72 x

261 Anklam 10 164/76 x x

262 Anklam 10 164/77 x x

263 Anklam 10 166/11 x x

264 Anklam 10 166/13 x x

265 Anklam 10 166/16 x

266 Anklam 10 166/18 x

267 Anklam 10 167/5 x x

268 Anklam 10 168/14 x

269 Anklam 10 168/18 x x

270 Anklam 10 168/20 x

271 Anklam 10 177/6 x

272 Anklam 10 184/3 x x x

273 Anklam 10 215/5 x

274 Anklam 10 215/12 x

275 Anklam 10 217/24 x

276 Anklam 10 217/43 x

277 Anklam 10 219/20 x

278 Anklam 10 243/16 x

279 Anklam 11 56/91 x

280 Anklam 15 15/1 x

281 Anklam 21 13 x

282 Anklam 28 8/3 x x

283 Anklam 28 9/3 x x

284 Anklam 28 10/6 x x

285 Anklam 28 10/7 x x

286 Anklam 28 10/9 x x

287 Anklam 28 12/6 x x

288 Anklam 28 17/1 x x

289 Anklam 28 18 x x

290 Anklam 28 19/1 x x

291 Anklam 28 27/1 x

292 Anklam 28 58/4 x x

293 Anklam 28 61/11 x x

294 Anklam 28 130/14 x

295 Anklam 29 51 x

296 Anklam 30 133/5 x

297 Anklam 31 69/11 x

298 Anklam 31 69/12 x

299 Anklam 31 69/16 x

300 Anklam 31 100 x

301 Anklam 31 104/2 x

302 Anklam-Peenedamm 2 136/1 x x

303 Anklam-Peenedamm 2 136/2 x x

304 Anklam-Peenedamm 2 137/2 x x

305 Anklam-Peenedamm 2 137/3 x x

306 Anklam-Peenedamm 3 44/5 x x

307 Anklam-Peenedamm 3 44/6 x x

308 Anklam-Peenedamm 3 66/15 x x
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betroffenes Grundstück Grunddienstbarkeit beschränkt persönliche Dienstbarkeit

309 Anklam-Peenedamm 3 66/16 x x

310 Anklam-Peenedamm 3 66/19 x x

311 Anklam-Gellendin 2 24/1 x

312 Anklam-Gellendin 2 24/6 x

313 Anklam-Gellendin 4 7/2 x
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Anlage 6b:  Belastungen städtischer Grundstücke durch Rechte Dritter zum 31.12.2014

1 Anklam 1 84 x x

2 Anklam 1 97/3 x

3 Anklam 1 98/64 x

4 Anklam 1 124/1 x

5 Anklam 1 124/2 x

6 Anklam 3 3 x x x

7 Anklam 3 6 x x x

8 Anklam 3 13/2 x

9 Anklam 3 16/1 x x x

10 Anklam 3 18/1 x x x

11 Anklam 3 49/3 x

12 Anklam 3 79/8 x

13 Anklam 3 82/8 x

14 Anklam 3 83/14 x

15 Anklam 4 60/3 x x x

16 Anklam 4 60/5 x x x

17 Anklam 4 72/6 x x x

18 Anklam 4 72/8 x x x

19 Anklam 4 77/5 x

20 Anklam 4 77/6 x

21 Anklam 4 77/7 x

22 Anklam 4 78 x

23 Anklam 4 112 x

24 Anklam 4 164 x

25 Anklam 4 229/5 x

26 Anklam 4 230/2 x

27 Anklam 4 238/4 x

28 Anklam 4 243/3 x

29 Anklam 4 246/1 x

30 Anklam 4 249/1 x

31 Anklam 4 249/2 x

32 Anklam 4 250 x

33 Anklam 4 251/16 x

34 Anklam 4 252/22 x x

35 Anklam 4 257/11 x

36 Anklam 4 265/5 x

37 Anklam 4 269/3 x

38 Anklam 4 269/4 x

39 Anklam 4 285/3 x x

40 Anklam 5 3 x

41 Anklam 8 28 x

42 Anklam 9 1 x

43 Anklam 9 83 x

44 Anklam 141 x

45 Anklam 9 146 x

46 Anklam 9 148 x

47 Anklam 9 150/1 x

48 Anklam 9 160/3 x

betroffenes Grundstück Grunddienstbarkeit beschränkt persönliche Dienstbarkeit
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betroffenes Grundstück Grunddienstbarkeit beschränkt persönliche Dienstbarkeit
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49 Anklam 9 161/3 x

50 Anklam 9 161/5 x

51 Anklam 9 161/8 x

52 Anklam 9 161/10 x

53 Anklam 9 163/9 x

54 Anklam 9 163/13 x x

55 Anklam 9 164/7 x

56 Anklam 9 164/10 x x

57 Anklam 9 164/11 x x

58 Anklam 9 176 x

59 Anklam 9 177/6 x x

60 Anklam 9 179/8 x x

61 Anklam 9 179/10 x

62 Anklam 9 182/2 x

63 Anklam 9 182/5 x x

64 Anklam 9 182/9 x

65 Anklam 9 196/1 x

66 Anklam 9 196/7 x

67 Anklam 9 199/13 x

68 Anklam 9 222/18 x

69 Anklam 9 225/1 x

70 Anklam 9 225/10 x

71 Anklam 9 225/11 x

72 Anklam 9 225/12 x

73 Anklam 9 227 x

74 Anklam 9 243/18 x

75 Anklam 9 243/29 x

76 Anklam 10 54/5 x

77 Anklam 10 59/2 x x

78 Anklam 10 76/135 x

79 Anklam 10 81/73 x

80 Anklam 10 83/126 x

81 Anklam 10 83/147 x

82 Anklam 10 126/26 x

83 Anklam 10 140/35 x x

84 Anklam 10 140/36 x x

85 Anklam 10 140/37 x x

86 Anklam 10 140/38 x x

87 Anklam 10 171/115 x

88 Anklam 10 171/119 x

89 Anklam 10 176/16 x

90 Anklam 10 176/24 x

91 Anklam 10 176/28 x

92 Anklam 10 178/2 x

93 Anklam 10 186/1 x

94 Anklam 10 188/4 x

95 Anklam 10 188/6 x x

96 Anklam 10 196/1 x

97 Anklam 10 201/25 x

98 Anklam 10 203/7 x

99 Anklam 10 203/9 x
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100 Anklam 10 203/10 x x

101 Anklam 10 203/11 x x

102 Anklam 10 204/1 x x

103 Anklam 10 209/1 x

104 Anklam 10 215/13 x

105 Anklam 10 215/14 x

106 Anklam 10 215/18 x

107 Anklam 10 216/5 x

108 Anklam 10 219/11 x

109 Anklam 10 243/14 x

110 Anklam 10 243/27 x

111 Anklam 10 243/28 x

112 Anklam 10 245/1 x x

113 Anklam 10 245/2 x x

114 Anklam 10 245/3 x x

115 Anklam 10 245/4 x x

116 Anklam 10 245/5 x x

117 Anklam 10 245/6 x x

118 Anklam 10 245/7 x x

119 Anklam 11 34 x

120 Anklam 11 36 x

121 Anklam 11 39 x

122 Anklam 11 42/1 x

123 Anklam 11 46/2 x x

124 Anklam 11 47/1 x x

125 Anklam 11 51/5 x

126 Anklam 11 51/41 x x

127 Anklam 11 51/43 x x

128 Anklam 11 56/48 x

129 Anklam 11 145/1 x

130 Anklam 11 147/3 x

131 Anklam 11 147/19 x

132 Anklam 15 15/2 x

133 Anklam 15 29 x

134 Anklam 15 54/6 x

135 Anklam 18 19/1 x

136 Anklam 22 17 x

137 Anklam 27 21/1 x

138 Anklam 28 49/1 x

139 Anklam 28 86/3 x

140 Anklam 28 86/4 x

141 Anklam 30 2/9 x

142 Anklam 30 5/3 x

143 Anklam 30 21 x

144 Anklam 30 118/8 x

145 Anklam 30 137/1 x

146 Anklam 30 138 x

147 Anklam 30 146/1 x

148 Anklam 31 42/2 x

149 Anklam 31 104/1 x x

150 Anklam 32 18 x
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betroffenes Grundstück Grunddienstbarkeit beschränkt persönliche Dienstbarkeit
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151 Anklam 34 10/1 x x

152 Anklam 35 69 x

153 Anklam 36 11/2 x

154 Anklam 37 34/99 x

155 Anklam 37 34/109 x

156 Anklam-Peenedamm 2 68 x x

157 Anklam-Peenedamm 2 113 x

158 Anklam-Peenedamm 3 43/1 x

159 Anklam-Peenedamm 3 43/3 x

160 Anklam-Peenedamm 3 49/4 x

161 Anklam-Peenedamm 3 49/5 x

162 Gellendin 1 3/15 x

163 Gellendin 1 4/3 x

164 Gellendin 1 4/5 x

165 Gellendin 1 5/3 x

166 Gellendin 1 5/4 x

167 Gellendin 1 5/7 x

168 Gellendin 1 5/15 x

169 Gellendin 1 7/14 x

170 Gellendin 1 23/1 x

171 Gellendin 2 1/1 x

172 Gellendin 2 1/3 x

173 Gellendin 2 1/5 x

174 Gellendin 2 1/7 x

175 Gellendin 2 1/8 x

176 Gellendin 2 10 x

177 Gellendin 2 29/1 x x

178 Gellendin 2 29/2 x x

179 Gellendin 2 29/3 x x

180 Gellendin 2 29/4 x x

181 Gellendin 2 29/5 x x

182 Gellendin 2 29/6 x x

183 Gellendin 2 29/7 x x

184 Gellendin 2 29/8 x x

185 Gellendin 2 29/9 x x

186 Gellendin 2 35 x

187 Gellendin 2 36 x

188 Gellendin 2 46 x

189 Gellendin 3 52 x

190 Gellendin 3 54/1 x

191 Gellendin 3 55/2 x

192 Gellendin 3 64 x

193 Gellendin 3 93 x

194 Gellendin 4 1 x

195 Gellendin 4 4/1 x

196 Gellendin 4 6 x

197 Gellendin 4 8/1 x

198 Gellendin 4 8/2 x

199 Gellendin 5 5/2 x

200 Gellendin 5 10/1 x

201 Gellendin 5 11/1 x
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202 Gellendin 5 17 x

203 Gellendin 5 40 x

204 Gellendin 5 46/22 x

205 Gellendin 5 47/1 x

206 Bugewitz 3 43/2 x

207 Bugewitz 3 44 x

208 Bugewitz 3 45 x x

209 Bugewitz 3 46/1 x

210 Bugewitz 3 46/2 x

211 Bugewitz 3 61 x

212 Bugewitz 3 67/1 x

213 Bugewitz 3 68/1 x

214 Bugewitz 3 72 x

215 Bugewtz 3 75/1 x

216 Bugewitz 3 76/2 x

217 Bugewitz 3 106 x

218 Bugewitz 4 97/2 x

219 Bugewitz 4 101/2 x

220 Bugewitz 5 36/2 x

221 Bugewitz 5 36/3 x

222 Bugewitz 7 94/1 x x

223 Bugewitz 7 95/7 x

224 Bugewitz 7 98/4 x x

225 Bugewitz 7 99/4 x

226 Bugewitz 7 100/1 x

227 Bugewitz 7 106 x

228 Bugewitz 7 112/1 x

229 Leopoldshagen 4 2/5 x

230 Leopoldshagen 4 7 x

231 Leopoldshagen 4 86 x

232 Leopoldshagen 4 87 x

233 Leopoldshagen 4 89 x

234 Leopoldshagen 4 90 x

235 Leopoldshagen 4 91 x

236 Leopoldshagen 4 92 x

237 Leopoldshagen 4 94 x

238 Leopoldshagen 4 95 x

239 Leopoldshagen 4 97 x

240 Leopoldshagen 4 98 x

241 Leopoldshagen 4 99 x

242 Leopoldshagen 4 101 x

243 Leopoldshagen 4 139 x

244 Leopoldshagen 4 141/1 x
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Anlage 7 

 

Haftungsverhältnisse 

 

 
Bürgschafts-

erklärung aus 

Höhe der ausgegebenen 

Bürgschaften (€) 

Stand der Kredite für  die 

Bürgschaften per 

31.12.2014 (€) 

Schuldner Kreditinstitut Zweck 

1 08/1994 10.893.963,24 6.984.729,86 GWA 
Deutsche Kreditbank 

AG 
Altschulden 

2 04/1999 1.533.875,65 1.192.255,59 GWA 
Deutsche Kreditbank 

AG 

Bau 

Mehrzweckhalle 

3 12/2011 80.000,00 58.103,99 
Anklamer Flug-

platz GmbH 

Deutsche Kreditbank 

AG 

Sanierung 

Heizungsanlage 

 

 

gesamt per 

31.12.2014 
12.507.838,89 8.235.089,44   
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Mitgliedschaft Umlage Beitrag

Nr. Bezeichnung 

Unternehmerverband e. V. 200

Wirtschaftsbund Hanse 200

Tourismusverband Insel Usedom(TVIU) 350

Tourismusverband Vorpommern (TVVP) 2.364

Vorpommersche Dorfstraße 1.000

Pommerania 105

UsedomRad 0

Europäische  Route der Backsteingotik 2.500

24300 Schulträgeraufgaben Jugendherbergsverband 77

42400 Sportstätten  und Bäder Arbeitsgemeinschaft Deutscher  Sportämter 55

Deutscher Museumsbund - OLM 110

Deutscher Museumsbund - MiST 110

GBSL 46

Museumsverband M/V - OLM 50

Museumsverband M/V - MiST 50

Pommersche Gesellschaft 50

27200 Stadtbibliothek DBV Mitgliedschaft 120

55500 Stadtforstreviere
Hegegemeinschaft "Ueckermünder Heide" (der Beitrag wird sich 

zukünftig wegen der Verpachtung der Jagdgebiete  ändern)
211

55100 Öffentliches  Grün ZV "Peenetallandschaft" 12.000

55200 Öffentl. Gewässer WBV "Untere Peene" 100.000

55300 Friedhofswesen Verband der Friedhofsverwalter Deutschland  e.V. 90

11200 Personalmanagement Kommunaler Arbeitgeberverband M-V 2.722

Städte- und Gemeindetag M-V 8.708

Creditreform  M-V 298

Zweckverband Elektronische Verwaltung  M-V 3.900

Fachverband der Kommunalkassenverwalter 50

Landesverein der Vollziehungs-und Vollstreckungsbeamten 20

12203 Bürgerbüro Fachverband der Standesbeamten M-V e.V. 90

12300 Verkehrsangelegenheiten Verkehrswacht 15

Kreisfeuerwehrverband VG 513

Hanseatische FW-Unfallkasse 24.282

3

4

5

11401 Zentrale Dienste

11602 Zahlungsabwicklung

12600 FFW/ Katastrophenschutz

2

57501 Tourismusförderung

25100 Museen

Anlage 8:  Mitgliedschaften der Hansestadt Anklam zu 31.12.2014

Produkt

(€/Jahr)
THH 

1 57100 Wirtschaftsförderung
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Anlage 9:  Wesentliche Verträge der Hansestadt Anklam zum 31.12.2014

jährliches 

Finanzvolumen
Nr. Bezeichnung (€)

Heizung GWA unbestimmte Zeit 20.517
Reinigung Piepenbrock unbestimmte Zeit 31.014
Heizung GWA unbestimmte Zeit 18.999
Reinigung Piepenbrock unbestimmte Zeit 30.134
Heizung E.ON edis unbestimmte Zeit 18.184
Reinigung Piepenbrock unbestimmte Zeit 26.215
Heizung GWA unbestimmte Zeit 30.775
Strom E.ON edis unbestimmte Zeit 5.775
Reinigung Piepenbrock unbestimmte Zeit 47.229

Schülergaststätte Heizung GWA unbestimmte Zeit 4.683
Heizung GWA unbestimmte Zeit 60.505
Reinigung Gebäudeservice GbR Anklam unbestimmte Zeit 52.707

Bürgerhaus Stretense Heizung E.ON edis unbestimmte Zeit 7.588

Freizeitzentrum Heizung LK Vorpommern-Greifswald unbestimmte Zeit 12.664
Heizung GWA unbestimmte Zeit 21.877

Reinigung Hegemann & Kämmerer 1 Jahr, jährliche Verlängerg. 9.251

Heizung GWA unbestimmte Zeit 13.490
Reinigung Piepenbrock unbestimmte Zeit 7.082

Museum im Steintor Strom E.ON edis unbestimmte Zeit
15.772

Heizung E.ON edis unbestimmte Zeit 10.129

Reinigung Hegemann & Kämmerer
2 Jahre, jährliche 

Verlängerg.
6.103

Vereinbarung Unterstützung  Gesundbrunnen ASB 30.000
Vereinbarung Unterstützung JC Mühlenstraße ASB 12.000
Betreibervertrag Rollschuhbahn Rollsportclub 2.500
Betreibervertrag Schwimmhalle PSV Peenerobben 99.000
Betreibervertrag Stadion VFC Anklam 67.400

251.00 Museen Gesamt-Versicherung Kulturgut /Museum Mannheimer Versicherung 0
Gesamt-Versicherung Kulturgut /Museum Nationale Suisse 4.575

272.00 Stadtbibliothek Computer Programmpflege OCLC 967
272.01 Stadtbibliothek Computer Programmpflege OPAC 264

28100 Kulturförderung Vertrag zur Unterstützung des Knabenchores
Vorpommersche Kulturfabrik   Theater 

Anklam
unbestimmt 21.900

2

VertragsdauerTHH
Produkt

Kostenstelle Vertragsgegenstand Vertragspartner

Otto-Lilienthal-

Museum

36200 Jugendförderung

Grundschulen

Regionale Schulen21500

42400
Sportstätten und 

Bäder

25100

Großsporthalle 

Stadtwald

Sporthalle Südstadt

21100

Museen

36200 Jugendförderung

42400
Sportstätten und 

Bäder

GS Gebrüder Grimm

GS Villa Kunterbunt

GS Cothenius

RS Friedrich Schiller

RS Käthe Kollwitz
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jährliches 

Finanzvolumen
Nr. Bezeichnung (€)

VertragsdauerTHH
Produkt

Kostenstelle Vertragsgegenstand Vertragspartner

54600 Parkplätze

Vertrag über die Durchführung von Reinigungs- und 

Mahdleistungen auf öffentlichen Plätzen, Parkplätzen, 

Busbahnhof in der Hansestadt Anklam

Allgem. Servicedienstleis-tungen Olaf Hübner 2011 bis 2015 81.700

Mahd Grünflächen, Baumpflege, Unterhaltung 

Kinderspielplätze (Kosten für Kinderspielplätze sind im 

Produkt 366.00 geplant)

GaLaBau Hagemann
Jeweils ein Jahr mit 

Verlängerungsoption
120.000

Unterhaltung Brunnen Wassertechnik Rostock GmbH
Jeweils ein Jahr mit 

Verlängerungsoption
5.000

Unterhaltung / Pflege Stadtpark mit Tiergehege Diakonie
Jeweils ein Jahr mit 

Verlängerungsoption
30.000

55300 Friedhofswesen
Vertrag über die Pflegearbeiten auf dem städtischem 

Friedhof und die Einzelpflege von Pflegegräbern
Ev. Diakoniewerk Bethanien Ducherow

Jahresvertrag mit 

Verlängerungsoption
18.300

Landpachtvertrag Gem. Kosenow Vorwerk Agrargenossensch. Kosenow e. G. 01.04.2000 - 30.09.2016 9.782
Landpachtvertrag Gemarkung Pelsin Agrarges. Sarnow mbH & Co KG 01.10.1998 - 30.09.2014 6.908
Landpachtvertrag Gemarkung Anklam  u. Gellendin GbR Musolf 01.10.2011 - 30.09.2018 13.236
Landpachtvertrag Gemarkung Anklam und Gellendin Anklamer Agrar AG 01.10.2006 - 30.09.2018 44.484
Nutzungsvertrag am Flugplatz als Recyclingstandort Baustoff- u. Recyclinganlage 01.01.2012 - 31.12.2021 8.004
Kleingartenanlagen im Stadtgebiet Verband der Garten- Freunde keine Begrenzung 15.834
Flugplatzgelände Anklamer Flugplatz GmbH jährliche Verlängerung 8.968
Erbbaurechtsvertrag, Leipziger Allee 26 Landkreis V-G 99 Jahre 32.200
Konzessionsvertrag Strom E.ON edis AG 08.05.2005 - 07.05.2025 258.604
Konzessionsvertrag Gas E.ON edis AG 29.06.2004 - 28.06.2024 39.543
Jagdpachtvertrag im Revier Heidemühl Jan Poleske 01.04.2013 - 31.03.2028 14.487

Jagdpachtvertrag in den Revieren Zartentrom u. Heidemühl Viessmann, Dr. Martin und Annette 01.04.2013 - 31.03.2028 28.672

Pieritz/Schröder GbR 01.10.2007 - 30.09.2018 10.778
Edgar Gaebel 01.10.2008 - 31.08.2015 7.529
Haffwiesenhof KG 04.06.2002 - 30.04.2018 8.292
Haffwiesenhof KG 01.10.2008 - 30.09.2018 12.338
Rudi Freitag 01.10.2008 - 30.04.2015 6.372

3

Landpachtverträge Gemarkung Bugewitz 

55100

Öffentliches Grün, 

Landschaftsbau und 

Erholungsein-

richtungen

11402
Immobilien- 

management

55500 Stadtforstreviere
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jährliches 

Finanzvolumen
Nr. Bezeichnung (€)

VertragsdauerTHH
Produkt

Kostenstelle Vertragsgegenstand Vertragspartner

Kopierer TA 2162 Kopier MVP Stralsund 4,5 Jahre 4.800
Kopierer TA 6555i Kopier MVP Stralsund 4,5 Jahre 3.100
Tk-Anlage Octopus F 650 (Rathaus) Telekom AG 5 Jahre 8.880
Tk-Anlage Octopus F 650 (Haus II, Burgstr. 15) Telekom AG 5 Jahre 7.200
Heizung E.ON edis unbestimmte Zeit 14.292
Strom E.ON edis unbestimmte Zeit 20.999
Reinigung Gebäudeservice GbR Anklam unbestimmte Zeit 19.938
Heizung E.ON edis unbestimmte Zeit 12.879
Strom E.ON edis unbestimmte Zeit 11.295
Reinigung Piepenbrock unbestimmte Zeit 15.449
Heizung E.ON edis unbestimmte Zeit 4.465
Strom E.ON edis unbestimmte Zeit 2.881
Reinigung Hegemann unbestimmte Zeit 5.248
Softwarepflege Finanz+ (Haushaltskassenprogramm, Steuer+, 

Anbu, KLR, SS Lohn, SS Meso, Mahnwesen, 

Gebührenverfahren)

DATA-PLAN Computer Consulting GmbH 
01.01.2000 - unbegrenzt 11.998

Softwarepflege Archikart (Liegenschaftsinformationssystem)
Archikart Software AG

01.02.2001 - unbegrenzt 9.240

11601 Finanz-management

Öffentl.-rechtl. Vertrag zur Bildung einer 

Verwaltungsgemeinschaft nach §167 KV MV zur 

Inanspruchnahme eines Rechnungsprüfungsamtes für die 

örtl. Rechnungsprüfung

Stadt Wolgast, Rechnungsprüfungsamt

unbestimmte Zeit; differiert 

je nach Ein-wohnerzahl u 

tatsächlicher Abrechnung 

51.371

57301 Märkte Betreibervertrag Deutsche Marktgilde unbefristet 7.032
Kostenerstattung der Gemeinde Bargischow für FFW unbefristet 18.600

Heizung E.ON edis unbestimmte Zeit 6.642
Strom 10.362
Strom Löschgruppe Stretense E.ON edis unbestimmte Zeit 4.081

4

5
12600 Feuerwehr Anklam

FFW/ Katastro-

phenschutz

11401 Zentrale Dienste

Rathaus 1

Rathaus 2

Rathaus 3
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Anlage 10

Mandant: Hansestadt Anklam Muster 12a

RecRechnungsjahr: 2014 (zu § 48 Absatz 1 Satz 2 GemHVO-Doppik)

Ermächti- 

gungen des 

Haushalts- 

jahres

Übertragene 

Ermächti- 

gungen aus 

Haushalts- 

vorjahren

Gesamt- 

ermäch- 

tigungen im 

Haus- haltsjahr

Ergebnis des 

Haushalts- 

jahres

Abweichung im 

Haushaltsjahr

1 10.260.800,00 0,00 10.260.800,00 10.047.262,71 -213.537,29

1.1 Grundsteuer A 24.500,00 0,00 24.500,00 25.165,85 665,85

1.2 Grundsteuer B 1.242.500,00 0,00 1.242.500,00 1.219.634,03 -22.865,97

1.3 Gewerbesteuer 5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 5.367.009,82 -332.990,18

1.4 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 2.139.500,00 0,00 2.139.500,00 2.260.555,17 121.055,17

1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 585.800,00 0,00 585.800,00 581.542,25 -4.257,75

1.6 Sonstige Gemeindesteuern 141.000,00 0,00 141.000,00 165.851,87 24.851,87

1.7 Ausgleichsleistungen vom Land 427.500,00 0,00 427.500,00 427.503,72 3,72

1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des

4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen von 

Arbeitslosen- und Sozialhilfe

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von

Sonderleistungen aus der Zusammenführung

von Arbeitslosen- und Sozialhilfe

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 4.476.900,00 0,00 4.476.900,00 4.507.513,42 30.613,42

2.1 Schlüsselzuweisungen 2.017.300,00 0,00 2.017.300,00 2.187.843,95 170.543,95

2.2 Bedarfszuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen 1.451.600,00 0,00 1.451.600,00 1.451.637,14 37,14

2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 

Zwecke

304.100,00 0,00 304.100,00 195.183,51 -108.916,49

2.5 Allgemeine Umlagen vom Land 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und

Gemeindeverbänden

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 703.900,00 0,00 703.900,00 672.848,82 -31.051,18

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von

Einrichtungen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich

des SGB XII und anderer sozialer Leistungen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich

des SGB VIII und anderer Jugendhilfe

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5 Kostenerstattungen von anderen

Sozialhilfeträgern

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach

dem SGB II

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende

Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 510.400,00 0,00 510.400,00 516.537,04 6.137,04

4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung

von Auslagen

130.100,00 0,00 130.100,00 131.693,21 1.593,21

4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese

nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)

294.600,00 0,00 294.600,00 283.582,46 -11.017,54

4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für 

Beiträge und ähnliche Entgelte

57.700,00 0,00 57.700,00 70.877,08 13.177,08

5 373.100,00 0,00 373.100,00 438.655,15 65.555,15

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 373.100,00 0,00 373.100,00 438.655,15 65.555,15

6 600.400,00 0,00 600.400,00 675.096,66 74.696,66

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 0,00 0,00 0,00 1.167,95 1.167,95

9 808.600,00 0,00 808.600,00 717.452,75 -91.147,25

9.1 Erträge aus der Veräußerung von

Vermögensgegenständen des

Anlagevermögens und des Umlaufvermögens

146.100,00 0,00 146.100,00 146.091,24 -8,76

9.2 Erträge aus der Auflösung von 

Wertberichtigungen, Sonderposten und 

Rückstellungen

235.400,00 0,00 235.400,00 39.262,23 -196.137,77

10 17.030.200,00 0,00 17.030.200,00 16.903.685,68 -126.514,32

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

(gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

in €

Nr.

darunter:

Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

darunter:

+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. 

Transferleistungen

+ sonstige laufende Erträge

+ andere aktivierte Eigenleistungen

darunter:

+ Steuern und ähnliche Abgaben

+/-Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen 

Erzeugnissen

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+ privatrechtliche Leistungsentgelte

+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+ Erträge der sozialen Sicherung

darunter:

darunter:

darunter:
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Ermächti- 

gungen des 

Haushalts- 

jahres

Übertragene 

Ermächti- 

gungen aus 

Haushalts- 

vorjahren

Gesamt- 

ermäch- 

tigungen im 

Haus- haltsjahr

Ergebnis des 

Haushalts- 

jahres

Abweichung im 

Haushaltsjahr

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

(gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

in €

Nr.

11 5.154.700,00 0,00 5.154.700,00 4.772.657,38 -382.042,62

11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä.

Verpflichtungen

56.100,00 0,00 56.100,00 167.762,20 111.662,20

12 75.900,00 0,00 75.900,00 -69.340,74 -145.240,74

12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä.

Verpflichtungen

4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 -4.000,00

13 4.558.500,00 0,00 4.558.500,00 3.532.021,70 -1.026.478,30

13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser

und Abfall

791.400,00 0,00 791.400,00 686.845,32 -104.554,68

13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und

Bewirtschaftung

1.980.100,00 0,00 1.980.100,00 2.034.708,08 54.608,08

14 2.741.800,00 0,00 2.741.800,00 2.997.156,10 255.356,10

15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 6.125.900,00 0,00 6.125.900,00 6.745.483,08 619.583,08

16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende

Zwecke

597.000,00 0,00 597.000,00 1.635.647,53 1.038.647,53

16.2 Schuldendiensthilfen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.3 Gewerbesteuerumlage 513.800,00 0,00 513.800,00 462.948,25 -50.851,75

16.4 Allgemeine Umlagen an das Land 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise 4.881.500,00 0,00 4.881.500,00 4.641.024,84 -240.475,16

16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die

geschäftsführende Gemeinde

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände 133.600,00 0,00 133.600,00 5.862,46 -127.737,54

16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.1 Leistungen nach SGB II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach

SGB II

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.3 Leistungen nach SGB XII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach

SGB XII

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.5 Leistungen nach SGB VIII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach

SGB VIII

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.7 Sonstige soziale Leistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für

sonstige soziale Leistungen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende

Zwecke des Bereichs soziale Sicherung

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 1.289.200,00 0,00 1.289.200,00 1.925.985,32 636.785,32

19 19.946.000,00 0,00 19.946.000,00 19.903.962,84 -42.037,16

20 -2.915.800,00 0,00 -2.915.800,00 -3.000.277,16 -84.477,16

21 173.600,00 0,00 173.600,00 208.735,56 35.135,56

21.1 26.300,00 0,00 26.300,00 34.724,09 8.424,09

21.2 147.300,00 0,00 147.300,00 174.011,47 26.711,47

22 325.200,00 0,00 325.200,00 236.553,11 -88.646,89

22.1 311.500,00 0,00 311.500,00 209.701,57 -101.798,43

22.2 11.700,00 0,00 11.700,00 26.851,54 15.151,54

23 -151.600,00 0,00 -151.600,00 -27.817,55 123.782,45

24 -3.067.400,00 0,00 -3.067.400,00 -3.028.094,71 39.305,29

25 0,00 0,00 0,00 14.808,51 14.808,51

26 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 -20.000,00

27 -20.000,00 0,00 -20.000,00 14.808,51 34.808,51

28 -3.087.400,00 0,00 -3.087.400,00 -3.013.286,20 74.113,80

29 0,00 0,00 0,00 14.808,51 14.808,51

30 0,00 0,00 0,00 1.610.116,82 1.610.116,82

30.1 0,00 0,00 0,00 1.610.116,82 1.610.116,82

darunter:

Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv

gebundenen Zuweisungen

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf

aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung

und Erweiterung der Verwaltung

- Zuwendungen, Umlagen und sonstige 

Transferaufwendungen

- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO

darunter:

- Versorgungsaufwendungen

- Personalaufwendungen

+Entnahme aus der Kapitalrücklage

-Einstellung in die Kapitalrücklage

Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der 

Rücklagen

Außerordentliches Ergebnis

+ außerordentliche Erträge

- außerordentliche Aufwendungen

Ordentliches Ergebnis

- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen

Sonstige Finanzaufwendungen

+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Zinserträge

Sonstige Finanzerträge

darunter:

darunter:

Finanzergebnis

- Aufwendungen der sozialen Sicherung

darunter:

darunter:

Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

- sonstige laufende Aufwendungen

Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit

darunter:

darunter:
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Ermächti- 

gungen des 

Haushalts- 

jahres

Übertragene 

Ermächti- 

gungen aus 

Haushalts- 

vorjahren

Gesamt- 

ermäch- 

tigungen im 

Haus- haltsjahr

Ergebnis des 

Haushalts- 

jahres

Abweichung im 

Haushaltsjahr

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

(gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

in €

Nr.

31 -3.087.400,00 0,00 -3.087.400,00 -1.417.977,89 1.669.422,11

32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 -3.087.400,00 0,00 -3.087.400,00 -1.417.977,89 1.669.422,11

35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37 -3.087.400,00 0,00 -3.087.400,00 -1.417.977,89 1.669.422,11

38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39 -3.087.400,00 0,00 -3.087.400,00 -1.417.977,89 1.669.422,11

Ergebnisvortrag

(§47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr

Ergebnisvortrag

(§47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Nr. 37 + 

Nr. 38)

Jahrsergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

(Saldo der Nummern 34, 35 und 36)

-Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus

dem kommunalen Finanzausgleich

Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der

zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)

+Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen

Ergebnisrücklagen

-Einstellung in sonstige zweckgebundene

Ergebnisrücklagen

Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der 

sonstigen zweckgebunden Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 

und 33)

+Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus

dem kommunalen Finanzausgleich

nachrichtlich:
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Begründung wesentlicher Abweichungen bei den Erträgen und Aufwendungen  
Grundlage Muster 12a 
 
Abweichungen 10 %  - und  mindestens 10.000 EUR    
Unter den aufgeführten Positionen sind häufig diverse weitere Produktsachkonten, 
die nur kleine Abweichungen aufweisen und somit bei den Begründungen nicht 
aufgeführt sind.   
Im Rahmen der Jahresrechnung wurden durch das Rechnungsprüfungsamt die 
Buchungen des Jahres 2014 geprüft. Hierbei wurde festgestellt, dass diverse 
Buchungen nicht den richtigen Konten zugeordnet wurden. In Tätigkeitsberichten 
wurden diese Feststellungen zusammengefasst. Durch die Mitarbeiter erfolgten 
entsprechend dieser Tätigkeitsberichte Korrekturen/Umbuchungen. Insofern sind 
viele Planabweichungen auch darauf zurückzuführen, dass die Buchungen nicht oder 
nur teilweise auf den Konten erfolgten, auf denen die eigentlichen Planungen 
(Minder) vorhanden waren, sondern auf den Konten, auf denen keine oder geringere 
Planungen (Mehr) vorhanden waren. Hierzu erfolgte ein entsprechender Abgleich. In 
den Begründungen finden sich diese Planabweichungen nur dann wieder, wenn es 
aus Plausibilitätsgründen für erforderlich gehalten wird. Grundsätzlich werden nur die 
tatsächlichen Planabweichungen begründet.  
        
 
Erträge  
 
Nr. 1.6 24.851,87 EUR  Sonstige Gemeindesteuern (403) 

Durch die stetige Steigerung der Umsätze bei den Geldspielautomaten 
und die neue Vergnügungssteuersatzung ist eine Steigerung der 
Vergnügungssteuer zu verzeichnen. 
 

Nr. 2.4 -108.916,49 EUR  Zuweisungen und Zuschüsse für laufende  
Zwecke (414) 
Die Hansestadt Anklam hat im Jahr 2014 zusätzliche Leistungen des 
Landes außerhalb des FAG –nach dem Modus der 
Schlüsselzuweisungen- als Aufstockungsbeträge erhalten. 
Die Summe wurde im Haushaltsplan 2014 auf einem gesonderten 
Konto geplant. 
Die Auszahlung durch das Land an die Stadt erfolgte dann aber 
zusammen mit der Schlüsselzuweisung auf einem anderen Konto 
(61100-4111100) (die Aufstockungsbeträge wurden in der 
Gesamtschlüsselmasse berücksichtigt). 
 

Nr. 4.3 13.177,08 EUR  Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für 
Beiträge und ähnliche Entgelte  (437) 

 Zur Haushaltsplanung 2014 wurden noch die Planzahlen zu den 
Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und 
ähnliche Entgelte grob geschätzt, da zu diesem Zeitpunkt die Erfassung 
und Bewertung des Anlagevermögens noch nicht abgeschlossen war. 
Erst mit der geprüften Eröffnungsbilanz 2012 konnten die tatsächlichen 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus der 
Anlagenbuchhaltung ermittelt und gebucht werden. Aus diesem Grund 
kam es zu Mehrerträgen. 
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Nr. 5.1 65.555,15 EUR privatrechtliche Leistungsentgelte (441) 
  Den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind alle Produktsachkonten 

der Kontengruppe 441 zugeordnet. Es handelt sich hierbei um sehr 
viele Konten mit kleinen und großen Abweichungen. Insgesamt weisen 
diese Konten einen Mehrertrag in Höhe von 95.412,32 EUR und einen 
Minderertrag von 29.857,17 EUR aus. Geprägt sind diese Beträge von 
Korrekturen/Umbuchungen auf Grund der Prüfung durch das 
Rechnungsprüfungsamt.  
Bei den folgenden Produktsachkonten sind tatsächliche 
Planabweichungen durch Mehr- oder Mindererträge über 10.000,00 
EUR vorhanden, die nicht aus Korrekturen/Umbuchungen resultieren. 

  
11402-4411100 Mehrertrag  39.902,89 EUR 

 Immobilienmanagement-Mieten, Pachten, Ausleihen 
 Im Haushaltsjahr 2014 wurden Korrekturbuchungen vorgenommen, die 

den jahresübergreifenden Pachtverträgen entsprechend angepasst 
wurden und eine Erhöhung der Erträge nach sich zog. 

 Weiterhin wurden neue Pachten durch den Abschluss neuer Verträge 
festgesetzt. 

 55500-4419140 Mehrertrag  12.974,00 EUR 
 Stadtforstreviere-Erbringung von Leistungen für Dritte 
 Hier erbrachten die Stadtforstreviere Leistungen für externe Firmen, die 

Erträge waren nicht planbar. 
  
 
Nr. 6 74.696,66 EUR  Kostenerstattungen und Kostenumlagen (442) 
 Die Mehrerträge ergaben sich hauptsächlich aus Mehreinnahmen bei 

den Gastschulbeiträgen der Grundschulen und Regionalen Schulen 
sowie aus Nutzungsentgelten der 750-Jahr-Feier sowie 
Kostenerstattungen für Angestellte mit Beschäftigungsverbot.  

 
Nr. 9 -91.147,25 EUR sonstige laufende Erträge (46) 
  
darunter 
Nr. 9.2 -196.137,77 EUR  Erträge aus der Auflösung von 

Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen (4661) 
  Die Mindererträge insgesamt resultieren aus Mehr- und Mindererträgen 

auf diversen Produktsachkonten der Konten 4661.  
 Durch den Abgang eines Grundstückes erfolgte eine Auflösung von 

Sonderposten. Da diese Auflösung nicht geplant war, entstanden 
Mehrerträge.  

 In der Eröffnungsbilanz wurden Altersteilzeitrückstellungen gebildet. Die 
Auflösung dieser Rückstellungen wurde in Höhe von 178.000,00 EUR 
als Erträge auf diversen Produktsachkonten geplant. Im Rahmen der 
Prüfung des Jahresabschlusses durch das Rechnungsprüfungsamt 
wurde festgestellt, dass die Rückstellungen gegen den Aufwand 
aufzulösen sind. Insofern entstanden Mindererträge in genannter Höhe.
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Aufwendungen 
 
Nr. 11.1 111.662,20 EUR  Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. a. 

Verpflichtungen (507) 
 Die Mehraufwendungen insgesamt resultieren aus Mehr- und 

Minderaufwendungen auf diversen Produktsachkonten der Kontenart 
507. Grundlage für die Berechnung der Zuführungen zu den 
Rückstellungen sind die Bescheide des Kommunalen 
Versorgungsverbandes. Zum Planungszeitpunkt lagen noch keine 
Bescheide für das Jahr 2014 vor, so dass die Planung auf 
Vorjahreswerten basierte und es dadurch zu Abweichungen kam.  

   
Nr. 12 -145.240,74 EUR  Versorgungsaufwendungen (51) 
 Zum Haushalt 2014 erfolgten die Planungen nach dem damaligen 

Wissensstand. Im Rahmen der Prüfung der Jahresrechnung durch das 
Rechnungsprüfungsamt wurde festgestellt, dass die Buchungen z.T. 
anderen Konten zuzuordnen sind. Insofern entstanden hier 
Minderaufwendungen. Auch konnten für die Planung 2014 noch keine 
genauen Berechnungen vorgenommen werden. 

  
Nr. 13 -1.026.478,30 EUR  Aufwendungen für Sach- und  

Dienstleistungen (52) 
  Den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind alle 

Produktsachkonten der Kontengruppe 52 zugeordnet. Es handelt sich 
hierbei um sehr viele Konten mit kleinen und großen Abweichungen. 
Insgesamt weisen diese Konten einen Mehraufwand in Höhe von 
1.044.801,57 EUR und einen Minderaufwand von 2.094.503,43 EUR 
aus. Geprägt sind diese Beträge von Korrekturen/Umbuchungen auf 
Grund der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt. 

 Bei den folgenden Produktsachkonten sind tatsächliche 
Planabweichungen durch Mehr- oder Minderaufwendungen über 
10.000,00 EUR vorhanden, die nicht aus Korrekturen/Umbuchungen 
resultieren. 

  
11401-5231000 Minderaufwand 10.737,75 EUR 

 Zentrale Dienste-Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung 
 Es sind weniger Reparaturen in den Rathäusern angefallen. Die 

geplante Fugensanierung im Gotischen Giebelhaus wurde nicht 
durchgeführt. 

 12600-5235000 Minderaufwand 10.947,82 EUR 
 Freiwillige Feuerwehr-Fahrzeugunterhaltungskosten 
 Es waren weniger Reparaturen an Feuerwehrfahrzeugen erforderlich 

als geplant. 
21100-5223000 Minderaufwand 22.000,35 EUR 

 Grundschule Villa Kunterbunt- Heizungskosten 
 und 
  21500-5223000 Minderaufwand 21.641,23 EUR 
 Regionale Schulen-Heizungskosten 
  Das Jahr 2014 war das bislang wärmste Jahr seit Beginn der 

Temperaturaufzeichnungen. 
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Die Objekte haben insgesamt 160.000 kwh weniger Wärme als im 
Vorjahr verbraucht, damit wurden auch weniger Heizkosten gezahlt. 

 21500-5231000 Minderaufwand 11.942,02 EUR 
 Regionale Schulen-Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung 
 Die Sanierung des Klassenraumes im Keller der Friedrich-Schiller-

Schule sowie diverse Malerarbeiten fielen preisgünstiger aus als 
geplant. 

  28100-5249150 Mehraufwand 68.372,55 EUR 
 Kulturförderung-Veranstaltungskosten 750-Jahr-Feier 
Es wurden ca. 36 TEUR geringere Einnahmen generiert als kalkuliert 
(u.a. weniger Sponsoren aufgrund von weiteren Großveranstaltungen 
und Wahlen und Mindereinnahmen bei den Verkaufsartikeln). 
Mehraufwendungen ergaben sich, weil die Kalkulation einer solchen 
Großveranstaltung schwierig war, da keine Erfahrungswerte vorlagen 
(das Landeserntedankfest –LED-  von 2011 wurde als Grundlage 
genommen und die damaligen Ausgaben, entsprechend der erwarteten 
Größe und Besucherzahl angepasst), z.B.  
- 4.000 € Versorgung der Teilnehmer am Festumzug (aufgrund der 

erst geringen Anzahl an Teilnehmern) 
- 3.100 € Busshuttle (Grundlage war das LED mit entsprechender 

Kalkulation) 
- 9.000 € Sicherheitsdienst, Sanitäter und Sperrungen 
- 16.000 € Anschlussherstellung Strom auf dem gesamten 

Festgelände 
Bereits im Oktober 2014 wurde sowohl in der Stadtvertretung als auch 
im Hauptausschuss Stellung zu den entstandenen Mehrausgaben 
genommen. 
54100-5233100 Minderaufwand 25.415,97 EUR 

 Gemeindestraßen-Unterhaltung Brücken, Tunnel 
 Der Minderaufwand resultiert aus geringeren Kosten für die Sanierung 

der Peene-Tor-Brücke. 
   54500-5233800 Minderaufwand 28.339,09 EUR 
 Straßenreinigung, Winterdienst- Unterhaltung der Straßen, Wege, 

Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 
 Der Minderaufwand resultiert aus geringeren Winterdienstkosten. 
 54500-5233810 Mehraufwand 42.007,59 EUR 
 Straßenreinigung, Winterdienst-Reinigungsunternehmen 
 Der Mehraufwand resultiert aus erhöhten Kosten für die 

Straßenreinigung. 
 55500-5292000 Minderaufwand 15.031,60 EUR 
 Stadtforstreviere-sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 
 Es wurden weniger Holzrücke-Leistungen in Anspruch genommen als 

geplant. 
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Nr. 16 619.583,08 EUR  Zuwendungen, Umlagen und sonstige 
Transferaufwendungen (54) 

darunter 
Nr. 16.1 1.038.647,53 EUR Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 

Zwecke (541) 
 Die unter dem Produkt 36100 – Förderung von Kindern in 

Tageseinrichtungen und in der Tagespflege in Höhe von 1.023.139,68 
EUR gezahlten Zuschüsse für laufende Zwecke wurden unter einem 
anderen Produktsachkonto unter der Position 13 geplant und bilden dort 
einen Minderaufwand und hier einen Mehraufwand.  

 
Nr. 16.3 -50.851,75 EUR Gewerbesteuerumlage (5431) 
  Auf Grund geringer Gewerbesteuereinzahlungen wurde eine geringere 

Gewerbesteuerumlage festgesetzt und abgeführt.  
 
Nr. 16.5  -240.400,00 EUR Altfehlbetragsumlage (544211) 

Die Planung erfolgte auf Grund der Beschlussfassung des Kreistags 
vom 22.10.2012 (Vorlage 158/2012, Beschluss-Nr. 162-9/12), wonach 
die Altfehlbetragsumlage erstmalig im Jahr 2014 erhoben werden sollte. 
Dies erfolgte jedoch erst im Haushaltsjahr 2015. 

  
Nr. 16.7. -127.737,54 EUR  Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (5443) 
 Der hier geplante Aufwand war lt. Feststellung des 

Rechnungsprüfungsamtes dem Konto 55200-5254400 zuzuordnen, so 
dass unter diesem Punkt ein Minderaufwand vorliegt, der unter der 
Position 13 einen Mehraufwand erzeugt. Grund für die Neuzuordnung 
war, dass es sich bei dem Aufwand nicht um eine Umlage sondern um 
eine Kostenerstattung handelt. 

 
 
Nr. 18 636.785,32 EUR sonstige laufende Aufwendungen (56) 
 Es handelt sich hierbei um sehr viele Konten mit kleinen und großen 

Abweichungen. Insgesamt weisen diese Konten einen Mehraufwand in 
Höhe von 1.112.046,82 EUR und einen Minderaufwand von 475.261,50 
EUR aus. Geprägt sind diese Beträge von Korrekturen/Umbuchungen 
auf Grund der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt. 

 Bei den folgenden Produktsachkonten sind tatsächliche 
Planabweichungen durch Mehr- oder Minderaufwendungen über 
10.000,00 EUR vorhanden, die nicht aus Korrekturen/Umbuchungen 
resultieren. 

 
 12600-5615000 Mehraufwand 17.745,85 EUR 
 Freiwillige Feuerwehr-Dienst- und Schutzkleidung 
 Die Planabweichungen resultieren aus der Anschaffung von 

Atemmasken, welche investiv geplant war. 
 12600-5625000  Minderaufwand 16.036,43 EUR 
 Freiwillige Feuerwehr-Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 
 Das Honorar für die Feuerwehrbedarfsplanung fiel geringer aus als 

geplant. 
 51102-5651100 Mehraufwand 283.303,21 EUR 
 Städtebauförderung-Verluste aus dem Abgang von immateriellen 

Vermögensgegenständen 
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 Die Buchungen auf diesem Konto resultieren aus den 
Jahresabschlussbuchungen, welche sich aus der Spiegelung des 
Bestandes des Städtebaulichen Sondervermögens ergeben. Dieses 
Konto wird nicht beplant, es steht in Abhängigkeit zum Jahresabschluss 
des SSV. 

 54100-5651200 Mehraufwand 282.532,24 EUR 
 Gemeindestraßen-Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen 
 Die Planabweichungen resultieren aus der Verschrottung von 

Vermögensgegenständen, die aufgrund von Vollsanierungen und 
sonstigen Abgängen von Anlagegütern im Infrastrukturvermögen 
erfolgten (z.B. Kronwieckstraße, Hirtenstraße, Keilstraße). 
55500-5625000 Minderaufwand 28.500,00 EUR 

 Stadtforstreviere-Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 
 Die Planabweichung resultiert aus einer geplanten 
Waldstrukturdatenerhebung, welche erst im Haushaltsjahr 2016 
durchgeführt wurde. 

 
Nr. 21 35.135,56 EUR  Zinserträge und sonstige Finanzerträge (47) 
darunter 
Nr. 21.2 26.711,47 EUR  sonstige Finanzerträge (473-479)  
  Mehrerträge in Höhe von 18.724,00 EUR ergaben sich durch höhere 

Nachzahlungszinsen auf Grund der höheren 
Gewerbesteuernachzahlungen. 

 Die Dividenden aus den Beteiligungen am Kommunalen 
Anteilseignerverband der EON Edis und der REMONDIS fielen höher 
aus als geplant. (Mehrerträge 10.887,47 EUR). 

  
Nr. 22  -88.646,89 EUR  Zinsaufwendungen und sonstige 

Finanzaufwendungen (57) 
 
darunter 
Nr. 22.1 -101.798,43 EUR  Zinsaufwendungen (571- 579)  
  Der aus dem Haushaltsjahr 2013 übernommene Kredit in Höhe von 

1.338.500,00 EUR wurde nicht wie geplant am 01.04.2014, sondern 
erst am 01.12.2014 aufgenommen. 

 Der für 2014 geplante Kredit wurde in seiner Höhe reduziert und erst im 
Haushaltsjahr 2015 aufgenommen. 

 Weiterhin waren die Kreditzinsen bei der Umschuldung geringer als 
geplant. 

 
Nr. 22.2 15.151,54 EUR  sonstige Finanzaufwendungen (571- 579)  
 Mehraufwendungen in Höhe von 13.225,00 EUR ergaben sich durch 

höhere Erstattungszinsen auf Grund der höheren 
Gewerbesteuererstattungen. 

 
Nr. 26 -20.000,00 EUR  außerordentliche Aufwendungen (591) 
 Die Mittel für Zahlungen an den Bund auf Grund von 

Grundstücksverkäufen wurden nicht benötigt. 
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Nr. 28 74.113,80 EUR Jahresergebnis 
(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der 
Rücklagen  

 Nach Abschluss aller ordentlichen und außerordentlichen Buchungen 
wies der Ergebnishaushalt statt einem planmäßigen Fehlbetrag von 
3.087.400,00 EUR nur noch einen Fehlbetrag in Höhe von 3.013.286,20 
EUR aus. 

 
Nr. 29 14.808,51 EUR   Einstellung in die Kapitalrücklage (592) 
 Im Rahmen einer Vermögenszuordnung wurden der Stadt zwei 

Grundstücke übertragen. Diese mussten ins Anlagevermögen und 
gegen die Kapitalrücklage gebucht werden.  

 
Nr. 30 1.610.116,82 EUR  Entnahme aus der Kapitalrücklage (492) 
darunter 
Nr. 30.1 1.610.116,82 EUR  Entnahme aus der zweckgebundenen 

Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen (4922) 
 Der zweckgebundenen Kapitalrücklage wurden zum  Ausgleich des 

Haushalts im Zuge der Jahresabschlussbuchungen 1.610.116,82 EUR 
entnommen.  

 
Nr. 31 1.669.422,11 EUR  Jahresergebnis 

(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) 
 Nachdem der unter Nr. 28 ausgewiesene Jahresfehlbetrag von 

3.013.286,20 EUR durch die Entnahme aus der zweckgebundenen 
Kapitalrücklage i.H.v. 1.610.116,82 EUR teilweise ausgeglichen wurde, 
schließt die Ergebnisrechnung nunmehr mit einem Fehlbetrag in Höhe 
von 1.417.977,89 EUR ab. 
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  Anlage 11 

Muster 5a 

(zu § 48 Absatz 3 GemHVO-Doppik) 

Seite 1/1 
 

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und 

der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2014 

 
 
 
 

Nr. 

  

laufende Ein- 

und Aus- 

zahlungen 

Ein- und Aus- 

zahlungen 

aus 

Investitions- 

tätigkeit 

durch- 

laufende 

Gelder und 

ungeklärte 

Zahlungs-

vorgänge 

 
 

Summe 

in € 

1 2 3 4 

 

11 
 Liquide Mittel zum 31. Dezember des 

Haushaltsvorjahres 

(§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik) 

   2.010.010,44 

22 - 
Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 

31. Dezember des Haushaltsvorjahres 
   0,00 

 
3 

 
= 

Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur 

Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 

31. Dezember des Haushaltsvorjahres 

1.411.792,13 376.345,11 221.873,20 2.010.010,44 

4 + Korrektur des Vortrages     

 
5 

 
= 

Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der 

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 

31. Dezember des Haushaltsvorjahres 

1.411.792,13   376.345,11 221.873,20 2.010.010,44 

 
6 

 
+ 

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 

Auszahlungen 

(§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik) 

-482.766,43   -482.766,43 

 
7 

 
- 

Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen 

(§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik) 

   433.896,83      433.896,83 

 
8 

 
+ 

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 

Investitionstätigkeit 

(§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik) 

 -610.173,26  -610.173,26 

 
9 

 
+ 

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für 

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

(ohne planmäßige Tilgung) 

 1.338.500,00  1.338.500,00 

 
10 

 
+ 

Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten 

Zahlungsvorgänge 

(§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik) 

  -74.297,65 -74.297,65 

 
11 

 
= 

Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur 

Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 

31. Dezember des Haushaltsjahres 

495.128,87 1.104.671,85 147.575,55 1.747.376,27 

Kontrollrechnung: 

12  
Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 

(§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik) 
1.747.376,27 

13 - Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 0 
 14 = 

Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 

zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 
1.747.376,27 

 

1    Ämter weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO- 

Doppik aus. 

Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. 
2    Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten 

gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten 

aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten. Der auszuweisende Betrag entspricht dem 

Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 14.2. 
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Anlage 12

Nr. Bezeichnung

1.2.2
Sonst. unbebaute 

Grundstücke und 
1 Parkanlage Nacherfassung Grundstück laut Vermögenszuordnung 14.801,86

1.2.4 Infrastrukturvermögen 1 Fläche am Wasserturm Nacherfassung Grundstück laut Vermögenszuordnung 6,65

1.2.6
Kunstgegenstände, 

Denkmäler
1 Historische Stadtmauer 1,00

1.2.7
Maschinen, technische 

Anlagen, Fahrzeuge
1

Versorgungshaus Festwiese 

Reeperstieg
1,00

14.810,51

Nr. Bezeichnung

2.1.2

Sonderposten aus 

Beiträgen und ähnlichen 

Entgelten

1 -190.500,00

-190.500,00

Änderung 

Eigenkapital  (€)

Nacherfassung mit 1 € Erinnerungswert

Nacherfassung mit 1 € Erinnerungswert

Korrekturen zur Eröffnungsbilanz (AKTIVA)

Änderungen AKTIVA insgesamt

Bilanzposition AKTIVA
Nr. Erläuterung zum korrigierten Bilanzgegenstand

Änderung 

Eigenkapital  (€)

Flur 35, Flustück 14 

Korrekturen zur Eröffnungsbilanz (PASSIVA)

Flur 15, Flurstück 120

Änderungen PASSIVA insgesamt

Es erfolgte ein Sollabgang auf eine Forderung. Im Hintergrund lief das falsch hinterlegte Sonderpostenkonto mit, wodurch der Sollabgang hier ebenfalls im Minus erschien und 

das Sopo-Konto einen falschen Bestand auswies. Um dies zu korrigieren wurde eine Korrektur über eine Buchung gegen die allg. Kapitalrücklage vorgenommen, da dieser 

Vorgang bereits zur Umstellung auf die Doppik existierte.

Bilanzposition PASSIVA
Nr. Erläuterung zum korrigierten Bilanzgegenstand
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Anlage 13

lauf

end

e 

Nr.

Produkt Bezeichnung Bezeichnung nehmendes 

Konto

gebendes 

Konto

Buchart Betrag in 

EUR

11401 Zentrale Dienste bauliche Investitionen am 

Verwaltungsgebäude Burgstraße 

15 (Einbau Klimaanlage im 

Serverraum im EG)

7852200

54100 Gemeindestraßen Ausbau Nebenanlagen 

Friedländer Straße 

7853200

54100 Gemeindestraßen Ausbau Straße am Flugplatz 7894200

54100 Gemeindestraßen Ausbau Anbindung an Radweg 

Usedom-Berlin

7853200

54100 Gemeindestraßen Neubau Gehweg Pflegeheim 

Lindenstraße

7853200

54100 Gemeindestraßen Ausbau Anbindung an Radweg 

Usedom-Berlin

7853200

28100 Kulturförderung 5249150
(32.000,00)

4425927
2.000,00

5237000
600,00

42100 Sportförderung 5249000
3.000,00

42400 Sportstätten und Bäder 5237000
1.500,00

51101 Stadtentwicklung 5292100
20.000,00

21100 Grundschulen 5237000
4.900,00

54100 Gemeindestraßen Einrichtung eines 

Fahrgastunterstandes Pasewalker 

Allee

7853200

54100 Gemeindestraßen Ausbau Kurzer Steig (außerhalb 

Sanierungsgebiet)

7853200

55500 Stadtforstreviere Erwerb von unbebautem Grund 

und Boden

7851100

(68.050,00)

55100 Öffentliches Grün, 

Landschaftsbau und 

Erholungseinrichtungen

Investiver Ausbau 

Ausgleichsmaßnahme 

Bepflanzung Gneveziner Weg

7851200

20.000,00

51102 Städtebauförderung / 

Altstadtsanierung

Städtebauförderung 7844000

48.050,00

Die Veranstaltungskosten zur Begehung des 

Stadtjubiläums mit ganzjährigen Aktionen waren 

höher als geplant.

ÜPL

Unterhaltung der Betriebs- und 

Geschäftsausstattung
Veranstaltungskosten

Unterhaltung der Betriebs- und 

Geschäftsausstattung
Planungskosten

11.053,91

Die Errichtung eines Fahrgastunterstandes wurde zur 

Abwicklung des Stadt- und Schülerverkehres 

erforderlich. Eine APL war erforderlich, da Mittel 

hierfür nicht geplant waren.

6

1101

1302

Auszahlungen für Erweb unbeb. Grdst. und 

ggl. Rechte

Auszahlungen für Baumaßnahmen an 

unbeb. Grundst. und ggl. Rechte (z-Bsp. 

Außenanlagen)

APL

ÜPL 8.000,00

APL 2.816,68

ÜPL 13.000,00

Auszahlungen für Baumaßnahmen 

(Herstellungskosten) für 

Infrastrukturvermögen (einschl. Grundst. und 

ggl. Rechte)

3353 Rückzahlung Fördermittel an das Land

Kosten des Klimagerätes waren höher als geplant.

Nach erfolgter Schlussrechnung, mussten 

Fördermittel zurückgezahlt werden.

Das Ausschreibungsergebnis war höher als die 

geplanten Mittel.

Die Stadt hatte Anfang Dezember 2014 ein 

Kaufangebot der BVVG bzgl. Waldflächen  (zur 

Arrondierung und Verbesserung der Bewirtschaftung 

und Bejagung der städtischen Flächen) erhalten, auf 

das kurzfristig reagiert werden musste. Mittel waren 

hierfür nicht eingeplant.

APL

1

2

3

Auszahlungen für Baumaßnahmen 

(Herstellungskosten) für 

Infrastrukturvermögen (einschl. Grundst. und 

ggl. Rechte)

3352

5

57501 Tourismusförderung

4

Über- und außerplanmäßige Mittel 2014

8901 Auszahlungen für Anzahlungen für 

immaterielle Vermögensgegenstände

3308 Auszahlungen für Baumaßnahmen 

(Herstellungskosten) für 

Infrastrukturvermögen (einschl. Grundst. und 

ggl. Rechte)

3356 Auszahlungen für Baumaßnahmen 

(Herstellungskosten) für 

Infrastrukturvermögen (einschl. Grundst. und 

ggl. Rechte)

Unterhaltung der Betriebs- und 

Geschäftsausstattung

Kostenerstattung Provision

Veranstaltungskosten 750-Jahrfeier

3352 Auszahlungen für Baumaßnahmen 

(Herstellungskosten) für 

Infrastrukturvermögen (einschl. Grundst. und 

ggl. Rechte)

3303

Bemerkung

3331 Auszahlungen für Baumaßnahmen 

(Herstellungskosten) für 

Infrastrukturvermögen (einschl. Grundst. und 

ggl. Rechte)

2302 Auszahlungen für Baumaßnahmen 

(Herstellungskosten) für beb. Grundst. Und 

ggl. Rechte

Massnahme Bezeichnung
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Vollständigkeitserklärung 
zum Jahresabschluss 2014 der Hansestadt Anklam 

 
Gegenüber dem Rechnungsprüfungsamt des Amtes Wolgast bzw. gegenüber dem 
Rechnungsprüfungsausschuss der Hansestadt Anklam erkläre ich als Bürgermeister 
Folgendes: 
 
A. Aufklärungen und Nachweise 
 
Die Aufklärungen und Nachweise, um die Sie mich gemäß § 3 Abs. 6 KPG gebeten 
haben, und die Nachweise und Informationen, die darüber hinaus für eine ord-
nungsgemäße Prüfung erforderlich sind, habe ich Ihnen vollständig und nach bes-
tem Wissen und Gewissen gegeben. Als Auskunftspersonen habe ich Ihnen die 
nachfolgend aufgeführten Personen benannt: 
 

Herr Dr. Detlef Butzke, Leiter Fachbereich Finanzmanagement und Zentrale Dienste 
Frau Sandra Miller, Leiterin Sachgebiet Finanzmanagement 
Frau Ulrike Meyer, Kassenleiterin, 
Frau Sylvia Thurow, Leiterin Fachbereich Bau und Stadtentwicklung, 
Herr Jörg Schröder, Sachgebietsleiter Zentrale Dienste 

 
Diese Personen sind gemäß meiner Anweisung verpflichtet, Ihnen alle erforderlichen 
und alle gewünschten Auskünfte und Nachweise richtig und vollständig zu geben. 
 
 
B. Bücher und Schriften 
 
1. Ich bin meiner Verantwortung zur Einrichtung eines den gesetzlichen Vorschrif-

ten entsprechenden rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
nachgekommen. Dazu gehören die Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung sowie Maßnahmen zur Verhinderung und Aufdeckung von we-
sentlichen Täuschungen und Vermögensschädigungen. 

2. Ich habe dafür Sorge getragen, dass Ihnen die Bücher, Belege und Schriften, 
auch soweit sie IT-gestützt geführt werden, vollständig zur Verfügung gestellt 
worden sind. Zu den Schriften gehören insbesondere Dienst-, Arbeitsanwei-
sungen und sonstige Organisationsunterlagen, die zum Verständnis der Rech-
nungslegung erforderlich sind. Zu den Belegen gehören alle für die richtige und 
vollständige Ermittlung der Ansprüche und Verpflichtungen zu Grunde zu legen-
den Nachweise (begründende Unterlagen). 

3. In den vorgelegten Büchern sind alle Geschäftsvorfälle erfasst, die für das oben 
genannte Haushaltsjahr buchungspflichtig geworden sind.  

4. Die nach der Gemeindehaushaltsverordnung und der Gemeindekassenverord-
nung erforderlichen Dienst- und Arbeitsanweisungen wurden Ihnen in aktueller 
Fassung vorgelegt. 

5. Die Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme wurden 
beachtet. 

6. Im Bereich des doppischen Rechnungswesens werden eigene EDV-Anlagen ein-
gesetzt. 

7. Abrechnungen im Bereich des Rechnungswesens sind auf der Grundlage der 
organisatorischen Vorkehrungen und Kontrollen nur nach den Ihnen zur Verfü-
gung gestellten Programmen und den aufgezeichneten Bedienungseingriffen 
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bzw. den Ihnen vorgelegten Dienst- und Arbeitsanweisungen sowie Organisati-
onsunterlagen durchgeführt worden. 

8. Ich habe sichergestellt, dass im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungspflich-
ten und -fristen auch die nicht ausgedruckten Daten jederzeit verfügbar sind und 
innerhalb angemessener Frist lesbar gemacht und maschinell ausgewertet wer-
den können, und zwar die Buchungen in kontenmäßiger Ordnung. 

 
 
C. Jahresabschluss und Anlagen zum Jahresabschluss 
 
1. Unter  Berücksichtigung der maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze sind  

in dem von Ihnen zu prüfenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen 
Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und 
Abgrenzungen berücksichtigt. Alle erforderlichen Angaben wurden nach den ein-
schlägigen Rechtsvorschriften gemacht. 

2. Bewertungserhebliche Umstände sowie für die Rechnungslegung relevante Er-
eignisse nach dem Bilanzstichtag haben sich nicht ergeben. 

3. Besondere Umstände, die der Fortführung der Verwaltungstätigkeit oder von    
Teilen der Verwaltungstätigkeit oder der Vermittlung eines den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
entgegenstehen könnten bestehen nicht. 

4. Eine Übersicht über alle Unternehmen, mit denen die Hansestadt Anklam im 
Haushaltsjahr verbunden war, alle Unternehmen, mit denen im Haushaltsjahr 
ein Beteiligungsverhältnis bestanden hat, alle Sondervermögen der Hansestadt 
Anklam und alle Zweckverbände, in denen die Hansestadt Anklam im Haus-
haltsjahr Mitglied war, ist Ihnen ausgehändigt worden. 

5. gegenstandslos 
6. gegenstandslos 
7. gegenstandslos 
8. Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen sowie Haftungsverhältnisse aus  

der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten bestanden am Ab-
schlussstichtag nicht. 

9. Bürgschaften, die nicht aus dem Jahresabschluss ersichtlich sind, gibt es nicht. 
10. Besicherungen von Verbindlichkeiten (einschließlich Eventualverbindlichkeiten) 

durch Pfandrechte und ähnliche Rechte bestanden am Abschlussstichtag nicht. 
11. Gewährte Vorschüsse, Kredite sowie eingegangene Haftungsverhältnisse, die 

unter § 48 Abs. 4 GemHVO- Doppik fallen, bestanden am Abschlussstichtag nur 
in der Höhe, in der sie im Anhang angegeben sind. 

12. Rückgabeverpflichtungen für in der Bilanz ausgewiesene Vermögensgegen-
stände sowie Rücknahmeverpflichtungen für nicht in der Bilanz ausgewiesene 
Vermögensgegenstände bestanden am Abschlussstichtag nicht. 

13. Bewertungseinheiten wurden nur in dem Umfang gebildet, in dem sie aus dem 
Jahresabschluss ersichtlich bzw. im Anhang oder der Bewertungsrichtlinie ange-
geben sind. 

14. Nicht in der Bilanz enthaltene Geschäfte, die für die Beurteilung der Finanzlage 
notwendig sind (z.B. Factoring, unechte Pensionsgeschäfte, Konsignationslager-
vereinbarungen, Forderungsverbriefungen über gesonderte Gesellschaften oder 
nicht rechtsfähige Einrichtungen, die Verpfändung von Aktiva, Operating- Lea-
sing-Verträge sowie die Auslagerung von betrieblichen Funktionen) bestanden 
am Abschlussstichtag nicht. 

15. gegenstandslos. 
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16. Verträge, die wegen ihres Gegenstandes, ihrer Dauer, möglicher Vertragsstrafen
oder aus anderen Gründen für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Han-
sestadt Anklam von Bedeutung sind oder werden können (zum Beispiel Verträge
mit dem Bund, dem Land und anderen kommunalen Gebietskörperschaffen, Lie-
ferern, Abnehmern und Tochterorganisationen sowie Arbeitsgemeinschafts-,
Versorgungs-, Options-, Ausbietungs-, Konzessions-, Leasing-, Finanzierungs-
und Treuhandverträge sowie Verträge über Public Private Partnership (PPP), sind
im Anhang erläutert.

17. Die finanziellen Verpflichtungen aus diesen Verträgen sowie sonstige, wesent-
liche finanzielle Verpflichtungen sind -soweit sie nicht in der Bilanz erscheinen-
im Anhang angegeben.

18. Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung
der wirtschaftlichen Lage der Hansestadt Anklam von Bedeutung sind, lagen am
Abschlussstichtag und liegen auch zurzeit nicht vor.

19. Störungen oder wesentliche Mängel des internen Kontrollsystems lagen und liegen
auch zurzeit nicht vor.

20. gegenstandslos
21. Üfür Täuschungen und Vermögensschädigungen, insbesondere solche der

gesetzlichen Vertreter und anderer Führungskräfte, von Mitarbeitern, denen ei-
ne bedeutende Rolle im internen Kontrollsystem zukommt und von anderen Per-
sonen, deren Täuschungen und Vermögensschädigungen eine wesentliche
Auswirkung auf den Jahresabschluss haben könnten, habe ich keine Kenntnis.

22. Über Behauptungen begangener oder vermuteter Täuschungen und Vermö-
gensschädigungen, die eine wesentliche Auswirkung auf den Jahresabschluss
haben könnten, habe ich keine Kenntnis.

23. Satzungen und sonstige ortsrechtliche Bestimmungen, die Bedeutung für den
Inhalt des Jahresabschlusses oder der Anlagen zum Jahresabschluss oder auf
die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben könnten, habe ich Ihnen voll-
ständig zur Verfügung gestellt.

24. Sonstige Verstöße gegen Rechtsvorschriften, ergänzende Satzungen und sons-
tige ortsrechtliche Bestimmungen, die Bedeutung für den Inhalt des Jahresab-
schlusses oder der Anlagen zum Jahresabschluss oder auf die Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage haben könnten, bestanden nicht.

25. Von der Möglichkeit Angaben gemäß § 48 Abs. 6 GemHVO-Doppik zu unterlas-
sen ist in dem im Anhang dargelegten Umfang Gebrauch gemacht worden.

0'f-05Anklam, den .!'3:!;.'........2018 ic'hael G?der
Bürgerr0istdr7

/
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